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Eurojust Europäische Einheit für justizielle Zusammen-
arbeit 

 

EUV Vertrag über die Europäische Union in der Be-
kanntgabe vom 02.10.1997 

 

EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht  

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  

EWS Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht  

EZB Europäische Zentralbank  

f. folgender  

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung  

ff. folgende  
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FIAF Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fi-
scherei 

 

FS Festschrift  

GA europäischer Generalanwalt  

GASP Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik  

GATT General Agreement on Tariffs and Trade, 
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 

 

gem. gemäß  

ggf.  gegebenenfalls  

HZA Hauptzollamt  

I.G.A.E. Intervención General de la Administración del 
Estado 

spanisches Kontrollorgan auf der 
Ausgabenseite 

i.V.m. in Verbindung mit  

II.EE. Impuestos Especiales Verbrauchssteuern 

insb. insbesondere  

IstR Internationales Steuerrecht  

JZ Juristenzeitung  

Kap. Kapitel  

KOM Kommissionsdokumente  

KritV Kritische Vierteljahresschrift  

LDGC Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes 

Das Gesetz betreffend den Rech-
ten und Garantien des Steuer-
pflichtigen 

LGP Ley General Presupuestaria Das allgemeine spanische Haus-
haltsgesetz 

LGS Ley 38/2003 General de Subvenciones Das allgemeine spanische Subven-
tionsgesetz  

LGT Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria 

Das allgemeine spanische Steuer-
gesetz 

lit. littera Buchstabe 

LOFCA Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas 

 

LOPJ Ley Orgánica de Poder Judicial  Organisationsgesetz der spani-
schen Gerichtsbarkeit 

LOTC Ley Orgánica de Tribunal Constitucional Organisationsgesetz des spani-
schen Verfassungsgerichts 

LSA Ley de Sociedades Anónimas Gesetz der Aktiengesellschaften 

m.w.N. mit weiteren Nachweisen  
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MOG Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen 
Marktorganisationen in der Bekanntgabe vom 
20.09.1995 

 

Mrd. Millarden  

MwSt Mehrwertsteuer  

n.F. neue Fassung  

NJW Neue Juristische Wochenschrift  

Nr. Nummer  

NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht  

NVwZ  Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht  

OLAF Office européen de lutte antifraude Europäisches Amt für Betrugsbe-
kämpfung 

ONI Oficina Nacional de Inspección Nationale Inspektionsbehörde 

RAP Revista de Administración Pública Zeitschrift der öffentlichen Ver-
waltung  

RD Real Decreto königliches Dekret 

REALA Revista de Estudios de Administración Local y 
Autonómica 

Zeitschrift über Studien der loka-
len und autonomen Verwaltung 

RGIT Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos 

allgemeine Vorschriften über die 
Steuerinspektion 

RIW Recht der internationalen Wirtschaft  

Rn. Randnummer  

RPREA RD 391/1996, Reglamento de Procedimiento en 
las Reclamaciones Económico-Administrativas 

Vorschriften über das Rechtsbe-
helfsverfahren der Reclamación 

Rs. Rechtssache  

Rs. Rechtssache  

S. Seite  

Slg. Sammlung der Rechtsprechung des EuGH  

sog. sogenannte  

STC Sentencia del Tribunal Constitucional Urteil vom spanischen Verfas-
sungsgericht 

STS Sentencia del Tribunal Supremo  Urteil vom obersten spanischen 
Gerichtshof 

StuW Steuer und Wirtschaft  

SZ Süddeutsche Zeitung  

TAPEA Texto Articulado de Procedimiento Económico-
Administrativo 

 

TC Tribunal Constitucional spanisches Verfassungsgericht 
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TEAC Tribunal Económico Administrativo Central zentrales spanisches wirschaftlich-
verwaltungsrechtliches Gericht 

TS Tribunal Supremo oberster spanischer Gerichtshof 

u.a. unter anderem  

UAbs. Unterabsatz  

UCLAF Unité de coordination de la lutte anti-fraude Betrugsbekämpfungseinheit (Vor-
gänger von OLAF) 

UP Unidades Proviniciales de Inspección provinzielle Inspektionseinheiten 

URI Unidades Regionales de Inspección regionale Inspektionseinheiten 

v. vom/von  

VBlBW Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg  

verb. verbundene  

verb. verbundene  

vgl.  vergleiche  

VO Verordnung  

Vol. Volumen Ausgabe 

WiVerw Wirtschaft und Verwaltung  

WuW Wirtschaft und Wettbewerb  

WWW World Wide Web  

z.B. zum Beispiel  

ZEuS Zeitschrift für europarechtliche Studien  

ZfRV Zeitschrift für Rechtsvergleichung  

ZfZ Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern  

ZK Zollkodex  

ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik  

ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen-
schaft 
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Einleitung 

Durch die Schaffung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung  
(OLAF) ist ein weiterer gewichtiger Schritt in der europäischen Betrugsbe-
kämpfung vorgenommen worden. Ziel dieser Gründung war die Schaffung 
einer zentralen Anlaufstelle für alle Maßnahmen zum Schutz der finanziel-
len Interessen auf europäischer Ebene. Grund für die Errichtung des OLAF 
war, dass bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaften im Jahre 
1957 die Frage nach dem Schutz der finanziellen Interessen nicht beachtet 
wurde und die Ausgestaltung der inzwischen in den EG-Vertrag aufgenom-
menen Schutzvorschriften1 bis heute unzureichend ist. Durch die zuneh-
mende Bedeutung der Europäischen Union und die gestiegenen Anforde-
rungen an die finanziellen Mittel sind auch die Schädigungen und Betrüge-
reien zu Lasten des europäischen Haushaltes nicht nur angestiegen, sondern 
werden auch mit zunehmender krimineller Energie vorgenommen. In den 
letzten Jahren begann der Kampf um den Schutz der finanziellen Interessen 
und wurde zu einem neuen Schwerpunkt der Europäischen Union. Man er-
kannte, dass der vorwiegend in den Händen der Mitgliedstaaten liegende 
Schutz der finanziellen Interessen einschließlich der Sanktionierung nicht 
ausreichte beziehungsweise nicht mit der gleichen Intensität verfolgt wird. 
Hintergrund für diese mitgliedstaatliche Ungleichbehandlung waren die teil-
weise nicht existenten nationalen Kontroll- und Sanktionsgesetze. Dieser 
mangelnden Harmonisierung wollte die Europäische Union durch die Schaf-
fung einheitlicher Kontrollmaßnahmen im Bereich der Ausgaben entgegen-
wirken und führte zum einen sektorielle Kontrollvorschriften für die Sub-
ventionen und Beihilfen ein. Als zweites wurden die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, ihre Gesetzte in bestimmten Bereichen zu vereinheitlichen und die 
betrügerischen Fälle von europäischen Mitteln den jeweiligen Vorschriften 
hinsichtlich der nationalen Betrugsfälle gleichzustellen. Ebenfalls kam es 
zur Schaffung einer europäischen Kontroll-2 und einer Sanktionsverord-
nung3. Der vorerst letzte Schritt im Kampf gegen die Betrügereien war die 
obengenannte Schaffung des OLAF. 

                                              
1 Art. 280 EG (früher Art. 209a EGV). 
2 Verordnung (Euratom/EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend 

die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der fi-
nanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Un-
regelmäßigkeiten, ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2 ff; im Folgenden Kontroll-Kontrolle. 

3 Verordnung (Euratom/EG) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 1995 Nr. 
L 312, S. 1 ff; im Folgenden Sanktions-Verordnung. 
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Gegenstand des ersten Teils dieser Arbeit soll neben einer näheren Betrach-
tung der historischen Entwicklung der Betrugsbekämpfung die Darstellung 
der möglichen Maßnahmen sein, die die Europäische Union im Bereich des 
Schutzes der finanziellen Interessen ergreifen kann. Dabei muss auch unter-
sucht werden, welche Mittel von den bestehenden Schutzmaßnahmen um-
fasst werden. In Zeiten der Diskussion, ob Strafrechtsbestimmungen in das 
europäische Recht implementiert werden sollen, wird ebenfalls auf das sog. 
„Corpus Juris“ einzugehen sein. 
Im zweiten Teil der Arbeit werden die Befugnisse und Verfahrensrechte, die 
im Rahmen der Verordnungen Nr. 1073/994, Nr. 1074/995 und Nr. 2185/96 
geschaffen wurden, im Hinblick auf den immer wiederkehrenden Streit zwi-
schen den Interessen der Europäischen Gemeinschaften an möglichst effek-
tiven Kontrollen und dem Souveränitätsvorbehalt der Mitgliedstaaten, unter-
sucht. Hintergrund für diese Untersuchung ist, dass diese Befugnisse und 
Verfahrensrechte, obwohl es sich bei OLAF um eine Gemeinschaftsbehörde 
handelt, nicht gänzlich im Europarecht geregelt wurden, sondern vielmehr 
sich der europäische Gesetzgeber dazu entschloss, europäische Verwei-
sungsnormen zu schaffen, die die Anwendung der jeweiligen nationalen Ver-
fahrens- und Befugnisvorschriften ermöglichen. Dies führt zu einer Reihe 
von Abgrenzungsproblemen, auf die einzugehen ist. 
Um den betroffenen Wirtschaftsbeteiligten einen Überblick über die Reich-
weite der Kontrollen zu verschaffen, werden im dritten Teil die konkreten 
Ermittlungsbefugnisse der Bediensteten des OLAF bei externen Kontrollen 
in Spanien dargestellt. Gleichzeitig wird dort auch eine Auswahl der mögli-
chen Verteidigungsrechte, die den Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung 
stehen, dargestellt und untersucht. 
Das Hauptziel dieser Arbeit soll die Herausarbeitung und Untersuchung der 
relevanten spanischen Verfahrensvorschriften sein, die im Rahmen von ex-
ternen Untersuchungen des OLAF in Spanien Beachtung finden müssen. So 
stellen sich angesichts der Verweise des europäischen Rechts in das spani-
sche Recht mehrere spezifische Fragen, wie zum Beispiel ein Abschlußbe-

                                              
4 Verordnung (EG) Nr. 1073/99 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. 

Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF), ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 1 ff; ist wortgleich mit der Verordnung (Euratom) 
Nr. 1074/99; im Folgenden OLAF-Verordnung. 

5 Verordnung (Euratom) Nr. 1074/99 des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersu-
chungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), ABlEG 1999 Nr. L 
136, S. 8 ff; ist wortgleich mit der Verordnung (EG) Nr. 1073/99; im Folgenden  
OLAF-Verordnung. 
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richt des OLAF aussehen muss, damit dieser von den spanischen Behörden 
in Gerichtsverfahren verwertet werden kann, falls diese Möglichkeit der 
Verwertung überhaupt besteht. Bevor es jedoch zu einem Abschlußbericht 
kommen kann, bedarf es Kontrollen und bei diesen kann es in Einzelfällen 
bereits zu der Frage der Durchsetzbarkeit der Untersuchungshandlungen 
kommen, insbesondere dann, wenn zum Beispiel die Subventionsempfänger 
den Zutritt zu ihren Grundstücken verwehren. 
Im Zusammenhang mit einer möglicherweise notwendigen Sicherung von 
Beweismaterial für ein späteres Gerichtsverfahren stellt sich die Frage, ob 
solch ein Recht auch von den OLAF-Bediensteten wahrgenommen werden 
kann. 
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Teil 1: Die europäische Betrugsbekämpfung 

Die Betrugsbekämpfung existiert nicht erst seit Erlass der OLAF-Verord-
nung, sondern sie kann auf beinahe drei Jahrzehnte Entwicklung zurück-
schauen. Welche finanziellen Interessen dem Schutz bzw. der Bekämpfung 
unterliegen und wem die Durchführungszuständigkeit obliegt, sind Fragen, 
die im Rahmen der OLAF-Kontrollen zu beantworten sind. 

A) Entwicklung der Betrugsbekämpfung 
Durch den Übergang von der Beitrags- zur Eigenmittelfinanzierung in den 
70er Jahren6 und die damit verbundene Finanzverantwortung begann auch 
die Entwicklung der Betrugsbekämpfung7, die seitdem kontinuierlich mit 
mehr Personal und Mitteln ausgestattet wurde8. 

I) Gesetzliche Grundlagen 

Die primärrechtliche Verankerung des Schutzes der finanziellen Interessen 
war seit dem Vertrag von Maastricht in Art. 209a EGV verankert. Durch den 

                                              
6 Die vertragliche Grundlage des Eigenmittelsystems war der Haushaltsvertrag (ABlEG 

1972 Nr. L 2, S. 1; BGBl. II. 1970, S. 1281), beschlossen anlässlich der Ratssitzung 
vom 21./22. April 1970 in Luxemburg, durch den der Aufbringungsschlüssel des Art. 
200 EWG-Vertrag außer Kraft gesetzt wurde. Der Vertrag ordnete an, dass zum einen 
die EG mit einer finanziellen Autonomie ausgestattet werden sollte. Inhalt der Auto-
nomie sollte sein, dass die Gemeinschaft die Einnahmen aus Abschöpfungen, Zöllen 
und MwSt-Anteilen zustehen sollte. Die Regelungen zur Einführung des Eigenmittel-
systems sahen vor, dass die Einführung in den Jahren 1971 bis 1974 sukzessiv statt-
finden sollte. Für die Darstellung und Analyse des Eigenmittelsystems der Europäi-
schen Union siehe die Arbeit von Kaese. 

7 Vgl. Bruns, S. 78 ff; Dieblich, S. 216 f; Pache, S. 226. 
8 Entschließung des Rates vom 16. Dezember 1975, ABlEG 1975 Nr. C 298, S. 1; Ma-

giera, Schutz der finanziellen Interessen, S. 13, 14; Entschließung vom 07. April 1987 
zur Verstärkung der Bekämpfung von betrügerischen Praktiken, die spezifisch gegen 
den Gemeinschaftshaushalt gerichtet sind, ABlEG 1987 Nr. C 125, 55; Bericht Guer-
meur, EP-Dok. A2-251/86; Entschließung vom 13. April 1989 zur Verhütung und Be-
kämpfung von EG-Betrügereien in „Europa 2000“, ABlEG 1989 Nr. C 120, S. 279; 
Bericht Dankert, EP-Dok. A2-20/89; Entschließung vom 16. Dezember 1993 zur Be-
kämpfung der Betrügereien im internationalen Maßstab, ABlEG 1994, Nr. C 20, S. 
185; Bericht Bontempi, EP-Dok. A3-0346/93; Entschließung vom 25. Oktober 1995 
zur Anpassung des Systems der Kontrolle der Eigenmittel nach der Errichtung des 
einheitlichen Binnenmarktes, ABlEG 1995 Nr. C 308, S. 57, Bericht Bardong, EP-
Dok. A4-202/95; Ulrich, S. 6 ff; Schwarze, Art. 280 Rn. 3. 
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Vertrag von Amsterdam wurde diese Norm nochmals überarbeitet und ist 
aufgrund der neuen Nummerierung nunmehr in Art. 280 EG zu finden.9 
Dieser Schutz wurde zunächst nur durch sektorielle Verordnungen gere-
gelt10, am 18.12.1995 wurde durch den Erlass der Verordnung Nr. 2988/9511 
der erste Schritt in Richtung von horizontalen Verordnungen gemacht. So 
heißt es in Art. 10 Verordnung 2988/95, dass „zusätzliche allgemeine Be-
stimmungen für die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort […] nach den in 
Artikel 235 des EG-Vertrags und in Artikel 203 des EAG-Vertrags vorgese-
henen Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt (werden)“. 
Aufgrund dieses Art. 10 Verordnung 2988/95 wurde die Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 2185/9612 vom 15.11.1996 des Rates betreffend die Kontrollen 
vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten 
erlassen. 

II) Betrugsbekämpfungsorgane 

In der Zeit vor 1988 gab es kein zentrales Organ, welches für die Ermittlun-
gen und Verfolgungen im Bereich des Schutzes der finanziellen Interessen 
zuständig war. Diese Aufgabe oblag zwar der Kommission aufgrund ihrer 
Rolle als „Hüterin der Verträge“13, jedoch wurde die damalige Recht- und 
Zweckmäßigkeitskontrolle des Verwaltungshandelns der Mitgliedstaaten 
von der jeweiligen Betrugsabteilung innerhalb der zuständigen Generaldi-
rektion wahrgenommen, die mit der Durchführung der Aufgabe betraut 
war.14 Einzige Ausnahme war die Generaldirektion Haushalt (GD XIX), sie 
besaß über ihren politischen Aufgabenbereich hinaus auch die Zuständigkeit 
für die Kontrolle der Regeln für die Fest- und Bereitstellung der gesamten 
Eigenmittel.15 

                                              
9 Vgl. Ulrich, S. 5. 
10 Vgl. bspw. Art. 9 VO (EWG) 729/70, ABlEG 1970 Nr. L 67, S. 13; Art. 23 VO (EWG) 

4253/88, ABlEG 1988 Nr. L 374, S. 1; Art. 18 VO (EWG, Euratom) 1552/89, ABlEG 
1989 Nr. L 155, S. 1; Art. 12 VO (EG) 1164/94, ABlEG 1994 Nr. L 130, S. 1. 

11 ABlEG 1995 Nr. L 312, S. 1. 
12 ABlEG 1996 Nr. L 292, S. 2. 
13 Zu den Aufgaben der Kommission Bleckmann, Rn. 254 f; Streinz, Rn. 311. 
14 Eine Übersicht zu den Betrugsbekämpfungsabteilungen der jeweiligen Generaldirekti-

onen findet sich bei Prieß/Spitzer, EuZW 1994, S. 297, 302. 
15 Prieß/Spitzer, EuZW 1994, S. 297, 302. 
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Das damalige System hatte zu eigen, dass aufgrund einer mangelnden Ko-
operation und Koordination und der teils damit verbundenen Doppelarbeit 
eine effektive Betrugsbekämpfung erschwert wurde. 
1) Kommission – UCLAF 
Durch die Gründung des UCLAF16 im Jahr 1988 erfolgte zur Bekämpfung 
der Probleme des ursprünglichen Systems erstmals eine personelle Zusam-
menfassung innerhalb der Kommission in Form einer besonderen Betrugs-
bekämpfungseinheit.17 UCLAF war eine eigenständige Direktion im Gene-
ralsekretariat der Kommission, die zunächst der direkten Verantwortung des 
Präsidenten der Kommission unterstellt war. Die Gründung von UCLAF 
führte jedoch nicht dazu, dass die Betrugsabteilungen innerhalb der einzel-
nen Generaldirektionen aufgelöst wurden. Die Zuständigkeiten dieser Be-
trugsabteilungen wurden erst im Rahmen der Erweiterung des Aufgabenbe-
reichs 1993 auf die UCLAF übertragen. Ebenso kam es nicht zu einer Kom-
petenzübertragung im Bereich des Strafrechts der Mitgliedstaaten auf die 
Gemeinschaft. 
UCLAF gliederte sich in fünf verschiedene Referate18 und für einzelne Un-
tersuchungen wurden „task-forces“ gebildet19. Ein Recht, selbst Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchzuführen, stand den Kommissionsbeamten 
bis zum Jahr 1996 nur für bestimmte Sektoren zu20. Erst mit dem Erlass der 
Verordnung Nr. 2185/96 wurde eine für alle Bereiche des Gemeinschafts-
haushalts anwendbare Rechtsgrundlage für Kontrollen vor Ort (externe 
Kontrollen) durch die Kommission geschaffen. Im Jahre 1998 wurde der 
Aufgabenbereich der UCLAF nochmals erweitert. Durch die Verabschie-
dung der Entscheidung der Kommission vom 15.7.199821 erhielt UCLAF 
die Kompetenz interne Ermittlungen bei der Kommission durchzuführen. 
Des weiteren war UCLAF für den Aufbau von Datenbanken zur informati-

                                              
16 „Unité de Coordination de la Lutte AntiFraude“. 
17 Gleß EuZW 1999, 618, 619. 
18 Im einzelnen GTE/Prieß Art. 280 Rn. 124-131 für OLAF vgl. GTE/Prieß Art. 280 Rn. 

150ff. 
19 Z.B. für Zigarettenschmuggel, Alkohol, Olivenöl; Jahresbericht 1997 über den Schutz 

der finanziellen Interessen, Ziff. 2.1., KOM (1998) 276 end. 
20 Bspw. Art. 9 VO (EWG) 729/70, ABlEG 1970 Nr. L 67, S. 13; Art. 23 VO (EWG) 

4253/88, ABlEG 1988 Nr. L 374, S. 1; Art. 18 VO (EWG, Euratom) 1552/89, ABlEG 
1989 Nr. L 155, S. 1; Art. 12 VO (EG) 1164/94, ABlEG 1994 Nr. L 130, S. 1. 

21 Beschluss der Kommission über die Ermittlungstätigkeit der Task Force „Koordinie-
rung der Betrugsbekämpfung „, Bulletin EU 7/8-1998 Ziffer 1.6.12; zur Rechtslage 
vor der Entsch. vom 14.7.1998 vgl. Nr. 2.33 und 6.3 sowie Tabelle 1 des Sonderbe-
richtes Nr. 8/98 des Rechnungshofes, ABlEG 1998 Nr. C 230, S. 1. 
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onstechnischen Unterstützung der Betrugsbekämpfung22 zuständig und un-
terstützte auch die Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtung zu 
engen und regelmäßigen Zusammenarbeit der Dienststellen aus dem damals 
geltenden Art. 209 a Abs. 2 EGV.23 
Trotz dieser Kompetenzen gelang es UCLAF nicht, Korruption und Miss-
management in der Kommission zu bekämpfen. Grund hierfür war die Wei-
sungshierarchie, in die UCLAF innerhalb der Kommission eingebunden 
war. So konnte der Direktor der UCLAF zwar über die Einleitung solcher 
Untersuchungen entscheiden, war jedoch selber als Kommissionsbediens-
teter nicht unabhängig. Diese Probleme führten 1998 zu einer Fülle von in 
der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Korruptionsfällen.24 
2) OLAF 
Durch den Errichtungsbeschluss 352/99 vom 01.06.1999 wurde das Europä-
ische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) errichtet, welches an die Stelle 
von UCLAF trat und die Gesamtheit ihrer Zuständigkeiten unter verbes-
serter personeller und materieller Ausstattung übernahm.25 
Auslöser für diese Neugliederung des Betrugsbekämpfungsorgans waren die 
Anfang 1998 publik gemachten Missstände innerhalb der Kommission, wel-
che zusammen mit dem ersten Bericht des Ausschusses unabhängiger Sach-
verständiger26 auch dazu führten, dass die Kommission im März 1999 zu-
rücktrat.27 
a) Rechtsgrundlage 
Grundlage des Errichtungsbeschlusses war Art. 218 Abs. 2 EG, Art. 16 
EGKS und Art. 131 Euratom, die die primärrechtliche Grundlage für die 
innere Organisationsgewalt der Kommission darstellen. OLAF ist demnach 
ein interner Körper der Kommission, gestützt auf ihre eigenen Verfahrensre-
                                              
22 Prieß/Spitzer, EuZW 1994, 297, 303. 
23 Feit, S. 227 (Das System zum Schutz der finanziellen Interessen). 
24 Vgl. nur „Korruptionsaffären der Kommission“ FAZ vom 17. März 1999, S. 3; „EU-

Gelder für Scheinverträge ausgegeben“, FAZ vom 18. September 1998; „Europa – au-
ßer Kontrolle“, SZ vom 21. September 1998. 

25 Art. 1 des Beschlusses 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission vom 28. April 
1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), 
ABlEG 1999 Nr. L 136, 20 ff. 

26 Ausschuss unabhängiger Sachverständiger, Erster Bericht über Anschuldigungen 
betreffend Betrug, Missmanagement und Nepotismus in der Europäischen Kommissi-
on, 15. März 1999; zu finden unter www.europarl.eu.int/experts vom 01. Juni 1999. 

27 „Schröder: Die Handlungsfähigkeit der EU ist nicht beeinträchtigt“ FAZ vom 17. 
März 1999, S. 1; vgl. auch Teil 1:A)II)2)b). 



A) Entwicklung der Betrugsbekämpfung 

9 

geln, mit einem von der Kommission ernannten Direktor. Diesem Direktor 
wird in Art. 3 des Errichtungsbeschlusses explizit verboten, bei seiner 
Amtsausübung Anweisungen anderer zu erbitten oder entgegenzunehmen. 
Dies unterstreicht die ebenfalls in Art. 3 genannte Unabhängigkeit des Am-
tes. Eine Auflistung des Aufgabenbereichs findet sich in Art. 2 des Be-
schlusses. 
Aus Art. 218 Abs. 2 EG ergibt sich jedoch, dass die Kommission nur autori-
siert ist, geeignete Maßnahmen zu beschließen, um ihre inneren Operationen 
in Übereinstimmung mit den Interessen der ordnungsgemäßen Verwaltung 
zu gewährleisten.28 Folglich war es der Kommission nicht möglich, einen 
internen Körper mit der Kompetenz auszustatten, um Untersuchungen 
durchzuführen. Deshalb bedurfte es einer Verordnung, die die Befugnisse 
von OLAF gegenüber den Mitgliedstaaten, Organen und Institutionen spezi-
fizierte. Bei dieser Verordnung musste der Rat und das Parlament – nur die-
se konnten OLAF mit den erforderlichen Befugnissen ausstatten – zwei 
Verordnungen verabschieden. Die Verordnung Nr. 1073/99 ist dabei auf der 
Grundlage des Art. 280 EG erlassen worden, während die Verordnung Nr. 
1074/99 mangels einer speziellen Rechtsgrundlage auf die Generalklausel 
des Art. 203 EAG gestützt wurde und nur für die EAG gilt. Beide Verord-
nungen sind dabei deckungsgleich. 
Neben diesen genannten Rechtsgrundlagen gibt es im Bereich der internen 
Untersuchungen aufgrund der Verwaltungsautonomie der jeweiligen Ge-
meinschaftsorgane bzw. Gemeinschaftsinstitutionen interinstitutionelle Ver-
einbarungen und Umsetzungsbeschlüsse. Gem. Art. 4 Abs. 1 OLAF-Verord-
nung stimmen die Organe die mit diesen Beschlüssen einzuführende Rege-
lung untereinander ab. Diese Abstimmung ist durch die interinstitutionelle 
Vereinbarung vom 25. Mai 199929 erfolgt. Der Anhang dieser interinstitutio-
nellen Vereinbarung enthält einen Standardbeschluss, von dem jedoch ab-
gewichen werden kann, wenn besondere Erfordernisse im Einzelfall geboten 
sind. An diesem Standardbeschluss orientierende Beschlüsse liegen von der 
Europäischen Zentralbank30, der Europäischen Investitionsbank31, vom 

                                              
28 EuGH Rs. C-58/94 (Niederlande/Rat), 1996, I-2169 Rn. 37. 
29 Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) zwischen dem Europäischen Parlament, dem 

Rat der Europäischen Union und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF), ABlEG 1999 Nr. L 136, S. 15 ff. 

30 Siehe jedoch zu der Notwendigkeit der vorherigen Anhörung der EZB die Entschei-
dung Rechtssache C-11/00 ABlEG 2000 Nr. C 122, 8 f. 
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Rat32, der Kommmission33, dem Parlament34 sowie einigen anderen Organen 
und Einrichtungen35 vor. 
b) Rechtmäßigkeit der Beschlüsse 
Anlässlich des spektakulären Rücktritts der Santer-Kommission am 
16.3.1999 wurden Zweifel geäußert, ob diese noch die Befugnis hatte, am 
28.4.1999 den Errichtungsbeschluss zu fassen.36 
Sowohl gegen den Beschluss als auch gegen die Verordnungen haben 71 
Abgeordnete des EP am 21.1.2000 Klage beim EuGH eingereicht.37 Zur Be-
gründung der Klage wurden folgende Argumente vorgebracht: Verletzung 
wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des freien Mandats, Verletzung 
der parlamentarischen Immunität und Verletzung des parlamentarischen Un-
tersuchungsrechts, sowie der Nichtigkeit des Errichtungsbeschlusses und der 
Verordnungen. 
Daneben ist jedoch ebenfalls fraglich, ob die Kommission eine verselbstän-
digte Behörde schaffen durfte, die nicht primärrechtlich im EG-Vertrag auf-
geführt ist. 
aa) Rechtmäßigkeit der Errichtung 
Die Kommission kann nur unter engen Voraussetzungen eine verselbstän-
digte Behörde schaffen.38 So muss zunächst ein Rechterfertigungsgrund da-
für vorliegen, dass eine verselbständigte Verwaltungseinheit geschaffen wer-
                                              
31 Beschluss des Direktoriums der Europäischen Investitionsbank vom 10. November 

1999; sowie die gegen diesen Beschluss erhobenen Klage der Kommission, Rechtssa-
che C-15/00, ABlEG 2000 Nr. C 122, 8 f. 

32 Beschluss des Rates vom 25. Mai 1999 über die Bedingungen und Modalitäten der 
internen Untersuchungen zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der Interessen der Gemeinschaften, ABlEG 
1999 Nr. L 149, S. 36 ff. 

33  Beschluss der Kommission vom 2. Juni 1999 über die Bedingungen und Modalitäten 
der internen Untersuchungen zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der Interessen der Gemeinschaften, ABlEG 
1999 Nr. L 149, S. 57 ff. 

34  Beschluss des Parlaments PE 282.271 vom 18. November 1999. 
35  Beschluss des Wirtschafts- und Sozialsausschusses Nr. 363/99A vom 11. Oktober 

1999; Beschluss des Europäischen Gerichtshofs vom 26. Oktober 1999; Beschluss des 
Europäischen Rechnungshofs Nr. 99-50 vom 16. Dezember 1999; Beschluss des Aus-
schusses der Regionen Nr. 293/99 vom 17. November 1999. 

36  So Selmayr/Kamann, FAZ vom 11. April 2000, S. 14. 
37  ABlEG 2000 Nr. C 102, S. 30 f. – T-17/00 und zur Entscheidung Teil 1:A)II)2)b)cc). 
38  Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 7 Rn. 25 ff.; Hilf, Die Organisations-

struktur der Europäischen Gemeinschaften, S. 109 ff. 
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den soll39. Weiterhin muss die Zuständigkeitsordnung der Gemeinschaftsor-
gane40 gewahrt sein und zuletzt eine hinreichende Ermächtigungsgrundlage 
für die Übertragung von Aufgaben auf die neue Behörde vorliegen. 
Unproblematisch ist bei OLAF die Voraussetzung der Rechtfertigung für die 
Verselbständigung, da diese vorliegt, wenn die Verselbständigung gerade 
unter dem Gesichtpunkt des Bedürfnisses einer engen Koordination mit den 
Mitgliedstaaten zu sehen ist und ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der 
Notwendigkeit der Unabhängigkeit41. Denn hinsichtlich des bezweckten 
Aufgabenbereichs des Amtes ist die Unabhängigkeit von besonderer Bedeu-
tung für die Ermittlungen, und aus der fehlenden Kommunikation der Vor-
gängerbehörde mit den Mitgliedstaaten ist eine engere Koordination mit 
diesen nicht nur wünschenswert, sondern eine dringende Voraussetzung für 
ein effektives Arbeiten des Amtes. 
Durch die Errichtung des OLAF wird anderen Gemeinschaftsorganen keine 
wesentlichen Kompetenzen entzogen. Zwar unterliegt der Kommission gem. 
Art. 274 EG die Kompetenz und Verantwortung für die Ausführung des 
Gemeinschaftshaushalts, allerdings gehört zu den Befugnissen des Amtes 
für Betrugsbekämpfung nur die Durchführung von Kontrollen, so dass darin 
eine unterstützende Funktion zu sehen ist. In Hinblick auf die Kompetenzen 
des europäischen Rechnungshofes ist zu sagen, dass auch dieser Bereich 
durch die Arbeit von OLAF nicht tangiert wird. 
Die letzte Voraussetzung ist ebenfalls erfüllt, da OLAF keine selbständige 
juristische Person ist; vielmehr werden ihre Handlungen der Europäischen 
Kommission zugerechnet42, so dass das gemeinschaftliche Rechtsschutzsys-
tem nicht beeinträchtigt wird. 
bb) Rechtmäßigkeit des Beschlusses 
Der „geschlossene Rücktritt“ der Santer-Kommission ist bis jetzt ein einma-
liger Vorgang.43 Ob der Errichtungsbeschluss während dieses Rücktrittes 
rechtmäßig war, bedarf ebenfalls einer näheren Betrachtung. 
Hinsichtlich des Rücktrittes kommen zwei Vorschriften in Betracht auf die 
man den geschlossenen Rücktritt stützen könnte. Zunächst regelt Art. 215 

                                              
39  Uerpmann, AöR 125 (2000), S. 551, 559, 562. 
40  Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 7 Rn. 37 f; Uerpmann, AöR 125 (2000), 

S. 551, 559f, 562. 
41  Uerpmann, AöR 125 (2000), S. 551, 562ff. 
42  Mager, ZeuS 2000, S. 177, 190. 
43  GTE/von Sydow, Art. 216, Rn. 34. 
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EG einen Rücktritt, gilt jedoch nur für den Rücktritt einzelner Mitglieder44, 
so dass diese Vorschrift für den geschlossenen Rücktritt ausscheidet. Als 
zweite Vorschrift käme der Art. 201 EG in Frage, welcher beinhaltet, dass 
die Mitglieder der Kommission ihr Amt niederlegen müssen, wenn im Euro-
päischen Parlament ein Misstrauensantrag Erfolg hat. Ein solcher Antrag lag 
jedoch im Zeitpunkt des Rücktritts ebenfalls nicht vor. Folglich scheidet ein 
Rücktritt aufgrund des EG-Vertrages aus. Weiterhin käme jedoch die von 
dem Fall der Amtszeitverlängerung der Delors-Kommission bekannte Mög-
lichkeit der faktischen Demission in Betracht. Die Delors-Kommission wur-
de aufgrund dieser zum interimistischen Verbleib nach den allgemeinen 
Grundsätzen des Verwaltungshandelns berechtigt und verpflichtet.45 Bei der 
faktischen Demission ist zu berücksichtigen, dass die Aktivität einer „ge-
schäftsführenden Kommission“ strikt auf die Führung der „laufenden Ge-
schäfte“ beschränkt ist. Hierzu zählen diejenigen Aktivitäten, die sich im 
Rahmen der üblichen und gewöhnlichen Geschäfte bewegen. 
Im Falle der Errichtung des OLAF wurden diesem Amt allerdings nur dieje-
nigen Befugnisse zugewiesen, die bereits bei der UCLAF und der Task-
force vorhanden waren.46 Insofern war aufgrund der Handlungsbefugnisse 
während der Übergangszeit der Erlass der Beschlüsse rechtmäßig.47 
cc) Klagen vor dem EuGH 
Gegen den Beschluss als auch gegen die Verordnungen wurden von drei 
Parteien Klage vor dem EuGH erhoben. So musste zunächst die Kommissi-
on gegen die EZB und die EIB klagen, später reichten 71 Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments gegen das Europäische Parlament Klage ein. 
(1) Klagen der Kommission 
Die Klage der Kommission war gegen zwei Beschlüsse der EZB und der 
EIB gerichtet. In diesen Beschlüssen sprachen sowohl die EZB als auch die 
EIB dem OLAF die ausdrückliche Zuständigkeit für Untersuchungen in ih-
ren jeweiligen Einrichtungen ab.48 Die Kommission erkannte zwar indes an, 

                                              
44  A.A. Schwarze, Art. 215 Rn. 5 a.E. 
45  Grabitz/Hilf/Hummer, Art. 159 Rn. 42 (Stand: 05/99; Art. 215 n.F.); GTE/von Sydow 

Art.216, Rn. 33; Hummer/Obwexer Intergration 1999, 77, 86. 
46  so auch Haus, EuZW 2000, 745, 746. 
47  Zu diesem Ergebnis kommen auch Haus, EuZW 2000, 745, 746 f; Hummer/Obwexer 

Integration 1999, 77, 86. 
48  Beschluss des Rates der Gouverneure der EZB vom 07. Oktober 1999 über Betrugs-

bekämpfung (ABlEG 1999 Nr. L 291, 36) und Beschluss des Verwaltungsrates der 
EIB, der Kommission am 16. November 1999 mitgeteilt (Kompetenz des Amtes auf 



A) Entwicklung der Betrugsbekämpfung 

13 

dass bei der Durchführung der Verordnungen (EG) Nr. 1073/99 und (Eura-
tom) Nr. 1074/99 die funktionale Unabhängigkeit der EZB und EIB gewahrt 
bleiben müsse, bezeichnete die Beschlüsse beider Institutionen gleichwohl 
als nicht vereinbar mit den Verordnungen vom 25. Mai 1999. Aus diesem 
Grund erhob sie am 14.1.2000 gegen die EZB und am 19.1.2000 gegen die 
EIB Klage.49 
Der EuGH entschied in dieser Sache50 zeitlich erst nach der Klage der 71 
Abgeordneten51. Dabei schlossen die Richter sich der Auffassung der Kom-
mission an, dass die Verordnungen dahingehend ausgelegt werden müssen, 
dass die funktionale Unabhängigkeit der EZB52 und EIB gewahrt bleiben 
muss, gleichwohl seien die Verordnungen aber auch gegenüber den beiden 
Institutionen anwendbar. Die von den beiden Institutionen erklärten Be-
schlüsse seien daher nichtig. 
(2) Klage der 71 Abgeordneten 
71 Abgeordnete haben am 21.1.2000 sowohl gegen den Beschluss als auch 
gegen die Verordnungen Klage beim EuGH eingereicht.53 Klagegegner war 
dabei das Europäische Parlament. In der Klagebegründung rügten die Abge-
ordneten dabei die Verletzung von wesentlichen Formvorschriften, die Ver-
letzung des freien Mandats, die Verletzung der parlamentarischen Immunität 
und die Verletzung des parlamentarischen Untersuchungsrechts. In ihren 
Augen war der Errichtungsbeschluss und die Verordnungen nichtig. 
Der EuGH entschied von den drei Klagen die Klage der 71 Abgeordneten 
zuerst. Er urteilte am 26. Februar 2002, dass die angefochtene Handlung die 
Kläger nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer allgemein und abstrakt 
umschriebenen Personengruppe berührt und der Erlass der angefochtenen 
Handlung ihre Rechtsstellung nicht verändert habe. Der Gerichtshof als Ge-
richt der 1. Instanz hat die Klage an dem Fehlen der Individualisierbarkeit 

                                              
Ebene der Eigenmitteltransaktionen der Bank); beide Beschlüsse wurden durch den 
EuGH aufgehoben., vgl. Fn. 50. 

49  Klage der Kommission vom 14. Januar 2000 gegen die EZB und Klage der Kommis-
sion vom 19. Januar 2000 gegen die EIB (Rechtssachen C-11/00 und C-15/00, ABlEG 
2000 Nr. C 122, 8 f); so jetzt auch die Entscheidungen des EuGH vgl. Fn. 50. 

50  Urteil in den Sachen C-11/00 und C-15/00 veröffentlicht im ABlEG 2003 Nr. C 
213, 1. 

51  Siehe Teil 1:A)II)2)b)cc)(2). 
52  In der Literatur wird die EZB nicht als separater Körper der Gemeinschaft gesehen, 

vgl. nur Dutzler, EioP Vol. 5 (2001) No 1, 16. 
53  ABlEG 2000 Nr. C 102, S. 30 f. – T-17/00. 
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der Kläger scheitern lassen.54 Somit ging der EuG nicht auf eine mögliche 
Nichtigkeit des Errichtungsbeschlusses und der Verordnungen ein. 
Das gegen dieses Urteil eingelegte Rechtsmittel wurde von der 2. Instanz 
zurückgewiesen.55 
c) Organisation des OLAF 
OLAF wurde als zur Kommission gehörende, aber unabhängige Einrichtung 
konzipiert, die durch einen weisungsfreien Direktor geleitet wird.56 Im Vor-
dergrund stand die Unabhängigkeit des Amtes.57 Falls der Direktor jedoch 
der Auffassung ist, dass eine Maßnahme der Kommission seine Unabhän-
gigkeit antastet, kann er beim Gerichtshof Klage gegen die Kommission 
einreichen. Weiteres Merkmal dieser Unabhängigkeit ist die Einleitungsbe-
fugnis der Untersuchungen vom Direktor. So kann dieser die Einleitung be-
schließen, ohne dass die Verordnung ihm Vorgaben betreffend der Kriterien 
machen kann.58 Ebenfalls kann der Direktor gem. Art. 12 Abs. 3 OLAF-
Verordnung Anweisungen von Regierungen oder Gemeinschaftsorganen 
weder beanspruchen noch annehmen. Wichtigstes Kriterium des Direktors 
ist der umfassende Ermessensspielraum, der das Amt des Direktors prägt.59 
Dies soll letztendlich zu einer erschöpfenden Anwendung des Gemein-
schaftsrechts führen. 
d) Überwachungsausschuss 
Durch einen eigens für das Amt eingerichteten Überwachungsausschuss soll 
ebenfalls die Unabhängigkeit von OLAF gewährleistet werden.60 Der Über-
wachungsausschuss setzt sich aus fünf externen unabhängigen Persönlich-
keiten zusammen, die in ihren Ländern die Voraussetzungen erfüllen, um 
hochrangige Aufgaben in Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des 

                                              
54  Urteil des EuG vom 26. Februar 2002 in der Rechtssache T-17/00, Rn. 70 und 77. 
55  Das gegen dasUrteil des EuG vom 26. Februar 2002 eingelegte Rechtsmittel wurde 

mit Urteil vom 30. März 2004 zurückgewiesen. C-167/02 P, ABlEG 2002 Nr. C 156, 
10. 

56  Eine andere Lösung hätte eine Vertragsänderung nötig gemacht, da die Befugnisse 
gem. Art. 280 Abs. 3, IV EG bei der Kommission liegen. Vgl. hierzu Kuhl/Spitzer, 
EuR 2000, S. 671, 673 ff. 

57  Diese Unabhängigkeit kommt auch in Art. 12 Abs. 3 OLAF-Verordnung zum Aus-
druck in dem festgelegt ist, dass der Direktor bei der Ausführung seines Amtes Anwei-
sungen von einer Regierung oder einem Gemeinschaftsorgan weder anfordern noch 
entgegennehmen darf. 

58  Art. 5 OLAF-Verordnung. Kritisch dazu Gleß, EuZW 1999, S. 618, 620. 
59  Vgl. etwa Art. 5, Art. 6, Art. 10 Abs. 2 OLAF-Verordnung. 
60  Art. 11 Abs. 1 OLAF-Verordnung, Art. 1 Abs. 1 GO Überwachungsausschuss. 
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Amtes wahrzunehmen.61 Die Mitglieder werden vom Parlament, dem Rat 
und der Kommission im gegenseitigen Einvernehmen für eine Zeit von drei 
Jahren ernannt. Ebenso wie der Direktor des Amtes dürfen die Mitglieder 
des Überwachungsausschusses bei der Erfüllung ihrer Pflichten keine An-
weisungen von einer Regierung oder einem anderen Organ anfordern oder 
annehmen.62 Der Überwachungsausschuss kann auch nicht in den Ablauf 
von Untersuchungen eingreifen.63 
Der Kommission verbleibt nur noch ein Disziplinarrecht über den Direktor, 
Art. 12 Abs. 4 OLAF-Verordnung. 
Neben diesen Kontrollmöglichkeiten besitzt der Rat noch die theoretische 
Möglichkeit mittels der allgemeinen Regeln des Art. 230 und des Art. 232 
EG Klage gegen die Kommission zu erheben, die als Gegenstand die Verlet-
zung des EG-Vertrags oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden 
Rechtsnorm hätte. Ob jedoch durch eine solche Klage eine effektive Kon-
trolle gegeben wäre, sei dahingestellt, da die auf Ermessensentscheidungen 
des Direktors ausgelegten Vorschriften nur schwer zu kontrollieren sein 
dürften. 
3) Ziele und Aufgaben des OLAF 
Die einzelnen Ziele und Aufgaben des OLAF sind in Art. 2 Errichtungs-
beschluss OLAF sowie in Art. 1 OLAF-Verordnung näher beschrieben. Die 
Aufgaben lassen sich in zwei Schwerpunktbereiche einteilen: Die Durch-
führung von Untersuchungen sowie sonstige unterstützende und koordinie-
rende Maßnahmen.64 
a) Durchführung von Untersuchungen 
Hauptaufgabe des OLAF ist die Durchführung von administrativen Untersu-
chungen und sonstigen operativen Maßnahmen. Bei diesen Untersuchungen 
und Maßnahmen ist zwischen den externen und den internen Untersuchun-
gen zu unterscheiden. 

                                              
61  Art. 11 Abs. 1 OLAF-Verordnung; vgl. dazu ferner Art. 5 – 10 GP Überwachungsaus-

schuss. 
62  Art. 11 Abs. 5 OLAF-Verordnung. 
63  Vgl. hierzu Gleß EuZW 1999, S. 618, 620 und Stellungnahme des Rechnungshofs 

2/99 ABlEG 1999 Nr. C 154. 
64  Diese Einteilung ergibt sich auch aus der internen Organisationsstruktur des OLAF. 

Vgl. hierzu den Organisationsplan unter http://europa.eu.int/comm/dgs/anti_fraud/ 
organigram/ chart_de.pdf. 
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aa) Externe Untersuchungen 
Im Bereich der externen Untersuchungen übt das OLAF die der Kommissi-
on durch die Kontroll-Verordnung übertragenen Befugnisse zur Durchfüh-
rung von Kontrollen und Überprüfungen vor Ort in den Mitgliedstaaten und 
gemäß den geltenden Kooperationsabkommen in den Drittstaaten aus.65  
Ebenfalls stützt es die externen Untersuchungen auf die Sanktions-Verord-
nung und die sektoriellen Regelungen. Hierzu zählen insbesondere die Kon-
troll-Verordnung, die Durchführung von Untersuchungen aufgrund sektor-
bezogener Kontrollvorschriften, sowie die Durchführung von Untersuchun-
gen in Drittstaaten66. Die Vorgaben für die externen Untersuchungen blieben 
bei der Befugnisübertragung von UCLAF auf OLAF weitgehend unangetas-
tet.67 Ziel der externen Untersuchungen ist die Bekämpfung von Unregel-
mäßigkeiten vor Ort bei Wirtschaftsbeteiligten. Für bestimmte Produkte, wie 
z.B. hochbesteuerte Waren, Zigaretten, Alkohol und Olivenöl setzt das  
OLAF Task-Groups ein.68 
Bei diesen externen Untersuchungen stellt das OLAF den Hauptanteil der 
Untersuchungsressourcen bereit. 
bb) Interne Untersuchungen 
OLAF führt in den durch die Verträge oder auf deren Grundlage geschaffe-
nen Organen, Einrichtungen sowie Ämtern und Agenturen administrative 
Untersuchungen durch, die dazu dienen, Betrug, Korruption und sonstige 
rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der Europäischen Gemeinschaft zu 
bekämpfen.69 
b) Unterstützungs- und Koordinationsbefugnisse 
Der zweite Aufgabenbereich umfasst unterstützende und koordinierende 
Aufgaben im Bereich der Betrugsbekämpfung.70 So sichert das Amt seitens 
                                              
65  Art. 3, Art. 1 Abs. 1 OLAF-Verordnung, Art. 2 Abs. 1 UAbs. 1 Errichtungsbeschluss 

OLAF. 
66  Unter anderem mit Marokko, Südafrika und der Schweiz. Daneben sind Verhandlun-

gen mit Zypern und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien eingeleitet 
worden. Geplant sind auch ähnliche Abkommen mit vierzehn weiteren Drittländern 
und Beitrittsländern, vgl. zu solchen Abkommen u.a. Kommission, Betrugsbe-
kämpfungsbericht 2000, S. 46; Betrugsbekämpfungsbericht 2004 S. 5. 

67  Spitzer, in EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 45. 
68  OLAF, Tätigkeitsbericht 2002–2003, S. 33. 
69  Art. 4 Abs. 1 und 1 Abs. 3 OLAF-Verordnung. 
70  Zu der Koordinierung im Bereich Betrugsbekämpfung mit den neuen Beitrittsländern 

vgl. nur die Koordinierungsstelle AFCOS (Tätigkeitsbericht des OLAF für das Jahr 
2002–2003, S. 50 ff). 
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der Kommission die Unterstützung den Mitgliedstaaten zu, um ihnen bei der 
Organisation einer engen und regelmäßigen Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden zu helfen, damit ihre Tätigkeit zum Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft besser vor Betrügereien 
koordiniert wird.71 Hierunter fällt auch die Vorbereitung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften im Bereich der Betrugsbekämpfung72, sowie Pla-
nung und Entwicklung von Methoden zur Bekämpfung von Betrug und 
sonstigen rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interes-
sen der europäischen Gemeinschaft. Ebenso bedarf es der Erarbeitung von 
anwendbaren Konzepten.73 
Daneben wird das OLAF auch bei strafrechtlichen Ermittlungen unterstüt-
zend tätig, sobald die zuständige nationale Behörde das Amt bei der Durch-
führung strafrechtlicher Ermittlungen um Beistand ersucht. Ein weiterer Zu-
ständigkeitspunkt des OLAF ist der Aufbau und die Fortführung der Infor-
mationssammlung und -auswertung.74 Im Rahmen der Unterstützung der 
Justizzusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ist das Amt direkter An-
sprechpartner der Polizei- und Justizbehörden75, dies wird auch durch das 
am 14.04.2003 geschlossene Abkommen über die Modalitäten der künftigen 
Zusammenarbeit zwischen dem OLAF und der Europäischen Einheit für 
justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) deutlich.76 
c) Weitere Aufgaben 
Neben diesen oben genannten Aufgaben bestehen noch zwei weitere. Bei 
den sog. Monitoring-Fällen leitet das OLAF Informationen an eine nationale 
Behörde weiter, kontrolliert jedoch offiziell die Untersuchungsergebnisse, 
um sicherzustellen, dass Schlussfolgerungen gezogen und verbreitet werden. 
Bei der zweiten Aufgabe beschließt das OLAF, keine Untersuchungen ein-
zuleiten. Dies sind die sogenannten „non-cases“. 

                                              
71  Art. 1 Abs. 2 OLAF-Verordnung; Art. 2 Abs. 2 Errichtungsbeschluss OLAF. 
72  Art. 2 Abs. 4 Errichtungsbeschluss OLAF. 
73  Art. 2 Abs. 3 Errichtungsbeschluss OLAF. 
74  Art. 2 Abs. 5 Errichtungsbeschluss OLAF. 
75  Art. 2 Abs. 6 Errichtungsbeschluss OLAF. 
76  Presseerklärung des OLAF vom 14. April 2003 (Zu finden im Presseraum auf den 

WWW-Seiten des OLAF). 
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B) Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften 

Da es sich um die Aufgabe des OLAF handelt, Betrug, Korruption und sons-
tige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften zu bekämpfen77, ist vorweg zu klären, was 
unter die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften fällt (I) 
und wer die Schädiger sind (II). Als letztes sollen noch die weiteren Maß-
nahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemein-
schaften darstellt werden (III). 

I) Die Gemeinschaftsfinanzen 

Die Finanzen der Europäischen Gemeinschaft78 werden durch eine Reihe 
von Basistexten geregelt.79 Nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lu-
xemburg am 22. April 1970 wurden nahezu sämtliche Finanztätigkeiten der 
Gemeinschaft haushaltsmäßig zusammengefasst, so dass es heute nur noch 
zwei Dokumente gibt: den Gesamthaushaltsplan und den EGKS-Funk-
tionshaushaltsplan80. Nicht einbezogen hierbei sind die Anleihe- und Dar-
lehntätigkeiten der Gemeinschaft81. Ebenso ist die haushaltsmäßige Auswei-
sung des EEF nach wie vor symbolisch.82 
Der Gesamthaushaltsplan der Union stellt sich heute als ein Dokument dar, 
das neben dem Einnahmenplan einen Ausgabenplan mit sämtlichen Ausga-
ben der Organe umfasst. 
1) Einnahmen 
Zur Finanzierung ihrer Ausgaben (dazu unter 2) verfügt die Union über Ei-
genmittel, die ihr automatisch zufließen und ihr ein für allemal zugewiesen 

                                              
77  Vgl. Art. 1 OLAF-Verordnung. 
78  Zur Entwicklung der finanziellen Interessen der Gemeinschaften vgl. ausführlich die 

Arbeit von Kaese sowie bei Graciano Regalado, S. 9 bis 74. 
79  Zum geschichtlichen Hintergrund des Finanzierungssystems der Gemeinschaft vgl. 

auch ABlEG 1998, Nr. C 241, 58, 59 Punkt 2, sowie Europäische Kommission, Die 
Finanzierung der Europäischen Union vom 07. Oktober 1998. 

80  Während die Verwaltungsausgaben der EGKS seit 1971 in den Gesamthaushaltsplan 
integriert sind, finden sich die operationellen Ausgaben im Funktionshaushaltsplan der 
EGKS, Häde EuZW 1993, 401, 406; Graciano Regalado, S. 32 ff. 

81  Vgl. Grabitz/Hilf/Magiera, Art. 199 Rn. 16 ff (Stand 09/94; Art. 268 n.F.). 
82  Seit 1993 ist ihm ein Teileinzelplan mit einem „p.m.“ gewidmet; diese Tatsache bringt 

den Wunsch des Parlaments zum Ausdruck, den EEF in den Gesamthaushaltsplan ein-
zubinden. 
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werden. Es bedarf hierfür keines weiteren Beschlusses der einzelstaatlichen 
Behörden.83 
Das gegenwärtige Finanzierungssystem des Gemeinschaftshaushalts beruht 
derzeit auf dem Ratsbeschluss 2000/597/EG, Euratom vom 29. September 
2000 über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften.84 
Die Europäische Gemeinschaft kann danach zur Finanzierung ihres Haus-
halts auf fünf verschiedene Einnahmearten zurückgreifen, die in zwei Grup-
pen – den Eigenmitteln [a)] und den sonstigen Einnahmen [b)] – unterteilt 
werden. 
Der Ausgangspunkt für die Bestimmung der Höhe der Einnahmen der Union 
ist die Zusammenstellung der geplanten Haushaltsausgaben. 
a) Traditionelle Eigenmittel 
Eine einheitliche gesetzlich fixierte Definition des Begriffs der Eigenmittel 
sucht man vergebens.85 Innerhalb der Lehre sind zahlreiche Definitionsvor-
schläge erarbeitet worden. So ist die Kommission der Ansicht, dass Eigen-
mittel der Gemeinschaft als „Steuereinnahmen“ der Gemeinschaft zu verste-
hen seien, die der Gemeinschaft ein für allemal zur Finanzierung ihres 
Haushalts zugewiesen werden und ihr automatisch zufließen, ohne dass es 
eines weiteren Beschlusses der einzelstaatlichen Behörden bedürfe.86 
Ein Teil der Literatur vertritt die Auffassung, dass zu den Eigenmitteln nicht 
nur jene gehören, die von der Gemeinschaft dem Grund und der Höhe nach 
beschlossen würden, sondern auch diejenigen, die kraft europarechtlicher 
Regelungen nicht mehr (wie die Beiträge) der Bereitstellung und Kontrolle 
der Mitgliedstaaten unterlägen. 87 
Eine andere Ansicht innerhalb der Literatur meint, dass die Eigenmittel 
„Einnahmen“ seien, die nach Art und Umfang grundsätzlich unabhängig 

                                              
83  Graciano Regalado, S. 33 f. 
84  ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 42; Am 04. April haben sich Rat, EP und Kommission un-

ter österreichischer Präsidentschaft über den künftigen Finanzrahmen 2007–2013 ge-
einigt, AblEG 2006 Nr. C 139, S. 1. Das erzielte Ergebnis basiert auf den Beschlüssen 
der Staats- und Regierungschefs des Europäischen Rates am 15./16. Dezember 2005 in 
Brüssel (http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/ 
87677.pdf). Vgl. nur Wieland ZRP 2002, 503. 

85  Kaese, S. 50. 
86  Europäische Kommission, Die Finanzen der Gemeinschaft, S. 57. 
87  So namentlich, in: GTE/Bieber, Art. 269 Rn. 7; Messal, Eigenmittelsystem, S. 38; 

ders., EG-Finanzierung und Lastenverteilung, S. 128. 
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vom weiteren Willen der Mitgliedstaaten anfallen und der Gemeinschaft zur 
Verfügung stehen. 88 
Eine Streitentscheidung kann dahingestellt bleiben, da es für die Betrugsbe-
kämpfung nur entscheidend ist, dass das System der Eigenmittel durch den 
Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments in einem sog. Eigenmittelbeschluss einstimmig festgelegt und 
danach von den Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Dabei ist die Zusammen-
setzung der Eigenmittel im Laufe der Zeit durch verschiedene Eigenmittel-
beschlüsse in den Jahren 1985, 1988, 1994 und zuletzt 2000 geändert wor-
den.89 
Die Eigenmittel der Gemeinschaft setzen sich aus Agrarzöllen sowie Zu-
cker- und Isoglukoseabgaben, den Zöllen, den MwSt-Eigenmitteln und der 
vierten oder ergänzenden Einnahme zusammen. 
Die bereits im ersten Eigenmittelbeschluss vom 21.4.1970 aufgeführten, den 
Gemeinschaften zustehenden Mittel, d.h. Agrar- und Zuckerabgaben sowie 
Zölle, werden zwecks Unterscheidung von den Mehrwertsteuereigenmitteln 
als traditionelle Eigenmittel bezeichnet90. 
aa) Agrarzölle sowie Zucker- und Isoglukoseabgaben 
Nach dem Eigenmittelbeschluss 2000 handelt es sich bei den Agrarzöllen, 
Zucker- und Isoglukoseabgaben um Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder 
Ausgleichsbeträge, zusätzliche Teilbeträge und andere Abgaben auf den Wa-
renverkehr mit Drittländern, die von den Organen der Gemeinschaften im 
Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt worden sind oder noch 
eingeführt werden, sowie Abgaben, die im Rahmen der gemeinsamen Markt-
organisation für Zucker vorgesehen sind. 
Ursprünglich wurden die Agrarabschöpfungen im Jahr 196291 aufgrund der 
Art. 43 i.V.m. Art. 40 und 39 des EWG-Vertrages eingeführt. Danach war 
die Schaffung von gemeinsamen Marktorganisationen für Agrarwaren92 vor-
gesehen, deren Aufgabe es sein sollte, die in Art. 39 EWGV niedergelegten 
Ziele der gemeinschaftlichen Landwirtschaftpolitik zu verwirklichen. Bei 
diesen Zielen handelte es sich um die Steigerung der Produktivität der 

                                              
88  Bleckmann, Rn. 1600. 
89  für den Eigenmittelbeschluss 2000, ABlEG 2000 Nr. L 253, S. 32. 
90  Zum Begriff: Strasser, S. 94, 95; zum Teil auch: Originäre Eigenmittel, vgl. Messal, 

Eigenmittelsystem, S. 45 ff. 
91  VO des Rates über die Finanzierung der Agrarpolitik vom 4. April 1962, AblEG 1962, 

Nr. 30, 991. 
92  Waren des Anhangs II zum EWG-Vertrag. 
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Landwirtschaft, die Erhöhung des landwirtschaftlichen Pro-Kopf-Einkom-
mens, die Stabilisierung der Märkte, sowie das Sicherstellen der Versorgung 
zu angemessenen Preisen. 
Nach dem Agrarabkommen des multilateralen Übereinkommen der GATT-
Uruguay-Runde vom 15. April 1994 verpflichtete sich die Europäische Uni-
on jedoch, die Einfuhrabgaben und alle einfuhrbeschränkenden Maßnahmen 
in feste Zölle umzuwandeln.93 Diese Verpflichtung führte zur Abschaffung 
der Abschöpfungen und zur Einführung der Agrarzölle zum 1. Juli 199594. 
Bei der Produktionsabgabe für Zucker handelt es sich um eine Erzeugerbe-
teiligung. Die gemeinsame Marktorganisation für Zucker, die seit dem 1. 
Juli 1981 auch Isoglukose umfasst, sieht eine Quotenregelung vor. Die Quo-
tenregelung soll die Überproduktion in vertretbaren Grenzen halten. Die 
Abgaben bestehen einerseits aus Produktionsabgaben, hierdurch werden die 
Stützungskäufe, zu denen die Gemeinschaft im Rahmen ihrer Ankaufsgaran-
tie verpflichtet ist, finanziert95, und andererseits aus Lagerkostenabgaben, 
die den gleichmäßigen Zuckerabsatz im Jahresverlauf sicherstellen soll, so-
wie einige weitere kaum einnahmenrelevanten Abgaben.96 
bb) Zölle 
Unter Zöllen versteht man die Einnahmen97, die sich aus der Anwendung 
des gemeinsamen Zolltarifs auf den Zollwert der aus Drittländern in die 
Gemeinschaft eingeführten Waren ergeben. Die Verwendung der Zollein-
nahmen zur Finanzierung der Gemeinschaft ist logische Folge aus der durch 
Art. 9 EG geschaffenen Zollunion, die das Gebiet der Mitgliedstaaten mit 
einem gemeinsamen Außenzoll versieht.98 Die Modalitäten und die einzel-
nen Zollsätze sind in der Verordnung Nr. 2658/8799 geregelt. 

                                              
93  Vgl. Schrömges, ZfZ 1996, S. 2, 4.; Witte/Wolffgang, S. 31 f; vgl. zu Agrarmitteln 

auch Graciano Regalado, S. 35 f. 
94  Zur Umsetzung der Vertragsregelungen durch EU-Verordnungen in Unionsrecht findet 

sich bspw. bei Nonhoff, AW-Prax 1996, 29 ff. 
95  Messal, Eigenmittelsystem, S. 49; Graciano Regalado, S. 36. 
96  Messal, Eigenmittelsystem, S. 50; Graciano Regalado, S. 36. 
97  Witte/Wolffgang, S. 369 f; Graciano Regalado, S. 37. 
98  Strasser, S. 95 f; Graciano Regalado, S. 38. 
99  Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche 

und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABlEG 1987 Nr. L 
256, S. 1 ff; zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2175/05 der Kommission 
vom 30. Dezember 2005, ABlEG 2005 Nr. L 347, S. 9 f. 
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cc) MwSt-Eigenmittel 
Bei den MwSt-Eigenmitteln handelt es sich um Einnahmen, die sich aus der 
Anwendung eines einheitlichen Satzes auf die nach Gemeinschaftsvorschrif-
ten harmonisierte MwSt-Bemessungsgrundlage eines jeden Mitgliedstaats 
ergeben100. Diese Berechung ist sehr kompliziert101, was auf eine Vielzahl 
von Korrekturen102 und Ausnahmebeständen103 zurückzuführen ist. 
dd) Vierte oder ergänzende Einnahme 
Bei dieser 1988104 geschaffenen neuen Einnahmekategorie handelt es sich 
um eine Einnahme auf der Grundlage des Bruttosozialprodukts, das sich aus 
der Anwendung eines Satzes auf die Summe der Bruttosozialprodukte aller 
Mitgliedstaaten ergibt105. Diese Einnahme soll den Haushaltsausgleich ge-
währleisten; ihr Abrufsatz wird im Rahmen des Haushaltsverfahrens unter 
Berücksichtigung aller sonstigen Haushaltseinnahmen festgelegt.106 Deshalb 
wird sie auch als ergänzende Einnahme bezeichnet. 
b) Sonstige Einnahmen 
Zu den genannten Einnahmen kommen noch verschiedene Einnahmen hin-
zu, beispielsweise das Aufkommen aus den von den Dienstbezügen der Be-
amten der Organe einbehaltenen Beträge (Steuern und Sozialabgaben), Ver-
zugszinsen und Geldbußen sowie gegebenenfalls Überschüsse aus früheren 
Haushaltsjahren; es handelt sich um die Folge sonstiger Aktivitäten der Ge-

                                              
100  vgl. Birk, § 5 Rn. 38 ff; Fugmann, S. 225 ff; zur Entwicklung vgl. Graciano Re-

galado, S. 38 ff und S. 52 ff; ABlEG 1998 Nr. C 241, 58 Punkt 2.8. 
101  Europäischer Rechnungshof, Stellungnahme Nr. 8/99 zu einem Vorschlag für einen 

Beschluss des Rates über das System der Eigenmittel der Europäischen Union, 
ABlEG 1999, Nr. C 310, S. 1 ff. 

102  So die „Korrektur von Haushaltsungleichgewichten zugunsten des Vereinigten Kö-
nigreichs“ in Art. 4 Eigenmittelbeschluss 2000. 

103  Vgl. Art. 5 Eigenmittelbeschluss 2000. 
104  Beschluss des Rates (88/376/EWG, Euratom) vom 24. Juni 1988 über das System der 

Eigenmittel, ABlEG 1988 Nr. L 185, S. 24 ff. 
105  Zur Ermittlung vgl. Art. 8 Abs. 2 Eigenmittelbeschluss 2000. Daneben bestehen ge-

rade hier einige Ausnahmen, so zum Beispiel die Korrektur der Haushaltsungleich-
gewichte zugunsten des Vereinigten Königreichs (Art. 4). 

106  Messal, Eigenmittelsystem, S. 91 ff; Strasser, S. 98 f; Graciano Regalado, S. 45. 
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meinschaft.107 Diese Einnahmeart ist jedoch nur von geringer Bedeutung 
und dient nicht primär der Deckung des Gemeinschaftshaushaltes.108 
Die gesamten Einnahmen summierten sich im Haushaltsjahr 2001 auf insge-
samt 92,569 Mrd. Euro. 
2) Ausgaben 
Die Ausgaben der Union haben sich im Zuge des europäischen Aufbauwerks 
beträchtlich entwickelt und diversifiziert.109 Gleichwohl enthält das Primär-
recht keine ausdrückliche Vorgaben bezüglich der Bereiche, in denen die 
Gemeinschaft Ausgaben tätigen darf oder muss. Jedoch ist unbestritten, dass 
durch die Zuweisung einer Aufgabenkompetenz an die Europäischen Ge-
meinschaften notwendigerweise auch die Befugnis einhergeht, diese Aufga-
ben durch Einsatz entsprechender finanzieller Mittel zu erfüllen.110 
Die Grundlage für die einzelnen Ausgaben stellt der Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Gemeinschaften dar. So gliedert sich dieser in sechs Ein-
zelpläne, die den fünf Organen111 entsprechen. 
Die Ausgaben werden zudem in obligatorische und nichtobligatorische ein-
geteilt, d.h. in Ausgaben, die sich zwingend aus dem Primär- oder Sekundär-
recht ergeben und solche, die sich hieraus nicht ergeben.112 Diese Untertei-
lung ist haushaltsrechtlich insbesondere wegen der Letztentscheidungsbe-
fugnis des Europäischen Parlaments113 über die nichtobligatorischen Ausga-
ben von großer Bedeutung.114 

                                              
107  Eine Übersicht über die wichtigsten Arten der sonstigen Einnamen ist zu finden bei 

Strasser, S. 103, 104; vl. auch Grabitz/Hilf/Magiera, Art. 201 Rn. 34 ff (Stand: 09/94; 
Art. 269 n.F.). 

108  GTE/Bieber, Art. 269, Rn. 36; Pache, S. 49. 
109  Vgl. Haushaltsplan 1998 (ABlEG 1998 Nr. L 44); Haushaltsplan 1999 (ABlEG 1999 

Nr. L 39); Haushaltsplan 2000 (ABlEG 2000 Nr. L 40); Haushaltsplan 2001 (ABlEG 
2001 Nr. L 56); Haushaltsplan 2002 (ABlEG 2002 Nr. L 29). 

110  Ausführliche Herleitung bei Messal, Eigenmittelsystem, S. 28 ff; siehe auch Ipsen, 
§ 18/7, S. 393 f.; Pache, S. 52. 

111  Europäisches Parlament (Einzelplan I), Ministerrat (Einzelplan II), Kommission 
(Einzelplan III), Gerichtshof (Einzelplan IV), Rechnungshof (Einzelplan V) sowie 
dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen (Einzelplan 
VI). 

112  Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 100, 103 ff; Häde, EuZW 1993, 
S. 401, 402; Strasser, S. 186. 

113  Vgl. zur Unterscheidung und der interinstitutionellen Kontroverse bezüglich dieser 
Differenzierung, Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 107 ff. 

114  Ullrich, S. 17. 
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Für die Darstellung der Bereiche, in denen zentrale Maßnahmen zum Schutz 
der finanziellen Gemeinschaftsinteressen greifen können, empfiehlt sich 
jedoch eine funktionsbezogene Systematisierung der Ausgaben. 
a) Agrarausgaben 
Der erste Teileinzelplan umfasst sämtliche Garantieausgaben des Euro-
päischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL-
Garantie). Gegründet wurde dieser gem. Art. 40 III EG im April 1962115 und 
ist die haushaltsmäßige Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik, deren 
Ziele in Art. 33 EG festgelegt sind. Dieser einheitliche Fonds wurde 1964 in 
zwei Abteilungen gespalten: die Abteilung „Garantie“ für die aus der Markt- 
und Preispolitik entstandenen Gemeinschaftsausgaben und die Abteilung 
„Ausrichtung“ für die aus der Agrarstrukturpolitik resultierenden Gemein-
schaftsausgaben.116 
Angesichts der völligen Ausschöpfung der Eigenmittel, insbesondere auf-
grund des durch die Ungleichgewichte bestimmter Märkte bedingten An-
stiegs der Agrarausgaben, hat der Europäische Rat im Juni 1988 die Grund-
sätze einer verstärkten Haushaltsdisziplin im Hinblick auf ein besseres 
Gleichgewicht zwischen den einzelnen Ausgabenkategorien und ein kontrol-
liertes Ausgabenwachstum festgelegt.117 Im Februar 1991 gab es aufgrund 
der wachsenden Probleme den Anstoß zu einer grundlegenden Reform der 
EG-Agrarpolitik118, die in wichtigen Teilbereichen eine Neuausrichtung be-
deutete. Nach langen und heftigen Auseinandersetzungen wurde diese Re-
form im Juni 1992 beschlossen119 und stufenweise bis zum Wirtschaftsjahr 
1995/96 verwirklicht. Tragendes Element dieser Haushaltsdisziplin ist die 

                                              
115  Verordnung (EWG) Nr. 25/62 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik, 

ABlEG 1962, S. 991ff; Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom 21. April 1970 
über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik, ABlEG 1970 Nr. L 94, S. 13 ff, 
zul. geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1287/95, ABlEG 1995 Nr. L 125, S. 1 ff; 
vgl. Grabitz/Hilf/Priebe, Art. 34 Rn. 150 ff; GTE/Korte/van Rijn, Art. 40 EGV Rn. 
52 ff; Bleckmann/Hölscheidt, DÖV 1990, S. 853, 854; Fernández Rodríguez, S. 47. 

116  Fernández Rodríguez, S. 47 f. 
117  Vgl. Bulletin der Bundesregierung Nr. 27/1988, 225 ff, Fernández Rodríguez, S. 48 f. 
118  hierzu: Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Die künftige Entwicklung 

der gemeinsamen Agrarpolitik (Dokument KOM (91) 100), Bulletin 5/91, Luxem-
burg 1992. 

119  Zur Reformdiskussion vgl. Eiden, Zur Neuausrichtung der EG-Agrarpolitik, in: 
Coen/Hölscheidt/Pieper, S. 29, 32 ff; Rißmann, Europa-Blätter 1993, 16 ff; Priebe in: 
Dauses, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, G, Rn. 11 ff. 
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sogenannte „Agrarleitlinie“, die die Ausgabenobergrenze für den EAGFL-
Garantie darstellt.120 
Bei den durch Mittel des EAGFL-Garantie finanzierten Ausgaben handelt es 
sich konkret um folgende: Erstattungen bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse in Drittländer, verschiedene Interventionsausgaben auf den Ag-
rarmärkten, Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums sowie Vor-
beuge- und Kontrollmaßnahmen. 
Ab 1993 kamen noch die neuen Ausgleichbeihilfen, die im Zuge der Reform 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführten flankierenden Maßnahmen 
(Vorruhestand, Umwelt, Aufforstung), die Ausgaben für Einkommensbeihil-
fen und schließlich die Ausgaben im Rahmen des Garantiefonds für die Fi-
scherei dazu. 
Alle Gelder, die im Rahmen einer gemeinsamen Marktordnung ausgegeben 
werden, sind Finanzmittel der Gemeinschaft und fallen damit in den Bereich 
der finanziellen Gemeinschaftsinteressen.121 National zuständige Stellen 
fungieren in diesem Verfahren als Zahl- und Verwaltungsstellen.122 
b) Strukturmaßnahmen 
Gem. Art. 158 EG stellt es ein besonderes Ziel der Gemeinschaft dar, „die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete (…) zu verringern“. 
Diese Ausgaben sind im Teileinzelplan B2 des jeweiligen Haushalts123 er-
fasst. Mit verschiedenen Maßnahmen wird das Ziel gefördert, zu welchen 
die Interventionen der Strukturfonds – Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE124), Europäischer Sozialfonds (ESF125) und EAGFL-
Ausrichtung126 – und das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei 
(FIAF) sowie seit 1993 die Interventionen des Kohäsionsfonds gehören. 

                                              
120  Bereits 1991 sanken die Agrarausgaben auf 60 % der Eigenmittel und 1995 auf 

50,1 %. 
121  Ullrich, S. 18. 
122  Bleckmann, Rn. 2290. 
123  Siehe Fn. 109. 
124  In Spanien: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
125  In Spanien: Fondo Social Europeo (FSE). 
126  In Spanien: Sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 

Agraria (FEOGA-Orientación oder -Garantía). 
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Mit den Mitteln der Strukturfonds und des FIAF unterstützt die Union die 
folgenden drei Ziele127: 
Die Mittel des EFRE, ESF, EAGFL-Ausrichtung und dem FIAF sollen die 
Entwicklung und die strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwick-
lungsrückstand fördern. Der EFRE und ESF dient weiterhin dazu die Um-
stellung der Regionen, die von der rückläufigen industriellen Entwicklung 
schwer betroffen ist, zu fördern. Als letztes Ziel verfolgt der ESF die Anpas-
sung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungs-
politiken und -systeme. 
Mit den Mitteln des Kohäsionsfonds leistet die Union einen Finanzbeitrag 
zu Vorhaben in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze auf dem 
Gebiet der Verkehrsinfrastruktur in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BSP 
unter 90 % des auf der Grundlage der Kaufkraftparitäten ermittelten Ge-
meinschaftsdurchschnitts liegt.128 
Die einschlägigen Verordnungen werden von den nationalen Behörden in 
Zusammenarbeit mit der Kommission in Entwicklungsplänen, Förder-
konzepten und operationellen Programmen konkretisiert, auf deren Grund-
lagen anschliessend die Mittelzuweisung durch die mitgliedstaatlichen Stel-
len erfolgt129. 

                                              
127  Art. 1 und 2 Verordnung Nr. 1260/99. Zu den Zielen des vorherigen Planungs-

zeitraums: Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 94; Birk, § 5 Rn. 69; 
Spirou, ZfRV 1997, S. 133, 134, Fernández Rodríguez, 37 ff. 

128  Verordnung (EWG) Nr. 1164/94 des Rates vom 16. Mai 1994 zur Errichtung des 
Kohäsionsfonds, ABlEG 1994 Nr. L 130, S. 1 ff; Diekmann/Breier, Wirtschaftsdienst 
1993, S. 258, 260. 

129  Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 4255/88 des Rates vom 19. Dezember 1988 zur Durch-
führung der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 hinsichtlich des Europäischen Sozial-
fonds, ABlEG 1988 Nr. L 374, S. 21 ff, geänd. durch Verordnung (EWG) Nr. 
2084/93, ABlEG 1993 Nr. L 193, S. 39; Verordnung (EWG) Nr. 4256/88 des Rates 
vom 19. Dezember 1988 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 hin-
sichtlich des EAGFL, Abt. Ausrichtung, ABlEG 1988 Nr. L 374, geänd. durch Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2085/93, ABlEG 1993 Nr. L 193, S. 5 ff; Verordnung (EWG) Nr. 
4254/88 des Rates vom 19. Dezember 1988 zur Durchführung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2052/88 hinsichtlich des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
ABlEG 1988 Nr. L 374, S. 15 ff, geänd. durch Verordnung (EWG) Nr. 2083/93, 
ABlEG 1993 Nr. L 193, S. 34 ff; Verordnung (EWG) Nr. 2082/93 des Rates vom 
20.7.1993 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 zur Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 hinsichtlich der Koordinierung der Interventionen 
der verschiedenen Strukturfonds einerseits und zwischen diesen und den Interventio-
nen der sonstigen vorhandenen Finanzinstrumente andererseits, ABlEG 1993 Nr. L 
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c) Sonstige Ausgaben 
Die sonstigen Ausgaben sind den weiteren Teileinzelplänen der Haushalts-
pläne130 zu entnehmen. Es finden sich dort Ausgaben für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend, Kultur, audiovisuelle Medien und verschiedene 
Sozialmaßnahmen, die nicht aus den Strukturfonds, insbesondere dem ESF, 
finanziert werden können, sowie für Information und Kommunikation (B3), 
für Energie, Kontrolle der nuklearen Sicherheit und Umwelt (B4), für 
Verbraucherschutz, Binnenmarkt, Industrie und ihre Modernisierung, statis-
tischer Informationen und transeuropäische Netze (B5), für Forschung und 
technologische Entwicklung (B6) zusammengefasst. Darüber hinaus fallen 
noch Ausgaben für eine Reihe von Maßnahmen mit unterschiedlichen Inter-
ventionsformen und Finanzinstrumenten an (B7), hier ist zwischen den 
Maßnahmen der finanziellen, technischen und wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit, die nach geographischen Gebieten aufgeschlüsselt sind131 und den 
sonstigen Kooperationsmaßnahmen, die in der Regel sämtliche Drittländer 
betreffen, zu unterscheiden. Sämtliche operativen Ausgaben, die im Rahmen 
der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) beschlossenen 
Maßnahmen getätigt werden, fallen gem. Art. 13 und 21 EUV ebenfalls in 
den Ausgabenbereich des Gemeinschaftshaushalts (B8). Weiterhin sind die 
Garantien und Reserven zusammengefasst (B9), sowie die Ausgaben ver-
bucht, die die Union gegebenenfalls bei Ausfall eines Staates zu finanzieren 
hat, der ein Darlehen erhält, für das die Gemeinschaft eine Garantie gewährt 
hat. Letztlich sind nicht die Verwaltungsausgaben der Organe der Gemein-
schaft zu vergessen, welche die Kosten für Personal, Gebäude, Material, 
Veröffentlichungen und sonstige Verwaltungsausgaben umfassen. 
Die Gesamtausgaben des Haushaltsjahres 2001 beliefen sich auf 94,551 
Mrd. Euro. 
3) Ausdehnung des Begriffs 
Der Begriff der finanziellen Interessen der Gemeinschaft jedoch ist weiter 
als der des Gemeinschaftshaushalts. Er umfasst über die im Gesamthaus-
haltsplan ausgewiesenen Mittel hinaus alle Einnahmen und Ausgaben, die 
von oder im Auftrag der Gemeinschaften bzw. ihrer Organe und Einrichtun-

                                              
193, S. 20 ff; Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 94; Sieber, ZStrR 
1996, 357, 368. 

130  Siehe Fn. 109. 
131  Hierunter fallen die unabhängigen Staaten, die früher Kolonien einiger Mitgliedstaa-

ten waren und sich in Afrika, der Karibik oder im Pazifik befinden, vgl. hierzu Nieto 
Solis, 104 f, die Mittelmeerstaaten und die Ostblockstaaten. 
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gen verwaltet werden.132 Folglich bestehen die finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften in der recht- und ordnungsgemäßen Verein-
nahmung der ihr zustehenden Mittel und der ebensolchen Verausgabung.133 

II) Betrüger und Arten der Schädigung 

Um die Gemeinschaftsfinanzen effektiv zu schützen, bedarf es einer Klä-
rung folgender Fragen. Welche Arten von Handlungen führen zu einer Schä-
digung und welche Verursacher kommen dafür in Frage? 
1) Begriffsbestimmung 
Gem. Art. 1 OLAF-Verordnung zählt zu den Zielen und Aufgaben des  
OLAF in erster Linie die Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstiger 
rechtswidriger Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. Das Gemeinschaftsrecht stellt eine eigene Rechts-
ordnung dar, deren Begriffe nicht im Anschluss oder in Anlehnung an die 
nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten auszulegen sind.134 Es be-
darf somit einer eigenständigen Interpretation dieser Begriffe. 
a) Betrug 
Probleme bereitet bereits die Definition des Betrugs, wie er in Art. 1 Abs. 1 
OLAF-Verordnung Verwendung findet. Weder in der OLAF-Verordnung, 
noch in der Sanktions-Verordnung, auf die im neunten Erwägungsgrund der 
OLAF-Verordnung Bezug genommen wird, findet sich eine Definition.135 
Zwar war in dem Verordnungsvorschlag der Kommission zu der Sanktions--

                                              
132  Vgl. Art. 1 II Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 

1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, 
ABlEG 1995 Nr. L 312, S. 1 ff; Art. 1 I (a) Übereinkommen aufgrund von Art. K.3 
des Vertrags über die Europäische Union über den Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 1995 Nr. C 316, S. 49; Dannecker, JZ 
1996, S. 869, 878, Ullrich S. 11. 

133  Magiera, Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union, in: Wendt, FS 
für Friauf, S. 13, 17; GTE/Prieß, Art. 280 Rn. 23, Ullrich S. 9. 

134  EuGH Rs. 64/81 (Corman/HZA Gronau), Slg. 1982, 13; Buck, S. 130 ff, 134 ff; v. 
Danwitz, S. 101 ff; zu den sehr unterschiedlichen Betrugstatbeständen in den 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten vgl. Dannecker, ZStW 108 (1996), S. 576, 588. 

135  Hierzu auch „Kommission fordert schärfere Antibetrugsgesetze“ FAZ vom 15. März 
2001, S. 18. 
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Verordnung von 1994136 eine Betrugsdefinition enthalten, diese wurde aber 
nicht in die endgültige Verfassung aufgenommen. 
Im sechsten Erwägungsgrund der Sanktions-Verordnung findet sich der 
Hinweis, dass bei den in dieser Verordnung genannten Verhaltensweisen 
auch die betrügerischen Praktiken im Sinne des Übereinkommens über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften137 ent-
halten sind. 
Hieraus lassen sich zwei Aussagen herleiten: zum einen wird eine Begriffde-
finition138 herangezogen, die nicht aus dem Primär- oder Sekundärrecht 

                                              
136  Vorschlag für eine Verordnung (EG, Euratom) des Rates über den Schutz der finan-

ziellen Interessen der Gemeinschaften, vorgelegt am 07. Juli 1994, KOM(94) 214 
endg., ABlEG 1994 Nr. C 216, S. 11 ff. 

137  Übereinkommen aufgrund Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 
1995 Nr. C 316, S. 49 ff. 

138  Art. 1 Abs. 1 des Übereinkommens zum Schutz der finanziellen Interessen der Euro-
päischen Gemeinschaft lautet: „umfasst der Tatbestand des Betrugs zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften 

 a) im Zusammenhang mit Ausgaben jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung 
betreffend 
– die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklä-

rungen oder Unterlagen mit der Folge, dass Mittel aus dem Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Gemeinschaften oder aus den Haushalten, die von den 
Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, un-
rechtmäßig erlangt oder zurückbehalten werden; 

– das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht 
mit derselben Folge; 

– die missbräuchliche Verwendung solcher Mittel zu anderen Zwecken als denen, 
für die sie ursprünglich gewährt worden sind; 

 b) im Zusammenhang mit Einnahmen jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung 
betreffend 
– die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklä-

rungen oder Unterlagen mit der Folge, dass Mittel aus dem Gesamthaushalts-
plan der europäischen Gemeinschaften oder aus den Haushalten, die von den 
Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, rechts-
widrig vermindert werden; 

– die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet wer-
den, rechtswidrig vermindert werden; 

– das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht 
mit derselben Folge; 

– die missbräuchliche Verwendung eines rechtmäßig erlangten Vorteils mit dersel-
ben Folge“. 
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stammt, und zum anderen ist der in Art. 2 Sanktions-Verordnung legaldefi-
nierte Begriff der Unregelmäßigkeit139 weiter, als der des Betrugs. 
Bei Ersterem liegt jedoch ein Verweis auf eine Definition aus einem Über-
einkommen vor, welches allerdings noch nicht von allen Mitgliedstaaten 
ratifiziert worden ist und somit seinen ursprünglichen Sinn – eine für alle 
Mitgliedstaaten verbindliche strafrechtliche Definition des gemeinschafts-
rechtlichen Betrugsbegriffs zum Schutz der finanziellen Interessen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft festzulegen140 – noch nicht erfüllt hat. 
Ein weiteres Problem eröffnet sich durch den Anwendungsbereich des Über-
einkommens, welcher klar strafrechtlicher Art ist. Da es sich bei den Unter-
suchungen des OLAF allerdings um administrative Untersuchungen han-
delt141 und die Kompetenzen der EG in diesem Bereich auch nur die admi-
nistrativen Befugnisse umfasst142, müsste die strafrechtliche Definition im 
verwaltungsrechtlichen Bereich Anwendung finden. Hinweise liefert hier 
die Untersuchung des Anwendungsbereichs der Sanktions-Verordnung. So 
geht die herrschende Meinung davon aus, dass es sich bei den Regelungen 
in der Sanktions-Verordnung nur um verwaltungsrechtliche Sanktionen han-
delt und gerade nicht um strafrechtliche.143 Durch das Einbeziehen der ver-
waltungsrechtlichen Sanktionen soll verdeutlicht werden, dass der Begriff 
nicht nur eine strafrechtliche Komponente enthalten soll, sondern auch eine 
verwaltungsrechtliche. 
Dem Betrugsbegriff, so wie er in Art. 1 Abs. 1 OLAF-Verordnung Verwen-
dung findet, ist somit ein einheitlicher Betrugsbegriff zugrunde zu legen.144 
Der einheitliche Betrugsbegriff führt dazu, dass ein Betrug dann vorliegt, 
wenn es aufgrund vorsätzliche Rechtsverstöße durch besonders qualifizierte 

                                              
139  Art. 2 Verordnung Nr. 2988/95 lautet: „Der Tatbestand der Unregelmäßigkeit ist bei 

jedem Verstoß gegen eine Gemeinschaftsbestimmung als Folge einer Handlung oder 
Unterlassung eines Wirtschaftsteilnehmers gegeben, die einen Schaden für den Ge-
samthaushaltsplan der Gemeinschaften oder die Haushalte, die von den Gemein-
schaften verwaltet werden, bewirkt hat bzw. haben würde, sei es durch die Verminde-
rung oder den Ausfall von Eigenmitteleinnahmen, die direkt für Rechnung der Ge-
meinschaft erhoben werden, sei es durch eine ungerechtfertigte Ausgabe.“ 

140  Dritter und vierter Erwägungsgrund des Übereinkommens. 
141  Vgl. zu dieser Problematik Teil 2:A)III). 
142  Vgl. zu dieser Problematik Teil 1:C)III). 
143  Vgl. hierzu nur Dannecker, ZStW 108 (1996), S. 577, 604ff; Harksen, S. 99; Frese, 

S. 48; Weber, S. 57f; Billwiller, S. 82; Gemmel, S. 30f. 
144  Zu diesem Ergebnis kommt auch GTE/Prieß, Art. 280, Rn. 10; Ulrich, S. 171. 
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Handlungen oder Unterlassungen zu einer Schädigung der Ausgaben oder 
Einnahmen der Europäischen Gemeinschaft kommt.145 
b) Korruption 
Im Gegensatz zu einer Betrugsdefinition findet sich eine Definition der Kor-
ruption weder im Primär- und Sekundärrecht noch in den Übereinkommen. 
Aus Art. 1 Abs. 3 Spiegelstich 2 OLAF-Verordnung lässt sich entnehmen, 
dass dieser Begriff in Zusammenhang mit der Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit und der Verletzung der Verpflichtungen der Beamten und Bediens-
teten der Gemeinschaft oder eine Verletzung der analogen Verpflichtungen 
der Mitglieder der Organe und Einrichtungen, der Leiter der Ämter und  
Agenturen und der Mitglieder des Personals der Organe, Einrichtungen so-
wie Ämter und Agenturen, die nicht dem Statut unterliegen, steht. Zwar 
handelt es sich bei dieser Umschreibung nicht um eine Definition, jedoch 
umfasst sie all die Möglichkeiten, in deren Zusammenhang es zu einer der-
artigen Pflichtverletzung, wie sie in den nationalen Rechtsordnungen unter 
Korruption verstanden wird, kommen kann. Eine Definition für den Begriff 
der „europäischen“ Korruption erübrigt sich. 
c) Sonstige rechtswidrige Handlungen 
Wie bereits bei ähnlichen Begriffen146 soll durch die Wahl eines unbe-
stimmten Rechtsbegriffs eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf sol-
che Fälle erreicht werden, die nicht von Betrug und Korruption abgedeckt 
sind. So fallen hierunter zum Beispiel die Scheingeschäfte, die im Regelfall 
gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen147. Gleichzeitig eröffnet dieser 
Begriff auch die Befugnis in Fällen tätig zu werden, die vom sonstigen Pri-
mär- und Sekundärrecht geregelt werden oder sogar noch in Zukunft gere-
gelt werden sollen148. 
2) Die Verursacher und die Erscheinungsformen des Betrugs 
Als nächstes bedarf es einer genaueren Betrachtung der Verursacher. Diese 
lassen sich in drei Gruppen einteilen: die Gemeinschaft und deren Bediens-

                                              
145  Vgl. zu dieser Definition nur GTE/Prieß, Art. 209a, Rn. 11. 
146  Siehe hier zum Beispiel Art. 280 Abs. 1 EG. 
147  Wolffgang in: Ehlers/Wolffgang, S. 213; Pache, S. 167 f. 
148  Unter diese Gruppe fallen z.B. die Umgehungsgeschäfte, die in Art. 4 Abs. 2 Sank-

tions-Verordnung geregelt sind. 
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teten, die Mitgliedstaaten und deren Bediensteten und nicht zuletzt die Wirt-
schaftsteilnehmer.149 
a) Gemeinschaft und deren Bedienstete 
Bei den Verursachern ist zunächst an die vielfältigen Möglichkeiten bereits 
auf der Ebene der Gemeinschaft und deren Bediensteten zu denken. So ge-
langten Mitte der 90er Jahre Informationen über Korruptionsfälle150 an die 
Öffentlichkeit, die verdeutlichten, dass selbst hochrangige Mitarbeiter der 
Gemeinschaft für Handlungen zum Nachteil der Gemeinschaftsfinanzen ver-
antwortlich waren.151 Vor allem im Bereich des unmittelbaren Vollzugs152, 
der aufgrund des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung nur der Aus-
nahmefall ist153, kommt es hierbei zu Schädigungshandlungen. Hierzu zäh-
len die Bereiche der internen Organisation der verschiedenen Organe, sowie 
Personalangelegenheiten und der Haushaltsvollzug. Aber auch im externen 
Bereich wie dem Wettbewerbsrecht, der Sozialpolitik und der Handelspoli-
tik können Fälle von Betrug und Korruption vorkommen. Als Gründe für 
diese Vorfälle werden jedoch vorwiegend die ungenügende Ausstattung und 
die Überlastung der Bediensteten genannt.154 
b) Mitgliedstaaten und deren Bedienstete 
Der überwiegende Vollzug des Gemeinschaftsrechts erfolgt durch die Mit-
gliedstaaten.155 Gerade hier lauern vielfältige Möglichkeiten des Betrugs156. 
Einige Probleme sind in der mit den Jahren entstandenen Komplexität157 und 
der damit einhergehenden Formenstrenge158 zu sehen. Andere haben jedoch 

                                              
149  Magiera, Schutz der finanziellen Interessen, S. 19; Sieber, in: FS für Geerds, S. 113, 

114; Vervaele, Fraud against the Community, S. 27 ff; Ulrich, EWS 2000, 137. 
150  Vgl. aus dem Bereich Tourismus, Europäische Kommission, Betrugsbekämpfung 

Jahresbericht 1996, KOM(96) 173 endg., S. 65 f; GTE/Prieß, Art. 280 Rn. 7. 
151  Magiera, Schutz der finanziellen Interessen, S. 19. 
152  Umfassend zum Vollzug des Gemeinschaftsrechts Pühs, S. 73 ff; Steinz, Vollzugs-

probleme, WiVerw 1996, S. 129, 131; ders., Europarecht, Rn. 479 ff. 
153  Schweitzer/Hummer, Rn. 424, Schroeder, EuR 1999, 452 455. 
154  „Europa – außer Kontolle“, SZ 21. September 1998; „Grauzone von Missmanage-

ment und Vetternwirtschaft“, SZ 24./25. Oktober 1998. 
155  Vgl. bereits Fn. 152. 
156  Magiera, DÖV 1998, S. 173, 178; Pühs, S. 73 ff; Streinz, WiVerw 1996, S. 129, 134. 
157  Scherer, DVBl. 1993, S. 281 m.w.N. in Fn. 10 oft ist Ursache auch die fehlende 

Kenntnis des Gemeinschaftsrechts, Spannowsky, JZ 1994, S. 326, 332. 
158  Von Rönn in: Ehlers/Wolffgang, S. 117 ff. 
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in der Natur der klaren Interessengegensätze zwischen Mitgliedstaat und 
Gemeinschaft ihren Ursprung.159 
Der Großteil der Veruntreuung findet aber bei der Erhebung der der Ge-
meinschaft zustehenden Finanzmittel160 und der unkorrekten Auszahlung der 
Subventionen der Gemeinschaft161 statt. Unsorgfältige oder unrichtige An-
wendung des Gemeinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten, das sog. Voll-
zugsdefizit, hat damit erhebliche Schädigungen des Gemeinschaftshaushalts 
zur Folge.162 
c) Wirtschaftsteilnehmer 
Den größten Schaden verursacht die dritte Gruppe, die Wirtschaftsteilneh-
mer.163 Gem. Art. 7 Sanktions-Verordnung fallen unter diese Gruppe alle 
natürlichen und juristischen Personen, sowie sonstige, nach mitgliedstaatli-
chem Recht anerkannte Rechtssubjekte.164 
So kann diese Gruppe bereits auf der Seite der Einnahmen eine Schädigung 
der finanziellen Interessen vornehmen. Dabei ist vorwiegend auf den Be-
reich der Zölle abzustellen. 
Das Gemeinschaftsrecht erhebt für die Einfuhr von Waren Abgaben, deren 
Höhe sich nach bestimmten Kriterien richtet, deren Grundlagen sich unter 
anderem im Zollkodex befinden.165 Dies geschieht hauptsächlich durch 
Falschdeklarierung der Waren, z.B. dass die Waren aus Drittstaaten fälschli-
cherweise als Gemeinschaftswaren deklariert werden, so dass Zölle nicht 
eingezogen werden. Wietere Möglichkeiten sind falsche Angaben bezüglich 
des Präferenzursprungs von zur Einfuhr in die Gemeinschaft angemeldeten 

                                              
159  Sherlock, ELR 1991, S. 20, 25; Steinz, WiVerw 1996, S. 129, 137; Tiedemann, NJW 

1990, S. 2226, 2231. 
160  Häde, EuZW 1993, S. 401, 402; Scheuing, EuR 1985, S. 229, 255f; Streinz, WiVerw 

1996, S. 129, 134 ff. 
161  Vgl. EuGH Rs. C-55/91 (Italien/Kommission), Slg. 1993, I-4813, 4875; Mögele, 

NJW 1987, S. 1118ff; Scherer, EuR 1986, S. 52 ff; Scheuing, EuR 1985, S. 229, 256. 
162  Pache, S. 59; ders. EuR 1993, S. 173, 176; Tiedemann, NJW 1990, S. 2226, 2231; 

ders. EuZW 1990, S. 100f; Streinz, WiVerw 1996, S. 129, 134ff. 
163  Vgl. z.B. die Liste der verschiedenen Betrugsarten bei Hamacher, Kriminalisitk 

1996, S. 778, 779. 
164  Ulrich, EWS 2000, S. 137, 141. 
165  Zollkodex, Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur 

Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABlEG 1992 302, 1 ff; Verordnung 
(EWG)Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABlEG 1993 
253, 1ff. 
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Waren, Schmuggel mit aus Drittländern eingeführten Zigaretten oder sog. 
Kreisverkehr von Waren zur Umgehung der MwSt-Zahlungen.166 
Aber nicht nur auf der Einnahmenseite besitzen die Wirtschaftsteilnehmer 
Dieenreichtum, auch auf der Ausgabenseite, dort insbesondere bei der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und bei den Strukturmaßnahmen. 
So treten die meisten Fälle von Betrug im Bereich der Gemeinsamen Agrar-
politik auf, was allerdings auch damit zusammenhängt, dass der Anteil des 
EAGFL, Abteilung Garantie, fast die Hälfte der Ausgaben der Gemeinschaft 
ausmacht.167 Andererseits ist jedoch auch die fragwürdige Subventionspraxis 
als Begründung heranzuziehen, die per se eine kriminogene Wirkung entfal-
tet und an kaum zu kontrollierende Voraussetzungen anknüpft.168 
Darüber hinaus eröffnet das komplizierte und teilweise nicht mehr über-
prüfbare Subventions- und Leistungssystem ein breites Feld für betrügeri-
sche Tätigkeiten.169 Insbesondere der Bereich der Ausfuhrerstattungen und 
der Verkauf von verbilligten Interventionserzeugnissen in Drittländer ist 
stark betroffen170, aber auch der Bereich der Marktordnungsfälle, unter den 
z.B. der Bereich der Lagerhaltung und der Bereich der Abschlacht- und Stil-
legungsprämien fällt, bleibt nicht verschont.171 
Praktisch analog zu dem Betrug bei den Agrarmitteln findet der Betrug an 
den Strukturmaßnahmen statt. Dabei liegen die Handlungen vor allem bei 
der Geltendmachung nicht existenter oder überhöhter Leistungen oder Ver-
letzungen der Nebenbestimmungen bzw. Auflagen der geförderten Pro-

                                              
166  Kuhl, Kriminalistik 51 (1997), 105, 106. Fälle sind zum Beispiel aufgeführt bei Spi-

nellis, KritV 1999, S. 141, 142; von Friedmann, in: Konrad-Adenauer-Stiftung, S. 49, 
50; Sieber, ZStrR 1996, 357, 363 und 365; Theato, in: Konrad-Adenauer-Stiftung, 
S. 17, 32; EuGH Rs. 68/88 (Kommission/Griechenland), Slg. 1989, 2965; OLAF, 
Erster Bericht über die operativen Tätigkeiten 1. Juni 1999 – 31. Mai 2000, S. 33; 
KOM (1999) 590 endg., 26; Europäische Kommission, Betrugsbekämpfung Jahres-
bericht 1996, KOM(97) 200 endg. 

167  Mögele, EWS 1998, 1 ff; Feststellung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2000, ABlEG 2000 L Nr. 40, S. 125. 

168  Sieber, ZRP 2000, 186, 187. 
169  Spinellis, KritV 1999, 141, 143. 
170  KOM (2001) 51 endg., 10; für Exportsubventionen siehe auch Europäischer Rech-

nungshof, Sonderbericht Nr. 2/90 über die Verwaltung und Kontrolle von Ausfuhrer-
stattungen zusammen mit den Antworten der Kommission, ABlEG 1990 Nr. C 133, 
S. 1 ff; Schmidt, RIW 1992, S. 69 f; Sherlock, ELR 1991, S. 20, 23; Sieber, ZStrR 
1996, 357, 366. 

171  Kuhl, Kriminalistik 51 (1997), 105, 106. 
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gramme.172 Als letztes Beispiel sei nur noch die Erlangung sonstiger Bei-
hilfen hier genannt.173 

C) Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen 
Mit der Zeit sind verschiedene Maßnahmen zum Schutz der finanziellen 
Interessen ergriffen worden. Diese reichen von dem im Primärrecht stehen-
dem Art. 280 EG, der den Mitgliedstaaten auferlegt, die gleichen Maßnah-
men zu ergreifen, die sie auch zur Bekämpfung von Betrügereien gegenüber 
ihren eigenen finanziellen Interessen errichten, über das Finanzkontrollsys-
tem der EU bis hin zu den verwaltungsrechtlichen Kontrollsystemen in den 
Mitgliedstaaten gegenüber den Wirtschaftsteilnehmern. Am Ende der jewei-
ligen verwaltungsrechtlichen Kontrollsysteme stehen die Sanktionsmöglich-
keiten. In neuerer Zeit kommt die Überlegung über den Aufbau eines euro-
päischen Strafrechts hinzu. 

I) Finanzkontrollsystem der Gemeinschaft 

Innerhalb des Finanzsystems der Gemeinschaft gibt es drei verschiedene 
Kontrollsysteme. Das erste ist die interne Finanzkontrolle der Kommission, 
danach folgt die externe Kontrolle durch den Rechnungshof174 und zum 
Schluss die parlamentarische Kontrolle175 durch das Europäische Parla-
ment.176 

                                              
172  Müller/Wabnitz/Janovsky, Kap. 2 Rn. 34 ff; Sieber, ZStrR 1996, 357, 367; OLAF, 

Erster Bericht über die operativen Tätigkeiten 1. Juni 1999 – 31. Mai 2000, S. 32; 
Europäische Kommission, Betrugsbekämpfung Jahresbericht 1996, KOM (96) 173 
endg., S. 84 ff mit weiteren Beispielen über die Unregelmäßigkeiten aus dem Bereich 
der Strukturfonds. 

173  Um welche es sich handelt vgl. die Aufzählung in § 6 I MOG; zu aktuellen Fällen: 
Europäischer Rechnungshof, Sonderbericht über die gemeinsame Marktorganisation 
für Olivenöl, ABlEG 1985 Nr. C 134, S. 1 ff; “Cañete endosa la multa del fraude del 
lino a las autonomías” in El Mundo vom 09. November 2001 und „El Tribunal de 
Cuentas europeo atribuye el fraude del lino a las CCAA“ in El Mundo vom 16. No-
vember 2001; Europäische Kommission, Betrugsbekämpfungsbericht 2000, S. 89; 
OLAF, Tätigkeitsbericht 2002–2003, S. 22 ff und 47 f; OLAF, Tätigkeitsbericht 
2003–2004, S. 23 ff. 

174  Der Rechnungshof wurde 1975 gegründet, vgl. hierzu Nieto Martín, S. 9. 
175  Diese Kontrolle begann 1979, vgl. hierzu Vervaele, Fraud against the Community. 

S. 62 ff. 
176  Nieto Martín, S. 9; Ordóñez Solís, El control financiero interno de los fondos 

estructurales europeos en la España de las Autonomías, S. 5. 
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1) Interne Finanzkontrolle der Kommission 
Die strikte Funktionstrennung bei dem Auszahlungsvorgang in Anweisungs-
befugte (Art. 43 ff Haushaltsordnung EG), Finanzkontrolleure (Art. 24 
Haushaltsordnung EG) und Rechnungsführer (Art. 25 Haushaltsordnung 
EG) ist der erste Schritt bei der Finanzkontrolle. Dem Finanzkontrolleur 
obliegt dabei eine Vorabkontrolle der betreffenden Ausgaben und Einnah-
men, wobei er die Rechtmäßigkeit des Vorgangs, seine Vereinbarkeit mit 
den Grundsätzen wirtschaftlicher Haushaltsführung sowie die Verfügbarkeit 
der veranschlagten Mittel überprüft.177 Im Falle einer Weigerung des Fi-
nanzkontrolleurs, kann sich nur die Kommission über diesen Beschluss 
hinwegsetzen. Gem. Art. 24 Abs. 5 Haushaltsordnung EG können neben der 
internen Prüfung auch Kontrollen vor Ort bezüglich getätigter Ausgaben 
vorgenommen werden. 
2) Rechnungshof 
Im Gegensatz zu der internen Finanzkontrolle der Kommission, ist der 
Rechnungshof für die externe Haushaltskontrolle zuständig. Gem. 248 Abs. 
1 EG muss der Rechnungshof die Rechnungen über alle Einnahmen und 
Ausgaben der Gemeinschaft prüfen. Prüfungskriterien sind hierbei gem. Art. 
248 Abs. 2 EG die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Transaktio-
nen, sowie die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 
Die Prüfung erfolgt gem. Art. 248 EG nicht nur anhand der Rechnungsunter-
lagen und bei den verantwortlichen Organen oder Institutionen der Gemein-
schaft, sondern auch bei den Mitgliedstaaten selbst und den natürlichen und 
juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten haben.178 
Jährlich wird über die Ergebnisse dieser Prüfungen des Rechnungshofs ein 
Jahresbericht179 erstellt, der mit den dazu ergangenen Antworten der betref-
fenden Organe im Amtsblatt veröffentlichet wird.180 
3) Europäisches Parlament 
Die Kontrolle des Europäischen Parlaments hat ihren Ursprung in Art. 205 
Abs. 1 EG, hiernach bedarf die Haushaltsführung im operativen Bereich 
durch die Kommission einer regelmäßigen Rechtfertigung. Schwerpunkt 
dieser Kontrolle ist das Entlastungsverfahren, welches in Art. 206 EG vor-
geschrieben und in den Art. 88 ff der Haushaltsordnung im einzelnen gere-
                                              
177  GTE/Bieber, Art. 248, Rn. 3. 
178  Heine, WiVerw 1996, 149, 163. 
179  Diese Berichte finden sich auch im Internet auf der Seite des Rechnungshofes: 

http://www.eca.eu.int/audit_reports/list_reports/list_reports_index_de.htm 
180  Art. 248 Abs. 4 S. 1 EG. 
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gelt ist. Gegenstand der Entlastung ist jeweils die Ausführung des Haus-
haltsplans durch die Kommission. 
Mit Hilfe der Ausgabenüberwachung181, der Erstellung von Vorgaben für den 
neuen Haushalt182 und der Überwachung der Vereinnahmung der Eigenmit-
tel besteht während des Haushaltsjahres eine begleitende Kontrolle der 
Haushaltsführung.183 

II) verwaltungsrechtliches Kontrollsystem 

Neben diesen vorwiegend nach innen gerichteten Maßnahmen erkennt man 
bereits bei den Kontrollen des Rechnungshofs zahlreiche Übergänge von der 
Finanz- zur Verwaltungskontrolle184. Im Bereich des verwaltungsrechtlichen 
Kontrollsystems muss man zwischen der mitgliedstaatlichen Kontrollver-
pflichtung und den Gemeinschaftskontrollen unterscheiden. Diese Unter-
scheidung ergibt sich aus dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, 
wonach die Gemeinschaft nur insoweit Kompetenzen besitzt, soweit diese 
ihr durch eine in den Verträgen ausdrücklich vorgesehene Ermächtigungs-
grundlage eingeräumt werden. Anderenfalls fällt es in den Aufgabenbereich 
der Mitgliedstaaten.185 
1) Mitgliedstaatliche Kontrollverpflichtung 
Einhergehend mit dem Vollzug des Gemeinschaftsrechts besitzen die Mit-
gliedstaaten einerseits die Kompetenz zur Durchführung wirksamer Kontrol-
len, aber andererseits sind sie auch zu wirksamen und umfassenden Kontrol-
len verpflichtet. Dies ist primärrechtlich sowohl in Art. 10 EG, als auch in 
Art. 280 EG geregelt. Bei dem Art. 280 EG handelt es sich um die sog. Assi-
milierungspflicht, bei der es den Mitgliedstaaten obliegt, die finanziellen 
Interessen der Gemeinschaften den nationalen gleichzustellen. 
Neben diesen primärrechtlichen Verpflichtungen wurden im Laufe der Zeit 
aufgrund der sehr unterschiedlichen mitgliedstaatlichen Kontrollsysteme in 
vielen Bereichen sekundärrechtliche Kontrollregelungen und –verpflich-
tungen geschaffen. Bei diesen handelt es sich ausschließlich um Verordnun-
gen, die folglich direkte Rechtswirkung entfalten. Als Folge ergibt sich, dass 
soweit das Gemeinschaftsrecht Vorgaben über die Art und Weise der Durch-

                                              
181  Theato, in: Konrad-Adenauer-Stiftung, S. 17, 21. 
182  Europäische Kommission, Die Finanzverfassung, S. 127; Theato, in: Konrad-

Adenauer-Stiftung, S. 17, 21. 
183  Schweitzer/Hummer, Rn. 783. 
184 Piepenschneider, in: Konrad-Adenauer-Stiftung, S. 9, 10. 
185 GTE/Prieß, Art. 280 Rn. 132. 
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führung bestimmter Kontrollen enthält, die Mitgliedstaaten an diese gebun-
den sind. Nur für weitergehende Befugnisse ist dann das Recht des jeweili-
gen Mitgliedstaates anwendbar. Auf diese Kontrollverpflichtungen, die sich 
aus den verschiedenen Verordnungen ergeben, soll im Folgenden näher ein-
gegangen werden. 
a) Kontrollen im Einnahmenbereich 
Im Bereich der Einnahmen ist das Prinzip der Gemeinschaftstreue nochmals 
in Art. 18 Abs. 1 Verordnung Nr. 1150/00186 niedergelegt, der die Mitglied-
staaten zu den erforderlichen Kontrollen verpflichtet. So haben die Mit-
gliedstaaten die korrekte und vollständige Vereinnahmung der Gemein-
schaftsmittel sicherzustellen. 
b) Kontrollen im Ausgabenbereich 
Ebenso wie im Einnahmenbereich gibt es auch im Ausgabenbereich zahlrei-
che Vorschriften, die die Mitgliedstaaten zu den erforderlichen Kontrollen 
verpflichten. So verpflichtet die Verordnung Nr. 386/90187 im Bereich der 
Ausfuhrerstattungen die Mitgliedstaaten eine körperliche Kontrolle von er-
stattungsbegünstigten Ausfuhren durchzuführen. Die Kontrollen im Ausga-
benbereich lassen sich hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilen, zum 
einen die Kontrollen im Agrarbereich und zum anderen die im Strukturbe-
reich. 
aa) Kontrollen im Agrarbereich 
Der größte Bereich, in dem Kontrollen durchgeführt werden müssen, ist der 
Agrarsektor. Die Kontrollen sind hier in verschiedenen Verordnungen gere-
gelt, wobei es sich vorwiegend um sektorielle Regelungen handelt. Diese 
beziehen sich auf die einzelnen Sektoren der Gemeinsamen Marktordnung. 
Verordnungen finden sich für die Sektoren der Gemeinsamen Marktorgani-
sation für Fette, Getreide, Obst und Gemüse, sowie Wein. 
(1) Getreide 
Für den Sektor Getreide in der Gemeinsamen Marktorganisation ist die Ver-
ordnung Nr. 1766/92188 der Ausgangspunkt für die Kontrollen. Die Verord-
nung Nr. 1839/95189 erlaubt es Mais und Sorghum nach Spanien einzufüh-

                                              
186 ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 1 ff. 
187 ABlEG 1990 Nr. L 42, S. 6, zul. geändert durch Verordnung (EG) Nr. 163/94, ABlEG 

1994, Nr. L 24, S. 2 ff. 
188 ABlEG 1992 Nr. L 181, S. 21; zul. geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 2193/93, 

ABlEG 1993 Nr. L 196, S. 22. 
189 ABlEG 1995 Nr. L 177, S. 4 ff. 
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ren. Hierbei handelt es sich um die Durchführungsvorschrift zu der im 
Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde ge-
schlossenen Vereinbarungen, bei der sich die Gemeinschaft u.a. verpflichtet 
hat, gewisse Kontingente für die zollermäßigte Einfuhr von Mais und Sorg-
hum nach Spanien zur Verfügung zu stellen.190 So schreibt der Art. 13 Abs. 2 
dieser Verordnung vor, dass der betreffende Mitgliedstaat alle erforderlichen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Überwachung treffen soll. Dabei sollen 
diese Maßnahmen die Einführer verpflichten, sich allen für notwendig er-
achteten Kontrollen zu unterziehen und eine besondere Buchhaltung zu füh-
ren, die den zuständigen Stellen die für nötig erachteten Kontrollen ermög-
licht. 
(2) Obst und Gemüse 
Im Sektor Obst und Gemüse fand eine Neuregelung im Jahre 1996 durch die 
Verordnung Nr. 2200/96191 statt. In dieser Neuregelung enthält nun der Art. 
38 der Verordnung die Vorschrift über die Kontrollverpflichtungen der Mit-
gliedstaaten, danach können diese Stichprobenkontrollen durchführen. Die 
Mitgliedstaaten müssen durch die Art und die Häufigkeit der Kontrollen so-
wie aufgrund einer Risikoanalyse sowohl hinsichtlich des gesamten Ho-
heitsgebiets als auch hinsichtlich des Volumens der dort vermarkteten oder 
zur Vermarktung vorgehaltenen Erzeugnisse des Sektors Obst und Gemüse 
für die betreffende Maßnahme sicherstellen, dass diese angemessen sind. 
Neben diesen Kontrollen seitens der Mitgliedstaaten hat sich die Kommis-
sion vorbehalten eigene Kontrollen nach Art. 39 Abs. 1 Verordnung Nr. 
2200/96 durchführen. 
Sowohl bei Art. 38 als auch bei Art. 39 Verordnung Nr. 2200/96 wird Bezug 
genommen auf den Anhang IV der Verordnung, der ein nicht abschließendes 
Verzeichnis der Bereiche der nationalen und gemeinschaftlichen Kontrollen 
enthält. 
(3) Wein 
Seit 1999 ist die gemeinsame Marktorganisation für Wein in einer Verord-
nung, der Verordnung Nr. 1493/99192, geregelt. Die Verordnung selbst ent-
hält jedoch keine eigenen Kontrollvorschriften. Solche mitgliedstaatliche 
                                              
190 Zusätzlich s. Verordnung (EG) Nr. 2457/2001, ABlEG 2001 Nr. L 331, S. 8 für Fest-

setzung des Betrags der im Rahmen der Sonderregelung für die Einfuhr von Sorg-
hum nach Spanien anwendbaren Kürzung. 

191 ABlEG 1996 Nr. L 297, S. 1 ff; zuletzt berichtigt durch ABlEG 2002 Nr. L 33, S. 39 
ff. 

192  ABlEG 1999 Nr. 179, S. 1 ff. 
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Kontrollvorschriften finden sich für die Ausfuhrerstattungen für Wein in Art. 
4 Verordnung Nr. 3389/81193. Dieser Artikel verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um die Kontrolle der Herkunft 
und der ordnungsgemäßen Dokumentation sicherzustellen, da für die Ge-
währung von Ausfuhrerstattungen der Nachweis erforderlich ist, dass die 
Erzeugnisse mit einer Ausfuhrlizenz ausgeführt worden sind.194 
(4) Olivenöl 
Die Olivenölerzeugung ist der wohl wichtigste Bereich für den gesamten 
Mittelmeerraum. Hierbei ist die Kontrolle am Bedeutendsten im Bereich der 
Erzeugungsbeihilfen und für die Olivenölerzeugerorganisation. Für die Er-
zeugungsbeihilfe ist die Verordnung Nr. 2136/2002195 die aktuelle, sie setzt 
die Obergrenzen für die Finanzierung der Maßnahmen zur Verbesserung der 
Olivenölerzeugung für den Produktionszyklus 2003/2004 und zur Abwei-
chung von Artikel 3 Abs. 3 der Verordnung Nr. 528/1999196 fest. Bei der 
Zahlung dieser Erzeugerbeihilfen werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
sowohl Verwaltungs- und Buchkontrollen zur Überprüfung der angefallenen 
Ausgaben, sowie Kontrollen, insbesondere vor Ort, zur Überprüfung der 
Übereinstimmung der durchgeführten Maßnahmen mit den einschlägigen 
Vertrags- bzw. Verwaltungsbestimmungen durchzuführen.197 
bb) Kontrollen im Strukturbereich 
Im Bereich der Strukturfonds findet sich diese Verpflichtung in Art. 38 Abs. 
1 Verordnung Nr. 1260/99198, so dass unbeschadet der Zuständigkeit der 
Kommission für die Ausführung des Gesamthaushaltplans der Europäischen 
Gemeinschaft die Verantwortung in erster Linie bei den Mitgliedstaaten 
liegt. Diese Verordnung stellt eine für alle Strukturfonds allgemeingültige 
Verordnung dar, die durch weitere Verordnungen für den jeweiligen Fonds 
ergänzt wird. Nach der Verordnung Nr. 1260/99 sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, einwandfrei funktionierende Kontrollsysteme zu schaffen, so 
dass eine effiziente und ordnungsgemäße Verwendung der Gemeinschafts-
mittel sichergestellt ist. Wie diese Kontrollsysteme auszusehen haben, regelt 
die Verordnung Nr. 438/01199. 

                                              
193  ABlEG 1981 Nr. 341, S. 24 f. 
194  Art. 2 Verordnung (EWG) Nr. 3389/81. 
195  ABlEG 2002 Nr. L 325, S. 28 ff. 
196  ABlEG 1999 Nr. L 62, S. 8 ff. 
197 Art. 8 Abs. 1 Verordnung Nr. 528/1999. 
198 ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 1 ff. 
199 ABlEG 2001 Nr. L 63, S. 21. 
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Für den Bereich des EAGFL finden sich weitere Vorschriften in der Verord-
nung Nr. 1258/99200. So muss anstelle des Art. 28 Abs. 1 Verordnung Nr. 
1260/99 der Art. 8 Abs. 1 Verordnung Nr. 1258/99 beachtet werden. Die 
Mitgliedstaaten müssen die erforderlichen Maßnahmen treffen, um sich zu 
vergewissern, dass die durch den Fond finanzierten Maßnahmen tatsächlich 
und ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. 
Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 4045/89201 regelt für den EAGFL-Garantie, 
dass die Mitgliedstaaten die Prüfungen der tatsächlichen und ordnungsge-
mäßen Durchführung der Maßnahmen, die Bestandteil des Finanzierungs-
systems des EAGFL-Garantie sind, vorzunehmen haben. 
Ebenso findet für den Kohäsionsfond nicht Art. 38 Abs. 1 Verordnung Nr. 
1260/99 Anwendung, sondern der gleichlautende Art. 12 Abs. 1 Verordnung 
Nr. 1164/94202 in der durch Art. 1 Nr. 10 lit. a Verordnung Nr. 1264/99203 
geänderten Fassung. Art. 1 Nr. 10 Verordnung Nr. 1264/99 sieht darüber 
hinaus auch noch eine Kontrollverpflichtung der Mitgliedstaaten vor. 
Somit sind auch die Mitgliedstaaten in diesem Bereich verpflichtet, die er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen, um die ordnungsgemäße Ausführung 
gemeinschaftlicher Aktionen zu gewährleisten und Unregelmäßigkeiten und 
Betrug im Vorfeld zu verhindern und gegebenenfalls aufzudecken und zu 
ahnden. Über die von den Mitgliedstaaten erlassenen Kontrollmaßnahmen 
muss der Kommission berichtet werden. 
2) Gemeinschaftskontrollen 
Die mitgliedstaatlichen Kontrollen sind an die Vorgaben über die Art und 
Weise der Durchführung bestimmter Kontrollen gebunden, da diese Rege-
lungen überwiegend in Verordnungen geregelt sind. Diese Regelungen sind 
als Mindeststandard zu sehen. Um für die Einhaltung dieses Mindeststan-
dards zu sorgen, besitzt die Kommission gem. Art. 211 EG die Kompetenz 
„für die Anwendung dieses Vertrags sowie der von den Organen aufgrund 
dieses Vertrages getroffenen Bestimmungen Sorge zu tragen.“ Die Adressa-
ten können bei diesen Kontrollen sowohl die Behörden der einzelnen Mit-
gliedstaaten, die die gemeinschaftsrechtlichen Mittel erheben oder verwal-
ten, als auch diejenigen Wirtschaftsteilnehmer sein, die finanzielle Mittel 
aus dem Haushalt der Gemeinschaft erhalten haben. 

                                              
200 ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff. 
201 ABlEG 1989 Nr. L 388, S. 18 ff, zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 2154/2002 

(ABlEG 2002 Nr. L 328, S. 4 f). 
202 ABlEG 1994 Nr. L 130, S. 1 ff. 
203 ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 57 ff. 
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a) Kontrollen bei den Behörden 
Ähnlich wie bei der internen Finanzkontrolle richten sich die Kontrollen bei 
den Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten auf die ordnungsgemäße Ver-
buchung der gemeinschaftlichen Mittel sowie auf die Ordnungsmäßigkeit 
der Verwaltungstätigkeit der nationalen Behörden.204 
aa) Einnahmenbereich 
Im Bereich der Einnahmen ist die wichtigste Kontrolle, die Kontrolle der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Bemessungsgrundlage und der Festle-
gung des MwSt-Satzes nach Art. 11 Verordnung Nr. 1553/89205. Diese Kon-
trollen werden gem. Art. 11 Abs. 1 Verordnung Nr. 1553/89 nur bei den zu-
ständigen Verwaltungen in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Eine Ermäch-
tigung für die Kontrolle bei den Wirtschaftsteilnehmern ist nicht normiert, 
dies lässt sich einerseits auch bereits aus der Bezeichnung herleiten, da dies 
nur von den Behörden der Mitgliedstaaten durchgeführt werden kann und 
andererseits ist die eigentliche Erhebung der MwSt eine reine nationale An-
gelegenheit. 
Eine ähnliche Befugnis gibt es im Bereich der traditionellen Eigenmittel; 
dort richten sich diese Überprüfungen nach Art. 18 Abs. 2 Verordnung Nr. 
1150/00206. Zwar führen die Mitgliedstaaten die Prüfungen und Erhebungen 
in Bezug auf die Feststellung und Bereitstellung der Zoll- und Agrarabgaben 
durch, jedoch kann die Kommission, unbeschadet dieser Kontrolle, selbst 
Prüfungen vor Ort unter Hinzuziehung von Bediensteten des betroffenen 
Mitgliedstaats vornehmen, wobei den durch die Kommission beauftragten 
Bediensteten Zugang zu Unterlagen über die Feststellung und Bereitstellung 
der Eigenmittel zu verschaffen ist.207 
bb) Ausgabenseite 
Auf der Ausgabenseite kommen Kontrollmaßnahmen insbesondere bei den 
Strukturfonds und bei der Gemeinsamen Agrarpolitik vor. 
(1) Strukturfonds 
Im Strukturfondbereich können Beamte oder Bedienstete der Kommission 
grundsätzlich gemäß Art. 38 Abs. 2 S. 2 Verordnung Nr. 1260/99 eigene 
Kontrollen vor Ort durchführen. Abweichungen betreffend der Ermächti-
gungsnorm, ergeben sich für den Kohäsionsfond (Art. 12 Abs. 2 Verordnung 
                                              
204 Ulrich, S. 85 ff. 
205 ABlEG 1989, Nr. L 155, S. 9. 
206  ABlEG 2000, Nr. L 130, S. 1 ff. 
207  ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 9. 
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Nr. 1164/94 in der durch Art. 1 Nr. 10 lit. a Verordnung Nr. 1264/99 geän-
derten Fassung) und dem EAGFL-Ausrichtung und -Garantie (Art. 9 Abs. 2 
S. 1 Verordnung Nr. 1258/99). 
Wie sich aber aus dem bereits oben Dargestellten entnehmen lässt208, handelt 
es sich bei diesen Kontrollen nur um Kontrollen gegenüber den mitglied-
staatlichen Behörden und nicht um Kontrollen direkt bei den Wirtschafts-
teilnehmern. 
(2) Gemeinsame Agrarpolitik 
Im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik bestehen verschiedene Kontroll-
befugnisse der Kommission, die unterschiedliche Zielrichtungen verfolgen. 
(a) Rechnungsabschlussverfahren 
Als unmittelbar wirkendes Kontrollmittel steht der Kommission im Agrarbe-
reich das Rechnungsabschlussverfahren zu.209 Durch dieses Kontrollinstru-
ment der Kommission soll sichergestellt werden, dass die Gemeinschaft 
auch tatsächlich nur solche Ausgaben finanziert, die von den Mitgliedstaaten 
entsprechend den einschlägigen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts im 
Rahmen der Gemeinsamen Organisation der Agrarpolitik getätigt worden 
sind.210 Umfasst von diesem Kontrollinstrument werden neben den Erstat-
tungen bei der Ausfuhr nach Drittländer211 auch die Interventionen zur Re-
gulierung der Agrarmärkte212 und bestimmte Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums213. 
Dabei sieht das Finanzierungssystem vor, dass die Kommission den Mit-
gliedstaaten grundsätzlich die zur Buchung der Ausgaben notwendigen Fi-
nanzmittel in Form von Vorschüssen zur Verfügung stellt, deren Höhe auf 
der Grundlage der während eines Referenzzeitraums getätigten Ausgaben 
ermittelt wird.214 Diese Zuschüsse werden sodann an nationale Zahlstellen 
weitergeleitet, die für die endgültige Auszahlung der Gelder zuständig sind. 
Dabei sind Zahlstellen diejenigen Dienststellen und Einrichtungen, die zur 
Zahlung der vorgenannten Ausgaben von den Mitgliedstaaten ermächtigt 

                                              
208  Teil 1:C)II)1)b)bb). 
209  Pache, S. 278; Jakob, S. 93 ff. 
210  KOM (2001) 255 endg./2, S. 16 f; KOM (2001) 552 endg., S. 35 ff. 
211  Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. a) Verordnung (EG) Nr. 1258/1999, ABlEG 

1999 Nr. L 160, 105. 
212  Art. 2 Abs. 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. b) Verordnung (EG) Nr. 1258/1999. 
213  Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. c) Verordnung (EG) Nr. 1258/1999. 
214  Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1258/1999. 
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und von den Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission benannt worden 
sind.215 
Die Mitgliedstaaten sind im Rahmen des Rechnungsabschlussverfahrens 
gehalten, der Kommission in regelmäßigen Zeitabständen bestimmte die 
Zahlstellen betreffende Auskünfte zu übermitteln, die sich auf die aus dem 
EAGFL-Garantie finanzierte Maßnahmen beziehen. Hierzu zählen einerseits 
die Ausgabenerklärungen und Voranschläge für den Finanzbedarf, anderer-
seits aber auch die Jahresrechnungen mit den für ihren Abschluss notwendi-
gen Auskünften.216 
Neben diesen Kontrollmitteilungen enthält das Rechnungsabschlussverfah-
ren allerdings auch die Möglichkeit, dass die Kommission die Bücher und 
alle sonstigen Unterlagen, die sich auf die vom Fonds finanzierten Ausgaben 
beziehen, durch von der Kommission beauftragte Bevollmächtigte vor Ort 
prüfen lassen kann, wobei diese Überprüfungen und Nachforschungen im 
Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten erfolgen sollen.217 Es darf jedoch 
nicht dabei vergessen werden, dass es sich hierbei nur um eine Kontrolle bei 
den Behörden handelt, d.h., dass nicht die Voraussetzungen zur Gewährung 
der Leistungen überprüft werden218, sondern vielmehr, ob die von den Mit-
gliedstaaten getätigten Ausgaben im Einklang mit dem geltenden Gemein-
schaftsrecht stehen. Als Konsequenz einer von den Prüfern festgestellten 
Unregelmäßigkeit wird die von dem Mitgliedstaaten getätigte Ausgabe nicht 
von der Kommission anerkannt, so dass diese Ausgabe letztendlich vom 
Mitgliedstaat selbst zu tragen ist.219 
(b) Das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem 
Anders als das Rechnungsabschlussverfahren sieht das integrierte Verwal-
tungs- und Kontrollsystem, welches durch die Verordnung (EWG) Nr. 
3508/92220 eingeführt wurde, eigene Kontrollbefugnisse der Kommission 
vor. Zwar erstrecken diese Kontrollen sich ebenfalls nur auf die Kontrollen 
bei den Behörden, sie gehen jedoch einen Schritt über die Befugnisse des 
Rechnungsabschlussverfahrens hinaus. Die Bediensteten der Kommission 

                                              
215  Art. 4 Abs. 1, 2 und 6 Verordnung (EG) Nr. 1258/1999. 
216  Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) Verordnung (EG) Nr. 1258/1999. 
217  Art. 9 Abs. 2 UAbs. 1 und 3 Verordnung (EG) Nr. 1258/1999. 
218  Ullrich, S. 85. 
219  EuGH Rs. C-247/98 (Hellenische Republik/Kommission) 
220  Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates vom 27. November 1992 zur Einführung 

eines integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftli-
che Beihilferegelungen, ABlEG 1992 Nr. L 355, 1 ff; aufgehoben bzw. ersetzt durch 
Verordnung Nr. 1782/03, ABlEG 2003 Nr. L 270, 1 ff. 



C) Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen 

45 

können Prüfungen und Kontrollen in Bezug auf alle Maßnahmen vorneh-
men, die von den Mitgliedstaaten zur Errichtung des Verwaltungs- und Kon-
trollsystems getroffen worden sind und werden. Ebenfalls können die priva-
ten Unternehmen, die die Mitgliedstaaten mit der Durchführung eines Teils 
ihrer obliegenden Arbeiten übertragen haben221, überprüft werden222. 
b) Kontrollen bei den Wirtschaftsteilnehmern 
Die Kontrollen bei den Wirtschaftsteilnehmern haben in den letzten Jahren 
eine schnelle Entwicklung durchlaufen. Zunächst wurde durch den Erlass 
der Verordnung Nr. 2988/95223 am 18.12.1995 die erste horizontale Verord-
nung für Sanktions- und Kontrollmaßnahmen geschaffen. Noch nicht einmal 
ein Jahr später, am 11.11.1996 wurde die Kontroll-Verordnung erlassen, die 
die externen Kontrollen auch bei den Wirtschaftsteilnehmern regelt. Seit 
1999 besitzt OLAF als das europäische Betrugsbekämpfungsorgan die Auf-
gabe, die finanziellen Interessen der Gemeinschaften zu schützen.224 Es kann 
aufgrund der OLAF-Verordnung und der Kontroll-Verordnung selbständig 
Vor-Ort-Kontrollen bei den Wirtschaftsteilnehmern durchführen.225 

III) Strafrechtliches Kontrollsystem 

In Anbetracht der unterschiedlichen nationalen Strafrechtssysteme und der 
beginnenden Harmonisierung für den Bereich der finanziellen Interessen, 
käme eine Neubetrachtung hinsichtlich der strafrechtlichen Kompetenz der 
Europäischen Gemeinschaften in Betracht. 
Zunächst soll die strafrechtliche Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft 
untersucht werden, um sodann auf die bereits begonnenen oder schon in der 
Umsetzung befindlichen Pläne einzugehen. 
1) Kompetenz für strafrechtliche Normen 
Anerkannt ist, dass die Gemeinschaft die Mitgliedstaaten durch Richtlinien 
zur Schaffung von Straftatbeständen verpflichten kann.226 Für die Klärung 
der Frage, ob eine Kompetenz für den Erlass von strafrechtlichen Normen 
besteht, muss man zwei Zeiträume unterscheiden. Zum einen den Zeitraum 
vor dem Amsterdamer Vertrag und zum anderen den Zeitraum danach. 

                                              
221  Art. 8 Abs. 5 Verordnung (EWG) Nr. 3508/92. 
222  Art. 11 Abs. 2, zweiter Gedankenstrich Verordnung (EWG) Nr. 3508/92. 
223  ABlEG 1995 Nr. L 312, S. 1. 
224  Vgl. Teil 1:A)II)3) und Teil 2:A)II). 
225  Zu dem Kontrollverfahren vgl. Teil 2:B). 
226  Dannecker, JZ 1996, S. 869, 873; Tiedemann, NJW 1993, S. 23 ff; Zuleeg, JZ 1992, 

S. 761, 762; Pache, S. 355. 
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a) Vor dem Amsterdamer Vertrag 
In dem Zeitraum vor dem Amsterdamer Vertrag wurden drei Ansichten in 
der Lehre und Rechtsprechung vertreten, ob die EG eine solche Kompetenz 
besaß. 
Zum Teil wurde die Kompetenz zum Erlass von strafrechtlichen Vorschrif-
ten aus Art. 308 EG und dem ehemaligen Art. 209a EG227 hergeleitet oder 
aber auch aus Art. 34 Abs. 3 und 37 Abs. 2 EG228. 
Nach anderer Ansicht konnte keine Kompetenzgrundlage angenommen 
werden.229 Begründet wurde dies damit, dass dem Demokratieprinzip nicht 
Rechnung getragen wurde und es bei Strafen und strafähnlichen Maßnah-
men vielmehr einer demokratischen Legitimation bedurfte, die bei der 
Rechtssetzung durch Rat oder Kommission nicht gewährleistet war.230 
Zum Teil wurde auch vertreten, dass aufgrund der o.g. Vorschriften zumin-
dest strafrechtliche Harmonisierungsmaßnahmen in die Regelungskompe-
tenz der Gemeinschaft fallen würden.231 Jedoch hat der EuGH diese Frage 
ausdrücklich offengelassen.232 
b) Nach dem Amsterdamer Vertrag 
Mit der Änderung des ehemaligen Art. 209a EGV durch den Vertrag von 
Amsterdam zum heutigen Art. 280 EG ist primärrechtlich eine neue Kompe-
tenznorm geschaffen worden.233 
Nach dieser Norm werden sowohl die Gemeinschaft als auch die Mitglied-
staaten gleichermaßen verpflichtet, rechtswidrige Handlungen zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der Gemeinschaft mit Maßnahmen zu bekämp-
fen, so dass eine Abschreckung und ein effektiver Schutz bewirkt wird. 
Demnach hat der Rat die Befugnis und zugleich auch die Verpflichtung, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Betrügerei-

                                              
227  Grabitz/Hilf/Magiera, Art. 209a, Rn. 13ff, 18, 22 (Stand: 09/94; Art. 280 n.F.); 

GTE/Prieß, Art. 280, Rn. 32 m.w.N.; Vogel, JZ 1995, 331, 332; Appel, S. 178 f. 
228  Heitzer, 133, 160; Pache, 314 ff; 325; Bruns, S. 84; Sieber, ZStW 103 (1991), 957, 

969; Böse, 63 ff, 66. 
229  Sieber in FS für Geerds, S. 113, 123; Tiedemann in FS für Jescheck, 1411, 1415. 
230  Wolffgang in: Ehlers/Wolffgang, 216. 
231  Schlussanträge des Generalanwalt Jakobs, Rs. C 240/90, (Deutschland/Kommission), 

Slg. 1992, I-5383, 5417, Rn. 39; bejahend auch Mögele in: Dauses, Handbuch des 
EU-Wirtschaftsrechts, G Rn. 176. 

232  EuGH Rs. C 240-90 (Deutschland/Kommission), Slg. 1992, I-5383, 5417, Rn. 24. 
233  Wolffgang in: Ehlers/Wolffgang, 216; Hugger, S. 25 f.; a.A. Deutscher, 343 f, 350. 
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en, die sich gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten, zu 
beschließen.234 
Dies umfasst alle Maßnahmen und Sanktionen verwaltungsrechtlicher oder 
strafrechtlicher Art.235 
Gegenüber dem nationalen Strafrecht regelt Art. 280 Abs. 4 S. 2 EG, dass 
die Anwendung des Strafrechts in den Mitgliedstaaten und die Strafrechts-
pflege unberührt bleibt. Hiermit wird dem zum Teil früher erhobenen Be-
denken, dass der Bereich des Strafrechts als Kernbereich der Staatlichkeit in 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten gehört236, Rechnung getragen. Gleich-
zeitig bedarf es für Vorschriften, die im Rahmen des Art. 280 EG erlassen 
werden, des Verfahrens nach Art. 251 EG und somit die Beteiligung des Eu-
ropäischen Parlaments. 
Im Ergebnis ist somit festzustellen, dass die Schaffung europäischer Straf-
tatbestände zum Schutz der finanziellen Gemeinschaftsinteressen, die neben 
dem nationalen Recht Anwendung finden, nicht mehr ausgeschlossen ist; 
gleichwohl ist diese Befugnis nicht so auszulegen, dass ein einheitliches 
europäisches Strafprozessrecht geschaffen werden kann.237 
Dieses Ergebnis berücksichtigt auch die mitgliedstaatlichen Souveränitäts-
vorbehalte238 betreffend der strafrechtlichen Bereiche, so dass der strafrecht-
liche Schutz der Eigenmittel der Gemeinschaft faktisch noch ausschließlich 
den nationalen Strafsystemen obliegt.239 
Demgegenüber ist es fraglich, ob von dieser Norm Gebrauch gemacht wer-
den muss. Anerkannt ist, dass die Gemeinschaft eine Richtlinienkompetenz 
besitzt, durch die sie die Mitgliedstaaten verpflichten kann, nationale Sank-
tionsvorschriften zu erschaffen und gegebenenfalls zu modifizieren.240 

                                              
234  Art. 280 Abs. 4 EG. 
235  Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, 616, 644; Wolffgang in: Ehlers/Wolffgang, 241; a.A. 

Deutscher, 343f., 350; Geiger, Art. 280, Rn. 2; Dannecker, Jura 1998, 79, 80. 
236  Ausführlich Pache, S. 338; vgl. auch Zuleeg, JZ 1992, 761, 762. 
237  Vgl. zu der gesamten Diskussion das Grünbuch der Kommission KOM (2001) 713 

endg. und die Beiträge von Braum, ZRP 2002, 508 ff und Stiegel, ZRP 2003, 172 ff. 
238  Hierzu Dannecker, Jura 1998, 79, 80; Haizmann/Hehn, DVP 1998, 200, 204; Teske 

EuR 1992, 271. 
239  Bleckmann, in: FS für Stree/Wessels, 107, 108; Dannecker, Bekämpfung des Sub-

ventionsbetrug, 23, 31f; zur möglichen Entwicklung des strafrechtlichen Schutzes 
vgl. Sieber, ZStW 103 (1991), S. 957, 973. 

240  Dannecker, Jura 1998, S. 79, 81; Sieber, in: FS Geerds, S. 113, 124. 
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2) Übereinkommen 
Aufgrund der Kompetenzprobleme im strafrechtlichen Bereich unterliegen 
die Mitgliedstaaten dort verstärkt den Einflüssen der Übereinkommen im 
Rahmen der sog. dritten Säule241. Aufgrund der großen Unterschiede inner-
halb der nationalen Rechtsordnungen im Bereich des Schutzes der finanziel-
len Interessen der Gemeinschaften242 hat die Europäische Kommission be-
reits am 26. Juli 1995 gestützt auf den damaligen Art. K.3 Abs. 2 c) EUV 
(heute Art. 280 Abs. 4 EG) das Übereinkommen über den Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften243 unterzeichnet. So 
wird in Art. 1 Abs. 1 dieses Übereinkommens der Tatbestand des Betrugs 
zunächst definiert, um in Abs. 2 die Mitgliedstaaten zu verpflichten, diese 
Verhaltensweisen unter Strafe zu stellen. Das Übereinkommen wird ergänzt 
durch verschiedene Zusatzprotokolle.244 Jedoch ist die Ratifizierung dieses 
Übereinkommens noch nicht durch die Mitgliedstaaten abgeschlossen.245 
3) Corpus Juris 
In den vergangenen Jahren wurde die Harmonisierung des Strafrechts ver-
schiedener europäischer Länder von unterschiedlichsten Seiten befürwortet. 
Durch das Zusammenwachsen in Bereichen des Binnenmarktes oder dem 
Bereich der Wahrung der Rechte von Betroffenen innerhalb von Kontroll-
verfahren der Kommission und im Bereich der Verantwortung der Gemein-

                                              
241  Nelles, ZStW 109 (1997), S. 727, 732 ff; Tiedemann, NJW 1990, S. 2226 ff; ders., 

NJW 1993, S. 23 ff. 
242  Bericht Bontempi über die Bekämpfung der Betrügereien im internationalen Maß-

stab, EP-Dok. A3-0346/93; Dannecker, Bekämpfung des Subventionsbetrug, S. 23, 
31 Fn. 49 m.w.N. zur Rechtslage in den Mitgliedstaaten; Delmas-Marty/Vervaele, 
Implementation of the Corpus Juris, Volume I, II, III. 

243  ABlEG 1995, Nr. C 316, S. 49 ff; siehe auch „Erläuternder Bericht zum Überein-
kommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaf-
ten, ABlEG 1997, Nr. C 191, S. 1, 2. 

244  1. Protokoll, ABlEG 1996 Nr. C 313, S. 2ff; Zweites Protokoll, ABlEG 1997 Nr. C 
221, S. 12 ff; sowie das Protokoll aufgrund von Art. K.3 des Vertrags über die Euro-
päische Union betreffend die Auslegung des Übereinkommens über den Schutz der 
finanziellen Interessen der europäischen Gemeinschaften durch den Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften im Wege der Vorabentscheidung, ABlEG 1997 Nr. C 
151, S. 2 ff. 

245  Zum Stand vgl. die Begründung der Kommission zum Richtlinienvorschlag vom 23. 
Mai 2001, ABlEG 2001 Nr. C 240 end., S. 125 ff und den Bericht der Kommission 
über die Umsetzung des Übereinkommes über den Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften und seiner Protokolle durch die Mitgliedstaaten 
Art. 10 des Übereinkommens SEK 2004, 1299, KOM(2004) 0709 end.; sowie oben 
unter Teil 1:B)II). 
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schaft für ihre Finanzmittel stellt sich diese Frage nunmehr aber auch auf 
einer gesamt-europäischen Ebene.246 Ein denkbarer Vorschlag in Richtung 
eines gemeinschaftlich-europäischen Straf- und Strafverfahrensrechts liegt 
mit der Ausarbeitung des „Corpus Juris“247 vor. Dabei handelt es sich um die 
Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das die Kommission auf Wunsch des 
Europäischen Parlaments über die Schaffung eines europäischen Strafrechts-
rechtsraums hat anstellen lassen. Die mit dieser Aufgabe betraute Gruppe 
europäischer Strafrechtler hat daraufhin ein Regelwerk erarbeitet, in dem 
strafrechtliche und strafprozessrechtliche Normen eines europäischen Straf-
rechts vorgeschlagen werden. Die Reichweite des „Corpus Juris“ ist auf den 
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft beschränkt248. 
In der Nachfolgestudie249 wurde das Ineinandergreifen des Corpus Juris-
Konzeptes mit den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen überprüft. Die 
Harmonisierung des gesamten Strafprozessrechts der Mitgliedstaaten scheint 
nicht zuletzt aufgrund dessen Verwurzelung in den jeweiligen Verfassungs- 
und Grundrechtstraditionen nicht möglich oder erstrebenswert. Gleichwohl 
ist zu erwarten, dass die europäische Rechtsgemeinschaft mit dem Corpus 
Juris-Projekt am Beginn einer partiellen Harmonisierung des Strafprozess-
rechts steht. 
Im Augenblick ist deren Gültigkeit noch auf den Schutz der finanziellen In-
teressen beschränkt250, jedoch hat die Europäische Kommission am 11. De-
zember 2001 ein Konzept für die Errichtung einer Europäischen Staatsan-
waltschaft251 in der Gestalt eines Grünbuchs vorgelegt.252 Als Grund für die 

                                              
246  So auch Nelles, ZStW 109 (1997), S. 727, 747; vgl. auch Eser, ZStW 108 (1996), 

S. 86, 88; zum Vorgehen im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalität vgl.: 
http://www.eu-kommission.de/html/presse/pressemeldung.asp?meldung=5460. 

247  Vgl. dazu vor allem Delmas-Marty/Vervaele, Implementation of the Corpus Juris, 
Volume I, II, III; Tiedemann, Die Europäisierung des Strafrechts, in: Kreuzer/ Scheu-
ing/Sieber, Europäisierung, S. 133, 145, insb. 149 ff; Otto, Jura 2000, S. 98, 102. 

248  Art. 1 Corpus Juris. 
249  Delmas-Marty/Vervaele, Implementation of the Corpus Juris, Volume I, II, III. 
250  Vgl. zu den verschiedenen Ansätzen in der Strafrechtswissenschaft Dannecker, JZ 

1996, S. 869, 878f; sowie Art. 1 Corpus Juris. 
251  Zur Entstehungsgeschichte und den Grundprinzipien siehe Brüner/Spietzer NStZ 

2002, 393 ff; Stiegel ZRP 2003, 172 ff. 
252  Zunächst die Mitteilung der Kommission vom 29. September 2000, Ergänzender 

Beitrag der Kommission zur Regierungskonferenz über die institutionellen Refor-
men, Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft: das Amt eines europäi-
schen Staatsanwalts, KOM (2000) 608 end; nunmehr der Nachfolgebericht KOM 
(2001) 715, sowie die Analyse der verschiedenen Reaktionen zum Grünbuch KOM 
(2003) 128 end. 
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Einrichtung einer solchen Europäischen (Finanz-)Staatsanwaltschaft wird in 
der Literatur die Beendigung der systembedingten Flucht ins Verwaltungs-
recht, sowie die Verbesserung von Rechtssicherheit und Rechtsschutz ange-
führt.253 
Von dem Europäischen Parlament254 wird unter anderem angedacht, den eu-
ropäischen Staatsanwalt in die Organisation des OLAF einzugliedern. So 
stünden dann dem OLAF gewisse strafrechtliche Ermittlungsbefugnisse zu. 
Auch würde mit der Schaffung eines derartigen gemeinschaftlichen Straf-
verfahrensrechts der Rückgriff auf die jeweiligen nationalen Regeln und die 
dadurch bedingten Ungleichbehandlungen und Rechtsunsicherheiten über-
flüssig werden. 

IV) Sanktionen 

Neben den Kontrollen ist die Sanktionierung aufgedeckter Betrügereien und 
Unregelmäßigkeiten der zweite Pfeiler der zum Schutz der finanziellen Inte-
ressen der Gemeinschaft ergriffenen Maßnahmen.255 Die Gemeinschafts-
kompetenz zum Erlass von Sanktionen256 steht seit dem Urteil des EuGH in 
der Rechtssache C-240/90 nicht mehr in Frage.257 Für die Verhängung dieser 
Sanktionen gegen Wirtschaftsteilnehmer sind jedoch grundsätzlich die Be-
hörden der Mitgliedstaaten zuständig.258 
Die Diskussion über die Sanktionen im Gemeinschaftsrecht haben zu einer 
Fülle von Definitionen geführt. Zunächst war man auf den strafrechtlichen 
Charakter fixiert259; jedoch stellte man schnell fest, dass ein solcher nicht 
                                              
253  Brüner/Spitzer NStZ 2002 393, 396. 
254  Interview mit Frau Rosemarie Wemheuer vom Europäischen Parlament, „Grauzone 

von Missmanagement und Vetternwirtschaft“ in der SZ vom 24./25. Oktober 1998, 
S. 2. 

255  EuGH Rs. C-240/90 (Deutschland/Kommission), Slg. 1992, I-5383, 5430; Magiera, 
Schutz der finanziellen Interessen, S. 13, 33; Pache, S. 188 f; ders., Sanktionskompe-
tenz, EuR 1993, S. 173, 176. 

256  Unter Sanktionen versteht man jede irgendwie geartete hoheitliche Reaktion auf Ver-
stöße gegen das Gemeinschaftsrecht, Prieß, in: EFA, Hemmnisse und Sanktionen, 
S. 44, 50. Keine Voraussetzung für die Qualifizierung einer Maßnahme als Sanktion 
ist der Eingriff in eine bestehende Rechtsposition oder zumindest in eine schützens-
werte Erwartung. 

257  EuGH Rs. C-240/90 (Deutschland/Kommission), Slg. 1992, I-5383, 5384. 
258  Vgl. EuGH Rs. 352/92 (Milchwerke Köln/Wuppertal e.G./Hauptzollamt Köln-

Reinau), Slg. 1994, I-3385; GTE/Prieß, Art. 280, Rn. 203. 
259  Schlussanträge des GA Jacobs in der Rs. C-240/90 (Deutschland/Kommission), Slg. 

1992, I-5383, 5408, Rn. 11; Bleckmann, in: FS für Stree/Wessels, S. 107ff; Bruns, 
S. 37; Tiedemann, NJW 1993, S. 23ff. 
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zwingend war, sondern auch die verwaltungsrechtliche Natur der Sanktion 
Beachtung finden musste260. Dies zeigt bereits, dass eine Sanktion nicht un-
bedingt einen strafrechtlichen Charakter haben muss261, sondern auch ver-
waltungsrechtlicher Natur sein kann262. 
1) Verwaltungsrechtlicher Sanktionsbegriff 
In der Rechtsprechung und Literatur wird der Begriff der verwaltungsrecht-
lichen Sanktion nicht einheitlich verwendet. Es kann hierbei zwischen zwei 
Auslegungen, der weiten und der engen, unterschieden werden. 
a) Weite Auslegung 
Bei der weiten Auslegung werden, dem rechtstheoretischen Ansatz263 fol-
gend, im weitesten Sinne unter Sanktionen all die Regelungen verstanden, 
die für den Fall einer Zuwiderhandlung gegen eine bestehende Vorschrift 
einen Rechtsnachteil vorsehen.264 Diese Auffassung, die vom EuGH265 und 
von Teilen der Literatur266 vertreten wird, legt einen dreigeteilten Sanktions-
begriff zugrunde.267 Es wird zwischen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 
mit repressivem, präventivem und restitutivem Charakter unterschieden.268 
Der Begriff der Sanktion gilt nach der weiten Auslegung gleichermaßen für 
alle drei Maßnahmen. 
Eine Sanktion mit präventivem Charakter liegt dann vor, wenn es das ei-
gentliche Ziel der Maßnahme ist, neben der Missbilligung des Rechtsversto-
ßes durch Zufügung eines Rechtsnachteils, in erster Linie die Wiederholung 
der Handlung oder Unterlassung, die zu dem Verstoß gegen eine Gemein-
schaftsbestimmung geführt hat, zu verhindern. Falls darüber hinaus das Ziel 
verfolgt wird, einen bereits begangenen Verstoß zu ahnden und mit einer 
                                              
260  Böse, S. 253 ff; vgl. Dannecker, Lebensmittelstrafrecht und Verwaltungssanktionen, 

S. 23 ff; Sieber, in FS für Geerds, S. 113 ff; Prieß, in: EFA, Hemmnisse und Sanktio-
nen, S. 44, 54. 

261  Schlussanträge des GA Jacobs in der Rs. C-240/90 (Deutschland/Kommission), Slg. 
1992 I-5383, 5408, Rn. 11; Dannecker, Lebensmittelstrafrecht und Verwaltungssank-
tionen, S. 170, 171; Sieber in FS für Geerds, S. 113 ff. 

262  Deutscher, 82 ff. 
263  Dannecker, Lebensmittelstrafrecht und Verwaltungssanktionen, S. 170, 171. 
264  Sieber in FS für Geerds, S. 113 ff; Böse, S. 47, 48. 
265  Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs in der Rs. C-240/90 (Deutsch-

land/Kommission), Slg. 1992, I-5383, 5408, Rn. 11; EuGH Rs. C-240/90 (Deutsch-
land/Kommission), Slg. 1992, I-5383, 5428, Rn. 12 ff. 

266  Pache, S. 188, 207; Wolffgang in: Ehlers/Wolffgang, 214; Sieber in FS für Geerds, 
S. 113 ff.; vgl. auch Pache, EuR 1993, 173 ff. 

267  Böse, S. 47 ff. 
268  Böse, S. 52. 
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Strafe zu versehen, handelt es sich um eine repressive Sanktion. Wenn der 
ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden soll, liegt eine restitutive 
Sanktion vor. 
b) Enge Auslegung 
Gegenüber der weiten Auslegung wird bei der engen der Sanktionsbegriff 
nur im repressiven Sinne gebraucht.269 So liegt auf jeden Fall keine Sanktion 
bei Maßnahmen vor, die einen bloß restitutiven Zweck verfolgen.270 Bei 
Maßnahmen, die einen präventiven Charakter verfolgen, gehen die Meinun-
gen dieser Auffassung auseinander. Ein Teil sieht diese von dem Sanktions-
begriff ausgenommen, ein anderer Teil jedoch will diese als eingeschlossen 
sehen.271 
c) Stellungnahme 
Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist die jeweilige Eingriffsintensität. 
Aufgrund dieses Unterscheidungsmerkmals ist es möglich, bei den Maß-
nahmen, die in die Rechtspositionen der Wirtschaftsbeteiligten in höchst 
unterschiedlichem Ausmaß eingreifen, eine klare Trennung vorzunehmen. 
Die weite Auslegung lässt eine solche Unterscheidung nicht zu, da sie alle 
drei Maßnahmen gleichermaßen als Sanktion bezeichnet. Nach der weiten 
Auffassung bliebe somit eine differenzierte rechtliche Einstufung verwehrt, 
der engen Auffassung ist der Vorzug zu geben. Dies entspricht aber nicht 
den verschiedenen Eingriffintensitäten, die durch eine Sanktion vorgenom-
men werden können. Dieser Ansicht hat sich auch die Europäische Kommis-
sion angeschlossen.272 
2) Strafrechtlicher Sanktionsbegriff 
Eine klare Grenze zwischen Verwaltungssanktionen und Strafsanktionen 
lässt sich nicht ziehen, vielmehr ist diese fließend.273 So hängt die Einord-
nung vom jeweiligen Einzelfall ab, wobei mehrere Kriterien Beachtung fin-
den müssen. Wie stark in die Rechtspositionen des Wirtschaftsbeteiligten 

                                              
269  Tiedemann in FS für Jescheck, Bd. 2, S. 1411, 1416; ders. NJW 1993, 23, 27 ff; Ver-

vaele, Fraud against the Community, S. 21; Ulrich in: Ehlers/Wolffgang, S. 266. 
270  Böse, S. 53. 
271  Vgl. nur Tiedemann in FS für Jescheck, Bd. 2, S. 1411, 1416. 
272  So zum Beispiel bei einer Verordnung über Kontrollen und Sanktionen im Rahmen 

der gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik, ABlEG 1990 Nr. C 137, 10; Ebenfalls 
für eine Unterteilung Wolffgang in: Ehlers/Wolffgang, 214 und Ulrich in: Eh-
lers/Wolffgang, 266. 

273  Prieß in: EFA, Hemmnisse und Sanktionen, S. 44, 65. 
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eingegriffen wird274, ist sicherlich das Kriterium, das im Einzelfall unter-
sucht werden muss. Hinzu kommt noch, dass die gesellschaftliche Missbilli-
gung und das Unwerturteil der Zweck einer Strafsanktion ist und sich auch 
gerade in diesem Punkt von der reinen Verwaltungssanktion unterschei-
det.275 Darüber hinaus ist die Strafsanktion repressiv und abschreckend auf 
Bestrafung und Prävention gerichtet276 und beschränkt sich somit nicht nur 
auf die Verhängung finanzieller Nachteile, sondern es können vielmehr auch 
Geld- oder Freiheitsstrafen in Betracht kommen.277 Nach überwiegender 
Auffassung hat die Gemeinschaft keine Kompetenz zum unmittelbaren Er-
lass von Vorschriften, die strafrechtliche Sanktionen beinhalten.278 Erst aus 
dem Zusammenspiel dieser Kriterien lässt sich erkennen, ob eine Sanktion 
strafrechtlichen Charakter besitzt. 
3) Abgrenzung zwischen den beiden Sanktionsarten 
Grundlegend kann man auf die Rechtsfolge abstellen, denn an dieser erkennt 
man, ob und in welchem Maße der betroffene Wirtschaftsteilnehmer un-
rechtmäßig gehandelt hat. Je stärker demnach die Ahndung ist, um so eher 
kann man von einer Strafsanktion sprechen.279 Generell kann man sagen, 
dass bei den strafrechtlichen Sanktionen neben den wirtschaftlichen und 
finanziellen Nachteilen auch Geld- bzw. Freiheitsstrafen verhängt werden 
können. Jedoch kann als weiteres Mittel auch die Einziehung der zur Bege-
hung benutzten und die hervorgegangenen Gegenstände in Betracht kom-
men.280 Bei den verwaltungsrechtlichen Sanktionen umfasst der Zweck u.a. 
die gesellschaftliche Missbilligung und bzw. oder ein Unwerturteil.281 

                                              
274  Schrömbges, ZfZ 1995, 130, 136. 
275  Schlussanträge des GA Jacobs vom 03. Mai 1992 in der EuGH Rs. C-240/90 

(Deutschland/Kommission), Slg. 1992, I-5383, 5408 Rn. 11. 
276  Schlussanträge des GA van Gerven vom 5. Dezember 1989 in der EuGH Rs.  

C-326/88 (Hansen), Slg. 1990, I-2919, 2926 Rn. 12. 
277  GTE/Prieß, Art. 280, Rn. 33. 
278  Oehler, in: FS Jescheck, S. 1399, 1403 ff; Sieber, ZStW 103 (1991), S. 957, 969 f; 

Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 133, 146; a.A. GTE/Prieß, 
Art. 280, Rn. 25; vgl. oben Teil 1:C)III)1). 

279  Schrömbges, ZfZ 1995, 130, 136. 
280  GTE/Prieß, Art. 280, Rn. 33; zu den weiteren Möglichkeiten einer Strafe vgl. für die 

Einnahmenseite Teil 3:B)I)3) und für die Ausgabenseite Teil 3:B)II)3). 
281  Schlussanträge des GA Jacobs vom 03. Juni 1992 in der EuGH Rs. C-240/90 

(Deutschland/Kommission), Slg. 1992, I-5383, 5408 Rn. 11. 
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D) Durchführungszuständigkeit 
Für den weiteren Verlauf und insbesondere für die Arbeit von OLAF stellt 
sich die Frage, wer innerhalb der Europäischen Gemeinschaft die Aufgabe 
und Kompetenz hat, die Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Gemein-
schaftsinteressen zu vollziehen. Klärung schaffen hier die verschiedenen 
Verwaltungsvollzugstypen. Bei diesen wird gewöhnlich zwischen den Fall-
gruppen des direkten und indirekten Vollzugs unterschieden282, d.h. Vollzug 
entweder durch die Gemeinschaftsorgane selbst oder durch die Organe der 
Mitgliedstaaten. 

I) Direkter Vollzug 

Das in Art. 5 Abs. 1 EG niedergelegte Prinzip der begrenzten Einzelermäch-
tigung283 regelt, dass die Gemeinschaft nach diesem Grundsatz nur auf Ge-
bieten tätig werden darf, auf denen ihr durch die Mitgliedstaaten eine Kom-
petenz eingeräumt wurde. Diese Kompetenz besteht somit nur, wenn diese 
ausdrücklich in den Verträgen vorgesehen ist oder durch Rechtsakte des Ra-
tes im vertraglich zulässigen Rahmen begründet wurde.284 Aufgrund der ge-
ringen Kompetenzzuteilungen (wie zum Beispiel: Kartell- und Monopol-
recht (Art. 83, 85, 86 III EG), Beihilferecht (Art. 88f. EG), Antidumping-
recht (Art. 133 EG), Handelspolitik (Art. 134 EG), EU-Haushaltsrecht (Art. 
274 EG) oder Personalfragen (Art.24 Fusionsvertrag)) stellt der direkte 
Vollzug des Gemeinschaftsrechts durch die Gemeinschaftsorgane die Aus-
nahme dar.285 

                                              
282  Everling, DVBl. 1983, S. 649, 650; Kössinger, S. 16ff; Pernice/Kadelbach, DVBl. 

1996, S. 1100, 1102; Rengeling, Rechtsgrundsätze, S. 8ff; Schwarze, Europäisches 
Verwaltungsrecht, S. 25 ff, oder mit anderen Bezeichnungen, wie mittelbarer und un-
mittelbarer Vollzug; Schweitzer/Hummer, Rn. 424ff; Streinz, WiVerw 1996, S. 129, 
131; oder auch gemeinschaftseigener und mitgliedstaatlicher Vollzug: Ehlers, DVBl. 
1991, S. 605, 609. 

283  EuGH verb. Rs. 188-190/80 (Frankreich u.a./Kommission), Slg. 1982, 2545, 2573; 
BVerfGE 89, 155, 189ff; Arndt/Haas, RIW 1989, S. 710, 716; Ipsen § 20 Rn. 20ff, S. 
425f; vgl. umfassend Krausser, S. 16 f, 77ff; Schweitzer/Hummer, Rn. 335; Streinz, 
WiVerw 1996, S. 129, 131. 

284  Bieber, in: Schweitzer, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 85, 96 f; Borries, vom, in: 
FS für Everling, S. 127, 138ff; Magiera, DÖV 1998, S. 173, 175; Pühs, S. 77; 
Streinz, in: Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, § 182 Rn. 4 m. w. N. 

285  Hierzu Kahl NVwZ 1996, 865, 866; Oppermann, § 7, Rn. 33 f. 
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II) Indirekter Vollzug 

Fehlt dagegen eine Spezialermächtigung, so verbleibt es bei dem Grundsatz, 
dass das Gemeinschaftsrecht durch die Verwaltungen der Mitgliedstaaten 
vollzogen wird, sog. indirekter Vollzug.286 Hierbei handelt es sich um den 
Normalfall.287 
Innerhalb des indirekten Vollzugs unterscheidet man nochmals zwei Grup-
pen. Kriterium für diese Unterscheidung ist, ob das europäische oder natio-
nale Recht im Vordergrund stehen soll. Falls man auf die Verordnungen, das 
unmittelbar anwendbare Primärrecht oder die unmittelbar wirkenden Richt-
linien abstellt, spricht man von unmittelbaren indirekten Vollzug, während 
man von mittelbaren indirekten Vollzug bei nationalen Gesetzen, die Richt-
linien umsetzen oder eine Verordnung ergänzen, spricht.288 
Diese Unterscheidung ist für das Verwaltungsverfahren entscheidend. Bei 
dem unmittelbaren indirekten Vollzug richtet sich dieses zunächst nach eu-
ropäischem Recht, erst wenn dieses Lücken oder keine Regelungen enthält, 
finden nationale Vorschriften Anwendung289, wobei jedoch die Grenze bei 
der Anwendung von nationalen Vorschriften durch das Effektivitätsgebot 
gezogen wird.290 
Anders verläuft es bei dem mittelbaren indirekten Vollzug, hier richtet es 
sich direkt nach nationalem Recht, wobei die gemeinschaftsrechtlichen Vor-
gaben berücksichtigt werden müssen.291 

                                              
286  Kahl NVwZ 1996, 865, 866. 
287  Schoch VBlBW 1999, 241. 
288  Zu dieser Unterscheidung siehe nur Kahl NVwZ 1996, 865, 866 f; Schoch VBlBW 

1999, 241 f; Streinz, Rn. 536. 
289  EuGH verb. Rs. 205 bis 215/82 (Deutsche Milchkontor/Deutschland), Slg. 1983, 

2633, 2665, Rn. 17; Streinz, Rn. 548. 
290  So besagt das Effektivitätsgebot u.a., dass die nach der Maßgabe der innerstaatlichen 

Rechtsordnung durchzuführenden Verfahren die Ausübung der durch die Gemein-
schaftsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermä-
ßig erschweren dürfen. EuGH verb. Rs. 205 bis 215/82 (Deutsche Milchkontor/ 
Deutschland), Slg. 1983, 2633, 2665, Rn. 19; Streinz, Rn. 549 ff. 

 Zum Effektivitätsgebot allgemein siehe: Calliess/Ruffert/Kahl Art. 10 Rn. 24; Gra-
bitz/Hilf/v. Bogdandy Art. 10, Rn. 46 ff; Schoch VBlBW 1999, 24, 244. 

291  Streinz, Rn. 559. 
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Teil 2: Die externen Untersuchungen im Lichte des 
Europäischen Verfahrensrecht 

Im folgenden Teil werden die Regelungen des OLAF und Fragen auf der 
europäischen Ebene behandelt. Zuerst werden die allgemeinen Probleme, 
die sich aus den verschiedenen Regelungen betreffend OLAF ergeben erläu-
tert, um unter B) das im europäischen Recht geregelte Kontrollverfahren 
darzustellen. 

A) Allgemeine OLAF-Probleme 
Vor der Beschäftigung mit dem eigentlichen Kontrollverfahren erkennt man 
bereits einige Probleme, die so nicht in den Verordnungen Beachtung fin-
den. So ist das Verhältnis der OLAF-Verordnung zur Kontroll-Verordnung 
nicht eindeutig geregelt, ebensowenig welche genauen Untersuchungsbe-
fugnisse die Kontrolleure besitzen und ob es sich nicht bei den Kontrollen 
von OLAF bereits um strafrechtliche Kontrollen handelt. 

I) Verhältnis der OLAF-Verordnung zur Kontroll-Verordnung 
unter dem Aspekt der externen Kontrollen 

Das OLAF nimmt aufgrund des Beschlusses 1999/352 und des Art. 1 Abs. 1 
OLAF-Verordnung die Untersuchungsbefugnisse der Kommission bezüglich 
des Bereichs des Schutzes der finanziellen Interessen wahr. Zu den Befug-
nissen der Kommission im Bereich der externen Untersuchungen gehört 
auch die Kontroll-Verordnung. Durch die neue OLAF-Verordnung wurden 
ebenfalls Vorschriften betreffend dieser Untersuchungen erlassen, so dass 
sich die grundsätzliche Frage stellt, wie diese beiden Verordnungen zuein-
ander stehen. 
Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist Art. 3 UAbs. 1 OLAF-Verordnung, 
der „die der Kommission durch die Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
übertragenen Befugnisse zur Durchführung von Kontrollen und Überprü-
fungen vor Ort in den Mitgliedstaaten“ dem OLAF zuweist. Aus dieser 
Formulierung ergibt sich zunächst, dass die OLAF-Verordnung die Rege-
lungen der Kontroll-Verordnung nicht außer Kraft setzen sollte, sondern die-
se Vorschriften vielmehr neben der OLAF-Verordnung weiterbestehen blei-
ben sollten.292 Jedoch muss man aufgrund des Übergangs der Befugnisse 
von der Kommission auf das OLAF gewisse Modifikationen vornehmen: 
                                              
292  Vgl. auch Schrömbges, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 145, 155. 
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Die Befugnisse aus der Kontroll-Verordnung gelten jetzt nicht mehr für die 
Kommission bzw. deren Kontrolleure, sondern für das OLAF bzw. die Be-
diensteten des Amtes. Aus der Formulierung ergibt sich dahingehend nicht, 
ob bei den externen Untersuchungen nun die Normen der Kontroll-Ver-
ordnung Anwendung finden sollen oder nur ergänzend in den Bereichen he-
rangezogen werden sollen, wo die OLAF-Verordnung keine Regelungen 
enthält. 
1) Wortlaut der OLAF-Verordnung 
Eine Rangfolge könnte sich zunächst aus dem Aufbau der OLAF-Ver-
ordnung ergeben. So stellt die OLAF-Verordnung in Art. 3 als erstes die ex-
ternen Kontrollen dar, um dann in Art. 4 auf die internen Kontrollen einzu-
gehen. In den Art. 5 ff geht sie auf den Verfahrensablauf der Untersuchun-
gen ein. Aus dieser Stellung könnte sich ergeben, dass aufgrund des Verwei-
ses in Art. 3 für das externe Kontrollverfahren nur die Kontroll-Verordnung 
Anwendung finden soll und sich die Regelungen in Art. 5 ff nur auf die in-
ternen Kontrollen beziehen. Dagegen spricht jedoch bereits der Art. 5, der 
sowohl bei der Einleitung der Untersuchung nach internen und externen Un-
tersuchungen differenziert. Ebenso enthält Art. 6 Abs. 4 die Regelung, wo-
nach sich die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß der für die Be-
amten des betreffenden Mitgliedstaats geltenden Vorschriften und Gepflo-
genheiten, dem Statut sowie der in Art. 4 Abs. 1 UAbs. 2 genannten Be-
schlüsse zu richten haben. Der Wortlaut der OLAF-Verordnung liefert keine 
Hinweise auf die Lösung dieses Problems. 
2) Allgemeine Rechtsgrundsätze 
Eine weitere Möglichkeit für die Untersuchung liefern die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze, insb. das Verhältnis der Sekundärrechtsakte untereinan-
der. Innerhalb der Sekundärrechtsakte gelten die allgemeinen Regeln juristi-
scher Methodenlehre mit gemeinschaftsrechtlichen Modifikationen. So ge-
hen Rechtsakte, die zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wurden, früheren 
Rechtsakten vor293, sofern gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Zu diesen 
Voraussetzungen zählen, dass die Rechtsakte zum einen vom gleichen Organ 
herrühren und zum zweiten, dass sie im gleichen oder jedenfalls nicht in 
einem milderen Verfahren erlassen worden sind.294 Als drittes wird verlangt, 
dass sie nicht mit einem auf einem ganz anderen Gebiet erlassenen früheren 

                                              
293  Sog. „lex posterior“-Grundsatz; Calliess/Ruffert/Ruffert Art. 249 Rn. 9; Bleckmann, 

Rn. 597. 
294  GTE/Schmidt Art. 249 Rn. 24.  
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Akt im Widerspruch stehen, da in einem solchen Falle kein bewusster Ände-
rungswille anzunehmen ist.295 
Während die erste Voraussetzung unproblematisch erfüllt ist, da beide Ver-
ordnungen vom Rat erlassen wurden, bedarf es hinsichtlich der zweiten ei-
ner genaueren Prüfung, da beide Verordnungen nicht im gleichen Verfahren 
erlassen worden sein könnten. Die Kontroll-Verordnung basiert auf Art. 308 
EG und die OLAF-Verordnung auf Art. 251 EG. Zu berücksichtigen ist, dass 
bei Erlass der Kontroll-Verordnung die Ermächtigungsnorm des Art. 280 
Abs. 4 EG noch nicht bestand, so dass es einer eigenen Befugnisnorm für 
die Kompetenz bedurfte. So wurden verschiedene Normen diskutiert, jedoch 
stützte sich nach einhelliger Meinung diese Kompetenz auf den Art. 308 
EG.296 Die OLAF-Verordnung hingegen stützt sich auf den Art. 280 Abs. 4297 
und bei dieser Ermächtigungsnorm bedarf es eines Verfahrens nach Art. 251 
EG298. Somit stellen diese beiden Verfahren keine verschiedenen Verfahren 
im Sinne dieser Zusatzvoraussetzungen dar, vielmehr wurde aufgrund des 
Art. 280 Abs. 4 EG die Wahl des Verfahrens weg vom Art. 308 hin zum Art. 
251 EG beeinflusst. Es ist somit mindestens von einer Gleichheit zwischen 
den beiden Verfahren in Hinblick auf den Erlass von Vorschriften hinsicht-
lich des Schutzes der Finanziellen Interessen auszugehen. 
Zuletzt steht die OLAF-Verordnung auch nicht im Widerspruch zu einem 
auf einem ganz anderen Gebiet erlassenen früheren Akt, so dass auch diese 
Voraussetzung erfüllt ist. Somit liegt bei der Kontroll-Verordnung ein der 
OLAF-Verordnung vorgehender Rechtsakt vor, so dass die in der OLAF-
Verordnung vorhandenen Regelungen solchen der Kontroll-Verordnung vor-
rangig zu beachten sind. Erst wenn keine Vorschriften in der OLAF-
Verordnung geregelt sind, finden solche der Kontroll-Verordnung Anwen-
dung.299 
Bestätigt wird dieses Ergebnis auch mit der Überlegung, dass mit dem  
OLAF ein neues Amt geschaffen wurde, welches eigene Verfahrensvor-
schriften besitzt und die Aufgaben seiner Vorgänger jetzt mit diesen in Ein-
klang bringen muss. 

                                              
295  GTE/Schmidt Art. 249 Rn. 24. 
296  Zu der Untersuchung dieser verschiedenen Normen vgl. Ulrich, S. 140 ff. 
297  Vgl. auch Gleß EuZW 1999, 618, 619. 
298  Calliess/Ruffert/Kluth Art. 251 Rn. 9. 
299  So auch Harksen, S. 166; a.A. Weber, S. 90, die in der OLAF-Verordnung lediglich 

ergänzende Regelungen zu sehen scheint. 
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Somit ergibt sich, dass die OLAF-Verordnung der Kontroll-Verordnung vor-
geht und bei Überschneidungen die Regelungen der OLAF-Verordnung de-
nen der Kontroll-Verordnung vorrangige Anwendung finden. 

II) Aufgaben und Ziele des OLAF 

Der Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft ist die Hauptaufga-
be des OLAF.300 Diese Aufgabe umfasst die Aufdeckung und Verfolgung 
von Betrug im Zollbereich, die missbräuchlichen Verwendung von Subven-
tionen und Steuerhinterziehung (soweit sie sich auf den Gemeinschaftshaus-
halt auswirkt), außerdem die Bekämpfung von Korruption und sonstigen 
Gesetzesverstößen, die die finanziellen Interessen der Gemeinschaft schädi-
gen.301 
Im Rahmen ihrer Ermittlungstätigkeiten führt OLAF auch die Kontrollen 
und Nachprüfungen durch, die in der Verordnung über den Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften302, oder in sektorbezo-
genen Regelungen303 vorgesehen sind. Nach der Kontroll-Verordnung kann 
die Kommission – nunmehr OLAF – Kontrollen und Überprüfungen bei 
Wirtschaftsteilnehmern unter drei alternativen Voraussetzungen durchführen, 
die in Art. 2 der Verordnung aufgeführt sind. 
Erstens sind Kontrollen zulässig zur Aufdeckung von schwerwiegenden  
oder grenzüberschreitenden Unregelmäßigkeiten oder solchen Unregelmä-
ßigkeiten, an denen in mehreren Mitgliedstaaten handelnde Wirtschaftsteil-
nehmer beteiligt sein könnten. Nicht definiert oder näher beschrieben ist, 
wann eine Unregelmäßigkeit schwerwiegend ist. Diese Regelung gibt dem 
OLAF daher einen weiten Spielraum bei der Beurteilung der Frage, ob eine 
Kontrolle durchgeführt werden soll. 
Zweitens sind Kontrollen zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten zulässig, 
wenn es sich aus Gründen des wirksamen Schutzes der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft aufgrund der Lage in einem Mitgliedstaat als erforder-
lich erweist, die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort zu verstärken. Da-
mit soll einem unterschiedlichen Schutzniveau innerhalb der Gemeinschaft 
entgegengesteuert und ein gleichwertiger Schutz der finanziellen Interessen 
                                              
300  Art. 1 OLAF-Verordnung. 
301  http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/index_de.html. 
302  Verordnung Nr. 2988/95, ABlEG 1995 Nr. L 312, 1 ff.  
303  Dies ergibt sich aus Art. 3 UAbs. 2 OLAF-Verordnung, in dem es heißt, „Im Rahmen 

seiner Untersuchungsbefugnisse führt das Amt Kontrollen und Überprüfungen (…) 
gemäß den sektorbezogenen Regelungen nach Artikel 9 Absatz 2 der genannten Ver-
ordnung in den Mitgliedstaaten (…) durch“. 
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der Gemeinschaft hergestellt werden.304 Dieser Anwendungsfall lässt aller-
dings letztendlich offen, in welchen Fällen die Befugnis des OLAF zu eige-
nen Überprüfungen tatsächlich entsteht, wann also der Mitgliedstaat selbst 
den eigenen Verpflichtungen zur wirksamen Betrugsbekämpfung nicht aus-
reichend nachgekommen ist. 
Drittens kann das OLAF auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats eigene 
Kontrollen bei einzelnen Wirtschaftsteilnehmern vornehmen. Damit werden 
die Mitgliedstaaten nicht von ihrer Verantwortlichkeit für den Vollzug und 
die Kontrolle des Gemeinschaftsrechts entbunden. Für eine Kontrolle durch 
das OLAF bei einzelnen Wirtschaftsbeteiligten müssen Gründe vorliegen 
und dargelegt werden, die ein Tätigwerden des OLAF notwendig und ange-
messen erscheinen lassen.305 
Da sich in den Verordnungen keine Hinweise finden lassen, auf welche Be-
reiche der finanziellen Interessen sich die Kontrollen beziehen können, ist 
für eine bessere Übersichtlichkeit bei der Untersuchung eine Trennung 
betreffend der Einnahmen- und Ausgabenseite vorzunehmen. 
1) Einnahmenseite 
Bei den Einnahmen erstreckt sich die Zuständigkeit auf die im Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik im Handel mit Drittländern erhobenen Agrarzöl-
le, die Zuckerabgaben306 sowie auf die anderen im Handel mit Drittländern 
erhobenen Zölle. 
Unproblematisch gegeben ist dies für die Einnahmen aus Zöllen und den 
Zuckerabgaben307, da es sich bei diesen beiden um direkt dem Gemein-
schaftshaushalt zufließende Mittel handelt. 
Hinsichtlich der MwSt-Eigenmittel wirkt es sich jedoch aus, dass die Mit-
gliedstaaten der Kommission nicht die Befugnis zur Überprüfung konkreter 
Besteuerungsvorgänge zugestanden haben.308 Vielmehr kann OLAF beim 
MwSt-Betrug nur dann koordinierend tätig werden, wenn die nationalen 
                                              
304  Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 37, 40. 
305  Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 37, 40. 
306  D.h. die ersten beiden Arten von Eigenmitteln gem. Art. 2 Abs. 1 des Beschlusses 

94/728/EG, Euratom des Rates vom 31. Oktober 1994 über das System der Eigenmit-
tel der Europäischen Gemeinschaften. 

307  Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 37, 38. 
308  Scheuing, EuR 1985, 229, 256. Dies wird auch durch den Vorschlag einer Verord-

nung über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer, die darauf abzielt, die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs durch Ab-
bau der noch bestehenden Hindernisse für den Informationsaustausch zu verbessern, 
bestätigt, KOM (2001) 294 end.  
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Behörden für den jeweiligen Fall ausdrücklich darum ersuchen309. Weiterhin 
ergibt sich diese Ausnahme aus dem in Art. 1 Abs. 1 Kontrollverordnung 
enthaltenen Verweis auf den Unregelmäßigkeitsbegriff aus Art. 1 Abs. 2 
Sanktionsverordnung. Hier heißt es, dass nur solche Einnahmen erfasst wer-
den, die direkt für Rechnung der Gemeinschaft erhoben werden. Hierunter 
fallen aber gerade nicht die Mehrwertsteuereinnahmen.310 Die Kontrollen 
beschränken sich somit im wesentlichen nur auf die Feststellung, ob die 
Rechtsakte über die Berechnung der MwSt-Eigenmittel richtig angewandt 
wurden und ob die mitgliedstaatlichen Verfahren verbesserungsbedürftig 
sind.311 
2) Ausgabenseite 
Auf der Ausgabenseite gehören zum Kontrollbereich die aus dem EAGFL, 
Abteilung Garantie finanzierten Ausgaben wie Ausfuhrerstattungen und 
sonstigen Marktordnungsausgaben sowie aus dem Regionalfonds die Struk-
turfondsausgaben und aus der Abteilung EAGFL-Ausrichtung die Ausgaben 
aus dem Sozialfond.312 Bei diesem Bereich handelt es sich somit um die mit-
telbaren Ausgaben. Aber auch die unmittelbaren Ausgaben aus dem Ge-
meinschaftshaushalt, wie z.B. Ausgaben zur Forschungsförderung313, fallen 
in den Kontrollbereich.314 

III) Rechtsnatur der Kontrollen 

Die Zuständigkeit von OLAF erstreckt sich über den Schutz der finanziellen 
Interessen hinaus auf alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wahrung 
der gemeinschaftlichen Interessen gegenüber rechtswidrigen Handlungen, 
die verwaltungs- oder strafrechtlich geahndet werden könnten.315 Des weite-
ren kann es vorkommen, dass die OLAF-Kontrolleure im Rahmen der Un-
tersuchungen auf strafrechtlich relevante Sachverhalte treffen. Aufgrund 
dieser Möglichkeit ist es notwendig zu klären, ob die Kompetenzen von 
OLAF nicht nur verwaltungsrechtlicher Art sind, sondern auch strafrechtli-
                                              
309  KOM (1999) 590, Abschnitt 2.3, S. 38 f. 
310  López Díaz, S. 165, 182. 
311  Gerade in diesem Bereich wollen die Europäischen Gemeinschaften zusammen mit 

dem OLAF schärfer gegen Unregelmäßigkeiten vorgehen, vgl. hierzu „EU verstärkt 
Kampf gegen Betrüger“ und „Brüssel im Schneckentempo“, SZ vom 26. Februar 
2001, S. 23 und auch KOM (2001) 294 end. 

312  Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 37, 38. 
313  Vgl. Gesamthaushaltsplan der EU für das Haushaltsjahr 1997, ABlEG 1997 Nr. L 44, 

Teileinzelplan B 6 (Forschung und technologische Entwicklung), S. 1003. 
314  Antonio López Díaz, S. 165, 186 ff. 
315  5. Erwägungsgrund OLAF-Verordnung. 
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cher. Diese Klärung ist insbesondere für die Frage von grundsätzlicher Be-
deutung, welches nationale Verfahrensrecht im Einzelnen bei der Durchfüh-
rung von OLAF-Kontrollen zu beachten ist. 
1) Kompetenzen der EU 
Eine mögliche Klärung könnte sich aus dem Primärrecht der EU ergeben. 
Grundsätzlich verfügt die EU und somit auch die Kommission nur über die 
Kompetenzen, die ihr im Vertrag übertragen werden. Es gilt das Prinzip der 
„begrenzten Einzelermächtigung“316, das seit dem Maastrichter Vertrag auch 
ausdrücklich im EG-Vertrag verankert ist317. Zu diesen Kompetenzen müs-
sen die Voraussetzungen des Subsidiaritätsprinzips318 vorliegen, damit ein 
gemeinschaftsrechtlicher Rechtsakt ergehen kann (sofern nicht eine aus-
schließliche EG-Kompetenz vorliegt). 
Der strafrechtliche Schutz des Gemeinschaftshaushalts vor Unregelmäßig-
keiten und Betrug lag von Beginn der Gemeinschaftsverträge an in der Voll-
zugskompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten.319 Die Rechtsprechung des 
EuGH geht hierüber hinaus und verpflichtet die Mitgliedstaaten, Verstöße 
gegen Gemeinschaftsrecht mit strafrechtlichen Maßnahmen zu begegnen.320 
Somit ergibt sich eindeutig, dass die EU und folglich auch die Kommission 
keine rechtliche Grundlage für den Erlass von strafrechtlichen Vorschriften 
hatte und hat.321 
Bei den OLAF-Kontrollen handelt es sich nicht um Maßnahmen der Straf-
verfolgung. Zwar besteht bei einer Erweiterung der Befugnisse der EU322 die 
Möglichkeit einer Integration des OLAF in die Organisation eines europäi-
schen Staatsanwalts oder einer Strafverfolgungsbehörde, jedoch ändert die-
ses nichts an der derzeitigen Rechtslage. 

                                              
316  Pernice, JZ 2000, 866, 871. 
317  Art. 5 Abs. 1. 
318  Art. 5 Abs. 2 und 3. 
319  Dannecker, Bekämpfung des Subventionsbetrugs, S. 23, 31 f.  
320  EuGH Rs. 68/88 (Kommission/Griechenland), Slg. 1989, 2965, 2987, vierter Ent-

scheidungsgrund; Tiedemann, EuZW 1990, 100. 
321  Vgl. hierzu bereits die Ausführungen zum strafrechtlichen Kontrollsystem, Teil 

1:C)III). 
322  „Europäischer Staatsanwalt gefordert“, FAZ vom 12. Dezember 2001, S. 7; „Meilen-

steine und Trippelschritte“, FAZ vom 14. Dezember 2001, S. 8; als auch die Mittei-
lung der Kommission vom 29. September 2000, Ergänzender Beitrag der Kommissi-
on zur Regierungskonferenz über die institutionellen Reformen, Schutz der finanziel-
len Interessen der Gemeinschaft: das Amt eines europäischen Staatsanwalts, KOM 
(2000) 608 end. 
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2) Wortlaut der Verordnungen 
Dieses Ergebnis lässt sich auch aus dem Wortlaut der Verordnungen herleiten. 
a) Betrug 
Als erste Auslegungshilfe kann man den Begriff „Betrug“ heranziehen, wie 
er bereits als Teil der Amtsbezeichnung Verwendung findet. Jedoch lässt 
sich aus diesem, wie oben bereits dargestellt323, keine eindeutige Schlussfol-
gerung ziehen, da er sowohl verwaltungsrechtlich, als auch strafrechtlich 
zugeordnet werden kann.324 
b) Administrative Untersuchungen 
Einen ersten Hinweis für verwaltungsrechtliche Untersuchungen könnte die 
Wortwahl in den Erwägungsgründen 4, 18 und 21, sowie den Artikeln 1 
Abs. 3, 2 und 4 der OLAF-Verordnung liefern. Hier wird der Ausdruck 
„administrative“ Untersuchungen benutzt. Wichtig ist jedoch, dass es sich 
bei dieser Bezeichnung um einen gemeinschaftsrechtlichen Begriff handelt, 
der auch nur aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht ausgelegt werden kann.325 
Nationale Definitionen können hierbei lediglich als Rechtserkenntnisquellen 
herangezogen werden.326 
Den 21. Erwägungsgrund der OLAF-Verordnung kann man für eine Ab-
grenzung zwischen dem Verwaltung- und dem Strafrecht heranziehen. Dort 
heißt es, dass „diese Verordnung (…) in keiner Weise die Befugnisse und 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Bekämpfung von 
Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Gemeinschaft [be-
schneiden soll]“. Und Art. 2 Satz 2 führt aus, dass „diese Untersuchungen 
(…) nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Strafverfolgung [be-
rühren]“. 
Auch wählt der Verordnungsgeber nicht Begriffe aus dem Strafprozessrecht, 
wie z.B. Verdacht oder Anfangsverdacht. Diese Merkmale lassen nur den 
Schluss zu, dass hinsichtlich des gesamten Strafverfahrens die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten durch diese Verordnung nicht angetastet werden soll.327 
Hinweise, wo genau die Grenze zwischen Verwaltungsrecht und Strafrecht 
zu ziehen ist, geben diese jedoch nicht. Es bleibt vielmehr dabei, dass für 
jeden Mitgliedstaat gesondert festzustellen bleibt, wo Untersuchungen noch 

                                              
323  S.o. Teil 1:B)II)1)a). 
324  Zu diesem Ergebnis kommt auch Ulrich, S. 169 ff; vgl. Teil 1:B)II)1)a). 
325  Streinz, Rn. 572. 
326  Streinz, Rn. 572. 
327  Ebenso Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 35; Weber, S. 96. 
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im Rahmen des Verwaltungsrechts stattfinden und wo sie die Grenze zum 
Strafrecht überschreiten. Falls die Untersuchungen die Grenze zum Straf-
recht überschreiten, so sind diese nicht mehr von der OLAF-Verordnung 
gedeckt und unterfallen somit nicht mehr der Zuständigkeit des OLAF. Es 
handelt sich bei den OLAF-Kontrollen um verwaltungsrechtliche Handlun-
gen.328 
3) Übertragung von strafrechtlichen Kompetenzen an OLAF 
Beim heutigen Stand des Gemeinschaftsrechts ist Strafverfolgung, so erfolg-
reich die administrative Koordinierung durch OLAF, in dem nunmehr Rich-
ter und Staatsanwälte beratende Funktionen übernehmen, auch sein mag, 
nach wie vor ungewiss, denn die Gemeinschaft verfügt über keine Strafver-
folgungskapazität, die die Prävention und die verwaltungsrechtliche Unter-
suchungstätigkeit ergänzen würde.329 
Jedoch ist gerade bei OLAF die Möglichkeit einer Ausweitung auf straf-
rechtliche Befugnisse aufgrund einiger Begrifflichkeiten nicht ausgeschlos-
sen.330 
Hierfür spricht, dass die dem OLAF in den Verordnungen 1073/99 und 
2185/96 übertragenen Kompetenzen in Verbindung mit der Möglichkeit der 
Verwendung der auf diesen Kontrollen stammenden Berichte oder Beweise 
in nationalen Strafverfahren die Option beinhalten, dass die Kommission 
mit den Ergebnissen eines von ihr geleiteten Kontrollverfahrens ein (natio-
nales) Strafverfahren begründen kann.331 

IV) Öffnungsklausel gegenüber nationalem Recht in der OLAF-
Verordnung 

Art. 6 Abs. 4 und Art. 9 Abs. 2 S. 1 OLAF-Verordnung enthalten einen Ver-
weis auf das nationale Recht. Danach verhalten sich die Bediensteten des 
Amtes während der Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß den für 
die Beamten des betreffenden Mitgliedstaates geltenden Vorschriften und 
Gepflogenheiten, dem Statut332 sowie den in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 
                                              
328  So auch Weber, S. 95. 
329  Grünbuch zum strafrechtlichen Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften und zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft, KOM 
(2001) 715, S. 17. 

330  Vgl. auch bereits die Diskussion betreffend dem Corpus Juris, Teil 1:C)III)3). 
331  So auch zur Verordnung 2185/96: Nelles, ZStW 109 (1997), S. 727, 742 ff. 
332  Hierbei handelt es sich um das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften 

und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Gemeinschaften, vgl. 10. Erwägungsgrund OLAF-Verordnung sowie den von den 
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2 genannten Beschlüssen bzw. werden bei der Erstellung dieser Berichte 
(Untersuchungsberichte) die im Recht des betreffenden Mitgliedstaats vor-
gesehenen Verfahrenserfordernisse berücksichtigt. 
Aufgrund der Spezialität der OLAF-Verordnung bleiben folgende Öff-
nungsklauseln der Kontroll-Verordnung über den Verweis des Art. 3 OLAF-
Verordnung dennoch anwendbar333: Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1, 7 Abs. 1 
UAbs. 1 S. 2 und Art. 8 Abs. 1. 
Der Art. 6 Kontroll-Verordnung findet allerdings keine Anwendung mehr, da 
dieser sich auf das reine formelle Verfahren bezieht und Regelungen hierfür 
durch die OLAF-Verordnung insbesondere dem Art. 6 ersetzt wurden.334 
Die Öffnungsklauseln in Art. 6 Abs. 1 UAbs. 3 Kontroll-Verordnung335 und 
Art. 6 Abs. 4 OLAF-Verordnung sind sehr ähnlich, jedoch fehlt in der Rege-
lung der OLAF-Verordnung der Zusatz, welcher das Verhältnis zwischen 
dem nationalen Recht und dem Gemeinschaftsrecht regelt („vorbehaltlich 
des Gemeinschaftsrechts“). 
Dieses Fehlen schadet nicht, da die gesamte Literatur die Wortwahl als 
Hinweis auf einen allgemein anerkannten Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung sieht.336 Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts bleibt folglich 
bestehen. 
Neben diesen allgemeinen Verweisen ins jeweilige nationale Recht enthält 
die OLAF-Verordnung auch noch einige Spezialvorschriften mit entspre-
chenden Verweisen, welche vor einer Darstellung des eigentlichen Kontroll-
verfahrens337 zunächst einer genaueren Auslegung bedürfen. 

                                              
einzelnen Organen, Einrichtungen sowie Ämtern und Agenturen zu erlassenden Be-
schlüssen (vgl. Art. 4 Abs. 1 UAbs. 2). Da diese beiden jedoch nur interne Untersu-
chungen betreffen, soll hier nicht weiter auf sie eingegangen werden.  

333  Vgl. hierzu das Verhältnis der OLAF- zur Kontroll-Verordnung, Teil 2:A)I). 
334  Siehe zu diesem Ergebnis die Ausführungen zu dem Verhältnis der OLAF- zur Kon-

troll-Verordnung unter Teil 2:A)I); a.A. Gemmel, S. 137 ff, der diesen Artikel noch 
prüft und auslegt; Horn erklärt diesen Art. entgegen seiner Ansicht auf Seite 100 als 
weiterhin anwendbar (S. 111 f), dabei weist er jedoch auf den Vorbehalt des gelten-
den Gemeinschaftsrechts hin, so das dieser Zusatz deklaratorisch sei; Harksen wen-
det beide Artikel an, S. 142. 

335  Dieser Artikel lautet: „Vorbehaltlich des geltenden Gemeinschaftsrechts haben sie 
sich an die im Recht des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehenen Verfahrensvor-
schriften zu halten.“ 

336  Gemmel, S. 140; Horn, S. 112. 
337  Siehe dazu unter Teil 2:B). 
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1) Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 1 S. 1 Kontroll-
Verordnung 

Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 1 S. 1 Kontroll-Verordnung 
führt aus, dass „die Kontrolleure der Kommission [des OLAF] (…) unter 
denselben Bedingungen wie die Kontrolleure der einzelstaatlichen Verwal-
tungen und unter Einhaltung der einzelstaatlichen Vorschriften Zugang zu 
allen Informationen und Unterlagen über die betreffenden Vorgänge, die sich 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Kontrollen und Überprüfungen 
vor Ort als erforderlich erweisen [, haben].“ 
Bei dieser Befugnisnorm ist die Auslegung der Begriffe „Zugang zu allen 
Informationen und Unterlagen“ von entscheidender Bedeutung für die späte-
re Anwendung. 
a) Auslegung nach der OLAF-Verordnung 
Zunächst käme eine Auslegung nach der OLAF-Verordnung in Betracht. 
Eine ansatzweise Definition des Begriffes „Informationen“ betreffend der 
externen Untersuchungen findet sich in der OLAF-Verordnung nicht. Jedoch 
enthält Art. 4 Abs. 3 S. 1 OLAF-Verordnung, der die internen Untersuchun-
gen regelt, folgendes: „nach den in der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 
2185/96 festgelegten Bedingungen und Modalitäten [kann] das Amt Kon-
trollen vor Ort bei betroffenen Wirtschaftsteilnehmern vornehmen (…), um 
Zugang zu Informationen zu erhalten, die etwaige Unregelmäßigkeiten be-
treffen und über die diese Wirtschaftsteilnehmer eventuell verfügen.“ 
Daraus ergibt sich, dass es sich dann um Informationen handelt, wenn diese 
Hinweise auf Unregelmäßigkeiten enthalten. Jedoch lassen sich aus Normen 
der internen Untersuchungen keine Definitionen bezüglich den externen 
Vorschriften übernehmen. Die OLAF-Verordnung enthält keine Hinweise 
auf den Begriff der „Informationen“ betreffend den externen Untersuchun-
gen. 
b) Auslegung nach der Kontroll-Verordnung 
Aufgrund des Fehlens eines Hinweises in der OLAF-Verordnung, könnte 
sich eine Lösung aus der Kontroll-Verordnung ergeben, da es sich bei Art. 7 
Abs. 1 S. 1 um eine Norm dieser handelt und diese die externen Untersu-
chungen regelt. 
Betrachtet man die Erwägungsgründe zu dieser Verordnung genauer, so 
steht im 14. Erwägungsgrund, dass die Kontrolleure der Kommission unter 
denselben Bedingungen wie die Kontrolleure der einzelstaatlichen Verwal-
tungen Zugang zu allen Informationen über die untersuchten Vorgänge er-
halten müssen. Daraus ergibt sich, dass die OLAF-Kontrolleure die selben 
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Befugnisse erhalten sollen, die in den jeweiligen nationalen Regelungen ent-
halten sind. Dabei kann es durchaus sein, dass in einigen Mitgliedstaaten 
diese Befugnisse neben einem Betretungsrecht und Durchsuchungsrecht 
auch weitere Pflichten gegenüber dem Wirtschaftsteilnehmer enthalten. Dies 
wird auch durch den Wortlaut untermauert338, der in den anderssprachigen 
Fassungen von einem Betretungsrecht spricht, z.B. in der deutschen Fassung 
(„Zugang“), der englischen Fassung („access“) und der spanischen („acce-
so“). 
Bei dieser Norm handelt es sich um einen Verweis auf die jeweiligen natio-
nalen Befugnisse, die die Untersuchungen bei Wirtschaftsteilnehmern im 
Bereich der Informationsbeschaffung regeln. Hierbei können gegebenenfalls 
auch zusätzliche Ermittlungskompetenzen des OLAF begründet werden, 
soweit diese in den nationalen Vorschriften vorgesehen sind.339 Dieses Er-
gebnis stimmt auch mit der Struktur der Verordnungen überein. So werden 
die Öffnungsklauseln bewusst dort eingesetzt, wo es auf die Beachtung der 
jeweiligen nationalen Besonderheiten in Hinblick auf eine spätere nationale 
gerichtliche Überprüfung ankommt. 
2) Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. mit Art. 7 Abs. 1 S. 2 Kontroll-

Verordnung 
Ergänzend zu den unter 1) getätigten Ausführungen muss in diesem Zu-
sammenhang auch Art. 7 Abs. 1 Satz 2 Kontroll-Verordnung untersucht 
werden. Hierbei wird den Bediensteten des OLAF gestattet, dieselben mate-
riellen Kontrollmittel zu benutzen, wie die Kontrolleure der einzelstaatli-
chen Verwaltungen. In diesem Rahmen bedarf es einer Auslegung, was unter 
„Kontrollmitteln“ zu verstehen ist. Hier können insbesondere eventuelle 
Mitwirkungs- und Unterstützungspflichten seitens der Wirtschaftsteilnehmer 
in Frage kommen. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses zum Art. 7 Abs. 
1 Satz 1 ergibt sich, dass hierunter auch diejenigen Mittel eingesetzt werden 
können, die zusätzlich in den Ermittlungsbefugnissen der nationalen Kon-
trolleure normiert sind.340 Es handelt sich bei dieser Vorschrift allerdings 

                                              
338  Gem. Art. 4 der Verordnung Nr. 1 des Rates zur Regelung der Sprachenfrage (ABlEG 

Nr. 17 vom 06. Oktober 1958, S. 368 ff) müssen europäische Verordnungen in allen 
Amtssprachen abgefasst werden. Dabei sind alle Amtsprachen gleichermaßen ver-
bindlich, dies ergibt sich aus Art. 33 Abs. 1 des Wiener Übereinkommen über das 
Recht der Verträge (BGBl. 1985 II S. 926 ff). 

339  Vgl. hierzu auch Ulrich, S. 188; Horn, S. 64 ff. 
340  Vgl. hierzu meine Ausführungen zu den Kollisionsmöglichkeiten zwischen Gemein-

schaftsrecht und nationalem Recht, Teil 2:A)VIII). 
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nicht um eine direkte Öffnungsklausel, sondern vielmehr um eine Klarstel-
lung der Rechte aus Satz 1. 
3) Art. 8 Abs. 1 OLAF-Verordnung (i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Kontroll-

Verordnung) – Schutz von Informationen 
Der Art. 8 Abs. 1 OLAF-Verordnung regelt den Schutz der Informationen im 
Rahmen der externen Untersuchungen. Sie sind danach – unabhängig in 
welcher Form sie vorliegen – durch die Bestimmungen über diese Untersu-
chungen geschützt. 
Der Begriff der Bestimmungen kann dabei einmal so verstanden werden, 
dass es sich um eine Öffnungsklausel gegenüber dem nationalen Recht han-
delt. Demnach müssten die OLAF-Kontrolleure auch die jeweiligen nationa-
len Vorschriften zum Schutz von Informationen beachten. Jedoch bleibt zu 
berücksichtigen, dass die Kontrolleure nicht die gemeinschaftsrechtlichen 
Verpflichtungen außer acht lassen dürfen, da es sich hierbei um vorrangiges 
Gemeinschaftsrecht handelt.341 
Andererseits kann es sich aber auch um einen Verweis auf Art. 8 Abs. 1 
Kontroll-Verordnung handeln. Jedoch führt dieser Artikel eben diese oben 
gemachten Überlegungen explizit auf, so dass es dahingestellt bleiben kann, 
ob man in Art. 8 Abs. 1 OLAF-Verordnung einen direkten Verweis auf die 
nationalen Vorschriften zum Schutz der Informationen sieht oder erst den 
Umweg über Art. 8 Abs. 1 Kontroll-Verordnung nimmt. 
4) Art. 9 Abs. 2 OLAF-Verordnung – Untersuchungsberichte 
Art. 9 Abs. 1 OLAF-Verordnung regelt, dass das Amt nach einer von ihm 
durchgeführten Untersuchung einen Bericht erstellen muss.342 Bei der Er-
stellung dieser Berichte, so schreibt Art. 9 Abs. 2 S. 1 OLAF-Verordnung 
vor, werden die im Recht des betreffenden Mitgliedstaates vorgesehenen 
Verfahrenserfordernisse berücksichtigt. Bei dem Begriff der Verfahrenser-
fordernisse handelt es sich durch einen Vergleich mit den übrigen Überset-
zungen – im Spanischen („requisitos de procedimiento previstos“ = „die 
vorgesehenen Prozessvoraussetzungen“) und im Englischen („procedural 
requirements“ = „verfahrensrechtlichen Erfordernisse“) – um die nationalen 
Verfahrensvorschriften betreffend der jeweilig einschlägigen Berichtsart. 
Die selbe Übersetzungsungenauigkeit bestand bereits auch bei Art. 6 Abs. 1 
UAbs. 3 Kontroll-Verordnung.343 

                                              
341  Ulrich, S. 198. 
342  Zu dem Inhalt dieses Berichts vgl. die Teil 3:E). 
343  Vgl. hierzu Gemmel, S. 251. 
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Unter dem Gesichtspunkt des Art. 9 Abs. 2 S. 2 OLAF-Verordnung, der be-
stimmt, dass die so erstellten Berichte in der gleichen Weise und unter den-
selben Bedingungen wie die Verwaltungsberichte der Kontrolleure der ein-
zelstaatlichen Verwaltungen zulässige Beweismittel in der Verwaltungs-  
oder Gerichtsverfahren des Mitgliedstaats darstellen, ist eine genaue An-
wendung aller formellen und materiellen Anforderungen notwendig. 
Folgeproblem dieser Regelung ist die Frage, ob Art. 9 Abs. 2 S. 2 OLAF-
Verordnung einen Mindeststandard in den Mitgliedstaaten festlegen will. So 
gibt es Staaten, wo nationale Verwaltungsberichte nicht als zulässige Be-
weismittel in bestimmten Gerichtsverfahren Verwendung finden können.344 
Der Wortlaut des Satzes 2 spricht jedoch gegen die Annahme, dass hier ein 
Mindeststandard festgelegt werden soll.345 Dies wird auch durch den sech-
zehnten Erwägungsgrund bestätigt, der von „vorzusehen“ spricht, woraus 
man nicht die Verpflichtung entnehmen kann, dass die jeweiligen Untersu-
chungsberichte als Beweismittel anzusehen sind. 
Somit ergibt sich, dass die Untersuchungsberichte nur dann Verwendung in 
Gerichtsverfahren finden können, wenn dies nach dem nationalen Recht 
vorgesehen ist. 
Der Ursprung dieser Regelung liegt in der Aufgabenverteilung zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten. So obliegt es alleine den Mitglied-
staaten, aufgedeckte Unregelmäßigkeiten mit Sanktionen zu belegen.346 Im 
Rahmen dieser Sanktionierungen muss aus Verhältnismäßigkeitsüberlegun-
gen heraus die Möglichkeit gegeben sein, die Abschlußberichte des OLAF 
heranzuziehen, um Doppelkontrollen zu vermeiden. In der Praxis hat es sich 
jedoch, angesichts der Vielfalt der nationalen Vorschriften, als schwierig 
erwiesen, ein einheitliches Berichtsmuster zu erstellen347. Andererseits wird 

                                              
344  Hierzu vgl. für Irland: Horn, S. 245 ff; für Deutschland Gemmel, S. 253 ff; für Italien 

Weber, S. 216 ff; für Frankreich Frese, S. 150 ff; für Österreich Fleckenstein, S. 234 
ff; für Belgien Harksen, S. 291, 338, 343. 

345  „(…) die so erstellten Berichte in der gleichen Weise und unter denselben Bedingun-
gen wie die Verwaltungsberichte der Kontrolleure der einzelstaatlichen Verwaltungen 
(…)“. 

346  EuGH Rs. 68/88 (Kommission/Griechenland), Slg. 1989, 2965 ff; vgl. auch Mögele, 
EWS 1998, S. 1, 2. 

347  Horn/Kirchhoff, ZfZ 2000, 364, 365. 
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es in den Mitgliedstaaten unterschiedlich von den nationalen Gerichten ge-
handhabt, ob und wie die Abschlussberichte anerkannt werden.348 
5) Vollzugsart 
Auffällig bei diesen Öffnungsklauseln ist, dass eine europäische Behörde 
nach nationalem Recht in den jeweiligen Mitgliedstaaten vorgehen soll. 
Diese bereits in der Kontroll-Verordnung benutzte Handlungsart passt nicht 
in das oben dargestellte Vollzugsschema des Gemeinschaftsrechts349. Zwar 
käme ein Fall des direkten Vollzugs in Betracht, dagegen sprich jedoch die 
Anwendung des nationalen Rechts. Auch der indirekte Vollzug kommt nicht 
in Frage, da bei diesen ein Handeln der zuständigen mitgliedstaatlichen Stel-
le vorausgesetzt wird.350 
Wie bei dem indirekten Vollzug, wo unterschieden wird, ob die Mitglied-
staaten nationales oder europäisches Recht anwenden, bietet es sich auch 
hier an, eine ähnliche Art der Differenzierung vorzunehmen. Eine mögliche 
Bezeichnung könnte man in Analogie zu dem indirekten Vollzug mittelbaren 
und unmittelbaren direkten Vollzug nennen351, jedoch ist diese aufgrund der 
leichten Verwechselbarkeit nicht zwingend. So böte sich auch die Bezeich-
nung des reinen oder verweisenden bzw. gemischten direkten Vollzugs an. 
Diese neue Definierung soll hier nicht entschieden werden, sondern viel-
mehr zu einer weiteren Diskussion anregen. 
6) Rückgriffsverbot 
Bei diesen Verweisen in das nationale Recht muss jedoch Folgendes Beach-
tung finden: Sie dürfen nicht so verstanden werden, dass über den Umweg 
des nationalen Rechts wieder die spezielleren Kontrollbefugnisse aus den 
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften des Sekundärrechts, die den nationa-
len Behörden spezielle Kontrollbefugnisse einräumen, herangezogen wer-
den. Dies ist mit dem Art. 3 UAbs. 2 OLAF-Verordnung nicht vereinbar, der 
dem Amt die Möglichkeit gewährt, neben den Kontrollen nach dem nationa-
len Recht auch Untersuchungen nach den sektoriellen Vorschriften durchzu-
führen. Zu diesen sekundärrechtlichen Vorschriften gehören die Regelungen 
des Zollkodex, die sektorbezogenen Verordnungen und die gemeinschafts-
rechtlichen Durchführungsverordnungen der jeweiligen finanziellen Bereiche. 

                                              
348  Hierzu vgl. für Irland: Horn, S. 245 ff; für Deutschland Gemmel, S. 253 ff; für Italien 

Weber, S. 216 ff; für Frankreich Frese, S. 150 ff; für Österreich Fleckenstein, S. 234 
ff; für Belgien Harksen, S. 291, 338, 343. 

349  Siehe Teil 1:D). 
350  So auch Harksen, S. 143 f. 
351  So auch Horn, S. 102. 
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V) Unterstützung der Kontrolleure – Art. 3 OLAF-Verordnung 
i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Kontroll-Verordnung 

Neben den Öffnungsklauseln sind auch den Mitgliedstaaten Verpflichtungen 
durch Normen der OLAF-Verordnung auferlegt worden. So schreibt Art. 3 
OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Kontroll-Verordnung den Mitglied-
staaten vor, den Kontrolleuren in Übereinstimmung mit den nationalen 
Rechtsvorschriften die erforderliche Unterstützung zu gewähren, wenn sich 
ein Wirtschaftsteilnehmer einer Kontrolle oder Überprüfung vor Ort wider-
setzt, damit die Kontrolleure ihren Auftrag zur Durchführung der Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort erfüllen können. Diese Verpflichtung greift, 
wenn sich z.B. ein betroffener Wirtschaftsteilnehmer von Anfang an weigert, 
den Kontrolleuren Zugang zu seinen Räumlichkeiten zu gewähren.352 
Fraglich ist jedoch, ob es dieses Verweises überhaupt bedarf. Art. 6 Abs. 6 S. 
1 OLAF-Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten, dafür Sorge zu tragen, 
dass ihre zuständigen Behörden gemäß den einzelstaatlichen Bestimmungen 
den Bediensteten des Amtes bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die er-
forderliche Unterstützung zukommen lassen. Man erkennt, dass es sich bei 
der Regelung in Art. 9 Abs. 1 Kontroll-Verordnung um einen Unterfall der 
allgemeinen Verpflichtung zur Hilfe, wie dies bereits in Art. 6 Abs. 6 S. 1 
OLAF-Verordnung normiert ist, handelt. Aus diesen beiden Normen ergeben 
sich ebenfalls die Grenzen des Handelns der OLAF-Kontrolleure. So kön-
nen diese zwar selbständige Kontrollen im Rahmen der nationalen Gesetze 
durchführen, allerdings dürfen sie keine eigenen Zwangs- oder Erzwin-
gungsmaßnahmen durchführen, die nicht von den Befugnissen der nationa-
len Verwaltungsbehörden umfasst werden. 

VI) Verhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht 

Das Verhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht ist seit 
einer grundlegenden Entscheidung des EuGH entschieden.353 Es handelt sich 
hierbei um einen Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts.354 Dieser 
Anwendungsvorrang führt dazu, dass das europäische Recht Vorrang gegen-
über sämtlichen nationalem Recht hat. Diese Ansicht ist mittlerweile ge-
meinschaftsweit anerkannt.355 

                                              
352  Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 42 f; Ulrich, S. 190. 
353  EuGH Rs. 6/64 (Costa/ENEL), Slg. 1964, 1251, 1269 ff.  
354  Dies wurde nachfolgend durch EuGH Rs. 106/77 (Simmenthal II), Slg. 1978, 629, 

644 bestätigt. 
355  Oppermann, § 7, Rn. 12 f m.w.N. 
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Jedoch kann es zwischen den nationalen Regelungen und dem Gemein-
schaftsrecht immer noch zu Kollisionen bei der Anwendung kommen, ins-
besondere bei derartigen Öffnungsklauseln gegenüber nationalem Recht, 
wie bei den OLAF- und Kontroll-Verordnungen. Bei solch einer Normen-
kollision lassen sich drei verschiedene Fallkonstellationen unterscheiden: 
Von einer Normenkollision ist dann zu sprechen, wenn sowohl im nationa-
len Recht, als auch im Europarecht eine Norm vorhanden ist, wobei diese 
jedoch unterschiedliche Voraussetzungen bzw. Regelungstiefen enthalten. 
Dagegen handelt es sich im eigentlichen Sinne nicht um eine Normenkolli-
sion, wenn nur im nationalen Recht eine Regelung existiert und nicht im 
europäischen Recht, ebenso wenig wenn im europäischen Recht eine Rege-
lung existiert, nicht jedoch im nationalen. 
Bei der Normenkollision sind zwei Unterfälle denkbar: Beim ersten enthält 
die gemeinschaftliche Norm die strengeren Regelungen und bei dem zwei-
ten Unterfall wären die nationalen Regelungen strenger. 
1) Vorrang des Gemeinschaftsrechts 
Enthält die gemeinschaftsrechtliche Regelung gegenüber der nationalen Re-
gelung strengere Voraussetzungen oder sogar Verbote, so findet aufgrund 
der allgemeinen Regelungen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Ge-
meinschaftsrecht und nationalem Recht die speziellere gemeinschaftsrecht-
liche Regelung Anwendung.356 Grund hierfür ist auch, dass die gemein-
schaftsrechtlichen Mindeststandards gewahrt bleiben müssen. 
2) Spezialitätenregelung des nationalen Rechts 
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass das nationale Recht strengere 
Voraussetzungen regelt als dies in einer bestehenden gemeinschaftsrechtli-
chen Norm der Fall ist. Da das Gemeinschaftsrecht nur einen Mindeststan-
dard herstellen will und es den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, gewisse 
Regelungen darüber hinaus spezieller zu regeln, sind in einem solchen Fall 
die weiteren Voraussetzungen der nationalen Norm zu prüfen. Es liegt somit 
kein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht vor.357 

                                              
356  Für das Kartellrecht siehe Immenga/Mestmäcker/Rehbinder Bd. I, Einleitung Rn. 14; 

sowie unter Teil 2:A)VI). 
357  Für Freistellungen wettbewerbsbeschränkender Verträge siehe Immenga/Mest-

mäcker/Rehbinder Bd. I, Einleitung Rn. 14. 
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Bei diesem „Mehr“ stellt sich jedoch die Frage, ob es hierbei einer Überprü-
fung unter Zuhilfenahme des Grundsatzes des „effet utile“358 bedarf. Kern 
dieses Grundsatzes ist, dass die Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts nicht 
praktisch unmöglich sein darf. Demnach ist es die Pflicht der nationalen Be-
hörden, das nationale Recht so auszulegen, dass dem Gemeinschaftsrecht 
größtmögliche Wirksamkeit zukommt.359 Die Folge einer möglichen An-
wendung wäre eine gemeinschaftskonforme Auslegung oder eine Nichtan-
wendung dieser nationalen Regelungen. Hintergrund für dieses Effektivi-
tätsgebot ist, dass es bei der Gleichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer zu 
großen nationalen Unterschieden kommen kann.360 
Es erscheint logisch, dass die Ansichten der Mitgliedstaaten nicht mit denen 
der Gemeinschaft in dieser Frage übereinstimmen. So vertreten die Kom-
mission und OLAF, dass natürlicherweise die allgemeinen Grundsätze un-
eingeschränkt zur Anwendung kommen müssen, während die Vertreter der 
Mitgliedstaaten der Ansicht sind, dass gerade das Effektivitätsprinzip keine 
Anwendung finden darf.361 
Für die Meinung der Kommission und des OLAF spricht, dass sich durch 
die OLAF- und Kontroll-Verordnung gerade die Möglichkeit der Anwen-
dung nationaler Vorschriften ergeben, wobei es in der Natur der Sache liegt, 
dass es sich um unterschiedliche handelt. Unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichheit der Kontrollen müsste jedoch diese Freiheit auch wieder durch 
den Effektivitätsgrundsatz eingeschränkt werden. Hiergegen spricht jedoch, 
dass, um eine Gleichheit der Kontrollen zu erreichen, der europäische Ge-
setzgeber von vornherein ein einheitliches Kontrollverfahren hätte erlassen 
müssen, ohne auf die nationalen Regelungen Bezug zu nehmen. Ein derarti-
ges einheitliches Kontrollverfahren ist politisch jedoch bis heute nicht mög-
lich, so dass die Kommission mit den bestehenden Mitteln arbeiten muss, 
die in die verschiedenen nationalen Verfahren verweisen. Somit kann man 
nicht einzelne Verfahrensvorschriften im Wege der Benutzung des Effektivi-
tätsprinzips je nach gewolltem Ergebnis auslegen und abändern. 
Im Rahmen einer wirkungsvollen Arbeit des Betrugsbekämpfungsorgans 
muss von diesem Ergebnis jedoch insofern eine Ausnahme gemacht werden, 

                                              
358  Vgl. hierzu nur GTE/Zuleeg, Art. 5 EGV Rn. 6 ff; Herdegen, § 9, Rn. 75; Opper-

mann, § 6, Rn. 69 f; Bleckmann Rn. 559 und 1318 ff. In der Literatur wird der 
Grundsatz des „effet utile“ auch als Effektivitätsprinzip bezeichnet. 

359  Streinz, in: FS Everling, S. 1491, 1500. 
360  Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 40. 
361  Vgl. hierzu den Beitrag von Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, 

S. 31, 40. 
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als dass durch nationale Reglungen die Arbeit des OLAF nicht unmöglich 
gemacht werden darf. Ebenfalls bedarf es bei einer Beeinträchtigung auf-
grund nationaler Verfahrenserfordernisse, die die Untersuchungen seitens 
des OLAF in gewisser Hinsicht erschweren, nicht einer Einschränkung unter 
Zuhilfenahme des Effektivitätsprinzips. Derartige Normen können hier nicht 
aufgezählt werden, sondern bedürfen jeweils einer eigenständigen Betrach-
tung im Rahmen des jeweiligen Einzelfalls. 
Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen ergibt sich somit, dass durch 
die Anwendung des Effektivitätsprinzips nicht die Aufgabe des europäi-
schen Gesetzgebers übernommen werden darf und eine Vereinheitlichung 
des Kontrollverfahrens geschaffen wird. Möglich ist der Rückgriff auf das 
Effektivitätsprinzip jedoch dann, wenn die nationalen Regelungen eine Un-
tersuchung des OLAF unmöglich machen würden.362 
Die Praxis wird mit der Zeit aber auch dafür sorgen, dass sich die Kontroll-
vorschriften europaweit angleichen werden, da Experten in gemeinsamen 
Gesprächen Vor- und Nachteile bestimmter Systeme diskutieren werden und 
die einzelnen Mitgliedstaaten sicherlich vereinzelte Normen anderer Mit-
gliedstaaten in einem gewissen Maße übernehmen werden. 

VII) Auswirkungen paralleler nationaler Kontrollen auf die 
Kontrolle des OLAF 

Als weitere Kollisionsmöglichkeit kommt die Einleitung von parallelen na-
tionalen Untersuchungen in Betracht, wenn bereits Kontrollen des OLAF 
stattfinden. Bei parallelen Untersuchungen sind zwei Möglichkeiten denk-
bar: Erstens könnten die nationalen Untersuchungen parallel zu den Unter-
suchungen des OLAF durchgeführt werden oder zweitens könnten sie in 
einem Ausschließlichkeitsverhältnis stehen, so dass eine der beiden Unter-
suchungen eingestellt oder zumindest ausgesetzt werden müsste. Hierbei ist 
zwischen den verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Kontrollen durch 
nationale Behörden zu unterscheiden. 
1) Nationale verwaltungsrechtliche Untersuchungen 
Dass nationale verwaltungsrechtliche Untersuchungen zeitgleich zu den 
Kontrollen des OLAF durchgeführt werden können, fand in der Kontroll-
Verordnung Beachtung.363 Bei der Untersuchung der Auswirkung paralleler 
                                              
362  So auch Weber, S. 108.  
363  In Art. 4 UAbs. 2 Kontroll-Verordnung heißt es, dass „(…) die Kontrollen und Über-

prüfungen vor Ort auf Wunsch des betreffenden Mitgliedstaats gemeinsam von der 
Kommission und dessen zuständigen Behörden durchgeführt [werden können]“. 
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nationaler Kontrollen ist jedoch vielmehr auf eigene getrennt von den Kon-
trollen des OLAF durchgeführte verwaltungsrechtliche Untersuchungen ab-
zustellen. Explizit findet sich für diesen Kollisionsfall weder in den Vor-
schriften der OLAF- noch in der Kontroll-Verordnung eine Regelung. Aller-
dings lässt sich eine Lösung aus zwei Vorschriften der Kontroll-Verordnung 
herleiten. 
So muss nach dem 13. Erwägungsgrund der Kontroll-Verordnung das OLAF 
[die Kommission] dafür Sorge tragen, dass bei dem betroffenen Wirt-
schaftsteilnehmer nicht gleichzeitig aus denselben Gründen von dem OLAF 
[der Kommission] oder den Mitgliedstaaten ähnliche Kontrollen und Über-
prüfungen im Rahmen sektorbezogener Gemeinschaftsregelungen oder ein-
zelstaatlicher Rechtsvorschriften durchgeführt werden. Eine „ähnliche Kon-
trolle“ i.S.d. Erwägungsgrunds wäre dann gegeben, wenn der Mitgliedstaat 
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einleiten würde. 
Des weiteren lässt sich aus dem 8. Erwägungsgrund der Kontroll-Verord-
nung ein Verbot der Doppelkontrolle herleiten. Danach dürfen die Kontrol-
len und Überprüfungen vor Ort nicht über das Maß hinausgehen, das not-
wendig ist, um eine ordnungsgemäße Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
sicherzustellen. Eine ordnungsgemäße Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
ist aber bereits dann sichergestellt, wenn ein Mitgliedstaat Kontrollen und 
Überprüfungen auch in Form von strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 
Wirtschaftsteilnehmer aufgenommen hat. 
Eine doppelte verwaltungsrechtliche Untersuchung ist somit zwar nicht 
gänzlich ausgeschlossen, jedoch nur bei einigen wenigen speziellen Einzel-
fällen denkbar. 
2) Nationale strafrechtliche Untersuchungen 
Als zweiten – wohl bedeutenderen – Fall käme die Eröffnung einer nationa-
len strafrechtlichen Untersuchung in Betracht. Aus Art. 280 Abs. 4 Satz 2 
EG ergibt sich für den Bereich nationalen Strafrechts und Strafrechtspflege, 
dass die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten von den Bestimmungen des Ge-
meinschaftsrechts unberührt bleibt.364 Eine Aussage zu parallelen Kontrollen 
enthält diese Norm allerdings nicht, so dass das Primärrecht keine Lösung 
bietet. 
Als weitere Möglichkeit kommen die OLAF- und die Kontroll-Verordnung 
in Betracht. Ausdrücklich regeln beide Verordnungen die parallel verlaufen-

                                              
364  Dies betont nochmals die ohnehin geltende Rechtslage, vgl. Teil 1:C)III)1). 
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den strafrechtlichen Untersuchungen nicht, allerdings schließen sie diese 
Möglichkeit aber auch nicht aus.365 
Auch für diesen Kollisionsfall enthalten weder die OLAF- noch die Kon-
troll-Verordnung explizit Regelungen. In Art. 1 Kontroll-Verordnung ist eine 
Klarstellung zu sehen, dass OLAF ausschließlich verwaltungsrechtliche 
Kontrollen durchführen soll und die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im 
Übrigen für die Ahndung von Straftaten unberührt bleibt.366 
Für parallele Kontrollen enthält diese Norm allerdings keine Aussage. Wie 
bei den nationalen verwaltungsrechtlichen Untersuchungen auch muss für 
die strafrechtlichen Untersuchungen sowohl der 13. Erwägungsgrund als 
auch der 8. Erwägungsgrund der Kontroll-Verordnung Beachtung finden. 
Weiterhin enthält Art. 6 Abs. 1 Sanktions-Verordnung eine Regelung, wie 
sich das OLAF bei nationalen strafrechtlichen Untersuchungen verhalten 
kann. So sieht diese Vorschrift vor, dass die Möglichkeit einer Aussetzung 
des verwaltungsrechtlichen Verfahrens im Sinne dieser Verordnung besteht, 
wenn gegen die betreffende Person ein Strafverfahren eingeleitet worden ist. 
Aufgenommen werden kann es erst wieder, wenn dieses Verfahren nicht 
fortgesetzt wird oder wenn es zum Abschluss gekommen ist.367 
Diese Norm gewährt somit dem OLAF die Möglichkeit ihre eigenen Unter-
suchungen einzustellen, d.h. dass parallele Untersuchungen im Bereich 
strafrechtlicher Untersuchungen nicht ausgeschlossen sind. 
Im Zusammenhang mit dem 13. und 8. Erwägungsgrund der Kontroll-
Verordnung ergibt sich jedoch ebenso wie bei den verwaltungsrechtlichen 
Kontrollen, dass die Fortführung der OLAF-Kontrollen nur bei wenigen 
speziellen Einzelfällen praktisch möglich wären, da ansonsten gegen die 
Erwägungsgründe der Kontroll-Verordnung verstoßen würde. Denkbar wä-
re, dass aus Sicht der europäischen Behörden einigen Merkmalen zu wenig 
oder gar keine Beachtung geschenkt wurden. 
Neben diesen Erwägungen muss jedoch auch im Auge behalten werden, 
dass es gegebenenfalls nach nationalem Recht ein Aussetzungspflicht die 
jeweiligen Kontrolleure treffen kann. Würde gegen eine solche Pflicht ver-
stoßen, könnte dies im weiteren nationalen Verfahren, wo die Untersuchun-

                                              
365  A.A. Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 35, der ein 

grundsätzliches Verbot paralleler Kontrollen aus Art. 1 Abs. 3 Kontroll-Verordnung 
herleitet. 

366  So Art. 2 OLAF-Verordnung, Art. 1 Abs. 2 Kontroll-Verordnung und Erwägungs-
grund Nr. 16 Kontrollverordnung. 

367  Art. 6 Abs. 2 und 3 Sanktions-Verordnung. 



Teil 2: Die externen Untersuchungen im Lichte des Europäischen Verfahrensrecht 

78 

gen und Abschlussberichte des OLAF als Beweis dienen, zu schwerwiegen-
den Verfahrensverstößen führen. 
3) Zwischenergebnis 
Als Ergebnis bleibt somit festzustellen, dass sowohl im verwaltungsrechtli-
chen als auch im strafrechtlichen Bereich parallele Kontrollen in den meis-
ten Fällen gegen europäische Grundsätze verstoßen würden, wobei hier be-
sonders der 13. und 8. Erwägungsgrund der Kontroll-Verordnung, sowie Art. 
6 Abs. 1 Sanktions-Verordnung Beachtung finden müssen. Im Übrigen muss 
auch das jeweilige nationale Recht Beachtung finden, da es ansonsten im 
weiteren Verlauf zu formellen Verfahrensfehlern kommen kann. 

VIII) Bedeutung für OLAF-Kontrollen 

Bezogen auf die Öffnungsklauseln ergibt sich somit, dass es sich im Rah-
men der Befugnisse des OLAF um Mindeststandards handelt, die in jedem 
Mitgliedstaat gelten sollen. Falls weitere nationale Vorschriften zu dem Un-
tersuchungsbereich von OLAF existieren, so sind die Kontrolleure verpflich-
tet, diese im Rahmen ihrer Untersuchungen zu berücksichtigen und anzu-
wenden. Im Rahmen der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die Kontrol-
leure des OLAF bei ihren Untersuchungen zu unterstützen, erkennt man, 
dass die Rechte der OLAF-Kontrolleure nur soweit gelten, wie einerseits die 
Mindeststandards aus dem Gemeinschaftsrecht gehen und andererseits die 
nationalen Befugnisse für die Verwaltungsbehörden nicht überschritten wer-
den. 

B) Kontrollverfahren 
Das Kontrollverfahren ist einerseits in der OLAF-Verordnung und anderer-
seits in der Kontroll-Verordnung geregelt. Es muss jedoch aufgrund des  
oben angesprochenen Verhältnisses zwischen diesen beiden Verordnungen 
zunächst auf die OLAF-Verordnung abgestellt werden.368 

I) Einleitung des Verfahrens 

Der Direktor des Amtes beschließt von sich aus oder auf Ersuchen eines be-
troffenen Mitgliedstaats die Einleitung der externen Untersuchung.369 Dabei 
hat er zu beachten, dass Kontrollen und Überprüfungen vor Ort nur in klar 
definierten Fällen, unter Beachtung einer Reihe wichtiger Grundregeln und 

                                              
368  Vgl. Teil 2:A)I). 
369  Art. 5 OLAF-Verordnung. 
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nach Feststellung ihrer Zweckmäßigkeit durchgeführt werden können.370 In 
der Praxis hat der Generaldirektor die entsprechende Befugnis dem Board 
des OLAF übertragen, so dass dieses die Entscheidung über die Einleitung 
einer Untersuchung trifft. Den Vorsitz im Board führt der für Untersuchun-
gen und operative Maßnahmen zuständige Direktor. Mitglieder der Direkti-
on „Allgemeine Politik, Gesetzgebung und Rechtsangelegenheiten“, der 
„Intelligence“-Direktion und des Referats „Richter und Staatsanwälte“ sind 
im Board ebenso vertreten wie die für die Untersuchungen verantwortlichen 
Kollegen, damit die operative Koordinierung und ein kohärentes Vorgehen 
innerhalb des Amtes gewährleistet sind. Der Generaldirektor trägt letztend-
lich die Verantwortung für alle Entscheidungen, trifft allerdings nur wenig 
Entscheidungen selbst; beispielsweise entscheidet er in Fällen, in denen im 
Board keine Einigung zustande kommt. 
1) Unterrichtung des OLAF 
Eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Betrugsfällen durch das 
OLAF kommt zunächst der Unterrichtung des OLAF zu. Der Art. 7 OLAF-
Verordnung regelt die Pflicht, OLAF zu unterrichten. Hiernach müssen die 
Organe, Einrichtungen sowie Ämter und Agenturen dem Amt unverzüglich 
alle Informationen über etwaige Fälle von Betrug, Korruption oder sonsti-
gen rechtswidrigen Handlungen mitteilen, Abs. 1. Darüber hinaus übermit-
teln die Mitgliedstaaten die Dokumente und Informationen über externe Un-
tersuchungen gemäß den diesbezüglichen Bestimmungen, Abs. 2 UAbs. 1. 
Absatz 3 sieht auch vor, dass sowohl die Organe, Einrichtungen sowie Äm-
ter und Agenturen als auch – soweit es die innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten zulassen – die Mitgliedstaaten dem Amt ferner alle sonstigen in ihrem 
Besitz befindlichen und als sachdienlich angesehenen Dokumente und In-
formationen über die Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtwidrigen Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaften übermitteln. 
2) Adressaten der Kontrollmaßnahmen 
Externe Kontrollen können gem. Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 5 
Abs. 1 Kontroll-Verordnung i.V.m. Art. 7 Sanktionsverordnung bei allen 
natürlichen und juristischen Personen sowie sonstigen anerkannten Rechts-
subjekten durchgeführt werden. Darüber hinaus können sich die Untersu-
chungen auch auf andere betroffene Wirtschaftsteilnehmer ausweiten, wenn 
das zur Feststellung einer Unregelmäßigkeit unbedingt erforderlich ist, Art. 
3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 5 Abs. 3 Kontroll-Verordnung. Bei diesem 

                                              
370  Arbeitspapier, S. 4. 
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Personenkreis handelt es sich um Wirtschaftsteilnehmer, gegenüber denen 
nicht die begründete Annahme der Begehung einer Unregelmäßigkeit be-
steht, die aber über Informationen verfügen, die einen Sachverhalt nach 
UAbs. 1 betreffen.371 Auf Drängen einiger Mitgliedstaaten wurden von Rat 
und Kommission die Bedingungen zur Durchführung von Kontrollen bei 
dieser zweiten Kategorie in einem Protokoll zur Verordnung näher präzi-
siert.372 Danach können die Überprüfungen nur bei Wirtschaftsteilnehmern 
vorgenommen werden, „die mit den Wirtschaftsteilnehmern, welche eine 
Unregelmäßigkeit begangen haben oder dessen verdächtigt sind, Geschäfts-
beziehungen haben“, wenn „sich dies im Rahmen einer Untersuchung als 
notwendig erweist, um zusätzliche Beweisstücke zu erhalten, die bei den 
direkt implizierten Wirtschaftsteilnehmern nicht vorliegen, jedoch für die 
Feststellung einer von einer anderen Person begangenen Unregelmäßigkeit 
oder zur Aufdeckung eines von anderen Personen organisierten Betrugsrings 
unerlässlich sind.“373 
3) Abstimmung mit den Mitgliedstaaten 
Die Vorbereitung und Durchführung der Kontrolle muss gem. Art. 3 OLAF-
Verordnung i.V.m. Art. 4 Abs. 1 Kontrollverordnung in enger Zusammenar-
beit mit den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats erfolgen. 
Hierbei müssen die Mitgliedstaaten rechtzeitig über den Gegenstand, Ziel 
und Rechtsgrundlage der Kontrollen unterrichtet werden, damit sie die er-
forderliche Unterstützung gewähren können. Aus der Sicht des OLAF ist 
eine rechtzeitige Unterrichtung erfolgt, wenn der Behörde, an die sich die 
Mitteilung richtet, die erforderliche Zeit zur Verfügung steht, um diese Mit-
teilung in Empfang zu nehmen und einer ersten Prüfung zu unterziehen. 
Aufgrund außergewöhnlicher Umstände kann die Frist auch verkürzt sein, 
dies ist dann der Fall, wenn die Kommission selbst von einer Information 
erst unmittelbar vor einer Maßnahme Kenntnis erlangt.374 
4) Orte der Ermittlungen 
Normalerweise werden die externen Untersuchungen nur in einem Mitglied-
staat bei den Wirtschaftsteilnehmer vorgenommen, jedoch kann es aufgrund 

                                              
371  Art. 4 Abs. 3 des Kompromisstextes, Bericht de Vorsitzes für den Ausschuss der 

Ständigen Vertreter zu diesem Vorschlag, Nr. 7265/1/96 vom 15. Mai 1996, S. 11, in: 
Bundesrat Drucksache Nr. 405/96. 

372  Gemeinsame Erklärung von Rat und Kommission, zitiert bei: Kuhl/Spitzer, EuZW 
1998, S. 37,41. 

373  Vgl. hierzu auch Ulrich, S. 139 f. 
374  So die Erklärung der Kommission im Rahmen der Verhandlungen für den Vorschlag 

der Kontroll-Verordnung, BR-Drs. 405/96 vom 23. Mai 1996, Anlage 2, S. 16. 
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spezieller Fälle auch zu länderübergreifenden Untersuchungen kommen, so 
dass in diesen parallel ermittelt wird. Als dritte Möglichkeit besitzt OLAF 
aufgrund von mit Drittstaaten geschlossenen Abkommen die Befugnis au-
ßerhalb der EU tätig zu werden.375 
Eine eigene Vorschrift, bei welchen Orten des Wirtschaftsteilnehmers letzt-
endlich Kontrollen durchgeführt werden dürfen, sind weder in der OLAF- 
noch in der Kontroll-Verordnung direkt geregelt. Allerdings muss der Wirt-
schaftsteilnehmer gem. Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 5 Kontroll-
Verordnung den OLAF-Kontrolleuren den Zugang zu den Räumlichkeiten, 
Grundstücken, Verkehrsmitteln und sonstigen gewerblich genutzten Örtlich-
keiten ermöglichen. Somit stehen zumindest diese Orte für eine Kontrolle 
zur Verfügung. 
5) Durchführung der Untersuchung 
Die Durchführung der Untersuchung ist in Art. 6 OLAF-Verordnung gere-
gelt. Gem. Art. 6 Abs. 1 OLAF-Verordnung obliegt die Leitung hierbei dem 
Direktor von OLAF. 
a) Legitimation der Kontrolleure 
Die Bediensteten des Amtes, die eine Untersuchung durchzuführen haben, 
müssen im Besitz eines vom Direktor ausgestellten schriftlichen Auftrags 
sein, aus dem der Gegenstand der Untersuchung hervorgeht, Art. 6 Abs. 3 
OLAF-Verordnung. Zudem müssen sie sich jederzeit unter Vorlage einer 
schriftlichen Ermächtigung, welche über ihre Person und ihre Dienststellung 
Auskunft gibt, ausweisen können, Art. 6 Abs. 2 OLAF-Verordnung. 
Bei dem schriftlichen Auftrag, aus dem der Gegenstand der Untersuchung 
hervorgehen soll, ist interessant, dass im Gegensatz zu der Fassung der Kon-
troll-Verordnung in Art. 6 Abs. 1 UAbs. 2 Kontroll-Verordnung die Formu-
lierung geändert wurde. Zuvor musste noch Ziel und Zweck enthalten sein. 
Wie Horn hier treffend herausarbeitet liegt bei Art. 6 Abs. 1 UAbs. 2 Kon-
troll-Verordnung zwar eine Ungenauigkeit bei dem Begriff „Ziel“ vor, der 
jedoch nach Art. 33 Abs. 1 des Wiener Übereinkommens über das Recht der 
Verträge nicht als Übersetzungsfehler beanstandet werden kann.376 Vielmehr 

                                              
375  Art. 7 OLAF-Verordnung; vgl. hierzu Punkt 5.3.3. in dem Tätigkeitsbericht des  

OLAF 1999–2000, S. 47; Punkt 5.2 Tätigkeitsbericht des OLAF 2001–2002, S. 33. 
376  Horn, S. 116 f. 
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bedarf es hier einer, nach der Ansicht des EuGH377, gebotenen Auslegung 
des deutschen Wortlauts hinsichtlich des Zwecks der Vorschrift. 
Im Rahmen einer zweckorientierten Auslegung ist daher davon auszugehen, 
dass der Begriff „Ziel“ im Sinne von „Gegenstand“ zu verstehen ist.378 
Nach dem Wortlaut der OLAF-Verordnung bedarf neuerdings keiner Aus-
führungen mehr, welchen Vermutungen das OLAF nachzugehen beabsich-
tigt und welche Rolle in dem gegebenen Zusammenhang der betroffene 
Wirtschaftsteilnehmer spielt. Vorteil dieser Fassung ist, dass nun innerhalb 
einer Untersuchung es zu einer Änderung des Auftrags kommen kann, weil 
neue Erkenntnisse gewonnen wurden. In Anlehnung an die Rechtsprechung 
zum Kartellverfahren379 bedarf es einer bestimmten Konkretisierung des 
Untersuchungsobjekts in dem Auftrag. Dies darf aber nicht dazu führen, 
dass das OLAF nur die Unterlagen sich vorlegen lassen darf, die bereits im 
Vorfeld benannt werden können.380 Auf der anderen Seite wird es sicherlich 
nicht genügen, nur die allgemeinen Begriffe aus dem Art. 7 Abs. 1 UAbs. 2 
OLAF-Verordnung zu übernehmen, da ansonsten eine allumfassende Be-
fugnis bestehen würde.381 
Während das Begleitschreiben vom Direktor unterschrieben sein muss, so 
bedarf es dieser Voraussetzung bei der schriftlichen Ermächtigung nicht. 
b) Dauer 
Die Untersuchungen sind ohne Unterbrechung durchzuführen. Die Dauer 
muss den Umständen und der Komplexität des betreffenden Falls angemes-
sen sein, Art. 6 Abs. 5 OLAF-Verordnung. In diesem Sinne gibt die OLAF-
Verordnung keine zeitliche Höchstgrenze der Untersuchungen vor. 

II) Befugnisvorschriften 

Die eigentlichen Befugnisvorschriften finden sich neben den oben bereits 
angesprochenen Öffnungsklauseln über den Verweis des Art. 3 OLAF-

                                              
377  EuGH Rs. 100/84 (Kommission/Vereinigtes Königreich), Slg. 1985, 1169; dazu 

Streinz, Rn. 278 ff. 
378  Horn, S. 117. 
379  Hierzu siehe nur Immenga/Mestmäcker/Burrichter/Hauschild Bd. II, Verordnung Nr. 

17, Art. 11 Rn. 10 und Art. 14 Rn. 5; Lenz/Mölls, WuW 1991, 771, 787. 
380  Vgl. die ähnliche Problematik bei EuGH verb. Rs. 46/87 und 227/88 (Hoechst/Kom-

mission), Slg. 1989, 2859, 2926, Rn. 27. 
381  Vgl. zur ähnlichen Problematik bei der Verordnung Nr. 17/62 Burrichter/Hauschild 

in: Immenga/Mestmäcker, Art. 14 Rn. 5. 
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Verordnung382 in der Kontroll-Verordnung, jedoch sind diese nur ansatzwei-
se geregelt. Vorschriften hierzu finden sich in Art. 5 UAbs. 2 und 3, Art. 7 
Abs. 1 und 2 Kontroll-Verordnung. 
1) Kontrollbefugnisse bei den Wirtschaftsteilnehmer 
Betreffend der Kontrollbefugnisse bei den Wirtschaftsteilnehmern werden in 
der Kontroll-Verordnung Betretungs-, Auskunfts- und Informationserlan-
gungsrechte geregelt. 
a) Betretungsrecht 
Aus Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 5 Abs. 2 UAbs. 2 besteht für die 
Wirtschaftsteilnehmer die Pflicht, den Kontrolleuren den Zugang zu den 
Räumlichkeiten, Grundstücken, Verkehrsmitteln und sonstigen gewerblich 
genutzten Örtlichkeiten zu ermöglichen. Bei dieser Pflicht ist zu beachten, 
dass im Falle einer Verwehrung des Zutrittrechts die Kontrolleure selber 
keine Möglichkeit haben, diesen Anspruch durchzusetzen; sie sind vielmehr 
auf die Mithilfe der nationalen Behörden im Rahmen der Zwangsmaßnah-
men angewiesen.383 Aufgrund der Beschränkung auf „sonstige gewerblich 
genutzte Örtlichkeiten“ ist eindeutig, dass das Betretungsrecht nicht auf Pri-
vaträume Anwendung finden soll384, allerdings gilt dies wiederum nicht für 
diejenigen Räume, die neben der privaten Nutzung auch regelmäßig ge-
werblich genutzt werden. 
Einige Stimmen in der Literatur385 lesen in diesem Betretungsrecht auch ein 
Durchsuchungsrecht nach Gegenständen, die nicht offen sichtbar sind. Als 
Begründung wird die Rechtsprechung des EuGH386 zu Art. 14 Abs. 1 lit. d 
Verordnung 17/62387 (Kartellverordnung) angeführt. Dabei wird aber außer 
acht gelassen, dass bereits der Wortlaut des Art. 14 Abs. 1 lit. d den Begriff 
„Befugnis“ gebraucht und Art. 5 Abs. 2 UAbs. 2 nur die Worte „müssen Zu-
gang ermöglichen“ benutzt. Aus dieser Wortwahl wird deutlich, dass es sich 

                                              
382  Vgl. Teil 2:A)IV). 
383  Zu den Zwangsmaßnahmen vgl. Teil 2:B)II)2)a). 
384  Dies stimmt auch mit dem vom EuGH entwickelten europäischen Grundrecht auf 

Schutz der Wohnung (EuGH Rs. 136/79, (National Panasonic/Kommission) Slg. 
1980, 2033 Rn. 17) überein. 

385  Ulrich, S. 188; ders. EWS 2000, 137, 143; Arnold, in: Schwarze/Starck, EuR 1995, 
Beiheft I, S. 16 ff; so auch EuGH, verb. Rs. 46/87 und 227/88 (Hoechst/Kommis-
sion), Slg. 1989, 2859, 2926 f. 

386  EuGH verb. Rs. 46/87 und 227/88 (Hoechst/Kommission), Slg. 1989, 2859, 2926, 
Rn. 27; zu dieser Entscheidung vgl. nur Burrichter/Hauschild, in: Immenga/Mest-
mäcker, EG-Wettbewerbsrecht, Art. 14 Rn. 17 und Schriefers, WuW 1993, 98, 103 ff. 

387  ABlEG Nr. 204 vom 21. Februar 1962, S. 62 ff. 
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im Rahmen der Kontroll-Verordnung nur um eine Verpflichtung der Wirt-
schaftsteilnehmer handelt, die aber nicht durch eine Betretungs- oder Durch-
suchungsbefugnis durchgesetzt werden kann.388 
Eine solche Annahme würde auch im Gegensatz zu Art. 3 OLAF-Verord-
nung i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Kontroll-Verordnung stehen, wo gerade ausdrück-
lich den OLAF-Kontrolleuren nur die Rechte des jeweiligen Mitgliedstaats 
übertragen werden. Somit kann die Argumentation der Literatur nicht über-
zeugen, in diesem Betretungsrecht auch ein Durchsuchungsrecht zu sehen. 
b) Auskunfts- und Informationserlangungsbefugnisse 
Gem. Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1 Kontroll-
Verordnung haben die Kontrolleure das Recht Zugang zu allen Informatio-
nen und Unterlagen über die Vorgänge zu erhalten, die für eine ordnungs-
gemäße Durchführung der Kontrollen und Überprüfungen vor Ort erforder-
lich sind.389 Neben dieser Befugnis enthält der Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 
Kontroll-Verordnung einen Katalog, auf welche Gegenstände und Vorgänge 
sich die Kontrollen erstrecken dürfen, der weder erschöpfend noch ein-
schränkend zu verstehen ist. 390 
Vorwiegend befasst sich diese Aufzählung mit den verschiedenen Arten von 
Unterlagen, Dokumenten und EDV-Daten. Wohl wichtigste Befugnis ist 
hier, dass die Kontrolleure zweckdienliche Unterlagen kopieren dürfen. Ent-
scheidend für die Untersuchung im Rahmen der Ausfuhrerstattung und der 
Agrarsubventionen ist die unter dem 5. Spiegelstrich zu findende Befugnis, 
Stichproben zu entnehmen und zu untersuchen. Aus dieser Auflistung ergibt 
sich, dass sich der Begriff der Kontrollmittel ausschließlich auf die techni-
schen Hilfsmittel bezieht.391 Aus dem zum Betretungsrecht Gesagten ergibt 
sich des weiteren, dass private Unterlagen von der Untersuchung ausge-
schlossen sind. 
Weitere Auskunftsrechte regelt diese Vorschrift nicht, insbesondere nicht 
betreffend Informationsbeschaffung bei Dritten – mit Ausnahme der im Be-
sitz der einzelstaatlichen Verwaltungen befindlichen Unterlagen – oder beim 
Wirtschaftsteilnehmer. Allerdings ist den Kontrolleuren gegenüber dem 

                                              
388  Grabitz/Hilf/Pernice, nach Art. 87, Art. 14 Verordnung Nr. 17, Rn. 20 (Stand: 10/97; 

Art. 83 n.F.).  
389  Zu dieser Untersuchung vgl. Teil 2:A)IV)1). 
390  Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 37, 41. 
391  So auch Kuhl/Spitzer EuZW 1998, 37, 41; Horn, S. 67 f; Harksen, S. 197. 
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Wirtschaftsteilnehmer ein Fragerecht einzuräumen, da ansonsten das Recht 
auf Zugang zu Informationen nur deklaratorische Bedeutung hätte.392 
Durch den Verweis auf die nationalen Kontrollmittel, steht den Kontrolleu-
ren darüber hinaus noch die jeweiligen nationalen Möglichkeiten zur Verfü-
gung.393 Die Wirtschaftsteilnehmer trifft bei diesen Untersuchungen eine 
Mitwirkungsverpflichtung, da sie den Zugang ermöglichen müssen.394 
2) Pflichten der Mitgliedstaaten 
Neben den OLAF eigenen Kontrollbefugnissen, die sich sowohl aus der 
OLAF-Verordnung, als auch aus dem direkten Verweis ins nationale Recht 
ergeben, sind in der OLAF-Verordnung Pflichten für die Mitgliedstaaten 
enthalten. Des weiteren müssen die zuständigen Behörden, Organe und Ein-
richtungen dafür Sorge tragen, dass ihre Mitglieder und ihr Personal den 
Bediensteten des Amtes bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforder-
liche Unterstützung zukommen lassen; gleiches gilt bezüglich der Leiter und 
des Personals der Ämter und Agenturen. 
Neben dieser allgemein gehaltenen Verpflichtung sind auch speziellere Ver-
pflichtungsregelungen enthalten, Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 9 und 
Art. 7 Abs. 2 Kontroll-Verordnung. Hierbei handelt es sich zum einen um 
die Zwangsmaßnahmen und zum anderen um die Beweissicherung. 
a) Zwangsmaßnahmen 
Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 9 Kontroll-Verordnung verpflichtet die 
Mitgliedstaaten dazu, den Kontrolleuren im Falle eines Widersetzens der 
Wirtschaftsteilnehmer einer Kontrolle oder Überprüfung vor Ort, in Über-
einstimmung mit den nationalen Vorschriften, die erforderliche Unterstüt-
zung zu gewähren, damit die OLAF-Kontrolleure ihren Auftrag zur Durch-
führung der Kontrollen und Überprüfungen vor Ort erfüllen können. Hinter-
grund dieser Regelung ist, dass die OLAF-Kontrolleure aufgrund des Auto-
nomieanspruchs395 der Mitgliedstaaten nicht selbst Zwangsmaßnahmen er-
greifen können.396 Jedoch können sie, unter Bezugnahme dieser Norm, von 
den Beamten der Mitgliedstaaten Amtshilfe verlangen.397 Sollten sich jedoch 

                                              
392  Allerdings wäre wünschenswert, dass eine Regelung wie der Art. 11 der Kartellver-

ordnung Nr. 17, die die Anforderung von mündlichen Erklärungen vor Ort regelt, in 
der Verordnung enthalten wäre. 

393  Gemmel, S. 20 und 64 ff. 
394  Spitzer, in EFA, Kontrollen – Atlas – Risikoanalyse, S. 41. 
395  Oppermann, § 7, Rn. 38; Schoch VBlBW 1999, 241, 242. 
396  Kuhl, Kriminalistik 1997, S. 105, 108. 
397  Nelles, ZStW 109 (1997), S. 728, 744 f. 
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die durch den betreffenden Mitgliedstaat getroffenen Maßnahmen als unzu-
reichend erweisen, können die Kontrolleure dennoch keinen Zwang gegen-
über dem betroffenen Wirtschaftsteilnehmer ausüben, sondern haben dies 
zur Kenntnis zu nehmen und die Kontrollen zu unterbrechen.398 
Beachtung in diesem Zusammenhang muss der UAbs. 2 des Art. 9 Kontroll-
Verordnung finden, wonach die Mitgliedstaaten für den Fall verpflichtet 
sind, dass sie noch keine nationalen Regelungen haben, solche zu erlassen. 
Zu diesen Maßnahmen gehören solche, die für den Fall vorgesehen sind, 
dass das betreffende einzelstaatliche Recht keine Bestimmungen enthält, 
eine Kontrolle zu erzwingen. Nach herrschender Ansicht kommt dieser 
Norm eine eigenständige Bedeutung zu399, die eine spezielle Ausformung 
der sich aus Art. 10 EG und Art. 280 Abs. 3 EG ergebenden Pflicht zur loya-
len Zusammenarbeit ist und eine effektive Durchsetzung des Gemeinschafts-
rechts durch die Mitgliedstaaten gewährleisten soll.400 
b) Beweissicherung 
Neben der Verpflichtung im Rahmen der Zwangsmaßnahmen besteht gem. 
Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 2 Kontroll-Verordnung für die 
einzelnen Mitgliedstaaten ebenfalls die Pflicht, auf Ersuchen des OLAF die 
im einzelstaatlichen Recht vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen zu ergrei-
fen, um insbesondere Beweisstücke zu sichern. Hintergrund für diese Vor-
schrift ist, dass aufgrund des staatlichen Gewaltmonopols eine solche Be-
weissicherung nicht auf europäischer Ebene geregelt werden kann.401 Aus 
dem in Art. 7 Abs. 2 Kontroll-Verordnung enthaltene Wort „erforderlichen-
falls“ könnte sich ergeben, dass den Mitgliedstaaten ein eigenes Ermessen 
zusteht. Würde man dieser Auffassung jedoch folgen, so hinge eine erfolg-
reich durchgeführte Untersuchen letztendlich von den Mitgliedstaaten ab. 
Dies war aber nicht der Sinn der externen Kontrollen und widerspräche auch 
dem Prinzip der Gemeinschaftstreue aus Art. 10 EG, so dass das Ermessen 
der Mitgliedstaaten bei diesen Beweissicherungsmaßnahmen auf Null redu-
ziert sein muss. 
Eine Anwendung dieser Beweissicherung kommt zum Beispiel dann in Fra-
ge, wenn sich eine Untersuchung über längere Zeit erstreckt und die Gefahr 
besteht, dass Unterlagen, EDV-Daten oder Erzeugnisse verändert oder gar 
vernichtet werden. So ist es gerade dann angebracht, die Räumlichkeiten 
                                              
398  Arbeitspapier, S. 14. 
399  Ulrich, S. 191; Spitzer, in: EFA, Kontrollen – ATLAS – Risikoanalyse, S. 31, 42. 
400  Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 37, 43; Ulrich, S. 192; EuGH verb. Rs. 46/87 und 227/88 

(Hoechst/Kommission), Slg. 1989, 2859, 2928. 
401  Kuhl, Kriminalisktik 1997, S. 105, 108. 
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oder Schränke zu versiegeln.402 Neben diesen Möglichkeiten kommt jedoch 
auch noch die Sicherung der Unterlagen für ein späteres gerichtliches Ver-
fahren in Betracht. Diese Ziele werden bewusst von der Kontroll-Verord-
nung offengelassen, da es sich hierbei klar um den Bereich handelt, der in 
den Autonomieanspruch der Mitgliedstaaten fällt. Jedoch könnte eine Rege-
lung bei den Vorschriften des Abschlußberichts Aufschluss über eine mögli-
che Sicherstellungspflicht geben. So heißt es in Art. 9 Abs. 3 OLAF-Ver-
ordnung, dass „der nach Abschluss einer externen Untersuchung erstellte 
Bericht mit allen zweckdienlichen Schriftstücken (…) übermittelt wird“. 
Aus dem Ausdruck „Schriftstücken“ ergibt sich, dass dabei gerade nur Bele-
ge und Schreiben gemeint sind. Allerdings könnten auch andere Beweise 
sichergestellt sein, bei denen es sich nicht um Schriftstücke handelt, hierun-
ter würden z.B. Warenproben, Computer oder Festplatten fallen. Von der 
Wortwahl kann somit nicht darauf geschlossen werden, dass die OLAF-
Bediensteten selber – wenn die nationale Befugnis besteht, Beweissicherun-
gen vornehmen zu dürfen – diese ausüben sollen, sondern sie sind auf die 
Amtshilfe nach Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 2 Kontroll-
Verordnung angewiesen. 
Für diese Auffassung spricht auch die räumliche Trennung dieser Beweissi-
cherungspflicht seitens der Mitgliedstaaten und den sonstigen Kontrollbe-
fugnissen in Art. 7 Abs. 1 Kontroll-Verordnung. Es lässt sich somit festhal-
ten, dass diese Beweissicherungspflicht auf der einen Seite eng mit den 
Kontrollen des OLAF verbunden ist, aufgrund des Autonomieanspruchs der 
Mitgliedstaaten in dem Bereich des Sanktions- und (eventuellen) Gerichts-
verfahren diese jedoch gerade nicht von den OLAF-Bediensteten selbstän-
dig durchgeführt werden sollen und können. 
Falls ein Mitgliedstaat keine Beweissicherungsmaßnahmen bis heute in den 
Gesetzen normiert haben sollte, stellt sich die Frage, ob in Anlehnung an 
den Art. 9 UAbs. 2 Kontroll-Verordnung der jeweilige Mitgliedstaat die 
Pflicht hat, entsprechende Vorschriften zur Beweissicherung erlassen zu 
müssen. Hiergegen spricht jedoch der Aufbau des Art. 9 Kontroll-Verord-
nung. Die Verpflichtung zum Erlass von Vorschriften gilt nur für den Be-
reich des Art. 9 Kontroll-Verordnung und entfaltet keine Wirkung für andere 
Artikel dieser Verordnung.403 

                                              
402  Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, S. 37, 43. 
403  So auch Horn, S. 81, Ulrich, S. 191. 
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3) Mitwirkungspflichten der Wirtschaftsbeteiligten 
Sowohl die OLAF- als auch die Kontroll-Verordnung legen den Wirtschafts-
teilnehmern Mitwirkungs- und Duldungspflichten auf.404 So müssen die 
Wirtschaftsteilnehmer den Kontrolleuren Zugang zu allen gewerblich ge-
nutzten Räumlichkeiten gestatten405 und für einen ordnungsgemäßen Verlauf 
der Untersuchung sorgen, indem sie die für einen solchen notwendigen 
Handlungen vornehmen. Aus diesen beiden Pflichten ergibt sich, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer die Untersuchungen nicht behindern dürfen. Falls es 
dennoch zu einer Behinderung kommen sollte, so steht den OLAF-Kon-
trolleuren das weitergehende Recht der jeweiligen Mitgliedstaaten zu, aller-
dings unter Umständen nur unter Zuhilfenahme von nationalen Kontrolleu-
ren und Sicherheitsbeamten. Weitere Mitwirkungspflichten normiert weder 
die Kontroll- noch die OLAF-Verordnung, insbesondere keine Pflicht zur 
Kostenübernahme von Maßnahmen des OLAF.406 

III) Verfahrensbeendigung 

Am Ende des Kontrollverfahrens durch das OLAF müssen formelle Verfah-
rensschritte eingehalten werden. Diese sind wiederum in der OLAF-Verord-
nung geregelt. 
1) Untersuchungsberichte 
Nach einer von OLAF durchgeführten Untersuchung wird unter der Verant-
wortung des Direktors ein Bericht erstellt, aus dem insbesondere der festge-
stellte Sachverhalt, gegebenenfalls die ermittelte Schadenshöhe und die Er-
gebnisse der Untersuchung, einschließlich der Empfehlung des Direktors zu 
den zweckmäßigen Folgemaßnahmen, hervorgeht.407 Während die Ab-
schlussberichte des OLAF-Vorgängers UCLAF vom EuGH nur als unselb-
ständige Verfahrenshandlung ohne verbindliche Rechtswirkungen gegenüber 
dem Wirtschaftsbeteiligten angesehen wurden408, wurde nunmehr für die 
OLAF-Abschlussberichte in Art. 9 Abs. 2 S. 2 OLAF-Verordnung geregelt, 
dass diese Berichte in der gleichen Weise und unter den gleichen Bedingun-
gen wie die Berichte der einzelstaatlichen Kontrolleure Beweismittel dar-
stellen, die in den einzelstaatlichen Verfahren verwandt werden können. 
                                              
404  Gleß/Lück, Jura 1998, S.70, 79; Schrömbges, ZfZ 2002, S. 218, 219. 
405  14. Erwägungsgrund Kontroll-Verordnung; Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 ebenda. 
406  Schrömbges, ZfZ 2002, S. 218, 219. 
407  Art. 9 Abs. 1 OLAF-Verordnung. 
408  EuGH, Rs. C-476/93 P (Nutral SpA/Kommission) Slg. 1995, S. I-4125, 4144; EuGH, 

Rs. T-492/93 (Nutral Spa/Kommission) Slg. 1993, S. II-1023, 1033; Gleß/Lücke, Ju-
ra 2000, S. 400, 406. 
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Dies bedeutet für die spätere Verwertung der gewonnenen Erkenntnisse, ins-
besondere in nationalen gerichtlichen Verfahren, dass dem Inhalt und der 
Form des Abschlussberichts eine zentrale Rolle zukommt.409 Hierzu müssen 
die Kontrolleure die verfahrenstechnischen Erfordernisse nach dem Recht 
des jeweiligen Mitgliedstaats berücksichtigen.410 
2) Folgemaßnahmen 
Im Rahmen des Untersuchungsberichts schlägt der Direktor Folgemaßnah-
men vor. Diese sind im Sinne des Art. 249 Abs. 5 EG gegenüber dem Be-
troffenen nicht verbindlich, können aber von den Mitgliedstaaten übernom-
men werden.411 Letztendlich obliegt es den Mitgliedstaaten aufgrund der 
Sanktionskompetenz412, ob sie die Vorschläge annehmen oder aber von die-
sen abweichen. Weitere Einzelheiten, wie z.B. Ausfertigung für den Betrof-
fenen, Zustellung, ergeben sich aus dem nationalen Recht.413 

C) Verfahrensrechte der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer 
Bei den Untersuchungen des OLAF müssen sich dessen Kontrolleure an die 
Bestimmungen des europäischen Gemeinschaftsrechts halten, zu denen ge-
hören bestimmte Verfahrensrechte der Wirtschaftsteilnehmer, u.a. Begrün-
dungs- und Bekanntgabepflichten. Daneben müssen die Kontrollen aller-
dings auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Materiell414 
finden sich die Regelungen im Primärrecht, den allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen, den Gemeinschaftsgrundrechten sowie im Speziellen in der OLAF-
Verordnung.415 
Das Sekundärrecht ist hier nur eingeschränkt zu sehen, da eine allgemeine 
Kodifikation des gemeinschaftlichen Verwaltungsverfahrensrechts noch nicht 
existiert416, jedoch sind teilweise sogenannte bereichspezifische Teilkodifi-

                                              
409  Zum Aufbau und der Rechtsnatur des Abschlussberichts vgl. Schrömbges, ZfZ 2002, 

218 ff. 
410  Vgl. hierzu Teil 2:A)IV)4). 
411  Grabitz/Hilf/Grabitz Art. 189 a.F., Rn. 80. 
412  EuGH Rs. 68/88 (Kommission/Griechenland), Slg. 1989, 2965 ff; vgl. auch Mögele, 

EWS 1998, S. 1, 2. 
413  So auch Harksen, S. 172. 
414  Viele verfahrensrechtliche Regelungen betreffen den Inhalt individueller Rechte und 

Pflichten, so dass hier der Begriff des materiellen Verwaltungsrecht benutzt wird. 
Vgl. zu den Definitionen im dt. Recht Badura, in: Erichsen, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, § 33 Rn. 9 ff; Vedder, EuR Beiheft 1/1995, 75, 76. 

415  Gassner, DVBl. 1995, 16, 17 ff; Schweitzer/Hummer, Rn. 790 ff; Ulrich, S. 201. 
416  Vedder, EuR, Beiheft 1/1995, 75, 77 ff. 
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kationen erfolgt417. Neben diesen gemeinschaftlichen Grundsätzen wird des 
weiteren aber auch auf die Normen und Prinzipien des jeweiligen Mitglied-
staats verwiesen.418 

I) Primärrechtliche Regelungen 

Das geschriebene Primärrecht enthält allerdings nur wenige, sehr allgemein 
gehaltenen Regelungen des Verwaltungsverfahrensrechts.419 Jedoch haben 
diese Regelungen Auswirkungen auf einige in der OLAF-Verordnung gere-
gelte Handlungen. 
1) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
Beachtung muss der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz finden, der in Art. 5 
Abs. 3 EG primärrechtlich festgeschrieben wurde. Bei dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit wird im Rahmen der Eingriffe in die geschützte Frei-
heitssphäre des Einzelnen zwischen den beteiligten privaten und öffentli-
chen Interessen abgewogen. Dies geschieht unter Zuhilfenahme der Recht-
mäßigkeit, die nur gegeben ist, wenn das eingesetzte Mittel zur Verfolgung 
des angestrebten Ziels überhaupt geeignet ist.420 Daneben muss die Maß-
nahme zur Erreichung des Ziels erforderlich sein421 und von mehreren Maß-
nahmen nur die gewählt werden, die die geringste Eingriffsintensität be-
sitzt.422 
Am Schluss nimmt der Gerichtshof eine Abwägung zwischen dem Nutzen 
der Maßnahme für die Allgemeinheit und die dadurch verursachten Eingriffe 
in die Rechte des Betroffenen vor.423 
2) Begründungspflicht des Untersuchungsberichts 
Art. 253 EG schreibt vor, dass Entscheidungen, die von der Kommission 
angenommen werden, mit Gründen zu versehen sind. Diese Begründungs-
pflicht dient dem Rechtsschutz des von der Maßnahme Betroffenen und 

                                              
417  Hierzu Henke/Huchatz, ZfZ 1996, 226 ff. 
418  So werden die Rechte der Beteiligten in der OLAF-Verordnung ausdrücklich im 10. 

ERWÄGUNGSGRUND, Art. 8 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 Unterabsatz 2 und 3 er-
wähnt. 

419  Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 38 ff. 
420  EuGH Rs. 265/87 (Schräder/Hauptzollamt Gronau), Slg. 1989, 2237, 2269; Lenz, 

Art. 5 Rn. 36; Calliess/Ruffert/Calliess, Art. 5 Rn. 46. 
421  EuGH Rs. 265/87 (Schräder/Hauptzollamt Gronau), Slg. 1989, 2237, 2269. 
422  Lenz, Art. 5 Rn. 36. 
423  EuGH Rs. 265/87 – Schräder/Hauptzollamt Gronau, Slg. 1989, 2237, 2269 f. 
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verbessert gleichzeitig auch die gerichtliche Kontrolle.424 Da Maßnahmen 
des OLAF der Kommission zugerechnet werden425, ist sie auch Anspruchs-
verpflichteter des Art. 253 EG. Jedoch besteht diese Begründungspflicht nur 
bei verbindlichen Entscheidungen i.S.d. Art. 249 Abs. 4 EG. Eine Entschei-
dung ist hierbei jeder verbindliche Rechtsakt des Gemeinschaftsrechts für 
Einzelfälle.426 Als verbindliche Rechtsakte werden jedoch nur diejenigen 
angesehen, die Rechtswirkungen hervorrufen427 und nicht lediglich vorberei-
tende Maßnahmen darstellen428. 
Der Bericht schließt die Kontrolle vor Ort ab und stellt somit keine rein vor-
bereitende Maßnahme dar. Vielmehr ergibt sich aus dem Sinn und Zweck 
eines Untersuchungsberichts, als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren 
zu dienen, dass eine Rechtswirkung hervorgerufen werden soll. Dabei hängt 
es allerdings vom jeweiligen nationalen Recht ab, ob diese Untersuchungs-
berichte in einem Gerichtsverfahren Verwendung finden können. 
Gegen eine Rechtswirkung spricht der Vorschlag von Folgemaßnahmen in 
dem Untersuchungsbericht, denn die Mitgliedstaaten sind an diese Vorschlä-
ge nicht gebunden, können sie vielmehr abändern. 429 Des weiteren spricht 
gegen eine Rechtswirkung, dass OALF nicht die Befugnisse hat, Rechtswir-
kungen gegenüber den Wirtschaftsteilnehmern zu erlassen, da die eventuelle 
Sanktionierungskompetenz bei den Mitgliedstaaten verblieben ist. Somit ist 
die Begründungspflicht gem. Art. 253 EG nicht auf den Abschlußbericht 
anwendbar. 
3) Akteneinsichtsrecht 
Gem. Art. 255 Abs. 1 EG besitz jeder Unionsbürger, d.h. jede natürliche und 
juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem der Mitgliedstaaten, ein 
individuelles Recht auf Zugang zu Dokumenten der drei Gemeinschaftsor-
gane. Von den in Art. 255 Abs. 2 EG vorgesehenen Einschränkungen dieses 
Anspruchs sind noch keine vorgenommen worden. Jedoch sind bis zu einer 
solchen Einschränkung die geltenden Regelungen über die Einschränkungen 

                                              
424  Calliess/Ruffert/Calliess, Art. 253, Rn. 4 ff. 
425  Vgl. Teil 1:A)II)2)b). 
426  Calliess/Ruffert/Ruffert, Art. 249 Rn. 116. 
427  EuGH Rs. 133/79 (Sucrimex/Kommission) Slg. 1980, 1299, Rn. 15; Rs. 60/81 (IBM/ 

Kommission), Slg. 1981, 2639, Rn. 9; GTE/Schmidt, Art. 249, Rn. 44. 
428  EuGH Rs. 60/81 (IBM/Kommission), Slg. 1981, 2639, Rn. 10. 
429  Aus dem 13. Erwägungsgrund OLAF-Verordnung ergibt sich, dass diese „Empfeh-

lungen“ keine Verpflichtungen auslösen sollen. 
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des Zugangs zu öffentlichen Dokumenten anzuwenden.430 Eine Einschrän-
kung des Zugangs ist gem. Art. 4 Abs. 1 Informationszugangs-Verordnung431 
dann geboten, wenn es dem Schutz des öffentlichen Interesses, dem Schutz 
des Einzelnen, des Geschäftsgeheimnisses und der finanziellen Interessen 
der Gemeinschaft dient432, ebenso besteht kein Recht, verwaltungsinterne 
Dokumente einzusehen433. Da es sich bei den Untersuchungen des OLAF 
um Untersuchungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemein-
schaft handelt, kann dem Unionsbürger (Wirtschaftsteilnehmer) das Akten-
einsichtsrecht grundsätzlich verwährt werden. 
Neben dem normativ geregelten Akteneinsichtsrecht, ergibt sich seine Be-
deutung als Ausprägung des Grundsatzes auf rechtliches Gehör aus dessen 
Anerkennung als allgemeinem verfahrensrechtlichen Rechtsgrundsatz434. 
4) Geheimhaltungspflicht 
Die Gemeinschaftsbediensteten dürfen gem. Art. 287 EG die Auskünfte, die 
ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preisgeben. Der 
Begriff der Auskünfte umfasst alle im Rahmen einer amtlichen Maßnahme 
oder bei Gelegenheit einer solchen erlangten Erkenntnis bzw. Information.435 
Dabei setzt der Begriff des Geheimnisses voraus, dass die das Geheimnis 
bildenden Tatsachen nicht offenkundig, d.h. nur einem abgegrenzten, zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Kreis bekannt sind.436 Diese Geheimhal-
tungspflicht wird dann verletzt, wenn geheime Informationen bzw. Auskünf-
te preisgegeben werden. Dies ist dann gegeben, wenn eine Offenlegung von 
Geheimnissen oder die Weitergabe derselben an Dritte gegeben ist.437 Unter 
Dritten sind alle natürlichen und juristischen Personen zu verstehen, die 
nicht in den Diensten der Gemeinschaft stehen, also auch Amtsträger der 

                                              
430  Hierzu nur: Verhaltenskodex für den Zugang der Öffentlichkeit zu Kommissions- 

und Ratsdokumenten (93/731/EG), ABlEG 1993 Nr. L 340, S. 41 ff; Beschluss der 
Kommission vom 8. Februar 1994 über den Zugang der Öffentlichkeit zu den der 
Kommission vorliegenden Dokumenten (94/90/EGKS, EG, Euratom), ABlEG 1994 
Nr. L 46, S. 58 ff. 

431  Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission, ABlEG Nr. L 145, 43. 

432  Vgl. Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 255, Rn. 14. 
433  Bast, RIW 1992, 742, 746; Schwarze, S. 1297. 
434  EuGH verb. Rs. 46/87 und 227/88 (Hoechst/Kommission), Slg. 1989, 2859. 
435  Grabitz/Hilf/Hummer, Art. 214, Rn. 16 (Stand: 05/95; Art. 287 n.F.); GTE/Grunwald, 

Art. 287, Rn. 11. 
436  Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 287 Rn. 2; Lenz, Art. 287, Rn. 7. 
437  Schwarze, Art. 287 Rn. 7. 
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Mitgliedstaaten.438 Weiterhin muss es sich um eine unbefugte Preisgabe 
handeln.439 Darüber hinaus gilt die Geheimhaltungspflicht auch nach Been-
digung der Amtstätigkeit der Gemeinschaftsbediensteten. 
5) Datenschutz 
Das Primärrecht regelt den generellen Rahmen des Datenschutzes in Art. 
286 EG. Gem. Abs. 1 gilt, dass die gemeinschaftlichen Rechtsakte zum 
Schutz personenbezogener Daten auf die Tätigkeit aller gemeinschaftlichen 
Organe Anwendung finden müssen. Aus dieser Vorschrift folgt, dass die 
Richtlinie der europäischen Gemeinschaft zum Schutz von personenbezoge-
nen Daten440 nicht nur in den Mitgliedstaaten, sondern auch in der Gemein-
schaft selbst Beachtung finden muss. 

II) Allgemeine Rechtsgrundsätze 

Nicht nur der Vertrag selbst, sondern auch das Sekundärrecht übertragen der 
Kommission zahlreiche Verwaltungsbefugnisse, jedoch sind grundlegende 
verwaltungsverfahrensrechtliche Prinzipien im EG-Vertrag nur wenig ent-
halten441, und auch das Sekundärrecht regelt diese nur zum Teil in bestimm-
ten Politikfeldern442. Die Mehrzahl der Grundsätze des Verwaltungsverfah-
rens, die das Gemeinschaftsrecht kennt, entstammt der Rechtsprechung des 
EuGH und ist den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam.443 Die-
se vom EuGH entwickelten Rechtsgrundsätze gehören zum primären Ge-
meinschaftsrecht.444 
1) Verteidigungsrechte 
Der Begriff der Verteidigungsrechte ist der Oberbegriff für eine Reihe von 
Rechten der Betroffenen. Sie gehören zu den fundamentalen rechtsstaatli-
chen Grundsätzen des Verwaltungsverfahrens445 und gelten zugunsten aller 
natürlichen und juristischen Personen in sämtlichen gemeinschaftsrechtli-
chen Verfahren. 
                                              
438  Schwarze, Art. 287 Rn. 7. 
439  Dies ist ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal. Schwarze, EUV, Art. 287 Rn. 9. 
440  Richtlinie 46/95 (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 

1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Datenverkehr, ABlEG 1995 Nr. L 281, S. 31 ff. 

441  Art. 253, 254 EG. 
442  Schwarze, 125 ff. 
443  EuGH verb. Rs. 7/56 und 3-7/57 (Algera u.a./Gemeinsame Versammlung der 

EGKS), Slg. 1957, 83, 118; Rs. 29/69 (Stauder/Stadt Ulm), Slg. 1969, 419, 425. 
444  Bast, RIW 1992, 742, 743.  
445  EuGH, Rs. C-269/90 (Technische Universität München), Slg. 1991, I-5469, Rn. 14. 
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a) Rechtliches Gehör 
Bei dem Prinzip des rechtlichen Gehörs handelt es sich um einen in jeder 
Art von Verfahren, das zu einer belastenden Maßnahme der Verwaltung446 
führen kann, zu beachtenden Grundsatz des Gemeinschaftsrechts447. Jedoch 
muss berücksichtigt werden, dass für die Geltendmachung sich auf ein Ver-
teidigungsrecht bezogen werden muss. Dabei ist dem Betroffenen die Mög-
lichkeit zu geben, sachdienliche Hinweise betreffend der Tatsachenfeststel-
lung oder betreffend der rechtlichen Würdigung zu äußern.448 Dies kann so-
wohl mündlich, als auch in schriftlicher Weise erfolgen.449 
Eine allgemeine Einschränkung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs 
besteht dort, wo eine unbedingte Gewährleistung des angestrebten Zweckes 
und der Leistungsfähigkeit der Verwaltung entgegensteht.450 Weiterhin ist 
eine Ausnahme von diesem Grundsatz gerechtfertigt, wenn der mit der Ent-
scheidung verfolgte Zweck vereitelt wird451 oder die Gewährung des Rech-
tes tatsächlich unmöglich ist oder das Unterlassen der Anhörung nur eine 
unwesentliche Beeinträchtigung darstellt.452 Spezielle Ausprägungen des 
Prinzips auf rechtliches Gehör sind die Möglichkeit zur Stellungnahme bzw. 
der Schaffung eines Anhörungsrechts sowie der Gewährung eines Aktenein-
sichtsrechts453. 
Das Prinzip auf rechtliches Gehör gilt immer, da es sich um einen im Ver-
waltungsrecht der Mitgliedstaaten der EG allgemein anerkannten Rechtssatz 
handelt.454 
b) Recht auf einen Anwalt 
Ein weiterer allgemeiner Rechtsgrundsatz, den der EuGH entwickelt hat, ist 
das Recht auf anwaltliche Vertretung während der Durchführung einer Un-
tersuchung.455 Durch die Hinzuziehung darf es jedoch nicht zu einer unver-
hältnismäßigen Verzögerung kommen, d.h. das Recht umfasst keinen An-

                                              
446  EuGH, Rs. C-269/90 (Technische Universität München), Slg. 1991, I-5469, Rn. 14. 
447  Bast, RIW 1992, 742, 743. 
448  Arnold, EuR, Beiheft 1/1995, 7, 24. 
449  Bast, RIW 1992, 742, 744. 
450  GA Warner in Rs. 113/77 (NTN Toyo Bearing/Rat), Slg. 1979, 1185, 1262. 
451  EuGH Rs. 136/79 (National Panasonik/Kommission), Slg. 1980, 2033, 2056. 
452  EuGH verb. Rs. 33 und 75/79 (Richard Kuhner/Kommission), Slg. 1980, 1677, 1698. 
453  Bast, RIW 1992, 742, 745; vgl. zum Akteneinsichtsrecht Teil 2:C)I)3). 
454  Erstmals EuGH Rs. 32/62 (Maurice Alvis/Rat), Slg. 1963, 109, 123.  
455  EuGH verb. Rs. 46/87 und 227/88 (Hoechst/Kommission), Slg. 1989, 2859, 2924, 

Rn. 16. 
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spruch darauf, dass die Beamten bei unangekündigten Kontrollen mit dem 
Beginn der Nachprüfung bis zum Eintreffen des Anwalts warten.456 
In diesem Zusammenhang ist auch der Schutz der Rechtsberatung in allge-
meinen Rechtsgrundsätzen des Gerichtshofs geregelt, „Legal Privilege“.457 
Dieser Schutz soll jedoch nur dann greifen, wenn der Schriftverkehr im 
Rahmen und im Interesse des Rechts des Mandanten auf Verteidigung ge-
führt wird und sich auf Schriftstücke erstreckt, die aus der Zeit vor der Er-
öffnung des Verfahrens stammen, sofern diese mit dem Gegenstand des Ver-
fahrens in Zusammenhang stehen.458 Die Entscheidung, ob eine schutzfähige 
Korrespondenz vorliegt oder nicht, kann nur vom EuGH getroffen werden 
und nicht von der Verwaltungsbehörde selbst.459 Der Anwalt darf jedoch 
nicht durch ein Beschäftigungsverhältnis an den Mandanten gebunden sein, 
sondern es muss sich um einen unabhängigen Anwalt handeln.460 Das Recht 
auf einen Anwalt besteht bereits im Rahmen eines Voruntersuchungsverfah-
rens.461 
2) Gemeinschaftsgrundrechte 
Anders als in den einzelnen nationalen Verfassungen existiert auf der Ebene 
des Gemeinschaftsrechts kein geschriebener Grundrechtskatalog.462 Viel-
mehr haben sich die einzelnen Schutzbereiche der Grundfreiheiten mit den 
Jahren ausschließlich aus der Rechtsprechung des EuGH ergeben.463 Bei der 
Ausformung der Schutzbereiche hat vor allem die europäische Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)464 eine be-
sondere Bedeutung erlangt. Überwiegend bestand die Auffassung, dass den 
Gemeinschaftsorganen keine unmittelbare Bindung an die EMRK zukam, da 
die Gemeinschaft selbst nicht zu den Vertragsstaaten der Europäischen Men-

                                              
456  Ulrich, S. 204. 
457  EuGH Rs. 155/79 (AM & S/Kommission), Slg. 1982, 1575, 1610, Rn. 18; Danne-

cker, ZStW 111 (1999), 256, 280. 
458  EuGH Rs. 155/79 (AM & S/Kommission), Slg. 1982, 1575, 1610, Rn. 21 ff. 
459  EuGH Rs. 155/79 (AM & S/Kommission), Slg. 1982, 1575, 1613. 
460  EuGH Rs. 155/79 (AM & S/Kommission), Slg. 1982, 1575, 1610, Rn. 21. 
461  Dannecker, ZStW 111 (1999), 256, 292; Ullrich, S. 207. 
462  Zur Grundrechtscharta der EU vgl. hierzu Weber, NJW 2000, 537 ff. 
463  Erstmals EuGH Rs. 29/69 (Stauder/Stadt Ulm), Slg. 1969, 419, 425; vgl. Cal-

liess/Ruffert/Puttler, EUV, Art. 6 Rn. 20 ff; Grabitz/Hilf/Pernice/Mayer, Art. 220, 
Rn. 26. 

464  Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) vom 04. November 1950; zuletzt geändert durch das 11. Zusatzprotokoll 
vom 11. Mai 1994. Vgl. hierzu nur Ehlers, Jura 2000, S. 372 ff. 
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schenrechtskonvention gehört.465 Mit der Entscheidung des EuGH in der 
Rechtssache 46/87 u. 227/88 (Hoechst AG/Kommission)466 fand seitens des 
Gerichtshofs ein Richtungswechsel statt, in dem man sich auf einzelne Re-
gelungen in der EMRK bezog.467 In Art. 6 Abs. 3 EUV verpflichtet sich die 
Union zudem, die Grundrechte, wie sie sich aus der EMRK und aus den 
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemei-
ne Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben, zu achten. Die Achtung der 
Grundrechte ist damit sowohl dem Europäischen Rat wie auch jeder Tätig-
keit unter dem Dach der Europäischen Union einschließlich der Tätigkeit im 
internationalen Bereich aufgegeben.468 
Berechtigte der Gemeinschaftsgrundrechte sind alle natürlichen Personen, 
die Träger der sog. Unionsbürgschaft gem. Art 17 EG sind, als auch juristi-
sche Personen des Privatrechts, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem der 
Mitgliedstaaten haben469. 
Darüber hinaus ist ein Grundrechtskatalog entgegen vielfacher Forderungen 
bis zum heutigen Tag keinem der Verträge angefügt worden. Ebenso kommt 
auch der durch den Europäischen Rat von Köln im Juni 1999 in Auftrag ge-
gebene und unter Leitung von Roman Herzog erstellten Grundrechtschar-
ta470 nur unverbindliche Wirkung zu.471 
a) Achtung der Privatsphäre 
Bei der Achtung der Privatsphäre472 orientiert sich der EuGH vor allem an 
dem in Art. 8 EMRK normierten Individualrecht auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs. Dem Einzelnen 
wird bei diesem Grundrecht insbesondere der Schutz vor der Weitergabe 
personenbezogener Informationen an Unbefugte gewährt. 

                                              
465  Busse, NJW 2000, S. 1074 ff. 
466  EuGH Rs. 46/87 u. 227/88 (Hoechst AG/Kommission), Slg. 1989, 2859, 2924. 
467  EuGH Rs. 46/87 u. 227/88 (Hoechst AG/Kommission), Slg. 1989, 2859, 2924. 
468  Grabitz/Hilf/Hilf/Schorkopf, Art. 6 EUV, Rn. 58. 
469  Nach der Rechtsprechung des EuGH sind diese prinzipiell auch grundrechtsberech-

tigt. Vgl. nur EuGH Rs. 265/87 (Schräder/Hauptzollamt Gronau), Slg. 1989, 2237, 
2269. 

470  Textliche Grundlagen der Charta sind die EMRK und ihre Zusatzprotokolle, die Eu-
ropäische Sozialcharta von 1961, die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte 
von 1989 und Bestimmungen des EGV. Streinz, Rn. 755 ff; zu der Grundrechtscharta 
vgl. nur Weber, NJW 2000, S. 537 ff; zur Rechtsnatur und Rechtswirkung der Charta 
Grabitz/Hilf/Hilf/Pernice/Mayer, nach Art. 6 EUV, Rn. 24 ff. 

471  Streinz, Rn. 755 ff; Meyer/Hölscheidt EuZW, 2003, 613. 
472  U.a. in EuGH Rs. C-404/92 P (Aidstest), Slg. 1994, I-4737, 4789 f. 
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b) Schutz der Wohnung 
Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung wird vom EuGH in en-
gem Zusammenhang mit dem in Art. 8 EMRK garantierten Schutz der Pri-
vatsphäre gesehen.473 Gerade bei der Anwendung dieses Grundrechts auf 
juristische Personen hat der EuGH in seiner Rechtsprechung zwischen dem 
Schutz einer privaten Wohnung und dem von Geschäftsräumen differen-
ziert474 und die letzteren nicht in den Schutzbereich dieses Grundrechts ein-
bezogen475. Begründet wird dies mit den erheblichen Unterschieden in den 
jeweiligen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten.476 Diese Entscheidungen 
sind in der Literatur vielfach kritisiert worden, da sich der EuGH beim 
Schutz der Geschäftsräume auf das den nationalen Verfassungen gemeinsa-
me Minimum zurückgezogen hat.477 

III) Verfahrensrechte in der OLAF-Verordnung 

Neben den Verfahrensrechten aus dem Primärrecht, sowie denen aus den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen, werden einige spezielle Verfahrensrecht in 
der OLAF-Verordnung geregelt. 
Der Datenschutz im Bereich der externen Kontrollen ergibt sich aus Art. 8 
Abs. 1 OLAF-Verordnung. Hiernach sind die Bestimmungen über diese Un-
tersuchungen anwendbar unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen. 
Daneben muss man noch über Art. 3 OLAF-Verordnung den Art. 8 Abs. 1 
Kontroll-Verordnung heranziehen, der diese Bestimmungen enthält. So un-
terliegen gemäß dieser Verordnung mitgeteilte oder eingeholte Informatio-
nen, unabhängig von der Form der Mitteilung, dem Amtsgeheimnis und ge-
nießen den Schutz der vergleichbaren Informationen nach dem nationalen 
Recht des Mitgliedstaats, der die Informationen erhalten hat und nach den 
entsprechenden Vorschriften für die Organe der Gemeinschaft. Im Bereich 
des Datenschutzes wird folglich direkt nochmals auf die Richtlinie der Eu-

                                              
473  EuGH Rs. 97- 99/87 (Dow Chemical Ibérica u.a./Kommission), Slg. 1989, 3165, Rn. 

14 ff; Grabitz/Hilf/Pernice, Art. 164, Rn. 79 (Stand: 05/95; in der neuen Kommentie-
rung des Art. 220 EG nicht weitergeführt.). 

474  EuGH Rs. 46/87 u. 227/88 (Hoechst AG/Kommission), Slg. 1989, 2859, 2924 ff. 
475  EuGH Rs. 46/87 u. 227/88 (Hoechst AG/Kommission), Slg. 1989, 2859, 2924 ff; 

Calliess/Ruffert/Kingreen, EUV, Art. 6 Rn. 99 f. 
476  EuGH Rs. 46/87 u. 227/88 (Hoechst AG/Kommission), Slg. 1989, 2859, Rn. 17 f; 

Rs. 97-99/87 (Dow Chemical Ibérica u.a./Kommission), Slg. 1989, 3165, Rn. 16. 
477  Kulka, DB 1989, S. 2115, 2116; Rengeling, Grundrechtsschutz, S. 121 ff. 
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ropäischen Gemeinschaft zum Schutz von personenbezogenen Daten478 hin-
gewiesen. Neben dem europäischen Datenschutz findet auch das Amtsge-
heimnis auf die eingeholten oder mitgeteilten Informationen Anwendung. 
Dass das Untersuchungsgeheimnis hoch bewertet wird, zeigt sich auch bei 
der Erstattung von Berichten gegenüber dem Europäischen Parlament, dem 
Rat, der Kommission und dem Rechnungshof. Gem. Art. 12 Abs. 3 UAbs. 2 
OLAF-Verordnung muss der Direktor diesen Organen Bericht erstatten, da-
bei wahrt er das Untersuchungsgeheimnis und die legitimen Rechte der Be-
troffenen. 
 

 

 

                                              
478  Richtlinie 46/95 (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 

1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Datenverkehr, ABlEG 1995 Nr. L 281, S. 31 ff. 
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Teil 3: Das Pendant der externen Untersuchungen 
in Spanien und die Anwendbarkeit der Normen auf 

die Untersuchungen des OLAF 

Die Untersuchung der Kontrollzuständigkeiten und das Kontrollverfahren 
anhand des geltenden spanischen Rechts ist Gegenstand diesen Teils. Da die 
nationalen Vorschriften selbst keinen Hinweis darauf enthalten, ob sie über 
ihren nationalen Anwendungsbereich auch auf die Untersuchungen des  
OLAF anwendbar sind, besteht daher nur die Möglichkeit im Rahmen eines 
Vergleichs der nationalen Kontrollen mit dem Ziel der OLAF-Kontrollen die 
entsprechenden Normen ausfindig zu machen. 
Hierzu soll zunächst unter A) ein kurzer allgemeiner Einblick in das spani-
sche Rechtssystem gegeben werden, um dann unter B) mit der Kontrollzu-
ständigkeit im Einnahmen- und Ausgabenbereich fortzufahren. Auf die ei-
gentlichen Kontrollverfahren wird – jeweils gesondert für die Einnahmen 
und die Ausgaben – unter C) und D) eingegangen. 

A) Das spanische Rechtssystem 
Spanien ist ein Königreich, nach dem Wortlaut der Verfassung eine „parla-
mentarische Monarchie“ 479, jedoch wird es seit der Verfassung von 1978 
demokratisch regiert, der König hat nur repräsentative Funktionen. Staats-
rechtlich handelt es sich bei Spanien um keinen Bundesstaat, sondern um 
einen Einheitsstaat480, welcher sich territorial in autonome Regionen (Co-
munidades Autónomas481), Provinzen und Gemeinden (Municipios) organi-
siert482. Durch die Verfassung von 1978 wurde dem Wunsch nach Autono-
mie freie Bahn gegeben und die Möglichkeit zur Schaffung von CCAA483 
durch die Art. 137 ff CE eingeräumt. Bereits 1983 waren alle 17 autonomen 
Regionen, die das gesamte spanische Territorium ausmachen, auf dem Weg 
des Referendums oder des Parlamentsbeschlusses gebildet. Die Zuweisung 
von Autonomie in den jeweiligen Statuten ist unterschiedlich stark ausge-

                                              
479  Art. 1, 3 CE. 
480  Art. 2 CE. 
481  Im Folgenden CCAA. 
482  Art. 137 CE. 
483  Vgl. zum Aufbau Spanien nur Wendland, Spanien auf dem Weg zum Bundesstaat?; 

Pfeifer, Probleme des spanischen Föderalismus. 
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prägt.484 Dabei regelt die Verfassung ausführlich, welche Kompetenzen über-
tragen werden können485 und welche unbedingt dem zentralen Staat ver-
bleiben müssen.486 
Bei der Gesetzgebung ist grundlegend die Unterscheidung zwischen Leyes 
Ordinarias und Leyes Orgánicas zu beachten. Die letzteren dienen dazu, die 
Verfassung weiterzuentwickeln.487 
Unterhalb der Gesetzesebene finden sich Verordnungen (reglamentos) und 
Erlasse (decretos), abgedruckt im Boletín Oficial del Estado488. 
Die Rangfolge der Gesetze ist wie folgt: Zunächst kommen die Leyes or-
gánicas489, gefolgt von den Leyes Ordinarias, den Decretos-leyes490 und zu-
letzt den Decretos legislativos491. 
Daneben gibt es noch die untergesetzlichen Normen, einerseits auf der staat-
lichen Ebene und andererseits auf der lokalen Ebene. Auf der Staatlichen 
Ebene sind dies die Reglamentos492, bei welchen nochmals in Real Decre-
tos493 und Ordenes Ministerial494 unterschieden wird. Auf der lokalen Ebene 
sind dies die Ordenanzas Municipales495. 
Die meisten Gesetzte werden durch eine spezielle Verordnung ausgeführt. 
Deutlich wird dies z.B. bei dem allgemeinen Steuergesetz, dem LGT496, zu 
welchem u.a. folgende Verordnungen ergangen sind: die RGIT497, das RD 

                                              
484  Sehr ausgebildet für „Catalunya“, „Euskadi“ (Baskenland) sowie „Galicia“, ebenfalls 

in „Andalucía“. 
485  Art. 148 CE. 
486  Art. 149 CE. 
487  Art. 81 CE. 
488  Im Folgenden BOE. 
489  Diese bedürfen einer qualifizierten parlamentarischen Mehrheit. 
490  Normen mit Gesetzesrang, die unter besonderen Bedingungen von der Regierung 

erlassen werden. 
491  Normen mit Gesetzesrang, die aufgrund parlamentarischer Ermächtigung von der 

Regierung erlassen werden. 
492  Durch die Regierung erlassene untergesetzliche Verordnungen. 
493  Von der gesamten Regierung erlassen. 
494  Von einem Minister erlassen. 
495  Ausübung der den Gemeinden übertragenen Kompetenzen. 
496  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). 
497  RD 939/1986 vom 25. April; Allgemeine Verordnung zur Steuerinspektion. 
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1684/1990 vom 20.12.498, RD 1930/1988 vom 11.09.499, sowie das Procedi-
miento en las Reclamaciones Económico-Administrativas500. 
Der Gerichtsaufbau, bezogen auf den Verwaltungsrechtsweg, in den auch 
die steuerrechtlichen Verfahren fallen und für die vorliegende Arbeit von 
ausschließlichem Interesse sind, ist in drei Instanzen unterteilt, über der  
obersten Instanz ist nur noch das Tribunal Constitucional angesiedelt. 
Die untere Instanz bilden die Juzgados de lo Contencioso-administrativo, 
welche eigenständige Gerichte sind. Für jeden Gerichtsbezirk wird die je-
weils erforderliche Anzahl von Juzgados gebildet. 
Die mittlere Instanz bilden einerseits die Tribunales Superiores de Justicia 
und andererseits die Audiencia Nacional. Bei den Tribunales Superiores 
handelt es sich um Kollegialgerichte, deren Zuständigkeit sich auf den terri-
torialen Bereich einer autonomen Region erstreckt.501 Die für verwaltungs-
rechtliche Streitigkeiten zuständige Sala de lo Contencioso-administrativo 
ist auch für die Entscheidung abgabenrechtlicher Streitigkeiten zuständig.502 
Anders verhält es sich bei der Audiencia Nacional. Sie ist örtlich für ganz 
Spanien zuständig und hat ihren Sitz in Madrid. Die Sala de lo Contencioso-
administrativo der Audiencia Nacional ist für Klagen gegen abgabenrechtli-
che Entscheidungen, die im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren der 
Reclamación abschließend vom Tribunal Económico Administrativo Central 
(TEAC) oder dem Finanzminister getroffen worden503 sind, zuständig.504 
In letzter Instanz wird über die Recursos de Casación gegen Entscheidungen 
der Audiencia Nacional sowie gegen erstinstanzliche Entscheidungen der 
Tribunales superiores de Justicia betreffend Verwaltungsakte der zentralen 
Verwaltung vom Tribunal Supremo (TS) entschieden. Nach Erschöpfung des 
Rechtswegs505 kann das Tribunal Constitucional (TC) wegen der Verletzung 
des Gleichheitsgrundsatzes und bestimmter Grundrechte und Grundfreihei-
ten mit der Verfassungsbeschwerde angerufen werden.506 Darüber hinaus be-

                                              
498  RD 1684/1990 vom 20. Dezember; Allgemeine Verordnung zur Steuererhebung. 
499  RD 1930/1988 vom 11. September; Verordnung zum Steuer-Sanktionssystem. 
500  RD 391/1996 vom 01. März; die Verordnung zum außergerichtlichen Rechtsbehelfs-

verfahren. 
501  Art. 70 LOPJ. 
502  Art. 74 LOPJ. 
503  Art. 40 Abs. 1 TAPEA. 
504  Art. 74 LOPJ. 
505  Art. 43 LO 2/1979, vom 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, BOE de 5 de 

octubre, LOCT. 
506  Art. 53 Abs. 2, 161 Abs. 1 lit. b) CE; Art. 2 Abs. 1 lit. b) LOTC. 
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steht auch die Möglichkeit im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens be-
stimmte Normen überprüfen zu lassen.507 Insoweit bestehen deutliche Paral-
lelen zum deutschen Bundesverfassungsgericht. 
Der Ablauf des Gerichtsverfahrens regelt sich nach dem Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa de 1998508. 
Seit dem 1.1.1986 gehört das Königreich Spanien zur EU. 

B) Zuständigkeiten im spanischen Recht 
In Spanien existiert kein zentrales Organ, welches sowohl für die Kontrollen 
auf der Einnahmenseite, als auch für die Kontrollen auf der Ausgabenseite 
zuständig ist. Die jeweiligen Zuständigkeiten richten sich vielmehr nach den 
Bereichen Einnahmen und Ausgaben. 

I) Einnahmenbereich 

Aufgrund des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts bestand mit 
Inkrafttreten des Zollkodex kein Bedarf mehr für ein spanisches Zollgesetz. 
Allerdings bedarf es in vereinzelten Fällen immer noch nationaler Regelun-
gen.509 Gerade in dem Bereich des allgemeinen Verfahrensrechts enthält der 
ZK nur sehr vereinzelt Vorschriften, was dazu führt, dass insbesondere die 
Organisationsregeln und die Kontrollbefugnisse in den Regelungsbereich 
der Mitgliedstaaten fallen. Um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie 
eine Kontrolle auf der Einnahmenseite abläuft, bedarf es aufgrund des 
staatsrechtlichen Aufbaus zunächst der Klärung der Kompetenzfrage (1). 
Sobald diese geklärt ist, lässt sich die eigentliche Kontrollbefugnis herleiten 
(2). Zuletzt bedarf es noch der Abgrenzung des Verwaltungsrecht zum Straf-
recht (3). 
1) Kompetenz 
Grundlegendes Abgrenzungskriterium für die Steuerkompetenz ist der Art. 
133 CE. Hiernach steht die Gesetzgebungshoheit in Abgabenangelegen-
heiten ausschließlich dem Staat zu, Art. 133.1 CE.510 Soweit dieser von sei-
ner Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch gemacht hat, können auch 

                                              
507  Art. 161 Abs. 1 lit. a), 162 Abs. 1 lit. a) CE. 
508  Vom 27 de diciembre de 1956, BOE de 28 de diciembre. 
509  So belässt der Zollkodex ausdrücklich z.B. bei Art. 10, 217 Abs. 2, 229, 245 ZK den 

Mitgliedstaaten die Regelung von Einzelheiten. 
510  López Díaz, S. 165,173. 
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die autonomen Regionen und die Gemeinden Steuern kraft eigener konkur-
rierender Gesetzgebungszuständigkeit erheben. 511 
Seit der Neuregelung der Länderfinanzierung512 ist den autonomen Regionen 
die Gesetzgebungszuständigkeit eingeräumt worden, bestimmte staatliche 
Steuern, deren Ertragshoheit ihnen ganz oder teilweise übertragen worden 
ist – sog. Tributos Cedidos513 –, für ihren jeweiligen regionalen Bereich in 
begrenztem Umfang inhaltlich zu modifizieren.514 
Im Rahmen der Kontrollbefugnis im Bereich des ZK ist die Gesetzgebung 
für diese Befugnisse in den Händen der einzelnen Mitgliedstaaten geblieben. 
Gem. Art. 149 Nr. 10 CE liegt die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis 
für diesen Bereich beim zentralen Staat. Im spanischen Rechtssystem ist 
dies derart geregelt, dass es im allgemeinen Abgabengesetz das Ley General 
Tributaria gibt. Dieses findet auf alle Abgaben Anwendung und wird durch 
spezifische Gesetze zu den einzelnen Abgaben ergänzt. Die Zollabgaben 
werden ebenfalls in diesem Gesetz geregelt. Für die Steuerinspektion gibt es 
eine die Bereiche der Verwaltung, Aufsicht, Kontrolle, Erhebung und Recht-
mittel regelnde Verordnung, das Reglamento General de la Inspeción de los 
Tributos515. Daneben existiert jedoch auch noch im Bereich des Zollrechts 
das Ley de Represión del Contrabando 12/1995516, welches im Bereich der 
Kontrollvorschriften auf das RGIT verweist. Somit hat der zentrale Staat 
von seiner Gesetzgebungskompetenz gebrauch gemacht. 

                                              
511  Vgl. Autonome Regionen Art. 133.2, 156 und Disp. Adic. 1a CE sowie Art. 4, 6 bis 9 

Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Au-
tónomas (LOFCA), BOE de 1 de octubre. 

512  Garcia Frias, Spanien: Neuregelung der Länderfinanzierung, IStR 7/97 Beihefter, 3. 
513  Zu diesen sog. gehören u.a. die Vermögensteuer (Impuesto sobre el Patrimonio), 

Erbschaft- und Schenkungsteuer (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), Schen-
kung- und Stempelsteuer (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados) und – bis zu einer Grenze von 30 v.H. – die Einkommensteuer 
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Für diese Ausnahmen gilt das Ley 
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administra-
tivas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y ciudades con Estatuto de Autonomía. 

514  Die Änderungsmöglichkeiten betreffen fast ausschließlich die Tarife und Abzüge. 
vgl. die Aufzählung bei Marin-Barnuevo Fabo/Ehmcke StuW 1997, S. 193, Fn. 6. 

515  Real Decreto 939/1986, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos und im Folgenden RGIT. Dieses wurde durch das LGT 
58/2003 teilweise aufgehoben. Nach dem Stand vom Januar 2006 gibt es Bestrebun-
gen ein Reglamento General de Aplicación de los Tributos zu schaffen, welches das 
RGIT ganz aufheben wird. 

516  Im Folgenden LO 12/1995. 
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2) Kontrollbefugnis 
Entscheidend für die Kontrolle ist, welche spanische Behörde innerhalb der 
Finanzverwaltung diese durchführen darf. Es muss somit die zuständigen 
Behörde ermittelt werden. Dabei stößt man auf eine spanische Besonderheit; 
die staatliche Finanzverwaltung obliegt einer selbständigen Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, der Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(A.E.A.T.). Dieses eigenständige Organ ist direkt dem Finanzministerium 
untergeordnet.517 Innerhalb der A.E.A.T. sind die Befugnisse für die diversen 
Steuern und Abgaben einzelnen Abteilungen zugeordnet. Diese Zuordnung 
ergibt sich aus der Orden de 2 de junio de 1994.518 
Der Orden de 2 de junio de 1994 weist die Kontrolle betreffend den traditio-
nellen Einnahmen der Europäischen Gemeinschaft dem Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales519 zu.520 
Art. 13.1 LO 12/1995 enthält betreffend der Kontrollzuständigkeit zwar kei-
ne Aussage, jedoch regelt er die Zuständigkeit bei zollrechtlichen Ordnungs-
widrigkeiten im Anwendungsbereich des Gesetzes. Bei dem Erlass von 
Sanktionen bedarf es zunächst der Feststellungsbefugnis, ob eine Ordnungs-
widrigkeit oder eine Straftat vorliegt. Hier verweist die Disposición final 
primera Absatz 2 auf die allgemeinen Kontrollvorschriften des LGT und des 
RGIT. So ergibt sich aus diesem Zusammenspiel der beiden Normen auch 
die Kontrollzuständigkeit. 
Innerhalb der Abteilung für Zölle und spezielle Steuern ist die Arbeit wie 
folgt aufgeteilt: 
So besitzt die Einheit der Oficina Nacional de Inspección (ONI) die aus-
schließliche Kompetenz für große Unternehmen, die in einer abgeschlosse-
nen internen Liste aufgeführt werden. Um große Unternehmen handelt es 
sich dabei, wenn ein Warenumsatz von über 6 Mio. Euro gegeben ist. 

                                              
517  Zu den rechtlichen Fragen betreffend dieser Stellung der A.E.A.T. siehe das Werk 

von Ortiz Calle, La Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
518  Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia 

Estatal de Administración, zuletzt geändert durch Orden de 16 de diciembre de 2005; 
Das Organigramm der A.E.A.T. ist im Internet unter http://www.aeat.es/agencia/ 
estructura/home.html zu finden. 

519  Abteilung für Zölle und spezielle Steuern.  
520  Die Aufgaben des Dept. de Aduanas e II.EE. finden sich auch im Internet, indem 

man auf der Seite des Organigramms der A.E.A.T. auf das Dept. geht; siehe Fn. 518. 
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Die Unidades Regionales de Inspección (URI) sind für die übrigen Unter-
nehmen einer Region, die nicht unter die ausschließliche Kompetenz der 
ONI fallen, zuständig. 
Zuletzt gibt es noch die Unidades Provinciales de Inspección (UP), die die 
Zuständigkeiten über den Rest der Steuerpflichtigen, die nicht der URI oder 
ONI fallen, besitzen.521 
Für die Verhängung der verwaltungsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten im 
Bereich des Zolls sind die jeweiligen Leiter der regionalen oder provinzialen 
Dienststellen der Zollverwaltung zuständig.522 
3) Abgrenzung zum Strafrecht 
Entscheidend für die Untersuchungszuständigkeit in Spanien ist die Abgren-
zung des Verwaltungsrechts zum Strafrecht. Diese Abgrenzung hängt in 
Spanien von der Höhe des hinterzogenen Betrags ab und kann mitunter an 
einem Cent liegen. Daneben ist die Einstufung aber auch von der Vorsatz-
form abhängig. So muss die Straftat vorsätzlich begangen worden sein, wäh-
rend für die Ordnungswidrigkeit bereits Fahrlässigkeit ausreicht. 
Ob als Folgemaßnahme nur eine Ordnungsgeld verhängt wird oder aber das 
Verfahren an die Strafverfolgungsbehörden abzugeben ist, ist im LO 12/1995 
geregelt. Die Höhe dieser Grenze ist vom jeweiligen Tatbestand abhängig 
und richtet sich nach dem Wert der Güter oder Waren, Gattungen oder Artikel. 
a) Strafrecht 
Um eine Straftat handelt es sich, wenn der hinterzogene Wert gleich oder 
höher als 3.000.000 Peseten (ca. 18.000 Euro523) ist.524 Bei Tabakwaren liegt 
diese Grenze bereits bei 1.000.000 Peseten (ca. 6.000 Euro).525 
Unabhängig vom dem Wert der hinterzogenen Ware liegt auf jeden Fall eine 
Straftat vor, wenn das Kriterium des Art. 2.2 LO 12/1995 erfüllt ist. Dabei 
handelt es sich um die Veruntreuung oder den Schmuggel durch eine Orga-

                                              
521  Bei der Einteilung in diese Gruppen handelt es sich um Verfahrenshandlungen, die 

im Gegensatz zu reinen Verwaltungsentscheidungen keine notwendigen Anforderun-
gen für die Gültigkeit der Untersuchungspläne darstellen, STS de 17 de febrero de 
2001, Rec. n.° 8312/1995. 

522  Resolución de 10.02.99, del Presidente de la A.E.A.T.  
523  Das LO 12/1995 ist noch nicht auf Euro umgestellt worden. Mit dem Ley Orgánica 

15/2003 hat Spanien erst das Código Penal auf den Euro umgestellt. 
524  Art. 2.1 LO 12/1995. 
525  Art. 2.3.b) LO 12/1995. 
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nisation oder von Drogen, Rauschgiften, Waffen oder sonstigen Waren, de-
ren Besitz bereits eine Straftat darstellt. 
Die Folgen einer Straftat finden sich in Art. 3.1 Abs. 1 LO 12/1995. Hier-
nach wird man mit einer „geringen“ Gefängnisstrafe bestraft, welche 6 Mo-
nate bis 3 Jahre betragen kann. Dazu kommt noch das Doppelte bis Vierfa-
che des Wertes der Güter, Waren, Gattungen oder Wertpapiere als Geldstrafe. 
In der Abschlussanordnung Nr. 1 Abs. 1 LO 12/1995 werden als zusätzliche 
strafrechtliche Normen die Vorschriften des Código Penal526 herangezogen. 
Somit kommen neben der hier vorgenommenen Abgrenzung aufgrund der 
Höhe des hinterzogenen Betrages auch noch die Delikte gegen die Staats-
finanzen aus dem CP in Betracht, welche im XIV. Titel zu finden sind.527 In 
Art. 305 CP ist die Strafandrohung höher, als die des LO 12/1995. Dort 
droht demjenigen, der den staatlichen öffentlichen Haushalt mit mehr als 
120.000 Euro schädigt, eine Gefängnisstrafe von einem bis vier Jahren und 
eine Geldstrafe bis zum Sechsfachen des festgestellten Betrags. Des weite-
ren regelt der Art. 306 folgenden Straftatbestand: „Wer durch eine Handlung 
oder Unterlassung gegenüber den allgemeinen Haushalten der Europäischen 
Gemeinschaften oder anderen von ihnen verwalteten Mitteln eine Hinterzie-
hung in Höhe von mehr als 50.000 Euro begeht, indem er die Zahlung von 
Beträgen umgeht, die bezahlt werden müssen, oder die erhaltenen Gelder 
einer anderen Verwendung zuführt als der, für die sie bestimmt sind, wird 
mit Gefängnis von einem Jahr bis zu vier Jahren und Geldstrafe in Höhe der 
genannten Summe bis zu deren sechsfachen Höhe bestraft.“ Hieraus ergibt 
sich, dass ab einem Betrag von 50.000 Euro ebenfalls eine Straftat in diesem 
Bereich vorliegt und somit die Strafrechtsbehörden anstelle der A.E.A.T. 
zuständig sind. 
b) Verwaltungsrecht 
Eine verwaltungsrechtliche Ordnungswidrigkeit regelt sich gem. Art. 183.3 
LGT 58/2003 im Bereich des Zollrechts nach den speziellen Gesetzen, d.h. 
nach dem LO 12/1995. Aus diesem Gesetz ergibt sich, dass es sich dann um 
eine verwaltungsrechtliche Ordnungswidrigkeit handeln muss, wenn nicht 
ein Straftatbestand vorliegt. Somit muss der Wert der Güter, Waren, Gattun-
gen oder Artikel unter der Grenze des Strafrechts liegen (18.000 Euro bzw. 
6.000 Euro bei Tabak) und das Kriterium des Art. 2.2 LO 12/1995 darf keine 
Anwendung finden. 

                                              
526  Dem spanischen Strafgesetzbuch, im Folgenden CP. 
527  Vgl. hierzu nur Morillo Méndez, Infracciones, sanciones tributarias y delitos contra 

la Hacienda Pública, S. 283ff. 
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In Art. 11.2 LO 12/1995 findet eine Einteilung für die verwaltungsrechtliche 
Ordnungswidrigkeit in leichte, schwere und sehr schwere Fälle statt, was 
von der Höhe des Wertes der hinterzogenen Ware abhängt. Diese Einteilung 
ist entscheidend für die spätere Sanktionierung, die in Art. 12 LO 12/1995 
geregelt ist. Die Sanktionen betragen zwischen 100 und 300 Prozent des 
Wertes der Güter oder Artikel und bei Tabakwaren kann der Geschäfts-
betrieb darüber hinaus einstweilig – d.h. zwischen 4 Tagen und einem Jahr – 
oder aber auch endgültig eingestellt werden. In dem RD 1649/1998 werden 
die Sanktionen differenziert, insbesondere auf Seiten der Tabak-Sanktionen; 
Kriterium für diese Differenzierung ist hierbei die oben angesprochene Ein-
teilung. Die Grenzen des LO 12/1995 finden jedoch aufgrund der Gesetzes-
hierarchie Beachtung und werden nicht überschritten. 
Beachtung im Rahmen dieser Abgrenzung muss auch der Art. 180.1 LGT 
und Art. 66 RGIT finden. Nach Art. 180.1 LGT sind die Untersuchungen an 
die zuständigen Strafrechtsbehörden abzugeben, wenn sich herausstellt, dass 
eine Straftat gegeben ist. Sind die Untersuchungen an die zuständige Straf-
rechtsbehörde übergeben worden, muss die Steuerfahndung ihre eigenen 
Untersuchungen unterbrechen, bis die Gerichte entschieden haben.528 Ein 
Schuldspruch schließt die Möglichkeit einer verwaltungsrechtlichen Ord-
nungswidrigkeit aus.529 Falls das Gericht keinen Schuldspruch erlässt, so 
wird das Verfahren an die A.E.A.T. zurück verwiesen und sie kann es dann 
unter der vom Gericht anerkannten Höhe der Steuerschuld oder des Waren-
werts zum Abschluss bringen.530 
Der Art. 66 RGIT führt darüber hinaus weiter aus, dass zwar grundsätzlich 
die Fälle an die zuständige Strafrechtsbehörde abgegeben werden müssen, 
jedoch kann auch eine Anfrage an das Finanzministerium gestellt werden, 
welches dann entscheidet, ob die Untersuchung nicht doch in den Händen 
der A.E.A.T. verbleiben sollen. 

II) Ausgabenbereich 

Der Ausgabenbereich ist gerade im Bereich der Subventionen und Beihilfen 
aufgrund des oben angesprochenen Rechtssystems mit der Finanzhoheit der 
autonomen Regionen diffiziler als der Einnahmenbereich. 

                                              
528  Vgl. Morillo Méndez, Infracciones, sanciones tributarias y delitos contra la Hacienda 

Pública, S. 292f. 
529  Art. 77.6 Absatz 3 LGT. 
530  Art. 66.2 RGIT. 



Teil 3: Das Pendant der externen Untersuchungen in Spanien und die Anwendbarkeit der 
Normen auf die Untersuchungen des OLAF 

108 

1) Kompetenz 
Wie auf der Einnahmenseite bedarf es auch auf der Ausgabenseite zunächst 
einer Untersuchung betreffend den Kompetenzen. Hier kommen neben dem 
zentralen Staat, auch die autonomen Regionen sowie die Gemeinden als 
Kontrollorgane in Betracht.531 
Um die Kompetenzen des Staates und der autonomen Regionen im Bereich 
der Finanzen näher zu untersuchen, bedarf es eines Blickes in die Gesetze. 
So heißt es in der CE, dass die autonomen Regionen für die Entwicklung 
und die Ausführung ihrer Kompetenzen finanzielle Autonomie genießen.532 
Dies wiederholt das Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Au-
tónomas533 unter Hinzufügung „in Anerkennung mit der Verfassung, stim-
men sie den Gesetzen und den jeweiligen Statuten zu“. Die Befugnis der 
autonomen Regionen im Bereich des Sanktionsrechts wird dabei im engen 
Zusammenhang mit der Entwicklung und der Ausübung ihrer Kompetenzen 
gesehen. Neben dieser generellen Abgrenzung der Kompetenzen im Bereich 
des Staates und der autonomen Regionen muss ebenfalls die Entwicklung 
der Rechtsprechung des TC betreffend der Ausführung des Europäischen 
Rechts und der Verwaltung der europäischen Subventionen im Auge behal-
ten werden. In diesem Sinne hat das TC eine Reihe von Prinzipien aufge-
stellt, die man in folgenden Sätzen zusammenfassen kann534: 
– die Anwendung der europäischen Subventionen ändert nichts an der ver-

fassungsgemäßen Kompetenzverteilung. 
– eine mögliche Verantwortung des „Königreichs Spaniens“ für die Nicht-

einhaltung der Vorschriften von europäischen Subventionen rechtfertigt 
nicht den Eingriff des „zentralen Staates“. 

– es ist mehr als auffällig, dass die Verwaltung der Strukturfonds eine enge 
Zusammenarbeit und Koordination zwischen dem Staat und den autono-
men Regionen erfordert. 

In dem Urteil 79/1992 des TC535 – welches sich zwar nur auf die EAGFL-
Garantie bezieht, jedoch Auswirkungen auf sämtliche europäischen Subven-

                                              
531  López Díaz, S. 165, 173. 
532  Art. 156.1 CE. 
533  Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Au-

tónomas. 
534  Siehe hierzu auch Ordóñez Solís, La gestión y el control, III) A) 1. (Seite 21). 
535  Urteils 79/1992, vom 28 Mai, über die Gewährung von Beihilfen des EAGFL-

Garantie (BOE Nr. 144, Beilage, vom 16. Juni 1992, S. 27). 



B) Zuständigkeiten im spanischen Recht 

109 

tionen536 hat – werden gleich 15 Konflikte betreffend der Kompetenzen zwi-
schen der zentralen Verwaltung und einigen autonomen Verwaltungen ge-
löst, insbesondere mit Katalonien und dem Baskenland. Allgemein gespro-
chen gibt das Urteil den autonomen Regionen Recht, die eine größere Teil-
nahme an der Verwaltung des EAGFL-Garantie forderten. Dieses Urteil 
stimmt der konstitutionellen Lehre hinsichtlich der gemeinschaftlichen Sub-
ventionen zu und führt zum Anwendungsbereich im Falle der Strukturfonds 
folgendes aus: 

„Die Verwaltung der Fonds, die für die Förderung der Aktivitäten des 
Sektors, ausgeschrieben in dem Haushaltsgesetz des Staates, bestimmt 
sind, fällt in die Zuständigkeit der autonomen Regionen, was bedeutet, 
dass zwischen ihnen übereinstimmend mit objektiven Kriterien oder  
Übereinkünften diese Mittel verteilt werden müssen, ohne eine mitwir-
kende Vereinigung einzuschalten. 
Jedoch gibt es von dieser Regel Ausnahmen der Art, dass es einer zentra-
len Verwaltung der Subventionen durch ein Organ der staatlichen Verwal-
tung oder einer unabhängigen Einrichtung von dieser bedarf, wenn es 
sich als unumgänglich erweist, die volle Wirksamkeit der Subventionen 
innerhalb der grundlegenden Ordnung des Sektors zu sichern und die 
gleichen Möglichkeiten der Beschaffung und Nutzung seitens ihrer poten-
tiellen Empfänger im gesamten nationalen Gebiet zu garantieren. Dies 
verhindert zur gleichen Zeit auch die Überschreitung der zur Verfügung 
stehenden Mittel der verschiedenen Subventionen auf diesem Sektor. In 
jedem Falle soll die Herkunft dieser zentralisierten Verwaltung vernünfti-
gerweise gerechtfertigt erscheinen oder sich mühelos aus der Natur und 
dem Inhalt der Maßnahme der Förderung, um die es sich handelt, ableiten 
lassen.“537 

Aus diesem grundlegenden Urteil ergibt sich, dass aufgrund der territorialen 
Organisation und der finanziellen Freiheiten der autonomen Regionen für 
die Vergaben innerhalb der Zuständigkeitsbereiche der autonomen Regionen 
die zentrale Verwaltung grundsätzlich keine Befugnisse besitzt. Nur unter 
gewissen strengen Voraussetzungen sind Ausnahmen möglich bzw. ange-

                                              
536  Zu der Definition der Begriffs „Subvention“ in der spanischen Literatur vgl. Fuentes 

Vega, El Gasto Público, S. 458 ff. 
537  F.j. 2.6 des Urteils 79/1992, vom 28. Mai, über die Gewährung von Beihilfen des 

EAGFL-Garantie (BOE Nr. 144, Beilage, vom 16. Juni 1992, S. 27); bestätigt durch 
F.j. 7, B) und C) des Urteils 128/1999, vom 01. Juli über die Mitfinanzierung; abge-
druckt auch bei Ordoñez Solís, Administraciones españolas y Fondos Estructurales 
Europeos, 61, 71. Freie Übersetzung durch den Autor.  
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bracht. Einhergehend mit dieser zentralstaatlichen Unzuständigkeit ist auch 
die Kontrollmöglichkeit/-befugnis nicht für die zentrale Verwaltung im Be-
reich der autonomen Regionen gegeben. Dieser Rechtsprechung trägt auch 
das neue LGS538 Rechnung. Im Falle von Kontrollen nationaler Subventio-
nen und Beihilfen findet das LGS gem. Art. 44.1 LGS nur dann Anwendung, 
wenn diese Subventionen und Beihilfen von der zentralen Verwaltung oder 
abhängigen oder unabhängigen Behörden oder Ämtern bewilligt wurden. Im 
Falle von europäischen Subventionen ist die I.G.A.E. zwar das zuständige 
Organ für die Einleitung von Kontrollen, aber sobald die Kontrollen von den 
autonomen Regionen durchzuführen sind, besitzt die I.G.A.E. nur die Be-
fugnis bezüglich der notwendigen Koordination der Kontrollen. Darüber 
hinaus ist sie die Verbindungsbehörde zwischen dem zuständigen Organ der 
Europäischen Kommission und den autonomen Körperschaften und der Ad-
ministración General del Estado.539 
Bei der Befugnis der I.G.A.E. erkennt man somit sehr gut die notwendige, 
von der Verfassung vorgeschriebene Separierung zwischen von den CCAA 
vergebenen Subventionen und solchen vom zentralen Staat. 
In der Finanzplanung 1994–1999 sah die Aufteilung der Strukturfonds wie 
folgt aus: 65 % der Mittel wurden durch die staatliche Verwaltung verteilt; 
30 % durch die autonomen Regionen; und nur 5 % durch die Gemeinden.540 
2) Kontrollbefugnis 
In Spanien wird der Begriff der Kontrolle als Synonym für Untersuchungen, 
Überprüfungen und Inspektionen benutzt, um die Übereinstimmung mit den 
vorgesehenen Normen zu gewährleisten und zu überprüfen.541 Wie in ande-
ren Staaten werden auch in Spanien drei verschiedenen Arten von Kontroll-
verfahren eingesetzt, dabei handelt es sich um die interne, die externe, sowie 
die parlamentarische Kontrolle.542 
Bei der internen Kontrolle findet eine Überprüfung durch eine spezialisierte 
Abteilung einer Behörde über eine andere Abteilung derselben Behörde 
statt. Beide sind voneinander unabhängig, besitzen aber eine gemeinsame 
übergeordnete Hierarchie. 
                                              
538  BOE vom 18. November 2003. 
539  Art. 45.1 LGS. 
540  Ordoñez Solís, Administraciones españolas y Fondos Estructurales Europeos, S. 61, 

67; Für den derzeitigen Zeitraum liegen noch keine Zahlen vor. Nach einem Ge-
spräch mit dem Finanzministerium wird der Anteil bei der staatlichen Verwaltung je-
doch unter 50 % liegen. 

541  Pascual García, S. 213.  
542  Eine Übersicht über die möglichen Kontrollen findet sich bei García Soto, S. 68, 74 ff. 
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Die externe Kontrolle unterscheidet sich insofern, als das es sich bei dem 
kontrollierenden Organ um ein nicht zu der kontrollierten Behörde gehören-
des Organ handelt. Diese externe Behörde ist der spanische Rechnungshof. 
Die parlamentarische Kontrolle, die von den Parlamenten oder Kammern 
durchgeführt werden, stellt jedoch eher eine wirkungslose politische Kon-
trolle dar543. 
Bereits in Hinblick auf die OLAF-Kontrollen kommen vorliegend die par-
lamentarischen, als auch die externen Kontrollen nicht in Betracht. Bzgl. der 
Kontrollbefugnisse im Rahmen der internen Finanzkontrolle gibt uns Art. 4 
LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas544 entscheidende Hin-
weise. So bestimmt dieser, dass im öffentlichen Sektor folgende Organe für 
die Kontrolle zuständig sein können: die zentrale Verwaltung, die autono-
men Regionen und die Gemeinden, aber auch die Vergabestellen der Sozial-
versicherung, die autonomen Behörden, sowie die staatlichen Gesellschaften 
und weitere öffentliche Unternehmen. Wie man bei der Kompetenzuntersu-
chung sah545, kommen für den Bereich der europäischen Subventionen je-
doch vorwiegend die zentrale Verwaltung, die autonomen Regionen und die 
Gemeinden in Betracht. 
a) Abgrenzung der Befugnisse der zentralen Verwaltung zu denen der 

autonomen Regionen 
In der zentralen Verwaltung des Staates fällt diese Aufgabe der Intervención 
General de la Administración del Estado (I.G.A.E.)546 zu.547 In ihren Aufga-
benbereich fällt auch die Koordination der Kontrollen auf der Ebene der 
autonomen Regionen und die Verbindungen zu der Europäischen Union im 
Rahmen der Subventionen und Beihilfen, die aus europäischen Mitteln ver-
geben werden.548 
Neben der Zuständigkeit der I.G.A.E. darf jedoch nicht vergessen werden, 
dass die Kontrolle im Allgemeinen und die Finanzkontrolle im Speziellen 

                                              
543  Sesma Sánchez, S. 609 Fn. 4. 
544  Gesetz des spanischen Rechnungshofs. 
545  Teil 3:B)II)1) a. E. 
546  Zur Entstehung und der Geschichte der I.G.A.E. siehe den Beitrag von Augusto Guti-

érrez Robles in: XIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público, 
S. 207 ff. 

547  Art. 18 LGP a.F., nunmehr Art. 44.3 LGS. 
548  Art. 18.2 LGP a. F., nunmehr Art. 45.1 LGS. Vgl. hierzu auch García Soto, S. 68, 73 

unter 3. b). 
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nicht mehr als ein Teil der Verwaltung darstellt.549 Die Kompetenz der Mi-
nisterien des zentralen Staates erstreckt sich ebenfalls auf den Bereich der 
Interventionen bei dem FEDER (Wirtschaftsministerium), dem ESF (Ar-
beits- und Sozialversicherungsministerium), der EAGFL-Ausrichtung und 
dem IFOP (Agrar- und Fischereiministerium). Neben den eigenen Überprü-
fungsmöglichkeiten dieser Ministerien obliegt der I.G.A.E. die eigentliche 
Finanzkontrolle, so dass eine gewisse Zusammenarbeit und Koordination 
zwischen den einzelnen Ministerien und der I.G.A.E. von Nöten ist.550 
Betreffend der Finanzkontrolle der autonomen Regionen haben diese ihre ei-
genen Normen erlassen, obwohl sie größtenteils das Modell des staatlichen 
Finanzkontrollsystems übernommen haben.551 In gleicher Weise wie der Zu-
sammenhang zwischen dem europäischen Recht und dem nationalen Recht 
verhält es sich auch in den Fällen mit den regionalen Autonomien; sie müs-
sen den verfassungsrechtlichen Rahmen respektieren und nicht die Wirk-
samkeit der gemeinschaftsrechtlichen Normen, die die europäischen struktu-
rellen Eingriffe regeln, schädigen.552 
Hintergrund hierfür ist, dass sämtliche autonomen Regionen in ihren Statu-
ten der Autonomie – wie es der Art. 148 CE ermöglicht – weitreichende 
Kompetenzen in der Materie der „Organisation der Selbstverwaltung“ fest-
geschrieben haben; so gehört ihnen dementsprechend auch die – auf eine 
fast ausschließliche Art – interne Kontrolle ihrer Handlungen. Gleichfalls 
und so wie es das TC in seiner Rechtsprechung553 des öfteren wiederholt hat, 
besitzt jede autonome Verwaltung aufgrund dieser Selbstverwaltung die 
Möglichkeit, eigene geeignete Verfahren zu errichten, um die gemeinschaft-
lichen Finanzkontrollen zu regeln, ungeachtet eventueller Verfahren betref-
fend der Koordination und Zusammenarbeit in einem dezentralistischen 
System.554 

                                              
549  Ordóñez Solís, El control financiero interno de los fondos estructurales europeos en 

la España de las Autonomías, S. 71; zu der Notwendigkeit einer einheitlichen Kon-
trolle Molina/Urien/Pardo S. 28. 

550  Dies hält auch die Disposición adicional segunda des LGS fest. 
551  Sesma Sánchez, Las subvenciones públicas, S. 230; Fuentes Vega, El Gasto Público, 

S. 465. 
552  Hierzu vgl. García Soto, S. 68, 73. 
553  S.T.C. 128/1999. 
554  Das TC hat darauf hingedeutet, dass die finanzielle Autonomie nicht in der Verfas-

sung in absoluten Worten ausgebildet ist, sondern dass sie an abgeleiteten Begren-
zungen der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung festgemacht ist, zum Bei-
spiel die Artikel 149.1.11 und 13 (unter diesem Aspekt siehe nur F.j. 2 und 3 des Ur-
teils 179/1987, vom 12. November 1987; BOE, Beilage vom 10. Dezember 1987). 
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Allerdings bleibt zu beachten, dass es die Spezialität der Strukturkontrollen 
in jedem Falle nötig macht, Spezifikationen oder Ausnahmen zu den in-
ternen Mechanismen einzurichten, zum Beispiel mit dem Zweck die Eigen-
heiten der Kontrolle eines jeden Fonds zu beachten. Nichtsdestotrotz werden 
in diesem Umfeld betreffend der Anwendung und der Finanzkontrolle der 
Strukturfonds fast keine autonomen Regelungen erlassen, die ausdrücklich 
diese Problematik regeln. Nur wenige autonome Verwaltungen haben vor-
sorglich zu einigen konkreten Problemen, die die Strukturfonds aufwerfen, 
Regelungen erlassen.555 
Nach dem Erlass des neuen LGS dürften die autonomen Regionen schon 
bald ihrerseits neue Gesetze erlassen, die die neuen Regeln des LGS über-
nehmen oder leicht modifizieren. Einige autonome Regionen dürften wohl 
auch in Gänze auf das LGS verweisen. Die Übereinkünfte betreffend der 
Koordination der Handlungen seitens des zentralen Staates mit den verschie-
denen Kontrollorganen der autonomen Regionen, welche zwischen dem Fi-
nanzministerium und den autonomen Regionen geschlossen wurden556, dürf-
ten fortbestehen. 
Im Bereich der Gemeinden richtet sich die Kontrolle vorwiegend auch nach 
den staatlichen Gesetzen.557 

                                              
555  So zum Beispiel Madrid und Navarra (Ley 2/1995 de la Comunidad de Madrid und 

Ley 8/1997 de Navarra), vgl. hierzu die Ausführungen von Alberto Muñoz Pérez in: 
XIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público, S. 257, 261. 

 Weiterhin muss auch eine spezielle Regelung der Autonomen Regierung von den 
Kanarischen Inseln über die Verwaltung der Strukturfonds, mittels dem kanarischen 
Dekret 157/1998 (Decreto 157/1998, vom 10. September (Boletín Oficial de Cana-
rias n.° 121, vom 23. September 1998, S. 11145), die notwendigen Maßnahmen um 
die Einhaltung der gemeinschaftsrechtlichen Normen zu garantieren, Beachtung fin-
den. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Regelung zum generellen kana-
rischen System über Beihilfen und Subventionen. Problematisch bei den Kanaren ist, 
dass sie innerhalb der EU – noch – eine (zollrechtliche) Sonderstellung innehaben. 

556  Derartige Übereinkünfte bestehen mit folgenden autonomen Regionen: Asturien 
(BOE, 20 de agosto de 1992), Madrid (BOE, 20 de agosto de 1992), Andalusien 
(BOE, 16 de diciembre de 1992), Navarra (BOE, 15 de enero de 1993), Castilla y 
León (BOE, 25 de febrero de 1993), La Rioja (BOE, 3 de marzo de 1993), Murcia 
(BOE, 7 de julio de 1993), Katalonien (BOE, 8 de agosto de 1993), Balearen (BOE, 
15 de julio de 1993), Galicien (BOE, 25 de octubre de 1993), Valencia (BOE, 25 de 
octubre de 1993), Kastilien- La Mancha (BOE, 17 de enero de 1994) und Aragonien 
(BOE, 28 de julio de 1994). 

557  Hierzu García Soto, S. 68, 73 unter 4); zu den von den Gemeinden verteilten Subven-
tionen vgl. Calvo del Castillo, S. 827 ff und zu deren Kontrolle Bosch Ferré, S. 633 ff. 
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Aufgrund der vorwiegenden Vergabe durch die zentrale Verwaltung und 
aufgrund des neuen Art. 45 LGS, wonach sich die Kontrollen im Bereich der 
EU nach dem LGS richten, wird im Folgenden nur auf die durch das LGS 
statuierten Befugnisse eingegangen. Für den Bereich der Regelungen in den 
autonomen Regionen ergibt sich entsprechendes. 
b) Struktur der I.G.A.E. 
Die I.G.A.E. ist dem Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos 
innerhalb des Ministerio de Economía y Hacienda558 zugeordnet559 und be-
sitzt den Rang einer Subsecretaría.560 Die interne Struktur gliedert sich in 
die Servicios Centrales, die Intervenciones Delegadas und Otras unidades 
con dependencia funcional. 
Innerhalb der zentralen Dienste (Servicios Centrales) ist das Nationale Büro 
für Buchprüfungen (Oficina Nacional de Autitoría) angesiedelt, welches in 
verschiedene Abteilungen (Divisiones) unterteilt ist. Eine dieser Abteilungen 
ist die Abteilung III, welche für die Finanzkontrolle der europäischen Fonds 
zuständig ist. Zu deren Aufgaben gehört die Finanzkontrolle über Beihilfen 
und Subventionen, die ganz oder teilweise mit Mitteln des EAGFL-Garan-
tie, den Strukturfonds und dem Kohäsionsfond finanziert wurden, sowie die 
Koordination mit anderen Untersuchungseinheiten, die zur I.G.A.E. und dem 
nationalen System der Kontrolle von europäischen Fonds gehören. Darüber 
hinaus handelt es sich bei dieser Abteilung III auch um die Koordinations-
einheit für die Beziehungen mit den europäischen Institutionen.561 
3) Abgrenzung zum Strafrecht 
Wie bereits auf der Einnahmenseite muss man auch auf der Ausgabenseite 
die Abgrenzung zum Strafrecht beachten. Hierbei sind für die Abgrenzung 
die Art. 52 ff LGS, der die Voraussetzungen für eine Ordnungswidrigkeit 
regelt, und die Art. 305 ff CP, für den Bereich des Strafrechts, einschlägig. 

                                              
558  Entspricht dem Wirtschaftsministerium. 
559  Vgl. zur Struktur http://www.igae.minhac.es/organizacion.htm.  
560  Artículo 7.3 del Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica bási-

ca del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE nº 189, de 6 de agosto de 1996); 
completado por el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las 
funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda 
(BOE nº 63, de 14 de marzo). 

561  Das Organigramm der I.G.A.E. findet man im Internet unter  
http://www.igae.minhac.es/ Organizacion/IGAE.htm 
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a) Strafrecht 
Eine Straftat im Ausgabenbereich, insbesondere im Subventionsrecht, liegt 
dann vor, wenn eine Norm des CP Anwendung findet. 
Wie bereits bei den Einnahmen findet auch auf der Ausgabenseite der Art. 
306 CP in dem Fall Anwendung, wenn „(…) erhaltene Gelder einer anderen 
Verwendung zu[ge]führt [werden] als der, für die sie bestimmt sind (…)“562. 
Daneben sind ebenfalls für die Hinterziehung von Subventionen die Art. 308 
und 309 CP einschlägig.563 Während sich der Art. 308 nur auf die national 
vergebenen Subventionen bezieht, ist Art. 309 CP für die Mittel, die aus den 
allgemeinen Haushalten der Europäischen Gemeinschaften oder anderen 
von ihnen verwalteten Mitteln stammen, anzuwenden. Nach diesem Artikel 
liegt eine Straftat dann vor, wenn „(…) der hinterzogene Wert über 50.000 
Euros liegt“. Dies kann durch die Fälschung der erforderlichen Angaben 
erfolgen, aber auch dadurch, dass die Gelder zweckentfremdet verwandt 
werden.564 Als Strafmaß sind ein bis vier Jahre Gefängnis und Geldstrafe bis 
zum Sechsfachen des festgestellten Betrags vorgesehen. 
Im Bereich der Hinterziehung von nationalen Subventionen, Steuerentlas-
tungen oder Beihilfen, auf die sich der Art. 308.1 und 2 CP bezieht, gewährt 
der Art. 308.4 CP565 Straffreiheit, wenn die erhaltenen Beträge inklusive ei-
nem jährlichen Zins i.H.v. einem um zwei Prozentpunkte erhöhten gesetzli-
chen Geldzins zurückgezahlt wird. Der Zins berechnet sich dabei ab dem 
Zeitpunkt, ab dem der Empfänger die Mittel erhalten hat. Eine derartige Re-
gelung gibt es im Bereich der Hinterziehung von europäischen Subventio-
nen und Beihilfen nicht. 
b) Verwaltungsrecht 
Um verwaltungsrechtliche Verstöße handelt es sich dann, wenn die in Art. 
52 ff LGS genannten Voraussetzungen vorliegen. Hierbei wird jedoch im 
Gegensatz zu der Einnahmenseite keine Mindest- oder Höchstgrenze im Ge-
setz genannt, sondern vielmehr auf ein bestimmtes Handeln oder Unterlas-
sen abgestellt. Das LGS unterscheidet bei den Verstößen zwischen leich-
ten566, schweren567 und sehr schweren568. Wann welche vorliegt, regelt das 
                                              
562  Zum ganzen Art. 306 CP siehe Teil 3:B)I)3)a). 
563  Rivero/Martín, S. 603, 611 f. 
564  Vgl. Morillo Méndez, Infracciones, sanciones tributarias y delitos contra la Hacienda 

Pública, S. 325. 
565  Vgl. zu der Geschichte dieser Normen Fuentes Vega, El Gasto Público, S. 491 ff. 
566  Art. 56 LGS. 
567  Art. 57 LGS. 
568  Art. 58 LGS. 
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Gesetz durch Auflistungen von ordnungswidrigem Verhalten. Dabei spielen 
u.a. Täuschung, das Nichterfüllen von Verpflichtungen, das Behindern von 
Untersuchungen oder die falsche Verwendung von Subventionen eine ent-
scheidende Rolle für die Einordnung in die drei Kategorien. Adressaten der 
Ordnungswidrigkeit sind natürliche oder juristische, öffentliche oder private 
Personen, sowie Körperschaften ohne Rechtsfähigkeit.569 Sobald ein Verstoß 
gegeben ist, kann die Verwaltung Sanktionen verhängen.570 
c) Wechsel der Zuständigkeit 
Falls es sich um eine Straftat nach dem CP handeln sollte, ist Art. 55 LGS zu 
beachten, der das Verhalten der Beamten bei einem derartigen Wechsel der 
Zuständigkeit regelt. So muss die Verwaltung Kopien des Schuldvorwurfs 
für die Staatsanwaltschaft anfertigen und dieser übergeben. Solange die 
Staatsanwaltschaft nicht zu einer endgültigen Entscheidung571 gelangt ist, 
darf das verwaltungsrechtliche Verfahren nicht weiter betrieben werden.572 
Nach Art. 55.2 LGS ist für den Begünstigten entscheidend, dass eine even-
tuelle Straftat nicht das Auferlegen einer verwaltungsrechtlichen Strafe ver-
hindert. Spricht das Gericht den Begünstigten in Bezug auf eine Straftat frei, 
so wird das Verfahren seitens der Verwaltung wieder aufgenommen; nun-
mehr dienen die vom Gericht als bewiesen anerkannten Tatsachen als 
Grundlage für das weitere Verfahren. Insofern ist die Verwaltung auch an die 
Feststellungen des Gerichts gebunden.573 

III) Zuständige Behörde auf der Strafrechtsseite 

Auf der Strafrechtsseite ist die zentrale Staatsanwaltschaft die zuständige 
Strafrechtsbehörde, wobei für die Straftaten im Bereich der Steuern, Zölle 
etc. die spezielle Antikorruptionsstaatsanwaltschaft zuständig574 ist. Dabei 
ist zu beachten, dass in Spanien die Staatsanwaltschaft nicht wie in Deutsch-
land mit dem Ermittlungsverfahren beauftragt ist, sondern nur geringe Be-
teiligungsrechte am Verfahren hat.575 Als Kriminalpolizei wird unter ande-
                                              
569  Art. 53 LGS. 
570  Vgl. zu den Sanktionen Teil 3:E)II)3)b)bb). 
571  Falls es zu einer gerichtlichen Entscheidung kommt, muss diese rechtskräftig sein. 
572  Art. 55.1 LGS. 
573  Art. 55. 3 LGS. 
574  Zu dieser Fiscalía Especial Anticorrupción siehe den Artikel in Auditoria Publica No. 

20 Marzo 2000 Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo, S. 8 f. 
575  Art. 773.2 insbesondere Satz 3 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Der „Herr des Ver-

fahrens“ ist der Ermittlungsrichter (Juez de instrucción). In der Praxis verursacht dies 
viele Schwierigkeiten, da weder der Richter noch die Staatsanwaltschaft über ausrei-
chende Kenntnisse im Bereich der Finanzdelikte verfügen. Deswegen ist die spani-
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rem die Guardia Civil576 tätig. An diese genannten wird das Verfahren abge-
geben, wenn sich herausstellen sollte, dass nicht die beiden Verwaltungsbe-
hörden A.E.A.T. oder I.G.A.E. tätig werden dürfen, sondern aufgrund der 
Straftaten Strafrechtsbehörden ermitteln müssen. Dabei müssen sämtliche 
Unterlagen der Verwaltungsbehörde an die Strafrechtsbehörde übergeben 
werden.577 

IV) Bedeutung für die Untersuchungen des OLAF 

Nachdem man nun in Spanien die Zuständigkeiten für die einzelnen Berei-
che geklärt hat, lassen sich bereits erste Schlüsse auf die Kontrollen des 
OLAF in Spanien schließen. So richten sich in Spanien die Befugnisse auch 
grundsätzlich nach der Abgrenzung Verwaltungsrecht – Strafrecht, so dass 
OLAF, aufgrund der reinen verwaltungsrechtlichen Natur seiner Untersu-
chungen578 und dem Verweis auf die nationalen Kontrollvorschriften579, sich 
auch nach diesen nationalen Abgrenzungen richten muss. Das heißt, dass für 
die Kontrollen auf der Einnahmenseite nur die Vorschriften gelten, auf die 
sich auch die A.E.A.T. als Kontrollbehörde auf der Einnahmenseite stützen 
darf. Auf der Ausgabenseite müssen dahingehend diejenigen Normen beach-
tet und eingehalten werden, die bei den Untersuchungen der I.G.A.E. ein-
schlägig sind. 
Sollten bei den Untersuchungen des OLAF die Grenzen zwischen Verwal-
tungsrecht und Strafrecht überschritten werden, so muss darauf geachtet 
werden, dass auch nach dem spanischen Recht nicht mehr das verwaltungs-
rechtliche Organ zuständig wäre, sondern das strafrechtliche. OLAF müsste 
dann sofort die Untersuchungen an das zuständige spanische Organ abgeben. 
Auf der Ausgabenseite hält das spanische Recht eine Schwierigkeit für die 
OLAF-Kontrolleure bereit. Hier muss zunächst von OLAF geklärt werden, 
welche Behörde – zentral, autonom oder sogar lokal – die jeweils zu kon-
trollierende Subvention verwaltet bzw. gewährt hat. Erst wenn diese Zuord-
nung vorgenommen wurde, steht fest, aus welchen Gesetzen sich die Befug-
nisse der OLAF-Kontrolleure ergeben. Hintergrund hierfür ist die Finanzau-
tonomie der autonomen Regionen. In diesem Bereich müssen die Kontrol-

                                              
sche Finanzverwaltung als inoffizieller Sachverständiger in der Regel am Verfahren 
beteiligt, auch wenn dies in jenen Prozessen selbstverständlich nicht immer unpartei-
lich geschieht.  

576  Siehe hierzu auch Alvaredo/Blasco, La Guardia Civil más allá del año 2000. 
577  Art. 55.1 LGS. 
578  Vgl. Teil 2:A)III). 
579  Vgl. Teil 2:A)IV) und Teil 2:A)V). 
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leure auch beachten, dass sie nicht im Rahmen einer Kontrolle bei zentral 
vergebenen Subventionen plötzlich umschwenken und bei dem selben Emp-
fänger Kontrollen hinsichtlich der Subventionen durchführen, die von den 
autonomen Regionen verwaltet bzw. gewährt werden. Hier könnte ein ande-
rer Verfahrensablauf geboten sein. 
Die weiteren Untersuchungen werden sich nunmehr näher mit den Befug-
nissen der A.E.A.T. und der I.G.A.E. beschäftigen und am Ende des jeweili-
gen Abschnitts wird auf die Bedeutung dieser Befugnisse für Untersuchun-
gen des OLAF eingegangen. 

C) Kontrollverfahren auf der Einnahmenseite 
Wie oben dargestellt ist für die Kontrolle auf der Einnahmenseite das Dept. 
de Aduanas e Impuestos Especiales zuständig.580 Das LO 12/1995 enthält 
neben der Aufgabenzuteilung und der Abgrenzung betreffend dem Straf- 
und Verwaltungsrecht einen Verweis im 1. Absatz der Disposición Final auf 
die Normen des steuerrechtlichen Systems. Dies ist insofern keine Be-
sonderheit, da es sich bei dieser Abteilung um eine Unterabteilung der spa-
nischen Steuerbehörde, der A.E.A.T., handelt.581 Es finden somit die allge-
meinen Regeln des LGT und des RGIT Anwendung.582 Bei dem LGT han-
delt es sich um das allgemeine spanische Steuergesetz, im welchen nur der 
„Rahmen“ der Befugnisse geregelt wird. Wichtiger ist das RGIT, welches 
die Durchführungsvorschriften enthält. Die anwendbaren Normen im Be-
reich der Fahndung finden sich in den Art. 109 bis 113 und 140 bis 146 
LGT, welche durch die ausführenden Normen im RGIT spezifiziert werden. 
Zwar sind in den o.g. Normen des LGT bereits Befugnisse aufgeführt, je-
doch werden in Art. 9 RGIT zum ersten Mal die Handlungen aufgezählt, mit 
denen eine Kontrolle vorgenommen werden darf. So können durch Kontrolle 
und Ermittlung, durch Erlangung von Informationen mit steuerrechtlicher 
Bedeutung, durch Bewertung und durch Berichte und Beratungen die Er-
mittlungen eingeleitet und vorgenommen werden. Die wichtigste Handlung 
ist sicherlich hierbei die Kontrolle und Ermittlung, die die korrekte Abfüh-

                                              
580  Siehe Teil 3:B)I)2). 
581  Siehe Teil 3:B)I)2). 
582  Das RGIT wurde durch das neue LGT 58/2003 teilweise aufgehoben. Nach dem 

Stand vom Januar 2006 gibt es Bestrebungen ein Reglamento General de Aplicación 
de los Tributos zu schaffen, welches das RGIT ganz aufheben wird. 
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rung der Abgaben und Schulden des Schuldners und des Steuerpflichtigen 
gegenüber dem Finanzamt zum Ziel hat.583 

I) Einleitung des Verfahrens 

Das Verfahren wird gem. Art. 147 LGT von Amtswegen oder aufgrund von 
Untersuchungshandlungen der Verwaltungsbehörden eingeleitet. Die Art. 29 
ff RGIT präzisieren dieses Verfahren wie folgt: „Es entwickelt sich in einer 
selbständigen Form unabhängig von anderen Verfahren“. Die Eröffnung des 
Kontroll- oder Ermittlungsverfahrens kann sich als Folge der Ausführung 
der Untersuchungspläne der Behörde, Gruppen oder Einheiten ergeben. Ein 
solcher Untersuchungsplan584 wird jährlich vom Finanzministerium unter 
Berücksichtigung von Opportunitäts-, Zufalls- und anderen Gesichtspunkten 
ausgearbeitet.585 Der Plan beinhaltet die wirtschaftlichen Bereiche oder Ver-
einigungen von Steuerpflichtigen gegen die Kontrollen in diesem Jahr 
hauptsächlich eingeleitet werden sollen. Die Identität der zu Kontrollieren-
den beinhaltet dieser Plan zwar nicht, jedoch besitzt er einen öffentlichen 
Charakter und wird seit 1999 veröffentlicht586. Diese Veröffentlichung zählt 
zu den Rechten und Garantien des Steuerpflichtigen, die im LDGC587 und 
nunmehr auch in Art. 34 LGT 58/2003 geregelt sind. 
Obwohl es sich bei diesem Untersuchungsplan um einen Plan auf Jahres-
sicht handelt, ist er doch flexibel, da Untersuchungen bzw. Untersuchungs-
bereiche aufgrund einer schriftlichen und begründeten Verfügung des leiten-
den Kontrolleurs jederzeit hinzugefügt werden können.588 
1) Ankündigung der Untersuchung 
Die eigentlichen auf dem Untersuchungsplan basierenden Kontrollen müs-
sen gegenüber dem Steuerpflichtigen zunächst angekündigt werden.589 Diese 
Ankündigung dient dazu, dass der Beteiligte oder sein Vertreter sich an dem 
Ort zu dem Zeitpunkt, der in der Ankündigung angegeben ist, einfindet. 
Darüber hinaus muss er den Kontrolleuren zur Verfügung stehen und die 

                                              
583  Art. 10.1 RGIT. 
584  Allgemein zu den Untersuchungsplänen vgl. Ortiz Calle, Revista española de Dere-

cho Financiero 1997, enero/marzo No. 93, S. 19 ff. 
585  Vgl. nur STS de 17 de febrero de 2001, Segundo, Rec. n.° 8312/1995. 
586  R.A.E.A.T. 27 oct. de 1998.  
587  Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, BOE 

núm. 50, de 27 de febrero. 
588  Art. 29.a) RGIT. 
589  Solche Ankündigungen sind auch rechtmäßig, Audiencia Nacional, Sentencia de 23 

de marzo de 2000, Rec. n.° 701/1998. 
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notwendigen Dokumente bereithalten.590 Zwischen der Ankündigung und 
dem angestrebten Termin muss mindestens eine Frist von 10 Tagen liegen.591 
Weitere formale Voraussetzung ist, dass die Ankündigung vom Leiter der 
Untersuchungseinheit unterschrieben ist.592 
Neben einer angekündigten Kontrolle besteht auch die Möglichkeit eine un-
angekündigte Untersuchung durchzuführen.593 Hier werden die Handlungen 
mit dem Steuerpflichtigen oder, falls dieser nicht anwesend ist, mit dem Ge-
schäftsführer oder dem Verantwortlichen durchgeführt.594 Dabei ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass die Vorschrift über das Betreten und die Untersu-
chung von Grundstücken Beachtung finden muss.595 
Wählen die Kontrolleure die angekündigte Untersuchung, so hat die Be-
kanntgabe des Verfahrens gegenüber dem Steuerpflichtigen einige wichtige 
Auswirkungen auf die Unterbrechung der Verjährung, auf eventuelle Zah-
lungen auf die Steuerschuld und auf die Dauer der Untersuchung. Ansonsten 
treten diese Wirkungen erst mit dem Beginn der Untersuchung beim Steuer-
pflichtigen ein. 
a) Unterbrechung der Verjährung 
Die grundsätzliche Verjährungsfrist im spanischen Steuerrecht beträgt gem. 
Art. 66 LGT vier Jahre.596 Bei Bekanntgabe des Verfahrens kommt es zu 
einer Unterbrechung der Verjährung für das Liquidieren und Sanktionieren 
dieser Zahlungsverpflichtungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verjährt 
sind.597 Die Unterbrechung der Verjährungsfrist bezieht sich jedoch nur auf 
diejenigen Steuern und Abgaben, die in der Ankündigung ausdrücklich be-
nannt sind.598 
b) Freiwillige Zahlungen 
Falls der Steuerschuldner nach Bekanntgabe Zahlungen auf seine Steuer-
schuld leistet, so hat dies keine Auswirkung auf die Grenze bei der Bemes-
sung der Sanktionen oder für die Grenzen, die die Ordnungswidrigkeiten 

                                              
590  Art. 30.1 Absatz I RGIT. 
591  Art. 30.1 Absatz II RGIT. 
592  Instr. de la D.G. del D.G.I.F. y T. 2 abr. 1992. 
593  Peña Garbín, S. 137. 
594  Art. 30.2 Absatz I RGIT. 
595  Auf die Problematik des Art. 39 RGIT wird im Rahmen der Befugnisse der Kontrol-

leure eingegangen, vgl. hierzu Teil 3:C)II)4). 
596  Hierzu Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 239. 
597  Art. 68 LGT und Art. 30.3.a) RGIT. 
598  Peña Garbín, S. 138. 
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von den Straftaten trennen.599 Vielmehr bleibt der Betrag der Steuerschuld 
im Zeitpunkt der Bekanntgabe Berechnungsgrundlage für die Sanktionen 
und Straftaten.600 
c) Dauer der Untersuchung 
Wichtigste Auswirkung der Bekanntgabe ist jene auf die Berechnung der 
Dauer der Untersuchung. So beginnt mit dem Zugang der Eröffnungsmittei-
lung gem. Art. 29.1 LDGC601, Art. 150.1 LGT und Art. 31.1 RGIT die 
Höchstdauer der Untersuchung, welche maximal 12 Monaten beträgt. Bis 
zur Einführung des LDGC, welches die Rechte und Pflichten des Steuer-
pflichtigen regelt, gab es keine maximale Untersuchungsdauer. Unter be-
stimmten Umständen kann diese Frist verlängert werden. 
aa) Gerechtfertigte Unterbrechungen 
In die Berechnung der zwölfmonatigen Höchstdauer fließen die gerechtfer-
tigten Unterbrechungen, wie sie der Art. 150.1 UAbs. 2 i.V.m. Art. 104.2 
UAbs. 2 LGT beinhalt602, nicht ein. 
Bei den gerechtfertigten Unterbrechungen ist hierbei jene von entscheiden-
der Bedeutung, die die Informationseinholung bei anderen Verwaltungsbe-
hörden Spaniens oder anderen Staaten, wie z.B. Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, regelt. Dabei berechnet sich die Unterbrechungsdauer nach der 
Zeit, die seit dem Auskunftsersuchen bis zu dessen Antwort vergangen ist. 
Jedoch darf die maximale Anrechnung nicht über 6 Monate hinausgehen.603 
Ein weiterer Unterbrechungsgrund ist die Weiterleitung einer Akte an das 
Finanzministerium, falls dieses es verlangt, bis zu deren Rückgabe.604 
Als letzter Unterbrechungsgrund kommt eine Härtefallklausel in Betracht, 
diese findet Anwendung, wenn ein „Fall höherer Gewalt“ vorliegt.605 Unter 
einem „Fall höherer Gewalt“ versteht man z.B. Katastrophen und unter en-
gen Voraussetzungen den Ausfall der Steuerfahnder aufgrund von Krankheit 
etc. Von entscheidender Bedeutung ist jedoch, dass die Unterbrechung nicht 

                                              
599  Peña Garbín, S. 139. 
600  Art. 30.3.b) RGIT. 
601  Ley 1/1998. 
602  So auch schon der Art. 31 bis RGIT. 
603  Art. 150.2 LGT oder Art. 31 bis.1.a) RGIT; sowie Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de enero de 2001, Rec. n.° 480/1998, Tercero. 
604  Art. 31 bis.1.b) RGIT. 
605  Art. 31 bis.1.c) RGIT. 
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die Untersuchungen aussetzt oder verhindert.606 Vielmehr können die Unter-
suchungen während der Unterbrechung weitergeführt werden. 
bb) Verlängerung der Frist 
Neben den Unterbrechungen der Frist besteht weiterhin die Möglichkeit ei-
ner gerechtfertigten Verlängerung, wie sie in Art. 31 ter RGIT607 vorgesehen 
ist. Solch eine Verlängerung ist insbesondere dann gegeben, wenn der Um-
fang der Prüfung komplexer ist, als bei Eröffnung des Verfahrens ange-
nommen wurde, sowie bei Schwierigkeiten betreffend der Beschaffung von 
Unterlagen und Bücher von Seiten des Steuerpflichtigen. Außerdem kann es 
zu einer Verlängerung kommen, wenn die Untersuchungen bei den Aktivitä-
ten einer Gruppe in den Aufgabenbereich verschiedener Untersuchungsein-
heiten fällt oder falls der Abgabenpflichtige auch steuerliche Aktivitäten 
außerhalb des Untersuchungsbezirks der für dieses Gebiet zuständigen Un-
tersuchungseinheit hat. Jedoch darf die Verlängerung nicht länger dauern als 
anfänglich vorgesehen war. 
Wichtigster Anwendungsfall dieser Verlängerung ist jedoch, wenn der Steu-
erpflichtige den Steuerfahndern irgendwelche Aktivitäten, die von steuer-
rechtlicher Relevanz sind, verschwiegen hat.608 
Der Antrag auf Verlängerung der Frist muss an den Vorgesetzten der Unter-
suchungseinheit gerichtet werden, wobei die Wichtigkeit der Umstände zur 
Rechtfertigung einer Verlängerung der Frist dargelegt werden müssen. Vor 
einer Fristverlängerung wird dem Steuerpflichtigen jedoch eine Frist von 10 
Tagen gewährt, um die möglichen Umstände einer Verlängerung zu entkräf-
ten. Auch darf eine Verlängerung der Frist nicht vor Ablauf von 6 Untersu-
chungsmonaten gewährt werden. 
d) Erweiterung der Untersuchung 
Den Inspektoren ist es auch erlaubt, den Bereich der einmal begonnenen 
Inspektionen zu erweitern. So können sie die Inspektionen auf ein größeres 
Umfeld ausdehnen. Beides bedarf allerdings einer Mitteilung an den Steuer-
pflichtigen609, in der dieser von den neuen Vorwürfen in Kenntnis gesetzt 
wird.610 

                                              
606  Art. 31 bis.3 RGIT. 
607  Nunmehr auch Art. 104.2 UAbs. 2 LGT. 
608  Art. 31 ter.1.b) RGIT. 
609  TEAC, Resolución de7 de julio de 2000, RG. 2284/1997. 
610  Nunmehr auch Art. 149.3 LGT. 
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2) Ort und Zeit der Untersuchungen 
Wenn sich die Steuerfahndung für eine Bekanntgabe gegenüber dem Steuer-
pflichtigen entscheidet, muss bereits eine Entscheidung hinsichtlich des Orts 
und der Zeit der Untersuchung getroffen werden. Diese Entscheidung kann 
jedoch nur in Übereinstimmung mit den in den Gesetzen bestehenden Rege-
lungen erfolgen. 
a) Ort 
Betreffend dem Ort schreibt das Gesetz in Art. 151 LGT vor, dass die Hand-
lungen der Prüfung und Kontrolle normalerweise an dem Ort vorzunehmen 
sind, wo der Steuerpflichtige, Abführungspflichtige oder Verantwortliche 
seinen Steuerwohnsitz, oder sein Vertreter seinen Wohnsitz, sein Büro oder 
seine Geschäftsräume hat611. Voraussetzung für die Geschäftsräume des Ver-
treters ist dabei jedoch, dass diese in den territorialen Zuständigkeitsbereich 
der Steuerfahnder fallen, die für den Vertretenen zuständig sind. Neben dem 
Steuerwohnsitz führt der Art. 151 LGT noch weitere Orte auf, wo Untersu-
chungen durchgeführt werden können. So können die Untersuchungen dort 
durchgeführt werden, wo sich ganz oder teilweise die steuerrechtlichen Ak-
tivitäten realisieren.612 Neben diesen auf den Steuer- oder Abgabenpflichti-
gen bezogenen Orten kommen des weiteren auch die Büros der Steuerver-
waltung oder Stadtverwaltungen, in deren Zuständigkeit oder Bereich die 
Steuerpflichtigen ihren Steuersitz haben, in Betracht. 613 
b) Zeit 
Für die Zeit der Untersuchungen ist Art. 152 LGT die anwendbare Vor-
schrift614. Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Untersuchungen bei dem Be-
troffenen oder aber in den Räumlichkeiten der Steuerfahndung oder in ande-
ren öffentlichen Büros vorgenommen werden.615 
Für in Räumlichkeiten der Steuerfahndung oder in anderen öffentlichen Bü-
ros durchgeführte Untersuchungen gelten die Publikumsöffnungszeiten und 
die normalen Arbeitszeiten.616 
Flexibler sind die Zeiten dann, wenn die Untersuchungen bei dem Betroffe-
nen stattfinden.617 So können die Untersuchungen neben den normalen Bü-
                                              
611  Art. 151.1.a) LGT; auch in Art. 20 RGIT. 
612  Art. 151.1.b) LGT; auch in Art. 20.c) RGIT. 
613  Art. 151.1.d); Arias Velasco y S. Sartorio Albalat, S. 237; Peña Garbín, S. 151f. 
614  Auch Art. 23 RGIT. 
615  Fernández López, S. 287; Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 238. 
616  Art. 152.1 LGT; Fernández López, S. 287; Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 238. 
617  Art. 152.2 LGT; Fernández López, S. 287; Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 238. 
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roöffnungszeiten auch dann durchgeführt werden, solange in dem Büro noch 
Tätigkeiten stattfinden. Ansonsten sind auch Individualabreden möglich.618 
3) Steuerpflichtige 
Diese einleitenden Maßnahmen sind gegenüber den Steuerpflichtigen mitzu-
teilen, die ein Interesse daran haben.619 Hierzu zählt der Steuerpflichtige 
höchstpersönlich, dessen Vertreter sowie die beherrschende Gesellschaft.620 
Die Steuerpflichtigen können entweder selbst bei der Untersuchung anwe-
send sein oder aber sich von einem Vertreter, den sie frei nach den Art. 44 
bis 47 LGT und 25 bis 28 RGIT wählen können, vertreten lassen, wenn dies 
für die Untersuchungshandlungen notwendig ist oder sie es wünschen.621 
Der Steuerpflichtige oder sein Vertreter müssen z.B. bei den Untersuchun-
gen der Bücher und Dokumente gem. Art. 25.2 RGIT anwesend sein. 
Sowohl der Vertreter als auch der Steuerpflichtige können in das Verfahren 
aktiv eingreifen oder aber einen weiteren „freiwilligen“ Vertreter bestim-
men, der den Schriftverkehr und die Rücksprachen mit der Steuerfahndung 
leitet.622 Darüber hinaus lässt das RGIT im Art. 25.3 zu, dass die vorgenann-
ten Personen sich auch gemeinsam einen juristischen Berater nehmen kön-
nen, der jederzeit ihnen beistehen kann.623 

II) Befugnisse während der Untersuchung 

Einen Überblick über die Befugnisse der Inspektoren ergibt sich bereits aus 
Art. 142 LGT. Dieser stellt fest, dass sich die Untersuchungen und Kontrol-
len mittels der Prüfung von Dokumenten, Büchern, Karteien, Rechungen 
und Belegen vollzieht. Weiterhin ist auch die Kontrolle von Gütern, Elemen-
ten, Bebauungen und sonstigen Sachverhalten oder Informationen, um die 
Abgaben festzustellen, möglich. 
Diese doch recht allgemein gehaltene Aufzählung wird in den Art. 142 ff 
LGT und Art. 36 ff RGIT wie folgt präzisiert: 

                                              
618  Art. 152.3 LGT; Fernández López, S. 288; Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 238. 
619  Art. 147.2 LGT; Art. 24.2 RGIT. 
620  Daneben gibt es noch weitere in Art. 24.1 d) bis g) genannte, jedoch sind diese nicht 

von Interesse für die vorliegende Problematik. Betreffend einer Aufzählung sämtli-
cher Beteiligten vgl. Peña Garbín, S. 141 ff und Arias Velasco y Sartorio Albalat, 
S. 214 ff. 

621  Art. 25.1 RGIT. 
622  Art. 27 RGIT. 
623  Hierzu vgl. Peña Garbín, S. 144. 
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1) Untersuchungen von Dokumenten des Betroffenen 
Der spanische Gesetzgeber hat den Steuerfahndern einen weiträumigen 
Handlungsspielraum zur Untersuchung von Dokumenten eingeräumt. Die 
Befugnisregelungen finden sich in Art. 142 LGT und Art. 36.1 RGIT. Dem 
gegenüber regelt er aber auch ein Bündel von Pflichten, die der Steuerpflich-
tige zu befolgen hat. 
a) Untersuchungsbefugnisse 
Der Steuerpflichtige muss nach Art. 93 LGT und Art. 36.1 RGIT den Steuer-
fahndern den Zugang zu seiner Buchführung, seinen Büchern und Rechnun-
gen, seinem Briefverkehr, seinen Dokumenten und sonstigen wirtschaftli-
chen Rechtfertigungen betreffend seiner wirtschaftlichen oder beruflichen 
Tätigkeiten einschließlich der Programme und Archive in elektronischer 
Form verschaffen. Dabei dürfen die Sichtungen der Programme und Archive 
in elektronischer Form entweder auf dem Bildschirm oder aber auf eigens 
angefertigten Ausdrucken erfolgen.624 Die Kosten für eventuell von den 
Steuerfahndern angeforderte Kopien gehen zu Lasten dieser, wenn der Steu-
erpflichtige darum ersucht.625 
Dabei trifft den Steuerpflichtigen eine Informationsverpflichtung.626 Er muss 
der A.E.A.T. sämtliche steuerrelevanten Daten, Informationen, Hintergründe 
und Belege mit steuerrechtlicher Bedeutung hinsichtlich seiner eigenen 
steuerrechtlichen Verpflichtungen beschaffen, aber auch seine wirtschaftli-
chen, beruflichen oder finanziellen Beziehungen zu anderen Personen muss 
er offen legen.627 
Für den Ablauf der besagten Tätigkeiten kann die Steuerinspektion zwischen 
den hier dargestellten Mitteln diejenigen ergreifen, die ihr angebracht er-
scheinen. Zu diesen zählen Erklärungen vom Betroffenen über die Steuern, 
die Buchführung, sowie die Belege, Verträge und Dokumente mit steuer-
rechtlicher Bedeutung, welche mit Aufschlüsselungen und Kommentaren für 
ein besseres Verständnis der finanzrechtlichen Informationen versehen sein 
müssen. Weiterhin zählen hierzu Belege oder Vorgänge die bei anderen Per-
sonen oder Vereinigungen direkt oder indirekt erlangt wurden, Berichte oder 
Vorgänge, die sich durch die Zusammenarbeit oder durch das Recht der An-
zeige ergeben haben, Informationen, die von anderen Verwaltungsbehörden 

                                              
624  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 242; Peña Garbín, S. 154 ff. 
625  R.T.E.A.C. vom 13. May 1992.  
626  Art. 93.1 LGT. 
627  Im Speziellen siehe Art. 93.1.a) bis c) LGT. 
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oder Organen stammen, sowie solche Daten, Berichte und Vorgänge, die 
man sich öffentlich beschaffen kann.628 
Die Inspektoren können die meisten der oben genannten Möglichkeiten di-
rekt vor Ort analysieren. Es steht ihnen dabei frei, die Darstellung auf dem 
Bildschirm oder den Ausdruck von Daten vom Datenträger zu verlangen, 
falls dieses erforderlich ist. Jedoch ist es nur erlaubt, die Untersuchungen in 
den Geschäftsräumen des Abgabenpflichtigen und in seinem Beisein oder 
dem seines Vertreters durchzuführen.629 Hintergrund hierfür ist, dass sich 
z.B. bei den elektronischen Daten auch auf demselben Datenträger abge-
speicherte private Daten befinden können, deren Sichtung von den Befug-
nissen der Steuerfahnder nicht umfasst ist. Hier spielt das Grundrecht auf 
Intimität eine große Rolle.630 Aus gleichem Grund ist das gewaltsame Öff-
nen von Schreibmappen ohne vorherige Zustimmung des Steuerpflichtigen 
nicht erlaubt.631 
Falls bestimmte Dokumente nicht vorliegen oder im Moment nicht vorge-
legt werden können, die Steuerfahndung diese jedoch einsehen möchte, 
kann sie von dem Steuerpflichtigen verlangen diese nachträglich vorzule-
gen. Hierfür hat der Steuerpflichtige allerdings mindestens 10 Tage Zeit.632 
Hintergrund für diese weitreichenden Befugnisse ist der Art. 42 Código de 
Comercio633. In Übereinstimmung mit den Vorschriften des CCo muss die 
Buchführung 6 Jahre lang aufbewahrt werden. Diese Aufbewahrungspflicht 
schließt diejenige Buchführung der Abgaben, bei denen die Verjährung un-
terbrochen wurde, mit ein. 
„Diese Untersuchungsbefugnisse werden jedoch nicht in der Art vollzogen, 
dass der Abgabenpflichtige mit dem Gesicht zur Wand stehen muss, die 
Hände erhoben und seine Steuernummer in dem Mund halten muss“634, 
vielmehr setzt es eine aktive Mithilfe und Erklärung seitens der Abgaben-
pflichtigen voraus.635 

                                              
628  Art. 36.2 RGIT. 
629  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 243; vgl. auch Art. 142.1 LGT. 
630  Vgl. hierzu die Ausführungen zum Problem des Betretens und Untersuchens, Teil 

3:C)II)4). 
631  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 243. 
632  Art. 36.4 RGIT. 
633  Handelsgesetzbuch (im Folgenden CCo). 
634  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 243.  
635  Art. 93 LGT. 
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b) Vorbeugende Maßnahmen 
Neben diesen Untersuchungsbefugnissen besitzt die Steuerfahndung auch 
die Befugnis vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um das Verschwinden, 
die Zerstörung oder Veränderung von Registern und steuerrechtlichen Vor-
gängen zu verhindern. Diese vorbeugenden Maßnahmen finden sich in Art. 
146 LGT und Art. 35 RGIT und dürfen nur in Übereinstimmung mit dem 
Gesetz vorgenommen werden636. Betreffend der Maßnahme an sich findet 
sich dort der Ausdruck, „diejenigen, die nötig sind“. Später heißt es, dass 
diese vorläufigen Maßnahmen in jedem Falle aus einer Versiegelung, Hin-
terlegung oder Sicherstellung von den Waren oder Produkten, sowie der  
elektronischen Archive, den Räumen oder Anlagen der Datenverarbeitung, 
die diese Informationen beinhalten, bestehen können.637 Aus der Wortwahl 
„in jedem Falle“ ergibt sich, dass es sich nicht um einen abgeschlossenen 
Katalog an vorbeugenden Maßnahmen handelt, sondern auch andere einzel-
fallspezifische Entscheidungen getroffen werden können. 
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen gewährt das RGIT der Steuerfahndung 
Maßnahmen der Vorsorge und Garantie, die sie für angebracht halten. Diese 
dürfen jedoch nur in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfolgen und müssen 
geeignet dokumentiert werden.638 Die Steuerfahnder können die Hilfe und 
Zusammenarbeit, die sie für notwendig erachten, von den zuständigen Be-
hörden und deren Beamten erbitten.639 Es werden jedoch weder Ausführun-
gen im RGIT noch im LGT dazu gemacht, welche Behörde in den Bereich 
dieser Vorschrift fällt. 
Festzuhalten bleibt, dass auf jeden Fall die im LGT und im RGIT genannten 
Maßnahmen von den Steuerfahndern selbst vollzogen werden können und es 
sich demzufolge um verwaltungsrechtlich vorbeugende Maßnahmen han-
delt. 
c) Spezialregelungen bei Zöllen 
Im Rahmen des Zollrechts haben die spanischen Behörden natürlich auch 
die Vorschriften des sekundären Gemeinschaftsrechts zu beachten, hierzu 
zählt in diesem Bereich u.a. der Zollkodex einschließlich der jeweiligen 
Durchführungsverordnung. Unter Berücksichtigung der Untersuchungen des 
OLAF bedarf es betreffend dieser Befugnisse keiner näheren Untersuchung, 
da die OLAF- und Kontroll-Verordnung nur Verweise in das nationale Recht 

                                              
636  STS 22. Januar 1993. 
637  Art. 146.1 LGT. 
638  Art. 35.1. Absatz 4 RGIT. 
639  Art. 35.1 Absatz 3 RGIT. 
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enthält und sich somit für die OLAF-Kontrolleure keine Befugnisse in Ver-
bindung mit dem Zollkodex ergeben.640 
2) Auskunftsersuchen bei Dritten 
Neben den Untersuchungen bei dem Betroffenen selber, besitzt die Steuer-
fahndung die Befugnis bei und von Dritten Material und Dokumente anzu-
fordern und einzusehen. Dieses kann sowohl bei natürlichen oder juristi-
schen, öffentlichen oder privaten Personen geschehen.641 Jedoch muss ein 
steuerrechtlicher Bezug bei den Dokumenten gegeben sein; dieser kann auf-
grund von wirtschaftlichen, beruflichen oder finanziellen Beziehungen mit 
den zu untersuchenden Personen vorliegen.642 
Bei diesen Auskunftsersuchen bei Dritten sind jedoch gewisse Grenzen ein-
zuhalten. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um das Berufsgeheimnis oder 
das Geheimnis des notariellen Protokolls.643 Falls es sich bei den Dritten um 
Verwaltungen handelt, so bedarf es der Beachtung des Prinzips der Zusam-
menarbeit und der zwischenverwaltungsrechtlichen Koordinierung.644 
3) Informationserlangung bei Bank- oder Kreditgeschäften 
Ein Spezialfall der Auskunftsersuchen bei Dritten ist die Informationserlan-
gung bei Bank- oder Kreditgeschäften. In Art. 93.3 LGT ist die Befugnis der 
Inspektion betreffend den Kontobewegungen niedergelegt. 
Die Regelung, die bis zum LGT 58/2003 galt, kannte kein Bankgeheimnis. 
Danach konnte die A.E.A.T. direkt auf die Daten der Banken zugreifen. Al-
lerdings nur mit der Einschränkung, dass die individualisierten Anfragen der 
A.E.A.T. bei den Banken und Sparkassen nur von dem Direktor der zustän-
digen Abteilung unterschrieben sein musste, sowie den genauen Zeitraum 
und eine genaue Spezifikation hinsichtlich der benötigten Daten beinhalten 
musste.645 
Es blieb dabei zu berücksichtigen, dass diese verwaltungsrechtliche Prüfung 
nicht die Reichweite haben konnte, wie sie den Gerichten vorbehalten 

                                              
640  Zu diesem Ergebnis gelangt auch Gemmel, S. 136. 
641  Art. 93.1 LGT und Art. 37.1 Absatz I RGIT. 
642  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 246 f. 
643  Weitere Begrenzungen ergeben sich aus Art. 37 RGIT, es sind dies z.B. das Brief-

geheimnis, Dienstgeheimnis, Pressegeheimnis und Ermittlungsgeheimnis, vgl. López 
Martínez, S. 150; Herrera Molina, S. 126; Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 250 ff. 

644  Corral Guerrero, S. 90. 
645  Art. 111.3 LGT a.F. 
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bleibt646, da die Gerichte nicht den Grenzen des LGT unterworfen sind und 
somit umfangreichere Kontrollen der Geldgeschäfte durchführen können.647 
Neben dem Art. 111.3 LGT a.F. enthielt Art. 38 RGIT nähere Verfahrensvor-
schriften. So stellte Abs. 1 nochmals klar, dass die natürlichen oder juristi-
schen Personen, die Bankaktivitäten oder Kreditgeschäfte tätigten, hierunter 
fielen auch Banken, Sparkassen oder Kreditgeber, verpflichtet waren, der 
Steuerverwaltung sämtliche Arten von Daten, Berichten oder Vorgängen mit 
steuerrechtlichem Bezug über ihre wirtschaftlichen oder finanziellen Ver-
bindungen mit anderen Personen zu beschaffen. Dies musste auf Ersuchen 
der Steuerfahndung geschehen.648 Zur Form eines solchen Ersuchens durch 
die Steuerfahndung schrieb der Art. 38.4 RGIT vor, dass ein Ersuchen nur 
nach vorheriger Genehmigung durch den zuständigen Generaldirektor oder 
dessen Stellvertreter erfolgen konnte. Die Zuständigkeit dieser hing von der 
Untersuchungseinheit und dem Ort, wo sich die Bankfiliale befand, ab.649 
Dieses Vorgehen seitens der Untersuchungseinheit musste mit einem erwei-
terten Bericht, der die Gründe für ein solches Vorgehen beinhalten musste, 
kommentiert werden. Innerhalb von 15 Tagen bedurfte es dann einer Ent-
scheidung auf der Grundlage dieses Berichts seitens des Generaldirektors 
oder dessen Stellvertreters. In dem Auskunftsersuchen mussten die Konten, 
das Objekt der Untersuchung, die betroffenen Personen, sowie der Zeitraum 
auf den sich die Untersuchung erstreckte, genauestens aufgeführt werde.650 
Die Genehmigung konnte sich auf ein, mehrere oder auf alle Konten des zu 
Untersuchenden erstrecken, seien es persönliche oder im Zusammenhang 
mit seiner geschäftlichen Tätigkeit stehende. Ebenso war es nicht zwingend, 
zunächst den Saldo zu erfragen, um danach erst die Bewegungen der Konten 
zu erbitten.651 
Das Auskunftsersuchen musste auch gleichzeitig an den Inhaber des zu un-
tersuchenden Kontos geschickt werden, damit dieser bei den Untersuchun-
gen in den Räumen der Banken oder Sparkassen anwesend sein konnte.652 

                                              
646  Peña Garbín, S. 123. 
647  Zum Eingriff in das Persönlichkeitsgrundrecht vgl. STC de 26 de noviembre de 1984 

und STS de 30 de octubre de 1990, sowie Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia de 26 de enero de 2001, Rec. n.° 152/1998. 

648  Art. 38.2 RGIT. 
649  R. 20 Feb. 1992, vom Präsidenten der A.E.A.T. 
650  Art. 38.5 RGIT. 
651  STS 30.10.1996. 
652  Art. 38.7 RGIT. 
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Diese Informationserlangung hat sich allerdings durch das LGT 58/2003 
geändert. Der Art. 93 LGT enthält die Verpflichtung seitens der Steuer-
pflichtigen, sämtliche steuerrelevanten Daten, Informationen, Hintergründe 
und Belege mit steuerrechtlicher Bedeutung der A.E.A.T. zu beschaffen. In 
Art. 93.3 LGT heißt es weiter, dass eine Nichterfüllung dieser Verpflichtung 
sich nicht auf das Bankgeheimnis stützen kann. Vielmehr ist es nunmehr so, 
dass die A.E.A.T. vom Steuerpflichtigen direkt die Auskunft über Konten-
bewegungen, Sparkonten, Darlehnskonten, Kredite und andere verlangen 
kann, solange dies in der Ausübung ihrer Befugnisse stattfindet und eine 
vorhergehende vorschriftsmäßige Autorisation der Abteilung der Steuerver-
waltung vorliegt. Eine direkte Verbindung zwischen der A.E.A.T. und den 
Banken und Sparkassen sieht das LGT 58/2003 nicht mehr vor. 
4) Betretungs- und Untersuchungsrechte 
Zu den Befugnissen der Steuerfahndung zählt weiterhin die Befugnis des 
Betretens und Untersuchens von Gründstücken, Arbeitsräumen und sonsti-
gen Orten, wo zu besteuernde Tätigkeiten ausgeübt werden. Es ist unum-
gänglich, dass die Steuerfahnder diese Räumlichkeiten betreten können. Die 
Befugnisnormen hierfür sind die Art. 142.2 LGT i.V.m. Art. 113 LGT. Diese 
gelten für sämtliche steuerrechtlichen Normen und solche, die auf das LGT 
verweisen.653 Wie man dem Wortlaut des Art. 113.1 LGT und ebenso dem 
Art. 39.1 RGIT entnehmen kann, gilt diese Befugnis nur für die Fahnder.654 
Unproblematisch ist eine Betretung, wenn der Steuerpflichtige es den Steu-
erfahndern erlaubt, seine Räumlichkeiten zu betreten und nach Beweisen zu 
suchen.655 
Vielfach wird jedoch der Steuerpflichtige auf der Grundlage der Unverletz-
lichkeit der Wohnung aus Art. 18 CE, der proklamiert, dass diese unverletz-
lich ist und nur betreten werden kann, wenn eine Genehmigung in der Form 
einer Erlaubnis des Eigentümers oder einer gerichtlichen Erlaubnis vorliegt 
oder es sich um eine offenkundige Straftat handelt, den Zutritt zu seinen Ge-
schäftsräumen und Büros verweigern.656 

                                              
653  Guio Montero, S. 322. 
654  Lozano Serrano, S. 10; STS 22.01.1993 Fj 21.°. 
655 Art. 550 f. Ley de Enjuiciamiento Criminal; Sobald die Europäische Verfassung in 

Kraft tritt, ist auch Art. II 67 und 68 der Europäischen Verfassung zu berücksich-
tigen; zur Europäischen Verfassung vgl. nur Meyer/Hölscheidt, EuZW 2003, 613. 

656  Bei der Diskussion für das Gesetz 25/1995 wurde der Versuch unternommen diese 
Probleme durch eine neue Fassung des Art. 141 LGT (Art. 113 LGT 58/2003) zu be-
heben. Es wurden viele verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, unter anderem dass 
man die Unverletzlichkeit der Wohnung auch für juristische Personen oder das Er-
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Hier liegt das praktische Problem zu wissen, welche Orte die Inspektoren 
ohne vorherige gerichtliche Genehmigung aufsuchen können und wie sie 
sich bei einer Zutrittsverweigerung des Abgabenpflichtigen verhalten sollen. 
Hilfe zu dieser Frage ergibt sich aus dem Gesetz. So regelt das Gesetz drei 
verschiedene Bereiche. Zum einen gibt es bestimmte Orte, wo freier Zutritt 
erlaubt ist, der zweite gewährt den Fahndern ganz oder teilweise mit vor-
heriger Zustimmung Zutritt, während der letzte aus einem bedingten Zu-
trittsrecht besteht, das von der Zustimmung des Grundstückseigentümers 
abhängig ist.657 
Bei den frei zugänglichen Orten handelt es sich gem. Art. 40.1 RGIT zum 
Beispiel um Häfen, Bahnhöfe, Märkte, Flughäfen, etc. 
Auch ist die Würdigung des zweiten Falls nicht von entscheidender rechtli-
cher Bedeutung. Handelt es sich jedoch um Fall drei, dann verlangt 113.2 
LGT im Falle einer Verneinung der Zutrittserlaubnis eine schriftliche Ge-
nehmigung des Leiters des Finanzamts oder seines Stellvertreters und insbe-
sondere in dem Falle, wenn es sich um die Privatwohnung handelt, dass eine 
gerichtliche Erlaubnis einzuholen ist. 
Allerdings gewährt der Art. 39 RGIT dann den Inspektoren „jedwede (Un-
tersuchungs-) Handlung“ während der Durchsuchung. Diese Befugnis ist 
somit weiter als die Befugnisse des LGT. Der ganz herrschende Teil der Li-
teratur lehnt diese Erweiterung des Anwendungsbereichs mit dem Wortlaut-
argument und dem Rangverhältnis ab.658 Die Steuerfahnder besitzen somit 
nur den Handlungsrahmen, den das LGT vorgibt. 
Falls die Untersuchungen auf Grundstücken oder an Orten durchgeführt 
werden, an denen sich keine steuerrechtlichen Aktivitäten vollziehen oder 
nicht wirtschaftlicher oder beruflicher Art sind, benötigt man grundsätzlich 
eine Genehmigung vom Behördenleiter (Delegado)659; einer solchen Ge-
                                              

fordern einer gerichtlichen Genehmigung, wenn der Abgabenpflichtige den Zutritt zu 
den Grundstücken und Geschäftsräumen verneint, wo sich besteuerte Tätigkeiten ab-
spielen. 

 Angesichts der Zweifel, dass sich derartige Modifizierungen nur bei einem Ley Or-
gánica realisieren ließen und nicht bei einem Ley Ordinaria wie es das LGT ist, ent-
schlossen sie sich, den Artikel so zu belassen und nicht zu modifizieren. Peña Garbín, 
S. 158 f. 

657  Diese Fallgruppe steht nunmehr in Art. 142.2 LGT. 
658  Diese Auffassung wird angeführt von Palao Taboada, Gacetta Fiscal 1986, p.13; 

ders., S. 141; Lozano Serrano, S. 10. 
659  Art. 39.2 RGIT. Bis 1993 bedurfte es auch einer Genehmigung wenn die Untersu-

chungen außerhalb der normalen Arbeitszeit stattfanden, diese Regelung wurde je-
doch durch STS vom 22 Januar 1993 für nichtig erklärt. 
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nehmigung bedarf es auch, wenn der Beteiligte oder die Person, unter deren 
Obhut sich die Grundstücke befinden, sich gegen die Betretung durch die 
Inspektoren wehrt. Liegt eine Genehmigung vor, dann müssen die Beteilig-
ten immer den Inspektoren den Zutritt zu ihren Büros während der gewöhn-
lichen Arbeitstage erlauben, um die Untersuchung der Buchführung und 
sonstigen Dokumente und Belege betreffend des kontrollierten Betriebes zu 
gewähren. Diese Vorschrift ist durch die Neufassung des Art. 142.2 LGT 
nunmehr aufgrund des Rangverhältnisses obsolet geworden. In der selben 
Weise müssen die Abteilungsleiter der verwaltungsrechtlichen Behörden den 
Zugang den Inspektoren zu den Registern, Büros, Nebengebäuden und Bü-
ros der integrierten Behörden in jeder öffentlichen Verwaltung erlauben. 
Wichtig für die Inhaber des Verweigerungsrechts ist zu wissen, dass laut Art. 
41.2.d) RGIT es sich um Widerstand gegenüber den Steuerfahndern handelt, 
wenn man „ungerechtfertigt“ den Zutritt auf das Grundstück oder zu den 
Geschäftsräumen verwehrt. Dies kann mit Sanktionen geahndet werden. 
Der Schutz der privaten Wohnungen sowie die Ausweitung des Schutzbe-
reichs des Art. 18 CE auf juristische Personen bedürfen einer gesonderten 
Betrachtung. 
a) Private Wohnungen 
Die Niederlegung der Unverletzlichkeit der Wohnung im Art. 18.2 der spa-
nischen Carta Magna ist von einigen in der Literatur als „rigoros und unfle-
xibel“ bezeichnet worden, wenn man sie mit den anderen fundamentalen 
Normen vergleicht.660 Eine Öffnungsklausel gibt es nicht, da einerseits die 
Grundrechte nur durch ein Ley Orgánica (Art. 81.1 CE) geregelt werden 
können und andererseits der Zutritt oder die Durchsuchung im Wohnraum 
zwar verboten wird, hiervon jedoch drei Ausnahmen gemacht werden kön-
nen: mit Einverständnis des Inhabers, richterlicher Anordnung oder bei einer 
offenkundigen Straftat (Art. 18.2 CE). 
Darüber hinaus ist der Eingriff in dieses Grundrecht bei den Untersuchun-
gen mit steuerrechtlichem Hintergrund vom Tribunal Constitucional aner-
kannt worden.661 Ebenso hat der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte entschieden.662 
Bei dem im LGT und RGIT bezugnehmenden Begriff der Privatwohnung 
hinsichtlich der räumlichen Grenze zur Gesetzmäßigkeit der Handlungen 

                                              
660  Vgl. nur Nieto García, RAP, núm. 112, 1987, S. 9 ff und López Ramón S. 39 ff. 
661  Vgl. nur STC 119/1984. 
662  STEDH 25/2/1993, Fall Funke. 
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der Inspektoren handelt es sich nicht nur um den natürlichen Aufenthaltsort 
(Steuerwohnsitz663), sondern darüber hinaus auch auf die „Gebäude oder 
Orte an denen der Zutritt abhängig von der Zustimmung des Inhabers ist“664, 
wie zum Beispiel die Zweitwohnung665, sowie solche die in Verbindung mit 
der privaten Wohnung stehen, wie zum Beispiel Schwimmbad, Tennisplatz, 
Garten mit einem Essbereich666. 
b) Ausweitung auf die juristischen Personen 
Die Ausweitung des Grundrechts auf juristische Personen ist umstritten. 
aa) Frühere Rechtsprechung 
Dem Wortlaut nach umfasst der verfassungsrechtliche Schutz die Wohnun-
gen der juristischen Personen nicht667, jedoch räumt die frühere Rechtspre-
chung den juristischen Personen den selben Schutz ein wie den natürli-
chen.668 
Betreffend der Ausdehnung des räumlichen Schutzbereichs der Wohnungen 
auf die juristischen Personen macht die Rechtsprechung keine konkreten 
Vorschläge, sondern begnügt sich damit zu fordern, dass sich die juristische 
Person in den Schutzbereich der privaten Personen, wie er innerhalb des 
Bereichs der verfassungsrechtlichen Vormundschaft eröffnet wird, einreihen 
soll.669 
bb) Literatur 
Eine Mindermeinung in der Literatur vertritt die Ansicht, dass in diesem 
Punkt das Gericht den Weg des Ausweichens gewählt hat, da es sah, dass 
diese Vorschrift zu einem Missbrauch durch die wirtschaftlichen Unterneh-
men führen könnte, um in den Schutzbereich des Art. 18.2 CE zu gelan-
gen.670 Gleichwohl bejaht diese Ansicht allerdings auch die Notwendigkeit 
das Grundrecht auf juristische Personen auszudehnen. 

                                              
663  Allgemein zum Steuerwohnsitz siehe Calvo Ortega, S. 196 ff m.w.N. 
664  Art. 87.2 LOPJ; vgl. hierzu Martínez-Aguado, S. 19, 21f. 
665  López Ramón, S. 48. 
666  Queralt Jiménez, S. 53. 
667  Eine ähnliche Vorschrift wie sie in Art. 19 Abs. 3 GG zu finden ist, gibt es im spani-

schen Recht nicht. Dies erwähnt auch das Verfassungsgericht in seiner Entscheidung 
Nr. 137/1985, STC 137/1985. 

668  Ergebnis des STC 137/1985 vom 17 Oktober. 
669  Fernández López, S. 170. 
670  Quintana López, S. 150.  
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Die Rechtsprechung hat zu einer grundlegenden Diskussion innerhalb der 
Literatur über die Anwendbarkeit der Grundrechte aus Art. 18 CE auf die 
juristischen Personen geführt: 
Zum einen werden in der Literatur die juristischen Personen als Inhaber des 
Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 18.2 CE), aber nicht 
als Inhaber des Grundrechts auf persönliche und familiäre Intimsphäre (Art. 
18.1 CE) anerkannt671, ebenso wird festgestellt, dass der Schutz für die juris-
tischen Personen mehr ein Schutz des Eigentums ist.672 
Andererseits wird jedoch die Meinung vertreten, dass sich der Schutz der 
Intimität, wie ihn der Art. 18.1 CE verwendet, nicht nur auf die natürlichen 
Personen, sondern auch auf die juristischen bezieht.673 Dabei soll die persön-
liche Intimität so interpretiert werden, dass sie grundsätzlich auf beide An-
wendung findet, jedoch bei juristischen Personen die Bezugnahme auf die 
Familie – natürlicherweise – ausschließt.674 
Innerhalb dieses Streits in der Literatur bedarf es keiner Entscheidung hin-
sichtlich der Erweiterung des Anwendungsbereichs des Schutzbereiches von 
Art. 18.2 CE auf die juristischen Personen, da diese von beiden Ansichten 
umfasst wird. Als Konsequenz ergibt sich somit, dass das Betreten der Orte, 
die die Voraussetzungen des Wohnorts erfüllen, meistens einer gerichtlichen 
Genehmigung bedarf. Die anderen Gebäude und Orte bedürfen einer sol-
chen nur in den Fällen einer Zwangsvollstreckung, aber nicht in sonstigen 
Fällen von verwaltungsrechtlichem Handeln, wie zum Beispiel der Kontrolle 
und Inspektion.675 
cc) Heutige Rechtsprechung 
In neueren Urteilen zu der Anwendbarkeit des Grundrechts auf die Unver-
letzlichkeit der Wohnung bei juristischen Personen geht das spanische Ver-
fassungsgericht neue Wege. So gesteht es ein, dass dieses Grundrecht eng 
mit der persönlichen und familiären Intimität zusammenhängt.676 Allerdings 
existieren Anwendungsbereiche, die einem geringeren Schutz unterlägen, 
wie in den Fällen der juristischen Personen, da hier diese Verbindung nicht 
gegeben ist. So erstreckt sich der Schutz aus dem Art. 18.2 CE auch auf die 

                                              
671  Nieto García, S. 19 und 31, begründet wird dies mit der S.T.C. de 10 de marzo de 

1983. 
672  López Ramón, S. 36. 
673  Navarro Faure, S. 51. 
674  Queralt Jiménez, S. 55 ff. 
675  Martínez-Aguado, S. 19, 23f. 
676  STC 171/1989. 
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juristischen Personen, jedoch ist dieser so zu verstehen, dass sich der Schutz-
bereich nur auf die Räume erstreckt, die unentbehrlich sind, damit sich dort 
die Aktivitäten ohne fremde Einwirkungen entwickeln können.677 Als Folge 
erstreckt sich der Anwendungsbereich des Art. 18.2 CE auf Zentren der Ge-
schäftsführung des Unternehmens oder unabhängige Einrichtungen oder wo 
Dokumente und sonstige Daten des „täglichen Lebens“ des Unternehmens 
aufbewahrt werden, die vor dem Wissen Dritter geschützt werden müssen.678 
Hierunter fallen insbesondere Daten für neue Produkte sowie Daten über 
Produktionsanlagen. 
dd) Stellungnahme 
Hilfreich für eine Entscheidung kann die Heranziehung der Unterscheidung 
zwischen dem Firmensitz des zu untersuchenden Unternehmens und seinen 
Geschäftsräumen oder Lagerräumen sein. So wird der Gesellschaftssitz von 
dem Art. 6 des Texto Refundido de la LSA (Real Decreto Legislativo 
1564/1989, vom 22. Dezember) wie folgt definiert: „Der Ort, an dem sich 
das Zentrum seiner Verwaltungs- und Leitungseffizienz befindet, oder an 
dem seine hauptsächlichen Einrichtungen oder seine wirtschaftliche Ausnut-
zung wurzelt.“ Sieht man den ersten Abschnitt dieser Vorschrift jedoch im 
Zusammenhang mit Art. 48.2.b) LGT, so erkennt man, dass der Steuerwohn-
sitz einer juristischen Person nicht immer mit dem Gesellschaftssitz überein-
stimmen muss, da dieser auch in Form von Geschäftsräumen, Lagern oder 
Fabrikationsorten oder Verteilstationen bestehen kann.679 
Folglich kann das Betreten von Geschäftslokalen ohne Einwilligung oder 
gerichtliche Genehmigung nicht so schwerwiegende Auswirkungen haben, 
wie dies der Fall wäre bei Privatwohnungen.680 Somit umfasst der Schutzbe-
reich des Art. 18.2 CE gerade nicht die Geschäftsräume oder Warenlager 
einer Gesellschaft, aber unterstellt ansonsten den Gesellschaftssitz und 
Räume der Geschäftsführung dem Schutzbereich.681 
Dieses Ergebnis regelt auch der neue Art. 142.3 LGT 58/2003. Grundsätz-
lich ist das Betreten zwar erlaubt, wird allerdings der grundrechtlich ge-

                                              
677  Hierzu vgl. Fernández López, S. 173. 
678  STC. 69/1999, vom 26. April.  
679  Im Ergebnis auch Delegado Pacheco, S. 28 f. 
680  So bereits das STS vom 19. Dezember 1986. 
681  Zu der Problematik des Grundrechtsschutz von Unternehmen im europäischen Ver-

fassungsverbund vgl. Hilf/Hörmann NJW 2003, 1 ff. 
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schützte Bereich tangiert, bedarf es der Zustimmung des Geschäftsführers 
oder einer gerichtlichen Erlaubnis.682 
5) Grenzen 
Die Einheiten des A.E.A.T. handeln innerhalb bestimmter territorialer Gren-
zen und Kompetenzbereichen. Hierbei wird jedoch eine Zusammenarbeit 
gesetzlich vorgeschrieben, für die staatliche Verwaltung in Art. 47.3 RGIT 
und als auch für die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den autono-
men Regionen in Art. 50 Ley 21/2001. 

III) Benachrichtigungspflichten 

Neben den oben genannten Befugnissen gibt es im LGT noch eine Vor-
schrift, die zwar keine eigene Befugnis beinhaltet, jedoch für die Kontrollen 
und insb. für die Kontrollen auf der Ausgabenseite von Bedeutung ist. Hier-
bei handelt es sich um den Art. 95.1 LGT. Dieser Vorschrift nach dürfen die 
Daten, Bericht oder früheren Vorgänge, die durch die A.E.A.T. in Wahrneh-
mung ihrer Aufträge erlangt wurden, nicht weitergegeben werden. Sie dür-
fen nur zur Ermittlung der Steuern oder zum Beispiel für die Sanktionen 
verwendet werden. Dabei handelt es sich um den im Art. 3.h) LDGC nieder-
gelegten Grundsatz des Datenschutzes im Steuerrecht683. 
Von diesem Grundsatz werden im Art. 95.1 LGT allerdings gewisse Aus-
nahmen gestattet, wann Informationen an Dritte herausgegeben werden dür-
fen.684 So können beispielsweise nach Art. 95.1.a) LGT in Zusammenarbeit 
mit den Gerichten und dem Finanzministerium Informationen bei Straftaten 
herausgegeben werden, aber auch mit der Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social gem. Art. 95.1.c) LGT. In Hinblick auf die Kontrollen von Sub-
ventionen und Beihilfen spielt hier der Art. 95.1.d) LGT eine wichtige Rolle, 
der den Grundsatz des Datenschutzes durchbricht. Danach ist es erlaubt In-
formationen an weitere öffentliche Verwaltungen weiterzugeben, um die 

                                              
682  Art. 142.2 UAbs. 3 i.V.m. Art. 113 LGT. 
683  Vgl. Teil 3:C)IV). 
684  Im Rahmen des RGIT ist ebenfalls eine Norm der Entdeckung von Betrug bei Sub-

ventionen im Bereich der Steuerfahndung gewidmet. So schreibt der Art. 75.1 RGIT 
vor, dass in der jeweiligen diligencia (Vermerke über Verfahrenshandlungen, siehe 
Teil 3:E)I)2)) es Erwähnung finden muss, wenn während der Untersuchungshandlun-
gen der Steuerfahndung festgestellt wird, dass die erforderlichen Bedingungen in 
dem Moment der Gewährung einer Subvention aus Mitteln des Haushalts des Staates 
gefälscht oder Angaben verschwiegen wurden. Allerdings gilt diese Norm ihrem 
Wortlaut nicht für die Subventionen, die aus Mitteln des europäischen Haushalts 
stammen, sondern nur für diejenigen aus nationalen Mitteln. 
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Betrugsbekämpfung im Rahmen des Erwerbs und der Gewährung von Sub-
ventionen und Beihilfen aus staatlichen oder europäischen Mitteln zu er-
möglichen. So besteht die Möglichkeit im Rahmen der Steuerfahndung fest-
gestellte Hinweise an die I.G.A.E. weiterzugeben, damit diese im Rahmen 
ihrer Befugnisse endgültige Kontrollen durchführt. 

IV) Rechte der Beteiligten 

Die Rechte der Beteiligten ergeben sich im Fall des Steuerrechts nach dem 
Gesetz über die Rechte und Garantien der Steuerpflichtigen.685 Die dort ge-
nannten Rechte sind bereits in die jeweiligen Artikel der einzelnen Steuerge-
setze eingeflossen. So handelt es sich bei den Artikeln im IV. Kapitel des 
LGDC um die speziellen Rechte bei steuerrechtlichen Inspektionen.686 Zu 
diesen speziellen Rechten gehören sowohl die Veröffentlichung des jährli-
chen Untersuchungsplans687, als auch das Recht vom Beginn der Ermittlun-
gen informiert zu werden688. Ebenso wurde durch das LGDC die maximale 
Dauer der Untersuchung geregelt, welche dann in Art. 31.1 RGIT über-
nommen wurde.689 
Neben diesen speziellen Rechten sind in Art. 3 LGDC die allgemeinen 
Rechte der Steuerpflichtigen geregelt worden.690 Zu diesen gehören neben 
dem Anhörungsrecht einschließlich dem Recht Erklärungen abzugeben691, 
auch das Recht den Stand der Ermittlungen zu erfahren692, sowie einige wie-
tere, die nur auf das Bezahlen der nationalen Steuern Anwendung finden.693 
In einem weiteren Schritt gehören zu den Rechten der Beteiligten auch der 
Rechtsschutz. Wie in Deutschland ist dabei zwischen den außergerichtlichen 
Rechtsbehelfsverfahren und dem gerichtlichen Rechtsschutz zu unterschei-
den. 

                                              
685  S. Fn. 585. 
686  Siehe hierzu Soler Intertax 1998, 364, 366. 
687  Allerdings nur betreffend der allgemeinen Kriterien, nach denen sich die Auswahl 

richtet und nicht etwa eine detaillierte Liste der zu untersuchenden Abgabenpflichti-
gen; vgl. hierzu Argilés y de Marcilla, S. 139, 142ff. 

688  Art. 7.2 und 30 RGIT; vgl. hierzu nur Argilés y de Marcilla, S. 139, 145f. 
689  Unter gewissen Umständen kann dies jedoch verlängert werden; vgl. hierzu nur Argi-

lés y de Marcilla, S. 139, 152ff und für die Verlängerung S. 155 ff; sowie im einzel-
nen Teil 3:C)II). 

690  Soler Intertax 1998, 364, 365. 
691  Art. 3.l) LGDC; siehe auch Soler Intertax 1998, 364, 365. 
692  Art. 3.d) LGDC; siehe auch Soler Intertax 1998, 364, 365. 
693  Vgl. im Allgemeinen zu diesen Rechten Peña Garbín, S. 9 ff: de la Nuez Sánchez-

Cascado/Fernández Cuevas/Ogea Martínez-Orozco, S. 43. 
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1) Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren 
Im Rahmen von wirksamen Kontrollsystemen für das Handeln der öffentli-
chen Verwaltung sind die außergerichtlichen Verwaltungsrechtsbehelfe der 
erste Schritt für die Beteiligten. Die Verfahrensvorschriften für die Verwal-
tungsrechtsbehelfe finden sich in den Art. 107 ff Ley 30/1992694. Diese Vor-
schriften finden allerdings gem. Art. 107.4 Ley 30/1992 dann keine Anwen-
dung, wenn es sich um steuerrechtliche Rechtsbehelfe handelt.695 Bei den 
Kontrollen der Einnahmenseite kommen Vorschriften aus dem spanischen 
Steuerrecht zur Anwendung, so dass auch die spezielleren Rechtsbehelfe ein-
greifen müssen. Somit kommen im Rahmen des außergerichtlichen Rechts-
behelfsverfahrens aufgrund der Untersuchungskompetenz der A.E.A.T. nur 
die Rechtsbehelfe der reposición und der reclamación económico-admini-
strativa in Betracht. 
a) Reposición 
Zunächst ist auf den – in der Praxis unbedeutende – Rechtsbehelf der repo-
sición einzugehen.696 Bei diesem handelt es sich nicht um eine notwendige 
Klagevoraussetzung. Dem Beteiligten steht insoweit ein Wahlrecht zu dem 
Rechtsbehelf der reclamación económico-administrative zu. Die Einlegung 
dieses Rechtsbehelfs unterbricht die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs 
der reclamación697. Eine gleichzeitige Einlegung beider Rechtsbehelfe ist 
jedoch unzulässig.698 Widerspruchsbehörde ist dabei die Erlassbehörde des 
Verwaltungsaktes. Die reposición muss innerhalb eines Monats eingelegt 
werden.699 Wird die reposición zurückgewiesen, steht dem Beteiligten nun 
der weitere Rechtsbehelf der reclamación zu. Eine Klageerhebung ist erst 
dann möglich, wenn auch das Rechtsbehelfsverfahren der reclamación aus-
geschöpft wurde. Sollte die Behörde nicht innerhalb eines Monats seit Ein-
legung der reposición über diesen entschieden haben, so wird der Rechtsbe-
helf zum Zwecke der Fortführung des Verfahrens als zurückgewiesen ange-
sehen.700 

                                              
694  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-

nistrativo Común, de 26 de Noviembre, BOE vom 27. November. 
695  Vgl. dazu nur Garcia de Enterria, S.535 ff. 
696  Dieser ist zum einen in den Art. 222 ff LGT und zum anderen im RD 2244/1979, de 

7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al eco-
nómico-administrativo gesetzlich geregelt. 

697  Art. 222.2 LGT. 
698  Art. 222.2 UAbs. 2 LGT. 
699  Art. 223.1 LGT. 
700  Art. 225.3 LGT i.V.m. Art. 26.4 LGT; Art. 15.2 RD 2244/1979. 
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b) Reclamación Económico-administrativa 
Das wichtigste spanische Rechtsbehelfsverfahren ist die sog. Reclamación 
Económico-adminstrativa.701 Hierbei handelt es sich um ein, je nach Höhe 
des Streitwertes, einstufiges oder zweistufiges außergerichtliches Rechtsbe-
helfsverfahren zur Anfechtung von Verwaltungsakten abgabenrechtlicher 
Art, die von der Finanzverwaltung des Staates oder der autonomen Regio-
nen erlassen worden sind.702 Als Rechtsbehelfsbehörde kommt im vorlie-
genden Fall nur das Tribunal Económico-administrativo Central703 oder der 
Wirtschafts- und Finanzminister in Betracht. 
Das TEAC ist dabei sachlich in erster außergerichtlicher Instanz u.a. für die 
Entscheidung über Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte zuständig, die von 
zentralen Organen des Wirtschafts- und Finanzministeriums, der A.E.A.T. 
oder von übergeordneten Organen der Verwaltung der autonomen Regionen 
erlassen worden sind. Die örtliche Zuständigkeit erstreckt sich dabei auf 
ganz Spanien; seinen Sitz hat das TEAC in Madrid. 
Der Wirtschafts- und Finanzminister ist für Rechtsbehelfe zuständig, bei 
denen zuvor der Staatsrat angehört worden ist oder anzuhören ist; bei denen 
das TEAC wegen deren Art, Höhe des Streitwertes oder Bedeutung eine 
Entscheidung durch den Minister für erforderlich hält oder wenn er den an-
gefochtenen Verwaltungsakt selbst erlassen hat.704 
2) Gerichtliches Verfahren 
Nach dem erfolglosen Rechtsbehelfsverfahren der Reclamación Económico-
adminstrativa, kann der Begünstigte das gerichtliche Verfahren betreiben. 
Dabei ist zu beachten, dass der Gerichtsaufbau in Spanien von dem Prinzip 
der Einheit der Rechtsprechung705 geprägt ist. Es gibt daher keine gegenüber 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit selbständige Verwaltungs-, Finanz-, Ar-
beits- und Sozialgerichtsbarkeit. Statt dessen bestehen innerhalb der Kolle-
gialgerichte Abteilungen706, denen durch Gesetz unmittelbar Zuständigkeiten 
für die entsprechenden Rechtsgebiete zugewiesen sind. Für den Bereich des 
                                              
701  Dieses ist zum einen in den Art. 226 f LGT und zum anderen in dem RD 391/1996, 

de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclama-
ciones económicos-administrativas und dem Orden de 26 de junio de 1996 por la que 
se desarrollan diversos aspectos organizativos de los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos y de su Procedimiento geregelt. 

702  Art. 113 ff. RPREA. 
703  Im Folgenden TEAC. 
704  Art. 4 TAOEA; Art. 9 RPREA. 
705  Art. 117.5 CE. 
706  Sog. Salas. 
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Verwaltungsrechts einschließlich des Steuerrechts ist der Sala de lo Conten-
cioso-administrativo zuständig. In diesem können secciones eingerichtet 
werden.707 Das eigentliche Verfahrensgesetz ist das Ley 29/1998708. In die-
sem wird neben dem Aufbau, den Organen und den Kompetenzen, auch der 
Ablauf des Verfahrens vor der Sala de lo Contencioso-administrativo gere-
gelt.709 

V) Bedeutung für die OLAF-Kontrollen 

Nachdem die nationalen Kontrollmöglichkeiten auf der Einnahmenseite be-
trachtet wurden, ist im Folgenden nunmehr auf die sich daraus ergebenden 
Besonderheiten für die OLAF-Kontrolleure einzugehen. 
1) Formelle Untersuchungsvoraussetzungen 
Die meisten formellen Untersuchungsvoraussetzungen ergeben sich aus der 
OLAF-Verordnung. Insbesondere ist hierbei nochmals auf die Legitimation 
der Kontrolleure in Form einer schriftlichen Ermächtigung und betreffend 
der Untersuchung des schriftlichen Auftrags hinzuweisen. In Verbindung mit 
dem nationalen Recht ergeben sich einige Hindernisse, die von den OLAF-
Bediensteten beachtet werden müssen. 
a) Untersuchungsplan und Ankündigung der Untersuchung 
Im spanischen Recht ist der Schutz des Abgabenpflichtigen aufgrund der 
Mitteilungspflicht sehr ausgeprägt. Dies erkennt man auch bereits an der 
Veröffentlichung des Untersuchungsplans, wo sich jeder schon einmal in 
groben Zügen mit den geplanten Untersuchungen – zumindest was die wirt-
schaftlichen Bereiche oder Vereinigungen von Steuerpflichtigen angeht – 
vertraut machen kann. 
Hierbei stellt sich natürlich die Frage, ob die Beamten des OLAF auch die 
Wirtschaftsteilnehmer derart vorwarnen müssen. Gegen eine solche Vorwar-
nung spricht, dass es sich bei den OLAF-Kontrollen um selbständig durch-
geführte Untersuchungen handelt. Zwar müssen sie die Untersuchung gem. 
Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 4 Abs. 1 Kontroll-Verordnung den 
Mitgliedstaaten und den jeweiligen Behörden mitteilen710, allerdings soll es 
sich um überraschende Kontrollen handeln, so dass dem Wirtschaftsteil-
                                              
707  Vgl. Art. 54, 63, 72.2 Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, BOE 

vom 02. Juli. 
708  Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio, BOE 

vom 14. Juli. 
709  Título IV. des Ley 29/1998. 
710  Vgl. Teil 2:B)I)3). 
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nehmer keine Zeit bleiben soll, belastendes Material zu vernichten. Des wie-
teren wäre aus Sicht des Schutzzwecks – Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften – eine derartige Vorwarnung nicht ange-
bracht. Dafür spricht auch weiterhin, dass dem Schutz der finanziellen Inte-
ressen eine hohe Bedeutung zukommt, wie man es bei einigen europäischen 
Verfahrensrechten sieht, wo dieser Schutz Beachtung findet, z.B. das Akten-
einsichtsrecht711. 
Das spanische Recht sieht als Ausnahme zur Benachrichtigung die Aufnah-
me von Kontrollen vor, die nicht vorher im Untersuchungsplan aufgeführt 
waren, so dass sich die OLAF-Kontrollen auf diese Möglichkeit stützen 
können. Diese Aufnahme der Untersuchungen nimmt in Spanien der jewei-
lige Untersuchungsdirektor der A.E.A.T. vor, so dass für die OLAF-Kon-
trollen folgendes gelten muss: Da der Direktor des OLAF die Untersuchun-
gen des OLAF leitet und auch gleichzeitig die Aufnahme der Untersuchung 
genehmigt712 lässt sich die spanische Organisation mit der des OLAF ver-
gleichen. Aufgrund dieses Vergleichs kann auch bei den Kontrollen des 
OLAF auf die Ausnahme zurückgegriffen werden, so dass es keiner vorheri-
gen Ankündigung in dem jährlichen Untersuchungsplan bedarf, wenn man 
von einer Aufnahmepflicht ausgeht. 
Somit bedarf es keines jährlichen Untersuchungsplans des OLAF. Es können 
unplanmäßige Untersuchungen bei den Wirtschaftsteilnehmern in Spanien 
vorgenommen werden. 
b) Dauer der Untersuchung 
Im Bereich der Einhaltung der Verfahrensdauer, ist fraglich, ob auch für die 
OLAF-Kontrolleure eine derartige maximale Verfahrensdauer einschlägig 
ist. Der Art. 6 Abs. 5 OLAF-Verordnung sagt, dass die Untersuchungen ohne 
Unterbrechung durchzuführen sind und ihre Dauer den Umständen und 
Komplexität des betreffenden Falles angemessen sein muss; er enthält aber 
keine Anhaltspunkte für eine Höchstgrenze der OLAF-Untersuchungen. Ei-
ne Antwort, ob die spanische maximale Verfahrensdauer Beachtung finden 
muss, lässt sich erst über den Sinn und Zweck der OLAF-Kontrollen und 
durch die Abschlussmaßnahmen ermitteln. 
aa) Sinn und Zweck 
Der Sinn und Zweck der OLAF-Kontrollen liegt in der Aufdeckung von Be-
trügereien und sonstigen rechtswidrigen Maßnahmen, die die finanziellen 

                                              
711  Vgl. Teil 2:C)I)3). 
712  Art. 6 Abs. 1 und 3 OLAF-Verordnung. 
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Interessen der Gemeinschaften schädigen. Sobald gefestigte Erkenntnisse 
hierüber vorliegen, sollen in nationalen Subventions- bzw. Gerichtsverfah-
ren gegen die Schädiger vorgegangen werden. Da die EU keine eigenen Be-
fugnisse für eine Sanktionierung oder strafrechtliche Verfolgung besitzt, 
liegt es allein in den Händen der nationalen Gesetzgeber, welche Rechts-
normen zu dem jeweiligen Verfahren erlassen wurden713. Damit es letztend-
lich zu einer Sanktionierung oder einer Verurteilung kommen kann, müssen 
die jeweiligen Voraussetzungen des nationalen Verfahrens vorliegen. So 
könnte es gerade gegen die Rechte des Steuerpflichtigen verstoßen, wenn 
OLAF die gesetzliche spanische Dauer einer Untersuchung nicht eingehal-
ten hat und es folglich nicht zu einer Sanktionierung oder Bestrafung 
kommt. 
bb) Abschlußberichte des OLAF 
Zum selben Ergebnis führt auch die Untersuchung der nationalen Nutzung 
des Abschlußberichts. Dieser Abschlußbericht beruht auf der nach Art. 6 
Abs. 5 OLAF-Verordnung bestimmten unterbrechungsfreien Durchführung 
der Untersuchung, wobei sich die Dauer der Untersuchung nach den Um-
ständen und der Komplexität des betreffenden Falls richtet. Aus diesem Ar-
tikel lassen sich zwei Schlüsse ziehen. Zum einen kommen die nationalen 
Unterbrechungen und Verlängerungen der Untersuchungsdauer nicht in Be-
tracht, da es sich um unterbrechungsfreie Durchführungen der Untersuchun-
gen handeln muss. Und zum anderen ist hier gerade keine Frist vorgesehen, 
so dass nach dieser Rechtsnorm eine Untersuchung auch über mehrere Jahre 
hinweg erfolgen kann, natürlich unter der Voraussetzung, dass sie immer 
noch der Komplexität des Falles angemessen ist. 
Eine derartige Unbestimmtheit und Untersuchungslänge würde jedoch in 
Spanien nach der Einführung des LDGC auf erhebliche rechtliche Bedenken 
stoßen, die auch in den anschließenden Sanktions- und Gerichtsverfahren zu 
berücksichtigen wären. Daraus ergibt sich, dass eine Überschreitung der im 
LDGC genannten Frist dazu führen würde, dass der Abschlußbericht des 
OLAF nicht als Beweismittel zugelassen werden könnte und folglich die 
spanischen Behörden eine eigene Untersuchung in die Wege leiten müssten. 
Wäre dies der Regelfall, bliebe zu fragen, ob eine Untersuchung nicht be-
reits bei Erkennbarkeit dieser Fristüberschreitung seitens des OLAF gegen-
über dem Wirtschaftsbeteiligten unverhältnismäßig wäre, da zweifelsohne in 
der selben Sache noch eine weitere eingeleitet werden muss, wenn auch von 
den nationalen Behörden. 
                                              
713  Mit der Ausnahme von europäischen Richtlinien und Verordnungen, welche das 

Recht der Mitgliedstaaten harmonisieren; siehe z.B. die Sanktions-Verordnung. 
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cc) Stellungnahme 
Aus diesen Überlegungen heraus muss die maximale Untersuchungsdauer 
des spanischen Rechts eingehalten werden. Dieses Ergebnis stimmt auch mit 
den allgemeinen Kollisionsregeln überein, da es sich bei dieser maximalen 
Untersuchungsdauer um eine speziellere nationale Regelung gegenüber dem 
Gemeinschaftsrecht handelt.714 
c) Ort und Zeit der Untersuchungen 
Betreffend dem Ort der Untersuchung ergänzen sich die spanischen und ge-
meinschaftsrechtlichen Normen. So ergibt sich aus Art. 3 OLAF-Verord-
nung i.V.m. Art. 5 Kontroll-Verordnung, dass zumindest die Räumlichkei-
ten, Grundstücke, Verkehrmittel und sonstige gewerblich genutzten Örtlich-
keiten untersucht werden dürfen. Neben diesen Örtlichkeiten erlaubt das 
spanische Recht auch, die Räume von Steuerberatern oder Rechtsanwälten 
zu durchsuchen, um Informationen betreffend dem Wirtschaftsteilnehmer zu 
erlangen. 
Mangels gemeinschaftsrechtlichen Regelungen betreffend der Zeit der Un-
tersuchungen, müssen die nationalen Vorgaben berücksichtigt werden, so 
dass eine Untersuchung während der allgemeinen Öffnungszeiten unproble-
matisch ist.715 
2) Befugnisse 
Bei den Befugnisnormen müssen die OLAF-Kontrolleure ebenfalls das Zu-
sammenspiel von Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht beachten716, 
insbesondere die Berücksichtigung nationaler Grenzen, z.B. die anwaltliche 
Schweigepflicht. 
a) Untersuchungen der Dokumente des Betroffenen 
Die Mindeststandards, die in Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 1 
UAbs. 1 S. 2 Kontroll-Verordnung vorgesehen sind, werden von dem spani-
schen Recht erfüllt, darüber hinaus dürfen die OLAF-Bediensteten auch den 
Briefverkehr des Wirtschaftsteilnehmers untersuchen. In diesem Bereich 
ergeben sich folglich keine großen Abweichungen zwischen den nationalen 
Regelungen und den gemeinschaftsrechtlichen hinsichtlich der Untersu-
chungen der Dokumente des Betroffenen. 

                                              
714  zu den Kollisionsregeln vgl. Teil 2:A)VI). 
715  Vgl. hierzu die Ausführungen unter Teil 3:C)I)2)b). 
716  Vgl. hierzu bereits die Untersuchung der Öffnungsklauseln, Teil 2:A)IV). 
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b) Auskunftsersuchen bei Dritten 
In Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 Spiegelstrich 
1 Kontroll-Verordnung wird die Möglichkeit geregelt, Bankauszüge der 
Wirtschaftsteilnehmer zu untersuchen. Das nationale Recht geht hier noch 
einen Schritt weiter. Nach dem neugefassten Art. 93.3 LGT ist der Steuer-
pflichtige dazu verpflichtet, den Kontrolleuren sämtliche Auskünfte zu ertei-
len, ohne sich dabei auf das Bankgeheimnis zu berufen.717 Im Gegensatz zu 
der alten Regelung ist es den OLAF-Kontrolleuren nunmehr verwehrt, sich 
direkt an die Banken und Sparkassen zu halten, um Auskünfte über die Kon-
tobewegungen zu erhalten. Allerdings muss auch in diesem Fall das OLAF 
eine vorschriftsmäßige Autorisation vorlegen können. Diese muss von der 
zuständigen Abteilung der Steuerverwaltung ausgestellt sein. Dies bedeutet 
für OLAF, dass der Direktor des OLAF diese Genehmigung ausstellen muss, 
da der Direktor das OLAF gem. Art. 6 Abs. 1 OLAF-Verordnung die Unter-
suchung leitet. 
Des weiteren dürfen die OLAF-Kontrolleure auch bei Dritten Material und 
Dokumente anfordern und einsehen, wenn ein steuerrechtlicher Bezug bzw. 
Verbindungen zu diesen gegeben ist.718 Unter diesen Punkt fallen zum Bei-
spiel Warenlieferungen; das OLAF kann anhand der Lieferscheine des Steu-
erpflichtigen und den Büchern des Lieferanten feststellen, ob die angegebe-
nen Mengen auch wirklich geliefert wurden oder ob es sich nur um Schein-
rechnungen handelt. 
c) Betretungen und Untersuchungen 
Bei Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 Kontroll-
Verordnung handelt es sich um einen Verweis ins nationale Recht, so dass 
sich die Ermittlungskompetenzen nach dem nationalen Recht richten.719 Un-
ter Beachtung des spanischen Rechts müssen die OLAF-Kontrolleure grund-
sätzlich und insbesondere bei den unvorangekündigten Untersuchungen auf 
das Grundrecht aus Art. 18.2 CE achten. Gerade bei juristischen Personen ist 
aufgrund des Wechsels in der Rechtsprechung, hin zu einer Ausdehnung des 
Schutzbereichs bei Durchsuchungen, eine richterliche Genehmigung not-
wendig, wenn keine Zustimmung des Berechtigten vorliegt.720 Gleiches gilt 
für die Untersuchungen von Privatpersonen in deren Privatwohnungen. 
Freien Zugang haben sie jedoch zu den in Art. 40 RGIT genannten Orten 
                                              
717  Vgl. Teil 3:C)II)3). 
718  Vgl. Teil 3:C)II)2). 
719  Vgl. Teil 2:A)IV)1). 
720  Ähnlich urteilte der EuGH unter Heranziehung des Art. 8 EMRK, siehe Teil 

2:C)II)2)b). 
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und natürlich auch dort, wo eine Einwilligung seitens des Besitzers bzw. 
Wirtschaftsteilnehmers vorliegt. Die Kontrolleure sollten die Wirtschaftsteil-
nehmer jedoch immer zuerst auf ihre nach der Kontroll- und OLAF-Verord-
nung bestehenden Mitwirkungspflichten bei den externen Kontrollen hin-
weisen und die möglichen Konsequenzen aufzeigen, wie zum Beispiel die 
Rückzahlung der erhaltenen Mittel oder auch die Verhängung von Sanktio-
nen und Ordnungsgeldern. Bereits dieser Hinweis dürfte in den meisten Fäl-
len die Einwilligung des Wirtschaftsteilnehmers nach sich ziehen. Ansonsten 
müssen sich die OLAF-Kontrolleure an das Betretungsverbot gem. Art. 
142.2 UAbs. 3 i.V.m. Art. 113 LGT halten. 
d) Zusammenfassung 
Festzustellen bleibt, dass die Befugnisse des OLAF, die in Art. 3 OLAF-
Verordnung i.V.m. Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1 Kontroll-Verordnung niedergelegt 
wurden, sich zum größten Teil mit denen aus dem spanischen Recht decken. 
Allerdings sind gerade im Bereich des Auskunftsersuchens bei Dritten wie-
terreichende Befugnisse im nationalen Recht vorhanden. Dort wo die Unter-
suchungsmöglichkeiten weiter sind als die in der OLAF-Verordnung, müs-
sen die OLAF-Bediensteten diese Möglichkeiten nutzen, um den effektivs-
ten Schutz der finanziellen Interessen im Bereich der Einnahmen sicherzu-
stellen. Jedoch erlauben die gemeinschaftsrechtlichen Normen die Entnah-
me und Untersuchung von Stichproben und auch die physische Kontrolle 
der Art und des Umfangs der Waren bzw. Leistungen. Somit dürfen die Be-
diensteten auch diese Befugnisse auf der Einnahmenseite anwenden; inso-
fern sind die Befugnisse der OLAF-Verordnung i.V.m. der Kontroll-Verord-
nung weiter, als die des spanischen Gesetzgebers. 
3) Rechte der Beteiligten 
In Spanien sind die speziellen Rechte der Steuerpflichtigen auf der Einnah-
menseite aufgrund des LDGC bereits in die einzelnen Kontrollvorschriften 
eingeflossen. Die allgemeinen Rechte, die sich aus Art. 3 LDGC ergeben, 
könnten von den OLAF-Bediensteten Beachtung finden. So gehört zu diesen 
allgemeinen Rechten zunächst das Anhörungsrecht einschließlich dem Recht 
Erklärungen abzugeben. Auf europäischer Ebene existiert ebenfalls der all-
gemeine Rechtsgrundsatz des rechtlichen Gehörs, welches in jedem Verfah-
ren, das zu einer belastenden Maßnahme der Verwaltung führen kann, zu 
beachten ist. Für die Geltendmachung des europäischen Anhörungsrechts 
muss sich jedoch auf ein Verteidigungsrecht bezogen werden. Diese Voraus-
setzung ist von dem spanischen Anhörungsrecht nicht vorgesehen, so dass 
diese Norm weiter ist, als der europäische Grundsatz. Somit kommt es hier-
bei nicht zu einem Vorrang des Gemeinschaftsrechts und die OLAF-Be-



Teil 3: Das Pendant der externen Untersuchungen in Spanien und die Anwendbarkeit der 
Normen auf die Untersuchungen des OLAF 

146 

diensteten haben das spanische Recht auf Anhörung einschließlich dem 
Recht Erklärungen abzugeben zu beachten. 
Das Recht den Stand der Ermittlungen zu erfahren ist ebenfalls Bestandteil 
der allgemeinen Rechte des Art. 3 LGDC721. Auf der europäischen Ebene 
existiert gem. Art. 255 Abs. 1 EG das Recht auf Zugang zu Dokumenten der 
drei Gemeinschaftsorgane.722 Dieses Recht steht jedem Unionsbürger zu, 
d.h. jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat.723 Die Organe können dieses Recht jedoch verweigern, 
wenn die Dokumente nur zum internen Gebrauch bestimmt sind oder noch 
kein Beschluss gefasst wurde.724 Der Beteiligte kann sich nach dieser Vor-
schrift nicht unbedingt auf die Akteneinsicht stützen. Dieses Akteneinsichts-
recht ist aufgrund der Handlung seitens einer Gemeinschaftsbehörde spe-
zieller als das spanische Akteneinsichtsrecht. 
Betreffend den Rechten der Betroffenen bleibt somit festzustellen, dass die 
OLAF-Bediensteten teilweise die nationalen Rechte der Betroffenen würdi-
gen müssen und nicht einheitlich auf die europäischen zurückgreifen kön-
nen, seien diese primärrechtlich verankert oder nur allgemeine Rechtsgrund-
sätze. 

D) Kontrollverfahren auf der Ausgabenseite 
Bei den öffentlichen Subventionen gibt es viele Gründe diese zu kontrollie-
ren, obwohl viele Autoren meinen, dass keine ausreichende Möglichkeiten 
bestehen um dieses Problem zu lösen.725 Im November 2001 schenkte der 
spanische Gesetzgeber dieser Meinung Beachtung und es wurde mit den 
Arbeiten an einem Subventionsgesetz begonnen.726 Durch die Verabschie-
dung des Ley, de 17 de noviembre, General de Subvenciones727 hat der spa-
nische Gesetzgeber nunmehr Forderungen hinsichtlich stärkeren Befugnis-
sen teilweise nachgegeben. Die Befugnisnormen betreffend der internen Fi-

                                              
721  Nunmehr auch in Art. 34 LGT geregelt. 
722  Vgl. Teil 2:C)I)3). 
723  Calliess/Ruffert/Wegener Art. 253 Rn. 8. 
724  Art. 4 Abs. 3 Informationszugangsverordnung.  
725  So zum Beispiel: Manzanedo/Hernando/Gómez, S. 732; Alberto Muñoz Pérez, in: 

XIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público, S. 257, 265; 
Molina/Urien/Pardo, S. 27. 

726  Hierzu „Hacienda reforzará el control de las su bvenciones por ley“ in El Mundo 
vom 20. November 2001 (http://www.el-mundo.es/2001/11/20/economia/1074168 
.html); Molina/Urien/Pardo, S. 27 ff. 

727  Ley 38/2003, BOE vom 18. November 2003. 
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nanzkontrolle, die von der I.G.A.E. durchgeführt wird, fanden sich bis zum 
Inkrafttreten des neuen LGS Anfang 2004 im LGP, sowie in spezielleren 
Vorschriften für diesen Bereich, dem RD 2188/95, und der Verwaltungsver-
ordnung 1/1999 der I.G.A.E.728 Mit der Verabschiedung fasste der Gesetzge-
ber diese auf der Ausgabenseite bestehenden Vorschriften in einem eigenen 
Gesetz zusammen und weitet die Verpflichtungen des Begünstigten sowie 
die Kontrollmöglichkeiten der Kontrolleure deutlich aus.729 In der Aufhe-
bungsvorschrift des LGS werden die sich mit der Subventionskontrolle be-
fassenden Normen des RD 2188/95 mit Wirkung zum 18. Februar 2004730 
aufgehoben. 
Auch wurden die europarechtlichen Kontrollvorschriften in das neue LGS 
eingebunden, so dass bei den Kontrollen auf der Ausgabenseite nunmehr 
zunächst zu klären ist, ob eine europäische oder nationale Subvention kon-
trolliert werden soll. Handelt es sich um eine Kontrolle einer europäischen 
Subvention, schreibt das LGS in Art. 6.2 vor, das vorrangig die jeweils gel-
tenden Kontrollmechanismen aus der europäischen Gesetzgebung anzuwen-
den sind. Ergänzend zu diesen können dann die nationalen Kontrollvor-
schriften Anwendung finden, wenn dies von den europäischen Vorschriften 
vorgesehen ist. 

I) Kontrollen durch die I.G.A.E. 

Ziel der Finanzkontrolle ist die Garantie, dass sich die Vergabe der öffentli-
chen Mittel731 nach dem Legalitätsprinzip, dem Effizienzprinzip und dem 
Wirtschaftlichkeitsprinzip richtet. Diese Prinzipien lassen aus den Art. 31.2 
und 103 CE ableiten. Um dieses Ziel zu erreichen, weist das LGP der 
I.G.A.E. drei Arten von Kontrollen innerhalb der Finanzkontrolle zu. Die 
erste findet sich in den Art. 16, 93 und 95 LGP, wobei es sich um die Rech-
nungskontrolle handelt. Die Rechnungskontrolle soll eine vorherige Kon-
trolle sämtlicher Handlungen, die einen wirtschaftlichen Inhalt haben oder 
von denen einer abgeleitet werden kann, gewährleisten.732 

                                              
728  Vergleiche auch zu dem 1991 stattgefundenen Gesetzeswandel im Bereich der in-

ternen Kontrolle: Villar Álvarez in: I.G.A.E., XI Jornadas de control y contabilidad 
pública, S. 33; sowie zu den vorherigen Änderungen siehe Fuentes Vega, in: IGAE, 
XI Jornadas de control y contabilidad pública, 94 f. 

729  Molina/Urien/Pardo, S. 27 f. 
730  Das Gesetz wurde am 18. November 2003 im BOE veröffentlicht und tritt 3 Monate 

später in Kraft, Disposición final tercera Absatz 2. 
731  Zur Vergabe von Subventionen, vgl. García Soto, S. 68 ff; Fuentes Vega, El Gasto 

Público, S. 455 ff. 
732  García Soto, S. 68, 75 f. 
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Die zweite ist die Finanzkontrolle bei den staatlichen Diensten, autonomen 
Organen, Gesellschaften und weiteren staatlichen öffentlichen Behörden.733 
Normiert ist diese in Art. 17.2 LGP und dient dem Funktionieren unter 
haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten. 
Als Unterfall dieser ersten beiden Kontrollarten kann eine permanente Fi-
nanzkontrolle nach Art. 100.1 LGP eingerichtet werden, falls die notwendi-
gen Voraussetzungen der Vorschrift vorliegen. 
Die dritte Kontrollmöglichkeit ist durch die Verabschiedung des LGS im 
November 2003 nunmehr aus dem LGP ausgegliedert worden.734 Dabei um-
fasst das LGS neben der Finanzkontrolle auch die Gewährung von Subven-
tionen und die für die Vergabe zuständigen Behörden. Es ist allerdings der 
Art. 6.2 LGS zu beachten, wonach das Kontrollverfahren nach diesem Ge-
setz subsidiär zu den Verfahren ist, die in den europäischen Vergabe- und 
Kontroll-Verordnungen festgeschrieben sind und dass die Befugnisse des 
spanischen Rechnungshofs unberührt bleiben735. 
1) Zuständigkeitsbereich der I.G.A.E. 
Die I.G.A.E. ist nur für die Kontrollen von Subventionen, die durch staatli-
che Behörden vergeben wurden, zuständig.736 Darüber hinaus ist sie die Ko-
ordinationsbehörde bei Subventionen und Beihilfen, die ganz oder teilweise 
aus Mitteln der Europäischen Gemeinschaft stammen737, da aufgrund der 
Autonomieansprüche der autonomen Regionen. diese für die Kontrollen der 
durch landeseigene Behörden vergebenen Subventionen aus Mitteln der EG 
zuständig sind.738 
2) Verfahren nach dem LGS 
Seit dem 18.02.2004 ist das Verfahren zur Finanzkontrolle einheitlich im 
LGS geregelt. Die entsprechenden Normen im LGP und RD 2188/95 sind zu 
diesem Zeitpunkt aufgehoben worden. 
a) Subjektiver Anwendungsbereich 
Die externen Kontrollen werden gem. Art. 44.1 LGS bei den Empfängern 
von Subventionen, die aus Mitteln des Haushaltsplans des Staates oder mit 

                                              
733  García Soto, S. 68, 76 f. 
734  Zu dem alten Verfahren vgl. nur García Soto, S. 68 ff. 
735  so Art. 44.3 LGS. 
736  Vgl. Teil 3:B)II)2)a). 
737  Art. 45.1 LGS. 
738  Vgl. Teil 3:B)II)2)a). 
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Mitteln der Europäischen Union stammen, und bei mitwirkenden Vereini-
gungen durchgeführt. 
Der subjektive Anwendungsbereich dieser Finanzkontrolle erstreckt sich 
gem. Art. 44.1 LGS zunächst auf den Begünstigten und ggf. die mitwirkende 
Vereinigung. Die Finanzkontrolle kann sich aber bei Bedarf auch auf weitere 
Personen ausdehnen. Dies geschieht gem. Art 44.5 LGS dann, wenn sich 
während der Untersuchung Anhaltspunkte ergeben, dass diese privaten oder 
juristischen Personen Verbindungen mit dem Begünstigten haben oder aber 
indirekt von der Gewährung der Subvention an den Begünstigten profitieren. 
In Art. 11 und 12 LGS regelt das Gesetz, wer Begünstigter ist bzw. was un-
ter einer mitwirkende Vereinigung zu verstehen ist. 
Begünstigter kann danach sowohl eine natürliche, als auch eine juristische 
Person sein.739 Darüber hinaus verweist das LGS auf das jeweilige Vergabe-
gesetz, in welchem geregelt wird, wer Begünstigter der Subvention sein 
kann. Bei den Vergabegesetzen ist der Art. 17 LGS zu beachten, der in Abs. 
3 für die Vergabegesetze gewisse Mindestvoraussetzungen vorschreibt.740 In 
Hinblick auf den Art. 11 LGS schreibt der Art. 17 LGS vor, dass das Verga-
begesetzt u.a. Bedingungen enthalten muss, in welchen die Begünstigten für 
die Gewährung der Subvention zusammengefasst werden müssen. Ebenso 
müssen Form und Frist für die Anträge enthalten sein.741 
Zwischen den Begünstigten und den Vergabebehörden können sog. mitwir-
kende Vereinigungen zwischengeschaltet sein. Bei diesen handelt es sich 
nach Art. 12.1 LGS um solche, die im Namen und auf Rechnung der gewäh-
renden Behörde über alle in Zusammenhang mit der Subvention stehenden 
Folgen entscheiden dürfen.742 Die Verbindung zwischen der gewährenden 
Behörde und der mitwirkenden Vereinigung ist dabei eine rein privatrechtli-
che.743 Dabei ist diese Vermittlung nicht nur auf nationale Beihilfen und 
Subventionen beschränkt, vielmehr ist sie auch bei Subventionen aus euro-
päischen Mitteln, die in Übereinstimmung mit den europäischen Normen 
vergeben werden, möglich.744 

                                              
739  Art. 11.1 und 2 LGS. 
740  Näher zu diesen Voraussetzungen Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de 

Subvenciones, S. 99 und 151 ff. 
741  Vgl. zu den weiteren Voraussetzungen Comentarios Prácticos a la nueva Ley General 

de Subvenciones, S. 151 ff. 
742  Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 103f. 
743  Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 104. 
744  Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 104f. 
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Als Rechtsnatur der mitwirkenden Vereinigung erlaubt der Art. 12.2 LGS 
fast jede Rechtsform. So kann es sich sowohl um staatliche Behörden, Han-
delsgesellschaften, die gänzlich oder mehrheitlich durch die öffentliche Ver-
waltung kontrolliert werden, Organisationen oder Behörden des öffentlichen 
Rechts, sowie Vereinigungen, auf die sich die Disposición adicional quinta 
des Ley 7/1985 bezieht, handeln. Des weiteren können es aber auch öffentli-
che oder private juristische Personen sein, die die Voraussetzungen hinsicht-
lich Zahlungsfähigkeit und Effizienz erfüllen. Nach Art. 12.3 LGS können 
die autonomen Regionen und Gebietskörperschaften ebenfalls als mitwir-
kende Vereinigung auftreten.745 
b) Objektiver Anwendungsbereich 
Das Ziel der Finanzkontrolle ist die Überprüfung, ob sich die kameralisti-
sche Verwaltung des öffentlichen staatlichen Sektors an die Legalitäts-, Wirt-
schaftlichkeits-, Effektivitäts- und die Effizienzprinzipien gehalten hat.746 
Jedoch bleibt zu beachten, dass eben diese Ziele der Finanzkontrolle des 
öffentlichen Sektors nicht auf die Empfänger der Beihilfen und Subventio-
nen Anwendung finden können747, wenn nicht Anpassungen vorgenommen 
werden.748 Zu diesem Ergebnis ist auch die Kommission zur Zusammenfas-
sung der Vorschriften auf dem Gebiet von Subvention und Beihilfen ge-
kommen, die u.a. den Art. 34.1 RD 2188/95 durch die Disposición deroga-
toria única des LGS mit Wirkung zum 18.02.2004 aufgehoben hat. Nun-
mehr beinhaltet der Art. 44.2 LGS das Ziel der Finanzkontrolle. In diesem 
Artikel heißt es, dass die Finanzkontrolle zum Zwecke einer angemessenen 
und korrekten Nutzung der Subvention seitens des Begünstigten dient. Des 
weiteren soll überprüft werden, ob dieser die Vorschriften zur Vergabe und 
Verwendung einhält und ob die angemessene und korrekte Berechtigung 
zum Empfang der Subvention vorliegen. Daneben soll allerdings auch kon-
trolliert werden, ob die subventionierten Aktivitäten angemessen und korrekt 
finanziert werden und es nicht Tatsachen, Umstände oder Sachverhalte gibt, 
die der Begünstigte verschwiegen hat, die aber Auswirkungen auf die Ge-
währung der Subvention gehabt hätten. 
c) Einleitung des Verfahrens 
Eingeleitet wird das Verfahren nach den Voraussetzungen des Art. 49 LGS. 
Ausgangspunkt für die Kontrollen ist der von den Rechnungsprüfern jähr-

                                              
745  Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 105. 
746  Art. 34.1 RD 2188/95. 
747  Fuentes Vega, El Gasto Público, S. 617. 
748  So auch Pascual García, S. 223 f. 
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lich aufgestellte Plan, unter Berücksichtigung eventuell vorgenommener 
Modifikationen.749 Gem. Art. 49.1 LGS wird dieser durch die I.G.A.E. auf-
gestellt. Bei dieser Vorschrift handelt es sich allerdings um eine Konkretisie-
rung zu den Vorschriften betreffend den diversen generellen Plänen im 
Rahmen des LGP. So werden für die verschiedenen Kontrollarten750 auch 
unterschiedliche Pläne aufgestellt. Bei dem Plan der I.G.A.E. gem. Art. 49.1 
LGS handelt es sich streng genommen um einen Teil des Plans betreffend 
der Rechnungsprüfung, der in Art. 165 LGP geregelt wird; der Art. 49 LGS 
ist somit im Bereich der Finanzkontrolle eine Spezialvorschrift zum LGP. 
Dabei ist der aufgestellte Kontrollplan jedoch nicht als starres, abgeschlos-
senes Gebilde zu verstehen, er kann vielmehr bei Bedarf angepasst und er-
weitert werden.751 Dies ist vor allem dann nötig, wenn während einer Kon-
trolle Hinweise erlangt werden, dass weitere Personen involviert sind.752 
Eine weitere Besonderheit ist in Art. 49.1 Absatz 2 LGS geregelt. Danach 
bedarf es keiner Eintragung im Kontrollplan, wenn andere Mitgliedstaaten 
in Anwendung von europäischen Normen über die Begünstigten von europäi-
schen Subventionen Kontrollen durchführen. 
Die eigentliche Finanzkontrolle beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe 
gegenüber dem Begünstigten oder der mitwirkenden Vereinigung.753 Das 
Schreiben muss neben dem Grund und dem Umfang der durchzuführenden 
Handlungen, auch das Datum der Untersuchung, die zu überprüfenden Do-
kumente, sowie weitere notwendige Hinweise enthalten.754 Weiterhin müs-
sen die Kontrollierten in dem Schreiben auf ihre Rechte und Pflichten hin-
gewiesen werden. 
d) Befugnisse 
Um den objektiven Anwendungsbereich zu erreichen, hat der spanische Ge-
setzgeber bereits im allgemeinen Teil des LGS Verpflichtungen sowohl für 
die Begünstigten, als auch für die mitwirkenden Vereinigungen aufge-
stellt.755 Im Rahmen der Finanzkontrolle werden diese allgemeinen Ver-
                                              
749  Aufgenommen werden auch Unternehmen, bei denen durch eine durchgeführte Steu-

erprüfung Anhaltspunkte gegeben sind, dass erforderliche Bedingungen in dem Mo-
ment der Gewährung einer Subvention gefälscht oder verschwiegen wurden. Siehe 
dazu Teil 3:C)III). 

750  Vgl. Teil 3:D)I). 
751  Hier sieht man die Parallelen zur Einnahmenseite, da auch dort Untersuchungspläne 

aufzustellen sind; vgl. Teil 3:C)I). 
752  Art. 46.1 2. Satz LGS. 
753  Art. 49.2 LGS. 
754  So auch Art. 59 LRJ-PAC für das verwaltungsrechtliche Verfahren. 
755  So die Art. 14 und 15 LGS. 
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pflichtungen noch durch die spezielle Norm der Verpflichtung zur Zusam-
menarbeit erweitert.756 Neben diesen Mitwirkungsverpflichtungen enthält 
das LGS auch Befugnisse für die Kontrolleure, die allerdings durch Verhal-
tensmaßregeln wieder zu einem Teil eingeschränkt werden.757 
aa) Allgemeine Verpflichtungen 
Die die Begünstigten betreffenden allgemeinen Verpflichtungen sind in Art. 
14 LGS geregelt, während die für die mitwirkenden Vereinigungen in Art. 
15 LGS festgeschrieben sind. 
(1) Für die Begünstigten 
Bei den Begünstigten steht im Vordergrund, dass sie die Vorgaben der Sub-
ventionsbewilligung einhalten. So müssen sie ggf. gegenüber der mitwir-
kenden Vereinigung über die Verwendung der Mittel, die Ausführung von 
Bedingungen und Voraussetzungen Rechenschaft ablegen und sich Maß-
nahmen zur Feststellung und Kontrolle unterwerfen.758 Ebenfalls muss der 
Begünstigte der Behörde oder der mitwirkenden Vereinigung mitteilen, dass 
er andere Subventionen, Beihilfen, Einnahmen oder Geldmittel erhält759; 
dies hat alsbald zu erfolgen, nachdem der Begünstigte davon Kenntnis er-
langt.760 
Der Begünstigte ist weiterhin nach Art. 14 LGS verpflichtet, die Bücher 
nach handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen und ggf. die Vorgaben der 
jeweiligen Subventionsbewilligungsgesetze in diesem Bereich zu beachten 
und umzusetzen. In diesem Zusammenhang ist auch die folgende Verpflich-
tung zu sehen, wonach die Unterlagen der Subventionsgewährung ein-
schließlich der elektronischen Unterlagen aufzubewahren sind.761 
(2) Für die mitwirkende Vereinigung 
Neben den Begünstigten besitzen auch die mitwirkenden Vereinigungen all-
gemeine Verpflichtungen im Rahmen der Handlungen des LGS. So dürfen 
sie die Subventionen und Beihilfen nach dem LGS nur in Übereinstimmung 
mit den für die jeweilige Subvention und Beihilfe aufgestellten Kriterien 
und einem schriftlichen Übereinkommen zwischen der zuständigen Behörde 
und ihnen auszahlen.762 Ebenfalls sind sie verpflichtet, die Erfüllung und 
                                              
756  So der Art. 46 LGS. 
757  So die Art. 47 ff LGS. 
758  Art. 14.1.a) bis c) LGS. 
759  Art. 14.1.d) 1. Absatz LGS. 
760  Art. 14.1.d) 2. Absatz LGS. 
761  Art. 14.1.g) LGS. 
762  Art. 15.1.a) LGS. 
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Wirksamkeit von Konditionen oder bestimmten Erfordernissen der einzel-
nen Subventionen oder Beihilfen festzustellen, aber auch die Realisierung 
der Aktivitäten und die Erfüllung von Zielen im Rahmen der Subventionen 
nach dem Erhalt oder der Nutzung zu überprüfen. Diese Aufgaben müssen 
durch Nachweise protokolliert werden. Bzgl. dieser Aufgaben und sonstiger 
weiterer Informationen sind sie verpflichtet, auf Verlangen der nationalen 
oder europäischen Finanzkontrolleure diese Nachweise auszuhändigen.763 
Stellt sich bei der Kontrolle heraus, dass die mitwirkende Vereinigung diese 
Mitwirkungspflichten nicht beachtet hat, können ihr ebenso wie den Be-
günstigten Ordnungswidrigkeiten oder Sanktionen auferlegt werden.764 
Für den Fall, dass die spanische Verwaltung, ihre öffentlichen Abteilungen 
oder die unabhängigen Regionen wie mitwirkende Vereinigungen agieren, 
werden die sich aus Art. 15.1.d) LGS ergebenden Pflicht zur Aushändigung 
der Protokolle von denselbigen Behörden unbeschadet der Zuständigkeiten 
der europäischen Kontrollbehörden und des Rechnungshofs ausgeübt.765 
bb) Mitwirkungspflichten bei der Kontrolle 
Ein zentraler Punkt bei den Finanzkontrollen von Subventionen ist, dass die 
Begünstigten sowie die mitwirkenden Vereinigungen zur Mitwirkung ver-
pflichtet sind.766 Kommen sie dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, kann 
dies zu den Folgen des Art. 37 LGS führen767, dessen Rechtsfolge u.a. die 
Rückzahlung von erhaltenen Mitteln ist. 
Diese Mitwirkungspflicht besteht nicht nur gegenüber der I.G.A.E., sondern 
auch gegenüber jeder Behörde, die mit den Untersuchungen beauftragt ist.768 
Sie erstreckt sich neben dem Subventionsempfänger und den mitwirkende 
Vereinigungen auch auf Dritte769, die mit der Subvention in Verbindung ge-

                                              
763  Art. 15.1.d) LGS. 
764  Vgl. zu den Rechtsfolgen Teil 3:E)II)3)b). 
765  Art. 15.2 LGS. 
766  Art. 46 LGS. 
767  Vgl. zu den dort vorgesehen Sanktionen Teil 3:E)II)3)b)bb). 
768  Vgl. zu der alten Regelung des Art. 81.4 LGP nur Fuentes Vega, El Gasto Público, 

S. 464. 
769  Früher Art. 10 Circular 1/1999: wonach das Untersuchungsteam von den verschiede-

nen Behörden der zentralen Verwaltungen Dokumente und vorherige Vorgänge für 
die Ausübung ihrer Arbeit beantragen konnte (Abs. 1). Wenn es sich bei den erhalte-
nen Subventionen um Mittel aus dem EAGFL-Garantie und aufgrund des Art. 2.3 
Verordnung Nr. 4045/89 (siehe auch den Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 über die von den Mitgliedstaaten 
vorzunehmende Prüfung der Maßnahmen, die Bestandteil des Finanzierungssystems 
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bracht werden.770 Da das Ziel des Kontrollverfahrens u.a. die Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit der Vorgänge ist, die vom Empfänger in seinem einge-
reichten Antrag behauptet wurden, ergibt sich, dass diese Verpflichtung erst 
nach Bewilligung des Subventionsantrags greift. 
(1) Vorlage von Dokumenten 
Im Art. 81.4.c) LGP waren die Begünstigten früher „nur“ verpflichtet, sich 
den Kontrollhandlungen der gewährenden Behörde, der unterstützenden Be-
hörde oder den autonomen Regionen, sowie der Finanzkontrolle – der 
I.G.A.E. – zu unterwerfen. Aus dieser Norm wurde die Befugnis zur Vorlage 
von Dokumenten gefolgert, und in der Generalklausel des Art. 35.4 RD 
2188/95 wurden sodann weitere Einzelheiten geregelt. Nunmehr wird von 
den Begünstigten verlangt, dass sie freien Zugang zu den Dokumenten, die 
mit der Prüfung zusammenhängen, einschließlich der Programme und Ar-
chive auf Datenträgern, gewähren.771 Diese Aufforderung spricht die mit der 
Kontrolle beauftragte Behörde aus, meistens die I.G.A.E.; diese Befugnis 
steht aber gem. Art. 15.1.d) LGS auch europäischen Kontroll-Behörden zu. 
(2) Betreten von Geschäftsräumen 
Aufgrund der Probleme mit der Anwendung der Grundrechte auf die juristi-
schen Personen und dem Schutz von Wohnungs- und Geschäftsräumen772 ist 
bei den Mitwirkungspflichten expliziet geregelt, dass die Begünstigten den 
Kontrolleuren freien Zugang zu den Geschäftsräumen und den weiteren Ein-
richtungen oder Orten, an denen subventionierte Tätigkeiten ausgeführt 
werden, erlauben müssen. Dabei sind unter Geschäftsräumen und weiteren 
Einrichtungen und Orten solche zu verstehen, die von vornherein nicht unter 
den verfassungsrechtlich gewährten Schutz der Wohnung i.S.d. Art. 18.2 CE 
fallen.773 Werden dagegen Beweise in grundrechtlich geschützten Orten ver-

                                              
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung 
Garantie. KOM 2001, 663 endg. ABlEG 2001, Nr. C 51, 366) handelt, können sich 
die Kontrollhandlungen auch auf die natürlichen oder juristischen Personen ausdeh-
nen, die Verbindungen zu den Empfängern haben, und die nützlich für die Erreichung 
des Zwecks dieser Kontrollen sind (Abs. 6). Siehe nur Pascual García, S. 222. 

770  Art. 46.1 Ley 38/2004; siehe zu der Vorgängernorm Art. 81.5.d) LGP auch Fuentes 
Vega, El Gasto Público, S. 465.  

771  Art. 46.1.a) LGS. 
772  Vgl. zu der Problematik auf der Einnahmenseite bereits Teil 3:C)II)4); auch der Art. 

96.3 Ley 30/1992 fordert beim Betreten der Wohnung entweder die Zustimmung  
oder eine gerichtliche Genehmigung. 

773  Hinsichtlich des Zugangs zu den Geschäftsräumen gem. Art. 46.1.b) LGS wird in der 
Literatur teilweise vertreten, dass es keiner Befugnisnorm bedurfte, da ein solcher 
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mutet, so bedarf es wie bisher entweder der ausdrücklichen Genehmigung 
des Begünstigten oder aber eines gerichtlichen Durchsuchungsbefehls. 
Der Begünstigte muss jedoch beachten, dass, falls er sich den Wünschen der 
Kontrolleure widersetzt, dieses Verhalten als Widerstand oder Verschlep-
pungstaktik ausgelegt werden könnte. Dies würde dazu führen, dass die Be-
hörde über den Verweis in Art. 46.2 LGS die gewährten Subventionen unter 
den Voraussetzungen des Art. 37 LGS zurückfordern774 und daneben noch 
eine Sanktion verhängen könnte. Auch die Weigerung die Kontrolleure in 
die Geschäftsräume zu lassen könnte eine leichte Ordnungswidrigkeit gem. 
Art. 56.g).4a LGS nach sich ziehen. 
(3) Anfertigung von Kopien und Mitnahme von Dokumenten 
Die dritte Verpflichtung775 eröffnet den Kontrolleuren zwei Möglichkeiten 
verschiedener Wirkung. Zum einen haben sie die Befugnis Kopien von 
Rechnungen, vergleichbaren Dokumenten, Kopien und von jedweden ande-
ren Dokumenten, welche die Vorgänge betreffen aus welchen sich Indizien 
einer inkorrekten Nutzung, Anwendung oder Gewährung einer Subvention 
ergeben, anzufertigen. Und zum anderen dürfen sie diese Dokumente auch 
mitnehmen. Bei dieser Mitnahmebefugnis handelt es sich um eine Sicher-
stellungsmaßnahme, damit diese Dokumente bei einem späteren Verfahren 
noch vorhanden sind und nicht von dem Begünstigten vernichtet werden.776 
(4) Zusammenarbeit mit Dritten 
Dritte trifft auch eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit gem. Art. 46.1 
LGS, wenn bei den Dritten ein Zusammenhang mit den Mitteln der Subven-
tion besteht, in Verbindung zu den Begünstigten stehen oder Informationen 
für die Erreichung des Zwecks der Kontrolle liefern können. Dabei dürfen 
die Kontrolleure den Dritten Fragen stellen, die im Zusammenhang mit der 
Kontrolle stehen. Darüber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit der 
Kontrolle von Dokumenten, die im Zusammenhang mit den gewährten Sub-
ventionen des Begünstigten stehen. 
(5) Zusammenarbeit der Finanzinstitute 
Die letzte der Mitwirkungspflichten des Art. 46 LGS ist die Verpflichtung 
zur Zusammenarbeit seitens der Finanzinstitute. Diese Verpflichtung um-

                                              
Zugang zur Überprüfung der erhaltenen Subventionen grds. rechtmäßig sei; vgl. dazu 
nur Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 417. 

774  Teil 3:D)I)2)d)bb)(6). 
775  Art. 46.1.c) LGS. 
776  Diese Vorschrift hat ihren Ursprung in Art. 6 VO 4045/1989. 
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fasst neben der Aushändigung von Bankauszügen, auch die Verpflichtung, 
den Behörden darüber Auskunft zu erteilen, ob die Empfänger noch weitere 
Konten besitzen, die bei dem Subventionsantrag nicht angegeben wurden.777 
Festzustellen ist, dass sich das Finanzinstitut bei dieser Zusammenarbeits-
verpflichtung nicht auf das Bankgeheimnis berufen kann. 
(6) Folgen der Weigerung zur Zusammenarbeit 
Im Falle einer Weigerung zur Zusammenarbeit seitens der Begünstigten  
oder der mitwirkenden Vereinigung, kann es über den Art. 46.2 LGS zu ei-
ner Rückzahlungspflicht der gewährten Subventionen oder Beihilfen kom-
men.778 Insbesondere besteht eine Rückzahlungspflicht dann für den Be-
günstigen, wenn eine Verfehlung hinsichtlich des Zwecks der Subvention 
gegeben ist. Dabei ist es für die Bewilligungsbehörde779 möglich, die Sub-
vention entsprechend der Schwere des Verstoßes entweder ganz oder nur 
teilweise zurückzufordern. 
cc) Befugnisse der Kontrolleure 
Der Art. 47 LGS, der mit der Überschrift „Befugnisse der Kontrolleure“ be-
titelt ist, baut auf dem ehemaligen Art. 5 RD 2188/95 auf, der annähernd die 
gleichen Regelungen enthielt. Die Überschrift ist jedoch bei beiden Vor-
schriften irreführend, da beide nicht die Befugnisse an sich regeln, sondern 
in ihnen vielmehr grundsätzliche Eigenschaften der Kontrolleure und Amts-
hilfeverpflichtungen anderer Behörden geregelt sind. Art. 47.1 LGS legt 
fest, dass die in diesem Abschnitt stehenden Vorschriften nur für verbeamte-
te Kontrolleure gelten sollen, die aus der I.G.A.E. oder solchen Behörden 
stammen, die Finanzkontrollen durchführen dürfen. Allerdings werden gem. 
Art. 47.1 Satz 2 LGS diejenigen Kontrolleure den nationalen Kontrolleuren 
gleichgestellt, welche in Übereinstimmung mit den europäischen Regelun-
gen Finanzkontrollen durchführen dürfen. 
Diese Einordnung der Finanzkontrolleure als Beamte hat weitreichende Fol-
gen. So müssen die Begünstigen im Rahmen ihrer Mitwirkungsverpflich-
tung nach Art. 46.1 LGS beachten, dass die Arbeit der Finanzkontrolleure 
unter dem Schutz des Código Penal steht. Sollte es zu Widerstand seitens 
des Begünstigten kommen, so könnten die Straftatbestände der Art. 550 und 
551 CP erfüllt sein, der Widerstand gegen Beamte unter Strafe stellt. 
Daneben kämen auch die Straftatbestände des Art. 556 CP – Schutz der öf-
fentlichen Ordnung – und Art. 634 CP – Beamtenbeleidigung – in Be-
                                              
777  Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 417. 
778  Vgl. Teil 3:D)I)2)d)bb). 
779  Sie ist für eine Rückzahlungsverfahren die zuständige Behörde gem. Art. 41.1 LGS. 
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tracht.780 Dieser strafrechtliche Schutz erstreckt sich dabei nicht nur auf die 
Beamten der I.G.A.E., sonder auch auf europäische Beamte.781 
Darüber hinaus regelt der Art. 47 LGS in den Absätzen 2 bis 4 die Amtshilfe 
der spanischen Behörden. Dabei sind nicht nur die spanischen Behörden zur 
Zusammenarbeit verpflichtet, sondern es wird auch ausdrücklich der staatli-
che juristische Dienst genannt, der Informationen, Dokumente oder Hinter-
grundberichte herausgeben muss.782 
dd) Verhaltensmaßregeln der Kontrolleure 
Neben den Befugnissen der Kontrolleure in Art. 47 LGS regelt das Gesetz 
jedoch auch gewisse Verhaltensmaßregeln, welche in Art. 48 LGS normiert 
sind. 
Zunächst verpflichtet dieser die Kontrolleure, die Tatsachen, die sie während 
ihrer Tätigkeiten erfahren haben, vertraulich zu behandeln.783 Solche Ver-
schwiegenheitspflichten sind auch im Europäischen Recht enthalten, so z. B. 
in Art. 8 VO 4045/1989784 in Bezug auf den Garantiefonds oder auch aus 
Art. 8 Kontrollverordnung. Neben dieser Verschwiegenheitsverpflichtung ist 
zu beachten, dass die spanischen Kontrolleure sich natürlich auch noch an 
die allgemeinen Geheimhaltungspflichten der spanischen Beamten, welche 
in Art. 80 des Ley de funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 
enthalten sind, halten müssen.785 Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Ver-
schwiegenheitspflicht sich nur auf konkrete im Rahmen dieses Gesetzes er-
langte Informationen bezieht. 
Ebenso dürfen die während der Untersuchungen erlangten Daten, Berichte 
oder Sachverhalte nur für die bestimmten Zwecke der Kontrolle benutzt 
werden.786 Sie dürfen somit nur an andere Behörden weitergegeben werden, 
damit diese auf der Grundlage dieser Informationen Ersatzforderungen stel-
len dürfen. Die Unterlagen können auch zu Beweiszwecken für verwal-
tungsrechtliche Bußgelder oder haushalts- oder strafrechtliche Maßnahmen 

                                              
780  Siehe zu weiteren Ausführung: Fernández Ramos, La actividad administrativa de 

inspección. El régimen jurídico general de la función inspectora, Editorial Comares, 
Granada 2002, S. 230 a 235. 

781  Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 422. 
782  In diesem Rahmen kann auf die internen Kontrollen verwiesen werden, wo in Art. 

145.2 LGP die selbe Zusammenarbeitsverpflichtung normiert ist. 
783  Art. 48.1 LGS. 
784  ABlEG 1989, Nr. L 388, 18. 
785  Zu den einzelnen Folgen der Verstöße s. Comentarios Prácticos a la nueva Ley 

General de Subvenciones, S. 427 f.  
786  Art. 48.1 Satz 2 LGS. 
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weitgegeben werden. Im engen Zusammenhang steht damit der Art. 51 LGS, 
der die Wirkungen und den Inhalt der Abschlussberichte der I.G.A.E. behan-
delt.787 
Die einzelnen Kontrolleure dürfen nicht selbständig das Verfahren an andere 
Behörden abgeben, es muss zunächst immer der formelle Weg über die 
I.G.A.E. und deren Bevollmächtigten gegangen werden, damit diese ihrer-
seits das Verfahren an die jeweils zuständigen Behörden abgibt.788 
ee) Sicherungsmaßnahmen 
Für den Fall, dass während der Durchführung der Kontrollmaßnahmen sich 
Anzeichen eines Missbrauchs der Subvention ergeben, kann die I.G.A.E. 
Maßnahmen ergreifen, um Rechnungen, ähnliche Dokumente oder Surroga-
te vor der Zerstörung, dem Verschwinden oder der Veränderung zu bewah-
ren.789 Zu diesen Maßnahmen gehört sicherlich nicht zuletzt auch die Be-
schlagnahme dieser Dokumente, denn nur so kann letztendlich sichergestellt 
werden, dass die Originale auch für die weitere Untersuchung bzw. das wie-
tere Verfahren als Beweise verfügbar sind.790 Eine andere Möglichkeit ist die 
Anfertigung von Fotokopien dieser Dokumente, wobei jedoch zu berück-
sichtigen ist, dass ggf. Originale im weiteren Verlauf des Verfahrens noch 
vorgelegt werden müssen. Eingeschränkt werden diese Sicherungsmaßnah-
men durch den Absatz 2 des Art. 49.5 LGS. Dieser schreibt vor, dass die 
getroffenen Maßnahmen verhältnismäßig zu dem verfolgten Zweck sein 
müssen. Es ist somit zu prüfen, wie schwerwiegend die Verstöße sind. Erst 
bei einem gravierenden Verstoß kann eine Sicherung sämtlicher den Be-
günstigten belastenden Schriftstücke angebracht sein. Dabei ist sicherlich 
auch zu beachten, ob die Dokumente noch für weitere Tätigkeiten des Be-
günstigten benötig werden. So könnten Rechnungen oder Lieferscheine zum 
Abholen von Ware oder für die Steuererklärung noch benötigt werden, so 
dass unter Berücksichtigung des Geschäftsbetriebs diese Originale nicht oh-
ne weiteres beschlagnahmt werden können. 
Aufgrund des eindeutigen Wortlautes sind nur Sicherungsmaßnahmen an 
Dokumenten möglich, nicht aber an Objekten, Waren oder ähnlichem, wel-
che durch die falsche Verwendung der Subventionen oder Beihilfen erwor-
ben wurden. 

                                              
787  Vgl. Teil 3:E)II). 
788  Inwieweit diese Behörden dann an die Verfahrensvorschriften aus dem LGS gebun-

den sind, s. Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 428 f.  
789  Art. 49.5 LGS. 
790  Siehe auch bereits Teil 3:D)I)2)d)bb)(3). 
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ff) Auslegung durch die Gerichte 
Vor dem Inkrafttreten des LGS waren die Befugnisse auf der Ausgabenseite, 
welche in den LGP und dem RD 2188/95 geregelt waren, nicht ausreichend 
für eine wirkungsvolle Kontrolle bei den Wirtschaftsteilnehmern.791 Diesen 
Mangel versuchte die Rechtsprechung mit einer gnädigen Rechtsprechung 
auszugleichen.792 Zwar wurden keine neuen Befugnisse gewährt, jedoch 
wurde die Interpretation der Befugnisse weit ausgelegt. Dies erfolgte zum 
einen dadurch, dass zu Problemen und Auslegungsfragen im Bereich der 
Subventionskontrolle die Rechtsprechung der Einnahmenseite herangezogen 
wurde 793 und zum anderen auch keine Verletzung des Art. 31.2 CE794 ange-
nommen795 wurde. Nach dem Inkrafttreten des LGS werden die Gerichte 
vorerst diese entsprechende Anwendung der Rechtsprechung der Einnah-
menseite auf aktuelle Problemfälle nicht mehr anwenden können. Teilweise 
besteht dazu aber auch keine Notwendigkeit, da die Möglichkeiten einer 
Kontrolle erweitert wurden und nunmehr auch vermehrt auf die Mitwir-
kungspflichten der Wirtschaftsteilnehmer abgestellt wird. Ob es darüber hin-
aus doch noch Einzelfälle geben wird, wo es aufgrund der großen Parallelen 
zu einer entsprechenden Anwendung kommen könnte, bleibt abzuwarten. 
e) Aussetzung und Fristen bei der Finanzkontrolle 
Der Art. 49 LGS regelt neben der Einleitung der Finanzkontrolle auch die 
Möglichkeit der Aussetzung und die maximale Dauer des Verfahrens. 
Zu einer Aussetzung kann es kommen, wenn sich während der Finanz-
kontrolle Gründe ergeben, die einen Rückzahlungsanspruch begründen, aber 
nicht zu den unter Art. 37 LGS aufgezählten Gründen gehören. Eine Ausset-
zung muss dem Begünstigten oder der mitwirkenden Vereinigung gem. Art. 
49.3 Abs. 2 LGS bekannt gegeben werden. Sie endet dann, wenn die Bewil-
ligungsbehörde notwendige Maßnahmen eingeleitet hat und diese auch der 
Kontrollbehörde mitgeteilt hat.796 Daneben gibt es noch eine automatische 
Beendigung der Aussetzung. Diese tritt ein, wenn die Bewilligungsbehörde 

                                              
791  Pascual García, S. 222. 
792  Pascual García, S. 223. 
793  STS vom 10. Mai 1986, die die Entscheidung STC 110/1984 des Tribunal Constitu-

tional für anwendbar hielt. 
794  Der Artikel lautet: „Die öffentlichen Ausgaben erfüllen eine gerechte Zuordnung der 

öffentlichen Hilfen und die Aufstellung und Ausführung unterliegen den Kriterien 
der Effizienz und Wirtschaftlichkeit.“ 

795  Auto del Tribunal Constitucional 982/1986, vom 19. November 1986. 
796  Art. 49.4.a) LGS. 
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nicht innerhalb von 3 Monaten nach Mitteilung der Aussetzung Maßnahmen 
getroffen hat.797 
Im Rahmen der Kontrollen bei dem Begünstigten und der mitwirkenden 
Vereinigungen hat die Kontrollbehörde noch eine weitere Frist zu beachten. 
Ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Untersuchungen gegenüber dem 
Begünstigten oder der mitwirkenden Vereinigungen hat sie nur 12 Monate 
Zeit Untersuchungen bei diesen vorzunehmen.798 In die Berechnung dieser 
Frist werden Verzögerungen des Begünstigten oder der mitwirkenden Verei-
nigung, sowie gerechtfertigte Unterbrechungen nach dem LGS nicht einbe-
zogen.799 Auch kann die Frist verlängert werden. Eine Verlängerung ist ins-
besondere dann möglich, wenn komplexe Untersuchungen vorgenommen 
werden oder wenn es seitens der Kontrollierten zu offensichtlichen Verzöge-
rungsversuchen kommt.800 
Das Kontrollverfahren wird allerdings nicht offiziell durch den Ablauf die-
ser Kontrollfrist beendet, sondern erst durch die Erstellung und Veröffentli-
chung der Abschlussberichte.801 

II) Kontrollen durch die Verwaltungsbehörden 

Neben den Kontrollen der I.G.A.E. besitzen auch die jeweiligen Ministerien 
der Subventionsvergabe neben ihren eigenen Kompetenzen Anträge zu be-
arbeiten oder die Auszahlung einzuleiten, verschiedene verwaltungsrechtli-
che Kontrollmöglichkeiten. Diese folgen nicht einem einheitlichen oder 
dauerhaften Verfahren, sondern variieren je nach der Funktion der jeweili-
gen eigenen Charakteristiken der Subventionen.802 Hierbei handelt es sich 
z.B. um die Überprüfung von Vergabevoraussetzungen, den Empfang von 
Belegen, Berichten, Rechnungen usw.803 Zeitlich gesehen werden diese 
Kontrollen jedoch bereits vor der Bewilligung und der endgültigen Auszah-
lung der Subventions- oder Beihilfebeträge durchgeführt. Im Falle von mit-
                                              
797  Art. 49.4.b) LGS. 
798  Art. 49.7 LGS. 
799  Art. 49.8 LGS. 
800  Art. 49.7.a) und b) LGS. 
801  Zu den Abschlussberichten und deren Folgen vgl. Teil 3:E)II). 
802  Sesma Sanchez, S. 621. 
803  In der Praxis ist es allerdings schwierig zu kontrollieren, ob bereits andere Subven-

tionen gewährt wurden, was aufgrund der fehlenden Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Ministerien, die Subventionen gewähren dürfen, meist nicht überprüf-
bar ist. Ebenso verhält es sich mit der Überprüfung der Anträge, die aufgrund der ge-
ringen Personalstärke der Behörden meistens nicht Vor-Ort kontrolliert werden kön-
nen. Vgl. Sesma Sánchez, S. 622. 
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wirkenden Vereinigungen handelt es sich bei diesen Kontrollen um allge-
meine Verpflichtungen.804 

III) Rechte der Subventionsempfänger 

Die Rechte der Subventionsempfänger sind nicht in einem eigenem Gesetz 
geregelt805, sondern ergeben sich aus den einzelnen Vorschriften, dem all-
gemeinen spanischen Verwaltungsrecht und der Verfassung. Wie bereits auf 
der Seite der Einnahmenkontrolle können sich die Betroffenen auf das 
Grundrecht aus Art. 18.2 CE bei den Kontrollen berufen.806 Insoweit gelten 
aber die oben bereits dargestellten Besonderheiten.807 Zu den weiteren Rech-
ten zählt auch das allgemeine Anhörungsrecht einschließlich dem Recht Er-
klärungen abzugeben.808 Während dem Verfahren hat der Betroffene auch 
das Recht Auskunft darüber zu verlangen, in welchem Verfahrensabschnitt 
sich das Verfahren befindet und wer die Untersuchung durchführt.809 Weitere 
Verfahrensrechte enthalten die Art. 35 ff Ley 30/1992. 
Neben diesen allgemeinen Rechten, die vorwiegend während dem Kontroll-
verfahren gelten, besteht für den Betroffenen auch die Möglichkeit im au-
ßergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren gegen die abschließenden Entschei-
dungen der I.G.A.E. vorzugehen. 
1) Arten der außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren 
Mangels Normen im LGS finden für das außergerichtliche Rechtsbehelfs-
verfahren die Normen des allgemeinen Verwaltungsrechts Anwendung. Die-
se finden sich in den Art. 107 ff Ley 30/1992. Durch dieses im Jahre 1992 
erlassene und durch die Reform im Jahr 1999 relevante Änderungen erfah-
rene Gesetz wurden die während der Geltungszeit des früheren Verwal-
tungsgesetzes existierenden Rechtsbehelfe – der Widerspruch (recurso de 
reposición) und die förmliche Beschwerde (recurso de alzada) – in einem 
einzigen Verwaltungsrechtsbehelf – nämlich dem ordentlichen Rechtsbehelf 
(recurso ordinario) in den Art. 107 ff. Ley 30/1992 – zusammengefasst.810 

                                              
804  Vgl. Teil 3:D)I)2)d)aa). 
805  Anders wie auf der Einnahmenseite, wo es das LDGC (s. Fn. 585) gibt, dessen Vor-

schriften jedoch in das RGIT aufgenommen wurden. 
806  Zu diesem Grundrecht, vgl. die Ausführungen auf der Einnahmenseite, Teil 3:C)II)4) 

und Art. 96.3 Ley 30/1992. 
807  Vgl. Teil 3:D)I)2)d)bb)(2). 
808  Vgl. Teil 3:C)V)3). 
809  Art. 35.A) und B) und E), sowie Art. 84 Ley 30/1992. 
810  Blümel/Lluís Cases i Pallarès, S. 87. 
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Neben diesem Widerspruchsverfahren gibt es noch das fakultative Wider-
spruchsverfahren und das Wiederaufnahmeverfahren. 
a) Fakultative Widerspruchsverfahren 
Der fakultative Widerspruch gilt für die Bescheide, wo der Verwaltungsweg 
erschöpft ist. Wann eine derartige Erschöpfung vorliegt, regelt Art. 109 Ley 
30/1992. Danach ist der Verwaltungsweg u.a. dann erschöpft, wenn es sich 
bei den Bescheiden um solche über den ordentlichen Rechtsbehelf handelt 
oder die Bescheide von Verwaltungsorganen stammen, die keine übergeord-
nete Behörde haben811. Die Einlegungsfrist beträgt bei diesem Wider-
spruchsverfahren einen Monat gem. Art. 117.1 Ley 30/1992. Widerspruchs-
behörde ist dabei die Erlassbehörde. 
b) Wideraufnahmeverfahren 
Das Wideraufnahmeverfahren ist in den Art. 118 ff Ley 30/1992 geregelt.812 
Dieser Rechtsbehelf findet dann Anwendung, wenn die Bescheide bereits 
bestandskräftig wurden oder gegen die ein ordentlicher Rechtsbehelf nicht 
fristgemäß eingelegt wurde. Einem solchen Wideraufnahmeverfahren wird 
allerdings nur dann stattgegeben, wenn einer der vier Umstände des Art. 
118.1 Ley 30/1992 gegeben ist. Zu diesen Zulässigkeitsgründen gehören, 
dass beim Bescheid ein Tatsachenfehler unterlief, der aus den im Vorgang 
enthaltenen Dokumenten selbst hervorgeht; dass Dokumente von wesentli-
chem Wert für die Entscheidung des Falls auftauchen oder beigebracht wer-
den, die, wiewohl späteren Datums, den Fehler im angefochtenen Bescheid 
deutlich werden lassen oder dass der Bescheid in wesentlichem Maß von 
Dokumenten oder Zeugnissen beeinflusst wurde, die in rechtskräftigem, vor 
oder nach dem Bescheid gefällten Gerichtsurteil für falsch erklärt wurden; 
und als viertes, dass der Bescheid als eine Folge von Amtspflichtverletzung, 
Bestechung, Gewalt, betrügerischer Machenschaft oder eines anderen straf-
baren Verhaltens erlassen und dies aufgrund eines rechtskräftigen Urteils 
festgestellt wurde. 
Die Frist für ein Einlegung bei dem ersten der aufgezählten Umstände be-
trägt 4 Jahre ab der Bekanntgabe des angefochtenen Bescheids, bei den üb-
rigen beträgt die Einlegungsfrist nur 3 Monate, welche mit der Kenntnis-
nahme der Dokumente oder der Rechtskraft eines Gerichtsurteils beginnt.813 

                                              
811  Es sei denn ein Gesetz weist auch diesen Behörden eine Widerspruchsbehörde zu. 
812  Generell zu dem Wideraufnahmeverfahren siehe Garcia de Enterria, S. 530 ff. 
813  Art. 118.2 Ley 30/1992. 
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Das Wiederaufnahmeverfahren ist bei der Behörde einzulegen, die den an-
gefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, und diese hat auch über das Wie-
deraufnahmeverfahren zu entscheiden. Bei der Entscheidung hat die Behör-
de zur Zulässigkeit und gegebenenfalls zur Sache Stellung zu nehmen. Ent-
scheidet die Behörde nicht innerhalb von 3 Monaten, so wird das Wieder-
aufnahmeverfahren gem. 119.3 Ley 30/1992 als abgelehnt angesehen und es 
eröffnet sich der Rechtsweg. 
c) Widerspruchsverfahren 
Bezugspunkt des ordentlichen Rechtsbehelfs muss einer der in Art. 107.1 
Ley 30/1992 genannten Verwaltungsentscheidungen sein. Der ordentliche 
Rechtsbehelf ist nach diesem Artikel gegen zwei Arten von Bescheiden zu-
lässig: gegen die Verwaltungsakte, die das Verwaltungsverfahren nicht ab-
schließen814 und gegen die Verfügungen, die die Fortführung des Verfahrens 
unmöglich machen oder die Rechtsstellung des Bürgers beeinträchtigen. 
In Bezug auf die verfahrensleitenden Verfügungen ist eine Anfechtung nur 
möglich, wenn sie die Fortführung der Bearbeitung behindern oder die 
Rechtstellung des Bürgers beeinträchtigen.815 Andererseits müssen die Ein-
wendungen bezüglich weiterer verfahrensleitender Verfügungen von den 
Beteiligten bereits im laufenden Verfahren begründet werden, damit in dem 
das Verfahren abschließenden Bescheid eine Abwägung dieser Gründe er-
folgen kann. Die Beteiligten dürfen nicht bis zum Erhalt des Abschlussbe-
richtes warten und dann erst Einwendungen hinsichtlich verletzter Verfah-
rensrechte vorbringen. 
Sollte hingegen der Verwaltungsweg bereits erschöpft sein, so ist der fakul-
tative Widerspruch der zulässige verwaltungsrechtliche Rechtsbehelf oder 
aber die sofortige Beschreitung des Verwaltungsrechtswegs.816 
2) Frist und Form des Widerspruchsverfahrens 
Der ordentliche Rechtsbehelf muss innerhalb einer Frist von einem Monat 
ab der Benachrichtigung oder der Veröffentlichung des angefochtenen Be-

                                              
814  Vgl. Art. 109 Ley 30/1992 und den ansonsten einschlägigen fakultativen Wider-

spruch, Teil 3:D)III)1)a). 
815  In verschiedenen Artikeln legt das Gesetz explizit die Unanfechtbarkeit von be-

stimmten verfahrensleitenden Verfügungen fest, so z.B. Art. 42.2 und 50.2 Ley 
30/1992. 

816  Vgl. Art. 109 Ley 30/1992 und den ansonsten einschlägigen fakultativen Wider-
spruch, Teil 3:D)III)1)a). 
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scheides schriftlich eingelegt werden.817 Er muss unter anderem den Namen 
des Antragsstellers, den bezugnehmenden Bescheid, Ort, Zeitpunkt und Un-
terschrift enthalten818, ansonsten enthält das Gesetz aber keine Formvor-
schriften.819 
3) Einlegungsbehörde 
Der Rechtsbehelf wird bei der Verwaltungsbehörde eingelegt, die den ange-
fochtenen Verwaltungsakt erlassen hat. Dies wäre im vorliegenden Falle die 
I.G.A.E., welche den Widerspruch an die hierarchisch übergeordnete Behör-
de weiterleiten müsste. Aus dem Ley 6/1997 vom 14. April 1997820 und dem 
RD 1884/1996821 ergibt sich, dass die hierarchisch übergeordnete Behörde 
das Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos ist.822 Somit handelt 
es sich bei dem Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos um die 
Widerspruchsbehörde im Falle des Widerspruchsverfahren. 
4) Anhörung 
In Verbindung mit dem Art. 84 Ley 30/1992, der die mündliche Anhörung 
vor jeglicher Art von Beschlussfassung vorschreibt, regelt Art. 112 Ley 
30/1992 die Notwendigkeit, den Beteiligten die Gelegenheit zur Stellung-
nahme vor der Ausarbeitung des Entscheidungsvorschlags über den einge-
legten Verwaltungsrechtsbehelf zu geben.823 
Diese Anhörung vor der Ausarbeitung ist jedoch nur dann vorzunehmen, 
wenn zum einen gem. Art. 112.1 Ley 30/1992 in der Entscheidung über den 
Rechtsbehelf neue Tatsachen oder Dokumente in Betracht genommen wer-
den müssen, die im Ursprungsverfahren nicht enthalten waren. Allerdings 
handelt es sich gem. Art. 112.3 Satz 2 Ley 30/1992 dann nicht um solche 
neuen Dokumente, wenn diese vom Beteiligten selber in das Verfahren ein-
gebracht wurden. Zum anderen legt Art. 112.3 Ley 30/1992 für den Fall, 
dass es neben dem in der Verwaltungsinstanz Beschwerdeführenden noch 
weitere Beteiligte gibt, die Pflicht fest, diesen den Rechtsbehelf zukommen 

                                              
817  Art. 115.1 und 48.4 zweiter Absatz Ley 30/1992; zur Berechnung von Fristen Art. 48 

Ley 30/1992; Garcia de Enterria, S. 529. 
818  Art. 110 Ley 30/1992. 
819  R. Parada, S. 365. 
820 Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
821  RD 1884/1996, de 2 de agosto, de Estructura Organica Basica del Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda; BOE vom 09. August. 
822  Siehe Fn. 560 und zur Struktur der I.G.A.E. Teil 3:B)II)2)b). Die dem Finanzministe-

rium untergeordneten Behörden und deren Verhältnis zueinander ist auf   
http://portal.minhac.es/Minhac/Organigrama/OrganigramaFlash.htm dargestellt. 

823  Blümel/Lluís Cases i Pallarès, S. 94; Garcia de Enterria, S.522 ff. 
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zu lassen, damit diese Stellung nehmen und das nach ihrer Ansicht für ihre 
eigenen Rechte und Interessen Notwendige erklären können.824 
Die Anhörung des Beschwerdeführers und der anderen Beteiligten ist zu-
mindest dann notwendig, wenn das Widerspruchsorgan es für zweckmäßig 
hält, sich über Fragen sowohl formaler wie inhaltlicher Art zu äußern, die 
von den Beteiligten nicht vorgebracht wurden.825 
Eine Anhörung käme somit insbesondere dann in Betracht, wenn 2 oder 
mehr Beteiligte zusammengewirkt haben und sich Hinweise bei den anderen 
Beteiligten ergeben hätten. 
5) Weiteres verwaltungsgerichtliches Vorgehen 
Die negativ beschiedene Rechtsbehelfsentscheidung kann im Falle des or-
dentlichen Rechtsbehelfsverfahrens direkt mit der Klage vor den Verwal-
tungsgerichten angefochten werden. Bei Fällen des fakultativen Rechtsbe-
helfsverfahren kann dieser Weg bereits anstelle des Widerspruchsverfahrens 
eingeschlagen werden. Eine negative Bescheidung des Rechtsbehelfs ist 
dann gegeben, wenn das zuständige Organ im Bescheid den im Rechtsbehelf 
enthaltenen Forderungen nur teilweise statt gibt oder diese ablehnt bzw. die 
Nichtzulassung des Rechtsbehelfs erklärt.826 Weiterhin ist ein ordentlicher 
Rechtsbehelf, wenn drei Monate nach seiner Einlegung noch kein Bescheid 
ergangen ist, als abgelehnt anzusehen.827 Dies soll die Untätigkeit der öffent-
lichen Verwaltung sanktionieren.828 

IV) Bedeutung für die Untersuchungen des OLAF 

Für die nationalen Kontrolleure gilt gem. Art. 6.2 LGS, dass das LGS ge-
genüber den europäischen Vorschriften im Rahmen der Subventionskontrol-
le nur subsidiär ist. Diese Subsidiaritätsklausel findet keine Anwendung bei 
der Korntolle durch die OLAF-Bediensteten. Dies ist eine Folge des direk-
ten Verweises in den OLAF- und Kontroll-Verordnungen auf die jeweiligen 
nationalen Befugnisse.829 Der I.G.A.E. ist gesetzlich die Koordinierung zwi-
schen europäischen und spanischen Behörden im Bereich der Subventionen 
und Behilfen, die ganz oder teilweise aus Mitteln der Europäischen Gemein-

                                              
824  Garcia de Enterria, S.524. 
825  Art. 113.3 Ley 30/1992. 
826  Art. 113.1 Ley 30/1992. 
827  Art. 42.3 Satz 1 Ley 30/1992. 
828  Blümel/Lluís Cases i Pallarès, S. 103. 
829  Vgl. Teil 1:C)II). 
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schaft stammen, auferlegt worden830, so dass sich das OLAF bei Fragen an 
diese wenden muss. Unter Beachtung der nationalen Befugnisse bei Kon-
trollen auf der Ausgabenseite ergibt sich für die OLAF-Kontrolleure somit 
folgendes: 
1) Formelle Untersuchungsvoraussetzungen 
Zwar enthält die OLAF-Verordnung die eigentlichen formellen Untersu-
chungsvoraussetzungen831, jedoch muss es teilweise zur Beachtung weiterer 
Voraussetzungen aufgrund der spanischen Regelungen kommen. 
a) Eröffnung des Verfahrens 
Das spanische Recht schreibt vor, dass das Verfahren durch Benachrichti-
gung des Subventionsempfängers eröffnet wird.832 In dieser Benachrichti-
gung muss neben dem Grund auch das Datum des Beginns der Finanzkon-
trolle enthalten sein. In Hinblick auf mögliche Folgemaßnahmen sollten bei 
der Verfahrenseröffnung diese spanischen Besonderheiten beachtet werden, 
damit die Folgemaßnahmen nicht unvorhergesehen vom Gericht mit der Be-
gründung aufgehoben werden, es läge ein Verstoß gegen formelle Verfah-
rensvorschriften vor. Gleichwohl muss beachtet werden, dass die vom Di-
rektor des OLAF vorgeschlagenen Folgemaßnahmen833 für die Mitgliedstaa-
ten keine Bindungswirkung haben, vielmehr obliegt es den Mitgliedstaaten 
aufgrund der Sanktionskompetenz, ob sie die Vorschläge annehmen oder 
aber von diesen abweichen. 
Wichtig für die OLAF-Kontrolleure ist insbesondere, dass sie streng Kon-
trollen der Einnahmenseite von Kontrollen der Ausgabenseite trennen, da 
auf der Einnahmenseite unangekündigte Kontrollen durchaus möglich sind. 
b) Untersuchungsplan 
Bezüglich dem Untersuchungsplan auf der Ausgabenseite kann auf die Aus-
führungen betreffend dem Untersuchungsplans auf der Einnahmenseite ver-
wiesen werden.834 Im Ergebnis gilt auch hier, dass dem OLAF die Vornahme 
der „nicht in dem Untersuchungsplan beinhalteten“ Untersuchungen zusteht. 
c) Ort der Untersuchungen 
Aus Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 5 Kontroll-Verordnung lässt sich 
entnehmen, dass die Kontrollen in den Räumlichkeiten, Grundstücken, Ver-
                                              
830  Art. 45.1 LGS. 
831  Vgl. zu diesen Teil 2:B)I). 
832  Art. 49.2 LGS. 
833  Vgl. Teil 2:B)III)2). 
834  Vgl. Teil 3:C)V)1)a). 
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kehrsmitteln und sonstigen gewerblich genutzten Örtlichkeiten erlaubt 
sind.835 Über diese Befugnisse geht das spanische Recht hinaus, indem es 
Untersuchungen auch in Gebäuden und Büros der Verwaltungsbehörden, die 
die Subventionen vergeben haben, sowie bei den mitwirkenden Behörden 
oder an den Orten, wo ein Beweis der Verbindung mit den Aktivitäten exis-
tiert, erlaubt. Somit liegt eine unterschiedliche Regelungstiefe hinsichtlich 
des Ortes der Untersuchung vor. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine 
Aufzählung der Orte, wo die Wirtschaftsteilnehmer den Zugang gewähren 
müssen und nicht um eine abschließende Auflistung der Orte, wo Kontrollen 
durchgeführt werden dürfen. Eine Sperrwirkung der spanischen Norm auf-
grund der vorrangigen Geltung des europäischen Rechts ist nicht gegeben. 
Folglich handelt es sich um eine Erweiterung der Befugnisse der OLAF-
Kontrolleure. Aufgrund der möglichen Probleme mit der Berufung des Wirt-
schaftsteilnehmers auf den verfassungsrechtlich gewährten Schutz der Woh-
nung i.S.d. Art. 18.2 CE ist es für die Praxis wichtig, dass zum einen der 
Wirtschaftsteilnehmer auf seine Mitwirkungspflichten und zum anderen auf 
eventuelle Folgemaßnahmen hingewiesen wird. Ansonsten dürfen die Kon-
trolleure nur die oben genannten Räume836 betreten bzw. unter Einholung 
eines gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses. 
2) Befugnisse 
Durch den Art. 46.1 a.E. LGS, wo dieser bestimmt, dass diese Verpflichtun-
gen nach dem LGS auch für „Behörden, die in Übereinstimmung mit den 
europäischen Gesetzen zuerkannte Finanzkontrollbefugnisse besitzen“ gel-
ten sollen, ergibt sich, dass die spanischen Befugnisse unproblematisch auf 
für das OALF gelten. Einzig das Zusammenspiel zwischen Gemeinschafts-
recht und nationalem Recht muss Beachtung finden.837 Somit ergibt sich in 
Verbindung mit dem spanischen Recht folgendes: 
a) Untersuchungen von Dokumenten des Betroffenen 
Wie auch auf der Einnahmenseite stimmen die möglichen Kontrollobjekte 
der gemeinschaftsrechtlichen Regelung mit denen des spanischen Rechts 
überein, so dass es hier für die OLAF-Bediensteten zu keinen Problemen 
kommt. Da nach der spanischen Norm die Begünstigten freien Zugang zu 
den Dokumenten gewähren müssen, die mit der Prüfung zusammenhängen, 
kann es zu dem Fall kommen, dass gegebenenfalls die spanische Norm wei-
tergehend ist. Für die Praxis bedeutet das, dass die OLAF-Kontrolleure un-

                                              
835  Vgl. Teil 2:B)II)1)a). 
836  Vgl. Teil 3:C)II)4). 
837  Vgl. Teil 2:A)VI). 
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problematisch alle Dokumente verlangen können, die in Zusammenhang mit 
der Kontrolle stehen. Für den Zugang zu Programmen und Archiven auf Da-
tenträgern zählen sicherlich auch die Buchungsprogramme, wo es unter Um-
ständen einfacher ist, zielgerichtet nach entsprechenden Belegen zu suchen. 
Das Kopieren von den Dokumenten ist sowohl nach der europäischen, als 
auch nach der spanischen Rechtslage möglich. 
b) Auskunftsersuchen an Dritte 
Die Kontrolleure können im Bereich der Auskunftsersuchen an Dritte eben-
so wie auf der Einnahmenseite Anfragen an die Banken, Sparkassen und 
Dritte richten. Die Banken und Sparkassen sind aufgrund des Art. 46 LGS 
zur Zusammenarbeit verpflichtet. Den OLAF-Kontrolleuren steht somit eine 
hervorragende Möglichkeit offen, die Geldflüsse der zugesprochenen Geld-
mittel zu überwachen. Ebenfalls dient diese Auskunftsmöglichkeit der Kon-
trolle der Angaben in dem Subventionsantrag. Bei den Dritten besitzen die 
Kontrolleure die gleichen Befugnisse wie bei den Begünstigten, wenn bei 
den Dritten ein Zusammenhang mit den Mitteln der Subvention besteht, in 
Verbindung zu den Begünstigten stehen und Informationen für die Errei-
chung des Zwecks der Kontrolle liefern können. Die Befugnisse des spani-
schen Rechts sind folglich in diesem Bereich weiter als im europäischen 
Recht. Sie verstoßen allerdings nicht gegen gemeinschaftsrechtliche Grund-
sätze, so dass die OLAF-Kontrolleure diese Möglichkeiten ausnutzen kön-
nen, um möglichst effektive Kontrollen durchzuführen. 
c) Stichproben 
Die alte Gesetzeslage erlaubte unter Zuhilfenahme der Rechtsprechung 
Stichproben vorzunehmen. Dies ist jedoch im neuen LGS nicht mehr vorge-
sehen, so dass es vorliegend zu dem Fall kommt, wo eine Befugnis nur auf-
grund der OLAF-Verordnung i.V.m. der Kontroll-Verordnung möglich ist838, 
da diese europäischen Befugnisse weiter sind, als die nationalen. 
d) Sicherungsmaßnahmen 
Bei den Sicherungsmaßnahmen kommt es in Spanien zu dem Kollisionsfall, 
dass eine nationale Befugnisnorm für die Sicherungsmaßnahmen von Do-
kumenten vorhanden ist, die Auslegung der gemeinschaftsrechtlichen Rechts-
normen es jedoch verbietet, dass die OLAF-Bediensteten diese Befugnisse 
selber ausüben dürfen. Vielmehr sind sie nach Art. 3 OLAF-Verordnung 
i.V.m. Art. 7 Abs. 2 Kontroll-Verordnung dazu verpflichtet, die zuständige 

                                              
838  Vgl. Teil 2:B)II)1)b). 
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spanische Behörde zu ersuchen, die vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen zu 
ergreifen, insbesondere Beweisstücke zu sichern.839 
e) Auslegung durch die Gerichte 
Eine Besonderheit ergab sich bei der alten Gesetzeslage. Zu der Zeit neigten 
die Gerichte aufgrund der wenigen normierten Befugnisse dazu, dass die 
bestehenden Befugnisse weit auszulegen waren, so dass die OLAF-Bediens-
teten die gerichtlichen Entscheidungen genau beachten mussten, um die 
Kontrollen so effektiv wie möglich durchzuführen. Aufgrund der neuen aus-
führlicheren Gesetzeslage bleibt abzuwarten, ob die Gerichte ihrer alten 
Auffassung treu bleiben und weitere Kontrollbefugnisse den Kontrolleuren 
zugestehen. Bis dahin müssen die Kontrolleure sich ausschließlich an die 
gesetzlich normierten Befugnisse halten. 
3) Stellungnahme 
Durch die neue Gesetzeslage hat sich im Gegensatz zu der alten einiges Po-
sitives getan. Die Befugnisse sind nicht mehr so stark von der Auslegung 
durch die Gerichte geprägt. Sie wurden durch das neue LGS detaillierter 
geregelt und es wurden einige Befugnisse aus dem Bereich der Steuerfahn-
dung übernommen. 
Es triff nunmehr nicht mehr zu, dass die Kontrollmöglichkeiten im Rahmen 
der Kontrolle von europäischen Subventionen weiter sind, als dies bei natio-
nalen Subventionen auf Grundlage der bestehenden nationalen Gesetzte der 
Fall ist.840 Ob es zu einer erneuten Befugniserweiterung kommt, bleibt ab-
zuwarten, da das LGS ein Jahr nach seinem Bestehen – also 2005841 – auf 
den Prüfstand kommen soll, wobei Experten über die ersten Praxiserfahrun-
gen berichten sollen. Sollten dabei Lücken offenkundig werden, ist davon 
auszugehen, dass diese zeitnah geschlossen werden. Bei dieser Experten-
runde sollte das OLAF versuchen über das I.G.A.E. ihre Erfahrungen einzu-
bringen und auch ihre Verbesserungswünsche anzuführen. 

                                              
839  Zu den Argumenten vgl. Teil 2:B)II)2)b). 
840  So noch die Meinung von Alberto Muñoz Pérez, in: XIII Jornadas de Presu-

puestación, Contabilidad y Control Público, S. 257, 265. 
841  Die ersten Anzeichen deuten darauf, dass es einige Anpassungen geben wird, insbe-

sondere für soziale Organisationen. Siehe z.B. el mundo vom 15. November 2005 
„El Gobierno presentará una nueva Ley de Subvenciones que se adapte a las ONG“. 
Diese Anpassungen scheinen sich allerdings nur auf die Vergabe zu beziehen und 
nicht auf die Kontrolle. 
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E) Abschlussberichte 
Am Ende eines jeden Kontrollverfahrens, sei es bei den Kontrollen auf der 
Einnahmen- oder denen auf der Ausgabenseite, muss von den Kontrollorga-
nen ein Abschlussbericht angefertigt werden. 
Zunächst soll auf die spanischen Berichte nach einer Kontrolle auf der Ein-
nahmenseite eingegangen werden (I)), anschließend unter II) werden die 
Berichte der Ausgabenseite betrachtet. Die Bedeutung dieser Vorschriften 
für OLAF wird sodann unter III) untersucht. 

I) Einnahmenseite 

Die einzelnen Verfahrensabschnitte, die Ergebnisse der Untersuchungen, 
sowie der Abschluss der Untersuchung im Bereich der Einnahmenseite wer-
den in Berichten dokumentiert, deren Anforderungen einerseits in Art. 143 f 
und 153 ff LGT und in den Art. 45 bis 58 RGIT normiert sind. 
Die Handlungen der Steuerfahnder dokumentieren sich, sobald sie eine wirt-
schaftliche Bedeutung für die Steuerpflichtigen haben, in Aktenvermerken 
über Verfahrenshandlungen (diligencias), Mitteilungen (comunicaciones) 
und vorläufigen oder endgültigen Steuerprüfungsberichten (actas).842 
1) comunicaciones (Mitteilungen) 
Die Steuerfahndung kann von Amtswegen oder auf Anfrage Dritter Mittei-
lungen erstellen. 
Hierunter versteht man einseitige Schriftstücke, mit deren Hilfe sich die 
Verwaltung an die Adressaten eines Verwaltungsakts oder an andere Verwal-
tungsbehörden richtet.843 Der Inhalt dieser Mitteilungen wird von Art. 45.2 
RGIT bestimmt. Die Mitteilung umfasst danach Tatsachen oder Umstände 
des Verfahrens, um diese in die Erinnerung der Beteiligten zu bringen.844 Bei 
den comunicaciones handelt es sich nur um verfahrensleitende Mitteilungen, 
sie stellen nicht den materiellen Grund der jeweiligen Untersuchungshand-
lung dar.845 
2) diligencias (Vermerke über Verfahrenshandlungen) 
Die Regelungen über die Vermerke betreffend Verfahrungshandlungen fin-
den sich in Art. 46 RGIT. Dabei betrifft diese Art von Aktenvermerk dieje-

                                              
842  Art. 143 LGT. 
843  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 283. 
844  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 283. 
845  STS 10 jun. 1985; Peña Garbín, S. 164. 
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nigen Handlungen, die von der Steuerfahndung während der Verfahrens-
handlungen ausgefertigt werden, um darzulegen, welche Tatsachen oder 
Umstände für den konkreten Fall von Relevanz sind. 
Im Gegensatz zu den Mitteilungen (comunicaciones) handelt es sich hierbei 
um bilaterale Dokumente, die in Anwesenheit einer dritten Person – ge-
wöhnlicherweise des Beteiligten oder dessen Vertreter – ausgestellt wer-
den.846 
Sie beinhalten keine Vorschläge zur steuerrechtlichen Liquidation, dürfen 
aber Berechnungsgrundlagen enthalten847. Sie werden z.B. dann erstellt, 
wenn Dokumente oder Originalbücher ausgeliehen werden, damit bei einem 
eventuellen Abhandenkommen dies keine nachteiligen Folgen für den Ab-
gabenpflichtigen hat.848 
In den Vermerken wird der Ort und das Datum der Kontrolle, sowie die 
Räumlichkeiten, Büros, Geschäftsräume oder Wohnräume aufgeführt, da-
neben auch die Identifikation der Kontrolleure, die die Vermerke unter-
schreiben. Hinsichtlich des Beteiligten sind sein Name und Vornahme, die 
Passnummer und seine Unterschrift notwendigerweise aufzuführen. 
Daneben enthält Art. 47 RGIT eine Aufzählung der möglichen Inhalte. In 
Hinblick auf die Wertung, welche Voraussetzungen der Abschlußbericht des 
OLAF erfüllen muss, ist hier auf Art. 47.3.b) RGIT einzugehen. Gemäß die-
ser Norm nimmt die Steuerfahndung in den Vermerken, um die Einleitung 
des erforderlichen verwaltungsrechtlichen Verfahrens zu erlauben, die Tat-
sachen auf, die der Steuerfahndung über ihre Abteilungen bekannt und von 
steuerrechtlicher Bedeutung für andere Behörden der Verwaltung des Staates 
oder andere öffentlichen Verwaltungen sind.849 Bei diesen Vermerken han-
delt es sich um Verfahrensakte.850 
3) informes (Berichte) 
Als weitere Berichtsform gibt es die Berichte (informes), welche in Art. 48 
RGIT geregelt sind. Diese werden von Amts wegen oder auf Anfrage Dritter 
erstellt. Sie werden direkt von der A.E.A.T. angefertigt, wenn z.B. andere 

                                              
846  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 285. 
847  Art. 47.1 RGIT. 
848  Peña Garbín, S. 156. 
849  Was sich hieraus für die OLAF-Berichte ergibt, soll in Teil 3:E)III)1) näher unter-

sucht werden. 
850  Dies hat zur Folge, dass kein Widerspruch gegen diese eingelegt werden kann. Viel-

mehr ist im Rahmen des Widerspruchs gegen die Liquidation über den Inhalt oder 
die Gültigkeit der Verfügung zu entscheiden. Vgl. hier nur R.T.E.A.C. 26 sept. 1996. 
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Behörden oder Dienste der Verwaltung oder der Legislative und Judikative 
Berichte von der A.E.A.T. erbitten851. Allerdings müssen diese Berichte über 
die zuständige Generaldirektion oder über die Steuerverwaltung ihren Weg 
nehmen852. 
Das RGIT enthält allerdings nichts über die Wirkungen dieser Berichte. 
Aufgrund der Natur dieser Dokumente könnten es sich hierbei einerseits nur 
um Erläuterungen handeln, wie die zuständige Abteilung zu diesem Ergeb-
nis gelangt ist, oder aber andererseits um Tatsachen, auf die die Beteiligten 
ihre Verteidigung oder Einwände stützen können.853 Als Konsequenz ergibt 
sich, dass die Berichte nicht den selben Beweiswert haben können, wie die 
diligencias oder actas. Ebenso wie bei den comunicaciones handelt es sich 
bei den informes um verfahrensleitende Verfügungen. Dies ergibt sich dar-
aus, dass sie nicht den materiellen Grund der jeweiligen Untersuchungs-
handlung darstellen und es sich somit um keine Tatsachen handeln kann.854 
4) actas (Steuerprüfungsbericht) 
Neben den drei oben dargestellten Berichtsarten, existiert noch eine vierte, 
die Steuerprüfungsbericht. Gem. Art. 154 LGT gibt es bei den actas drei 
verschiedene Arten: actas con acuerdo855, actas de conformidad856 und actas 
de disconformidad857. Dies sind all jene Dokumente, die von der A.E.A.T. 
verfasst werden, um die Ergebnisse ihrer Handlungen festzuhalten.858 Bei 
den Berichten handelt es sich auch um direkt vorbereitende Handlungen für 
die Liquidation der Steuern.859 Somit unterscheiden sich die actas von den 
diligencias insofern, dass es sich bei den actas um ein Mittel zur Entde-
ckung von Tatsachen handelt. Der wichtigste Unterschied besteht jedoch 
darin, dass sie immer einen Vorschlag zur Veranlagung beinhalten. Als Kon-
sequenz ergibt sich, dass eine eventuelle Anfechtung nicht auf die Handlung, 
sondern nur auf die Veranlagung bezogen sein kann.860 

                                              
851  Die Aufzählung findet sich in Art. 48.1.a) bis c) RGIT. 
852  Art. 48.3 RGIT. 
853  Arias Velasco y S.Sartorio Albalat, S. 291. 
854  STS 10 jun. 1985; Peña Garbín, S. 164. 
855  Bericht mit Übereinkommen. 
856  Bericht mit Zustimmung. 
857  Bericht mit Ablehnung. 
858  Art. 153 LGT. 
859  Art. 49.1 Absatz II LGT. 
860  Arias Velasco y Sartorio Albalat, S. 292. 
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a) Gemeinsame formelle Anforderungen 
Als Mindeststandards für die actas verlangt der Art. 153 LGT den Ort und 
das Datum der Ausfertigung861, Vorname und Nachname der beteiligten 
Steuerpflichtigen862, die wesentlichen Elemente des Steuertatbestandes und 
die rechtlichen Grundlagen863. Ebenfalls muss vermerkt werden, ob der 
Steuerpflichtige dem Bericht zustimmt oder diesen ablehnt und welche Be-
rufungsmittel zur Verfügung stehen.864 Neben diesen allgemeinen formellen 
Anforderungen finden sich in den speziellen Vorschriften noch weitere An-
forderungen. 
Neben den Voraussetzungen des LGT sind im Art. 49.2 RGIT folgende wei-
tere formellen Voraussetzungen enthalten: So muss der Bericht auch die  
Identitätsfeststellung der Protokollführer, die ihn unterschreiben, enthalten. 
Als letztes muss bezüglich der Untersuchungsdauer der Beginn der Untersu-
chung und bei einer Überschreitung der Höchstdauer von 12 Monaten auch 
eine Begründung enthalten sein. 
b) actas con acuerdo 
Die zentrale Vorschrift für die actas con acuerdo ist der Art. 155 LGT. Diese 
Form der Berichte ist dann notwendig, wenn für die Ausarbeitung des Be-
wertungsvorschlages unbestimmte Rechtsbegriffe Anwendung finden müs-
sen. Aber auch für andere Fälle: So kann es sich als notwendig erweist, dass 
die Bewertung von entscheidenden Tatsachen für die korrekten Anwendung 
der Norm auf den konkreten Fall zu dokumentieren ist oder es nötig er-
scheint, Schätzungen, Bewertungen oder Messungen von Daten, Elementen 
oder relevanten Eigenschaften für die Steuerschuld zu quantifizieren.865 Die 
Steuerbehörde kann die Anwendung oder Bewertung, sowie die Schätzun-
gen, Bewertungen oder Messungen mittels eines Übereinkommens mit dem 
Steuerpflichtigen konkretisieren.866 
Wird diese Berichtsart gewählt, so muss der Art. 155.2 LGT hinsichtlich der 
speziellen Anforderungen Beachtung finden. Dieser Artikel schreibt vor, 
dass u.a. die Grundlage der Schätzungen, Bewertungen oder durchgeführten 
Messungen enthalten sein muss867. 

                                              
861  Art. 153.1.a) LGT. 
862  Art. 153.1.b) LGT. 
863  Art. 153.1.c) LGT. 
864  Art. 153.1.e) LGT. 
865  Art. 155.1 LGT. 
866  Art. 155.1 a.E. LGT. 
867  Art. 155.2.b) LGT. 
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c) actas de conformidad 
Der Art. 156 LGT behandelt die actas de conformidad. Bei diesen handelt es 
sich um Berichte, die einen Bewertungsvorschlag seitens der Steuerinspek-
tion beinhalten. Der Bewertungsvorschlag muss dabei vom Steuerpflichti-
gen oder seinem Vertreter ausdrücklich anerkannt worden sein. Diese Zu-
stimmung hat der Kontrolleur in dem Bericht zu vermerken.868 
d) actas de disconformidad 
Um actas de disconformidad handelt es sich dann, wenn der Steuerpflichtige 
oder sein Vertreter die Unterschrift unter den Bericht oder die Zustimmung 
zu diesem Bericht verweigern. Diese Zustimmungsverweigerung zu dem 
Bewertungsvorschlag der Steuerinspektion muss ausdrücklich in den Bericht 
aufgenommen und durch einen Bericht (informe) des handelnden Kontrol-
leurs ergänzt werden.869 Der Steuerpflichtige kann sodann innerhalb einer 
Frist von 15 Tagen ab dem Zeitpunkt der Ausfertigung oder der Kenntnis-
nahme des Berichts eine Erklärung zur Veranlagung bei der zuständigen Be-
hörde einreichen.870 

II) Ausgabenseite 

Während in den Art. 36 ff RD 2188/95 die vorläufigen und endgültigen Be-
richte, sowie die Tätigkeitsberichte und der Bericht an den Rat der Minister 
geregelt wurden, sind nunmehr aufgrund des neuen LGS die möglichen Be-
richte im Rahmen der Finanzkontrolle an die der Einnahmenseite angelehnt. 
Die geltenden Vorschriften finden sich in den Art. 50 und 51 LGS. So wer-
den über die Verfahrenshandlungen der Finanzkontrolle Vermerke (diligen-
cias) geschrieben. Am Ende der Kontrollen wird das Ergebnis in den Ab-
schlussberichten (informes) festgehalten.871 Die Abschlussberichte können 
auch unter gewissen Voraussetzungen an den Rat der Minister gehen. 
1) diligencias (Vermerke über die Verfahrenshandlungen) 
Der Art. 50 LGS über die Tätigkeitsvermerke ist in dieser Ausgestaltung neu 
für den Bereich der Finanzkontrolle. Solche Vermerke über Verfahrenshand-
lungen waren im RD 2188/95 noch nicht geregelt. Hintergrund und Ziel die-
ser Tätigkeitsvermerke ist es, dass relevante Tatsachen, die während der 
Kontrolle durch die Kontrolleure festgestellt werden, später einfacher durch 
                                              
868  Art. 156.2 LGT. 
869  Art. 157.2 LGT. 
870  Art. 157.3 LGT. 
871  Zusammenfassend zu den beiden Berichtsarten siehe Pascual García, Ley 38/2003, 

S. 380 f. 
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diese Vermerke bewiesen werden können.872 Entscheidender Unterschied zu 
den Abschlussberichten ist, dass die Tätigkeitsvermerke die Kontrollhand-
lungen nicht beenden, sondern einzig der Dokumentation der Kontrollhand-
lung und dem späteren Beweis dienen.873 Wie viele Berichte dabei angefer-
tigt werden können, schreibt das Gesetzt nicht vor, so dass in jedem Verfah-
rensabschnitt beliebig viele von den Kontrolleuren erstellt werden können. 
Ebenso wenig schreibt das Gesetz Maßgaben hinsichtlich formaler Voraus-
setzungen vor.874 Aus dem Fehlen von Vorschriften hinsichtlich der Be-
kanntgabe gegenüber den Begünstigten und den mitwirkenden Vereinigun-
gen ergibt sich, dass es sich bei den Tätigkeitsvermerken zunächst nur um 
reine interne Dokumente handelt. Etwas anderes könnte sich jedoch aus dem 
Art. 50.3 LGS ergeben, der eine Neuheit für den Bereich der Finanzkontrol-
le darstellt. Bei den Tätigkeitsvermerken als auch bei den Abschlussberich-
ten handelt es sich danach um öffentliche Dokumente.875 Diese Einstufung 
widerspricht nicht dem Art. 137.3 Ley 30/1992, in dem die Voraussetzungen 
für die Einordnung zu öffentlichen Dokumente geregelt sind. Art. 137.3 Ley 
30/1992 enthält zunächst eine personengebundene Voraussetzung. So muss 
der Vermerk von einem Staatsbeamten erstellt werden, allerdings nur einem 
aus dem höheren Dienst. Diese Voraussetzung ist für die Tätigkeitsvermerke 
und die Abschlussberichte aufgrund des Art. 47 LGS erfüllt, der eben diese 
Voraussetzung auch den Finanzkontrolleuren zubilligt. Hinzu kommen die 
Formvorschriften für ein öffentliches Dokument, welche in Art. 1216 CC 
geregelt sind. Dieser Artikel des CC schreibt vor, dass es sich erst dann um 
öffentliche Dokumente handelt, wenn sie durch einen Notar oder einen zu-
ständigen öffentlichen Angestellten mit den jeweiligen Formerfordernissen 
des jeweiligen Gesetzes erstellt wurden. Im Bereich des LGS sind allerdings 
keine besonderen Formvorschriften geregelt, so dass die Tätigkeitsvermerke 
ebenso wie die Abschlussberichte unproblematisch von den Finanzkontrol-
leuren, die im höheren Dienst stehen, erstellt werden können, da es sich bei 
diesen um öffentliche Angestellte handelt. 
2) informes (Abschlussberichte) 
Die Abschlussberichte beenden, im Gegensatz zu den Tätigkeitsvermerken, 
die Finanzkontrolle durch Zustellung bei den Kontrollierten. Sie enthalten 
neben der Darstellung der Tatsachen auch die von der I.G.A.E. getroffenen 
Schlussfolgerungen und Vorschläge hinsichtlich eines weiteren Vorgehens. 

                                              
872  Art. 50.1 LGS. 
873  Comentarios Prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, S. 428 f und 444. 
874  Es gilt für die Tätigkeitsvermerke nur der Art. 50.1 und 3 LGS. 
875  Rivero/Martín, S. 603, 633. 
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Wie bei den Tätigkeitsvermerken auch handelt es sich bei den Abschlussbe-
richten um öffentliche Dokumente.876 Formerfordernisse sind nicht einzuhal-
ten. Der Bericht muss den Begünstigten oder der mitwirkenden Vereinigung 
gegenüber bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe erfolgt gem. Art. 59 
Ley 30/1992. Dazu dient jede Möglichkeit, die einen Nachweis für den Er-
halt des Berichtes seitens des Begünstigten oder der mitwirkenden Vereini-
gung und dem Aushändigungsdatum bietet. 
Eine Ausfertigung des Berichts geht auch an die auszahlende Behörde, da-
mit diese die vorgeschlagenen Folgemaßnahmen einleiten kann. Kommt es 
zwischen der Auszahlungsbehörde und der I.G.A.E. zu Meinungsverschie-
denheiten hinsichtlich der vorgeschlagenen Folgemaßnahmen, so kann der 
Abschlussbericht zu weiteren Ausschüssen übersandt werden, welche dann 
verbindlich über die Folgemaßnahmen entscheiden.877 Bei den Ausschüssen 
handelt es sich zum einen um den Rat der Minister, der für Streitigkeiten 
über 12 Millionen Euros zuständig ist, und in den übrigen Fällen um die zu-
ständige staatliche Kommission für wirtschaftliche Angelegenheiten. Die 
Entscheidung einer dieser Ausschüsse ist für die Auszahlungsbehörde und 
die I.G.A.E. bindend. 
3) Rechtsfolgen der Abschlussberichte 
Für die Abschlussberichte gilt neben dem Art. 50 LGS auch der Art. 51 
LGS. Bei diesem handelt es sich um die Neuerung, die von Stimmen der 
Literatur gefordert wurde.878 In diesem Artikel wird die Brücke zwischen der 
reinen Finanzkontrolle und Maßnahmen der Sanktionierung gespannt. So 
werden aufgrund der Vorschläge der I.G.A.E. in den Abschlussberichten 
weitere Maßnahmen eingeleitet. Bei diesen handelt es sich um das Rückzah-
lungsverlangen seitens der Vergabebehörde und um mögliche verwaltungs-
rechtliche Strafen. Bei dem Art. 51 LGS handelt es sich somit um die Vor-
schrift betreffend der Rechtsfolgen. 
a) Rückzahlungsverfahren 
Wie sich aus Art. 51.1 LGS ergibt, kann die I.G.A.E. in den Abschlussbe-
richten nur die teilweise oder gesamte Rückzahlung der zu Unrecht erhalte-
nen Subvention oder Beihilfe fordern. Erhält die Bewilligungsbehörde879 

                                              
876 Art. 50.3 LGS; vgl. hierzu bereits Teil 3:E)II)1). 
877  Art. 51.2 Unterabsatz 3 LGS. 
878  Alberto Muñoz Pérez, in: XIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control 

Público, S. 257 ff. 
879  Die Bewilligungsbehörde ist immer die zuständige Behörde für ein Rückzahlungs-

verfahren, vgl. Art. 41.1 LGS. 
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den Abschlussbericht mit dem Vorschlag das Rückzahlungsverfahren zu er-
öffnen, muss sie innerhalb eines Monats entweder das Rückzahlungsverfah-
ren einleiten oder bei Zweifeln ihrerseits oder Unstimmigkeiten hinsichtlich 
des Rückzahlungsverfahren der I.G.A.E. dies mitteilen. Weiterhin muss sie 
den Begünstigten oder mitwirkenden Vereinigungen eine Frist von 15 Tagen 
zur Stellungnahme gewähren. Das eigentliche Rückzahlungsverfahren rich-
tet sich dann nach den Art. 37 ff LGS. Zu einer Rückzahlungspflicht kommt 
es, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung der Subvention gefälscht 
wurden oder die vorgesehene Verwendung nicht eingehalten wird. Dabei ist 
es für die rückfordernde Behörde möglich, die Rückzahlung entsprechend 
der Schwere des Verstoßes nur auf einen Teil der Subvention oder Beihilfe 
zu beschränken. 
b) Verwaltungsrechtliche Strafen 
Neben dem Rückzahlungsverlangen nach Art. 37 LGS kommen auch je nach 
Schwere des Verstoßes verwaltungsrechtliche Strafen in Betracht. Jede ver-
waltungsrechtliche Strafe setzt einen Verstoß voraus. Das LGS unterscheidet 
bei den Verstößen leichte, schwere und sehr schwere. Die jeweiligen Krite-
rien werden in den Art. 52 ff LGS festgelegt. Bei den verwaltungsrechtli-
chen Strafen wird auf diese Kriterien Bezug genommen und anhand der 
Schwere des Verstoßen die jeweilige Strafe festgesetzt. Gesetzlich normiert 
ist dies in Art. 59 ff LGS. 
aa) Verstöße 
Die Verstöße, die eine verwaltungsrechtliche Strafe nach sich ziehen kön-
nen, sind in den Art. 52 ff LGS geregelt. Es wird dabei zwischen leichten880, 
schweren881 und sehr schweren882 unterschieden.883 Dabei greift der Gesetz-
geber auf Fehlverhalten seitens des Beteiligten oder der mitwirkenden Ver-
einigung zurück. Insbesondere spielt die Täuschung, das Nichterfüllen von 
Verpflichtungen, das Behindern von Untersuchungen oder die falsche Ver-
wendung von Subventionen eine entscheidende Rolle für die Einordnung in 
die drei Kategorien.884 Erst wenn ein Verstoß vorliegt erfolgt im nächsten 
Schritt die Festsetzung der eigentlichen Sanktion. 

                                              
880  Art. 56 LGS. 
881  Art. 57 LGS. 
882  Art. 58 LGS. 
883  Zu den weiteren Einteilungen vgl. nur Pascual García, Ley 38/2003, S. 414 ff. 
884  Siehe Teil 3:B)II)3)b). 
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bb) Sanktionen 
Das LGS sieht je nach Schwere des Verstoßes unterschiedliche Sanktionen 
vor, die in den Art. 59 ff LGS geregelt werden. Dabei kann man zwei Arten 
von Sanktionen unterscheiden, die „Geldstrafen“ und die „Nicht-Geld-
strafen“.885 
Die Sanktionen in Form der „Geldstrafen“ können zunächst aus einem fes-
ten Betrag zwischen 75,– und 6.000,– Euro bestehen. Diese Methode ist bei 
den leichten und schweren Verstößen möglich. Bei den sehr schweren steht 
allerdings eine variable Sanktion zur Verfügung. Dort kann als „Geldstrafe“ 
das Dreifache des zu Unrecht erhaltenen Betrages festgesetzt werden.886 
Neben diesen „Geldstrafen“ gibt es auch noch die „Nicht-Geldstrafen“887. 
Diese werden jedoch nur bei schweren oder schwerstwiegenden Verstößen 
verhängt. Für den Begünstigten droht dabei der Ausschluss von bis zu 5 Jah-
ren für den Bereiche Subventions- und Beihilfenbewilligung und für die 
mitwirkenden Vereinigungen der Ausschluss von bis zu 5 Jahren von der 
Vermittlungstätigkeit sämtlicher Subventionen, die in dem LGS geregelt 
sind. Des weiteren können beide auch von dem Abschluss von Verträgen mit 
der öffentlichen Verwaltung für die Dauer von bis zu 5 Jahren ausgeschlos-
sen werden.888 
cc) Verjährung der verwaltungsrechtlichen Strafen 
Die verwaltungsrechtlichen Strafen verjähren gem. Art. 65 LGS innerhalb 
von 4 Jahren. Dabei gilt bei den Ordnungswidrigkeiten und den Sanktionen 
jeweils ein unterschiedlicher Fristbeginn. Bei den Ordnungswidrigkeiten 
wird die Frist ab dem Tag berechnet, an dem die Ordnungswidrigkeit began-
gen wurde.889 Demgegenüber ist für die Sanktion derjenige Tag als Fristbe-
ginn entscheidend, der dem Tag der Rechtskraft der auferlegten Sanktion 
nachfolgt.890 Die Verjährung kann unterbrochen werden, dabei wird auf den 
Art. 132 Ley 30/1992 verweisen. Eine Unterbrechung ist dann möglich, 
wenn der Begünstigte von dem Sanktionsverfahren offiziell Kenntnis er-
langt hat und der zuständige Beamte unverschuldet für mehr als einen Mo-
nat verhindert ist. 

                                              
885  Pascual García, Ley 38/2003, S. 419. 
886  Art. 59.2 LGS, vgl. nur Fuentes Vega, El Gasto Público, S. 487 ff. 
887  Geregelt in Art. 59.3 LGS. 
888  Pascual García, Ley 38/2003, S. 419 f. 
889  Art. 65.1 LGS. 
890  Art. 65.2 LGS. 
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III) Bedeutung für die Abschlußberichte des OLAF 

Von Bedeutung für die Erstellung der Abschlußberichte des OLAF ist, dass 
diese Berichte an die jeweils zuständigen nationalen Behörden geschickt 
werden, damit diese dort u.U. als Beweismittel in einem Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren Verwendung finden.891 Sie müssen folglich die formellen 
und materiellen Vorschriften des spanischen Rechts erfüllen, um dort als 
Beweismittel zugelassen zu werden. Im spanischen Recht gibt es keine Vor-
schrift, die den Informationsfluss von Seiten des OLAF an die nationalen 
Behörden regelt. Da OLAF jedoch einen Abschlußbericht anfertigen muss, 
stellt sich die Frage welcher Berichtstyp dafür in Frage kommt. 
1) Einnahmenseite 
Im Rahmen der Untersuchungen, Beschlagnahmungen etc. muss das OLAF 
sich auch an die Berichte des nationalen Rechts halten, hierbei handelt es 
sich um die einseitigen und die zweiseitigen Berichte (comunicaciones und 
diligencias). Diese beiden Berichte müssen auf jeden Fall den Verlauf der 
Untersuchung protokollieren und sich bei den den nationalen Behörden  
übergebenen Unterlagen befinden. Jedoch sind diese Berichtsarten nicht für 
den endgültigen Abschlußbericht geeignet, da es sich nur um die Dokumen-
tation von verfahrensleitenden Handlungen handelt und nicht das Endergeb-
nis beinhalten. Hier kommen nur die actas oder informes in Betracht. 
Allerdings handelt es sich bei den actas de conformidad und den actas de 
disconformidad, wie dargestellt, um Dokumente, die direkt vorbereitend für 
die steuerliche Liquidation sind. Aufgrund der Autonomie der Mitgliedstaa-
ten und auch der Aufgabenstellung des OLAF ergibt sich jedoch, dass die 
Folgemaßnahmen der Untersuchungen des OLAF alleine in den Händen der 
Mitgliedstaaten liegen. Zwar darf der Direktor des OLAF dem Abschlußbe-
richt Folgemaßnahmen beifügen, jedoch handelt es sich dabei nur um einen 
Vorschlag, der keine Verpflichtung darstellt.892 Bei den beiden genannten 
Arten der actas handelt es sich allerdings um eine derartige Verpflichtung. 
Folglich entfallen als Abschlußbericht diese beiden actas. 
Anders sieht es bei den actas de acuerdo aus. Diese beinhalten Ausarbeitun-
gen zu Bewertungsvorschlägen unbestimmter Rechtsbegriffe und anderen 
Fällen. Insbesondere zur Qualifizierung von Schätzungen, Bewertungen oder 
Messungen von Daten, Elementen oder relevanten Eigenschaften für die 
Steuerschuld können diese Berichte dienen. Diese Berichtsart ist dann von 

                                              
891  Vgl. Teil 2:A)IV)4). 
892  Vergleiche Teil 2:A)IV)4).  
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den OLAF-Kontrolleuren anzuwenden, wenn derartige Daten festgehalten 
werden sollen oder aber ein Übereinkommen über die Schätzungen, Bewer-
tungen oder Messungen mit dem Steuerpflichtigen geschlossen wird. 
Ebenfalls käme die letzte in den spanischen Vorschriften geregelte Berichts-
art, die informes, in Betracht. Bei dieser steht gerade die Auskunft gegen-
über anderen Behörden im Vordergrund. Allerdings würde das OLAF ja ge-
rade an die A.E.A.T. die Berichte schicken wollen und nicht – wie diese 
Vorschrift verlangt – die A.E.A.T. an andere Behörden. 
Hinweise könnten jedoch die spanischen Fassungen der OLAF- und Kon-
troll-Verordnung geben. Diese benutzen bezüglich den Abschlussberichten 
das Wort informes. Dies kann ein Verweis auf eben diese Vorschriften sein. 
Dafür spricht auch weiterhin, dass für die informes keine Formvorschriften 
im Gesetz geregelt sind, da es sich bei dieser Berichtsart vielmehr um eine 
Zusammenfassung und eine Auskunft gegenüber einer anderen Behörde 
handelt. Die informes können dann gegebenenfalls innerhalb der Behörde 
im jeweiligen Verfahren als Beweismittel herangezogen werden. Dass das 
Gesetz nur vorschreibt, dass es sich nur um eine Berichtsart für die A.E.A.T. 
handelt, ist dabei unschädlich, da ein solcher Bericht erst recht für die 
A.E.A.T. genügen muss, wenn er schon für die anderen Behörden ausreicht. 
Auch spricht dafür, da diese Berichtsart einem weiten spanischen Anwen-
dungsbereich unterliegt. So können diese Berichte auch an die Strafrechts-
behörden geschickt werden, wobei es nicht erheblich ist, ob eine verwal-
tungsrechtliche Ordnungswidrigkeit oder aber eine Straftat vorliegt. Dass es 
sich vorliegend um die informes handelt, ergibt sich auch aus den Berichts-
arten der Ausgabenseite, dort ist als mögliche Abschlussberichtsart nur das 
informe normiert.893 
Aufgrund dieser Argumente ist der Abschlußbericht nach den Normen der 
informes und ggf. der actas con acuerdo zu erstellen und bedarf hinsichtlich 
der informes keiner vorgeschriebenen Form und hinsichtlich der actas con 
acuerdo der Form, die in Art. 153 und 155 LGT vorgeschrieben ist. Aller-
dings sollte der Bericht mit den comunicaciones und den diligencias bzw. 
einer Kopie derer zusammen übersandt werden und alle wichtigen Untersu-
chungsergebnisse enthalten. 
2) Ausgabenseite 
Im Gegensatz zu den Schwierigkeiten aufgrund der zahlreichen Berichts-
möglichkeiten auf der Einnahmenseite ist es auf der Ausgabenseite einfach 
den zu wählenden Abschlussbericht zu bestimmen. Dort sind nur die dili-
                                              
893  Vgl. Teil 3:E)III)2). 
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gencias und die informes als mögliche Abschlussberichte möglich. Bei den 
diligencias handelt es sich aber unproblematisch um Tätigkeitsvermerke, so 
dass diese nicht als Abschlussberichte in Frage kommen. Gleichwohl muss 
das OLAF diese aber während ihrer Arbeit erstellen. Die informes beenden 
die Finanzkontrolle und können neben der Darstellung der Tatsachen auch 
die getroffenen Schlussfolgerungen und Vorschläge hinsichtlich eines weite-
ren Vorgehens enthalten. Somit hat der Abschlussbericht des OLAF nach 
den Vorschriften für die informes zu erfolgen. Eine Formvorschrift für diese 
gibt es nicht. Beachten müssen die OLAF-Kontrolleure allerdings, dass die 
Einwendungen der Begünstigten im Rahmen ihrer Rechte in diesen Ab-
schlussberichten berücksichtigt werden und auch ausführlich zu diesen Stel-
lung genommen werden muss. Ansonsten kann dies bei einem Rechtsbe-
helfsverfahren zur Aufhebung aufgrund von formalen Mängeln kommen. 
Gleichwohl sollte das OLAF auch ihre Untersuchungsakten in Kopie an die 
I.G.A.E. schicken, damit diese auch die Tätigkeitsvermerke vorliegen hat um 
gegebenenfalls nachvollziehen zu können, was bei den Untersuchungen ent-
deckt wurde und vor allem wie die Untersuchungen abgelaufen sind. Dies 
sollte auch dann geschehen, wenn die I.G.A.E. die Kontrollen des OLAF 
begleitet hat. 
Adressat der Abschlussberichte ist als Koordinierungsbehörde die I.G.A.E. 
Diese überprüft sodann als zuständige nationale Behörde die Anschuldigun-
gen und leitet die Rechtsfolgen ein. 
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Teil 4: Bewertung 

Der Sinn und Zweck der OLAF-Kontrollen steht aufgrund der aufgedeckten 
Fälle und der damit einhergehenden Schadenshöhe, die in den jeweiligen 
Jahresberichten der Kommission und seit 1999 des OLAF genannt wur-
den894, außer Frage. Anders sieht es jedoch bezüglich der gewählten Verfah-
rensregelungen hinsichtlich der Kontrollen des OLAF aus. 
Bereits mit Erlass der Kontroll-Verordnung wurde das Kontrollverfahren mit 
Verweisung auf die nationalen Regelungen im Bereich der Einnahmen- und 
Ausgabenkontrolle geregelt; dieses System wurde wiederum durch die  
OLAF-Verordnung für die Arbeit des OLAF übernommen. Aus politischer 
Sicht waren diese Regelungen aufgrund des fehlenden Harmonisierungs-
willen seitens der Mitgliedstaaten bzw. der Schaffung eines eigenen europäi-
schen Verfahrensrechts der einzig mögliche Weg. Jedoch kann diese Lösung 
angesichts der verschiedenen nationalen Rechtssysteme nur als provisorisch 
angesehen werden; Grund hierfür sind die nationalen Besonderheiten in den 
jeweiligen Verfahrensregelungen der fünfzwanzig Mitgliedstaaten, die von 
den Kontrolleuren und den Wirtschaftsteilnehmern beachtet werden müssen. 
Ebenso besteht für die Kommission selber kein Zweifel daran, dass die Be-
wertung der Beweiskraft von Beweismitteln der freien Würdigung des Ge-
richts nach Maßgabe des anzuwendenden nationalen Rechts unterliegt895, so 
dass es hierbei nicht nur innerhalb eines Landes zu Unterschieden in der 
Bewertung kommen kann, sondern erst recht in den Mitgliedstaaten der EU. 
Dieses Problem wird sich noch aufgrund der Osterweiterung verschärfen. 
Für die Arbeit des OLAF hat dies zur Folge, dass immer auf das jeweilige 
nationale Recht spezialisierte Kontrolleure die Untersuchungen vornehmen 
müssen. Im Gegensatz dazu hat es für die Wirtschaftsteilnehmer bei der ei-
gentlichen Kontrolle keine Nachteile, da sie sich mit den nationalen Geset-
zen im Zweifel besser auskennen, als mit den europäischen. Jedoch führt die 

                                              
894  Erster Bericht über die operativen Tätigkeiten (1999–2000); Zweiter Bericht über die 

operativen Tätigkeiten (2000–2001), Dritter Bericht über die operativen Tätigkeiten 
(2001–2002), S.7 ff; Vierter Bericht über die operativen Tätigkeiten (2002–2003), S. 
12 ff; Fünfter Bericht über die operativen Tätigkeiten (2003–2004), S. 23 ff; sowie 
die Jahresberichte der Kommission für 2000 [KOM (2001) 255 endg./2, Seite 85 ff]; 
für 2001 [KOM (2002) 348 endg./3, Seite 98 ff]; für 2002 [KOM (2003) 445 end./2]; 
für 2003 [KOM (2004) 573 end.]; für 2004 [KOM(2005), 323 end.]; ab den folgen-
den Jahren wird das Berichtssystem umgestellt. Dann stimmt das Berichtsjahr mit 
dem Kalenderjahr überein. 

895  Brüner/Hetzer NStZ 2003, 113, 116. 
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Vermischung aus nationalen und europäischen Regelungen und vor allem 
die Kollisionsfälle zu Problemen insbesondere im Bereich der Verfahrens-
rechte. 
Die vorliegende Darstellung der externen Kontrollen des OLAF in Spanien 
zeigt, dass gerade auf der Ausgabenseite, d.h. bei den Kontrollen der euro-
päischen Subventionen, es angebracht ist, für die Zukunft ein gemeinsames 
Verfahrensrecht zu schaffen. Es lässt sich keine Erklärung finden, warum 
das OLAF zwar bei den Zöllen weite Befugnisse beanspruchen kann, jedoch 
auf der Ausgabenseite zum Teil unausgereifte Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Allerdings hat der spanische Gesetzgeber selber diese nationalen 
Missstände erkannt und durch die Verabschiedung des neuen spanischen 
Subventionsgesetzes (LGS) teilweise beseitigt, aber im Gegensatz zu den 
Kontrollen auf der Einnahmenseite ist die Ausgabenseite noch im gewissen 
Maße unterentwickelt, obwohl bei dieser die meisten Geldmittel fließen. 
Solange die Möglichkeit eines europäischen Verfahrensrechts aber politisch 
auf Schwierigkeiten stößt, muss der Umweg über detaillierte sektorielle 
Verordnungen, insbesondere im Bereich der Subventionen, gegangen wer-
den, in denen bereits weitreichende Kontrollregelungen enthalten sein soll-
ten. Dies würde zwar dazu führen, dass das OLAF sich nicht mehr vorwie-
gend auf die OLAF- und Kontroll-Verordnung beziehen würde896, sondern 
den zweiten in den Verordnungen erlaubten Weg über die sektoriellen Ver-
ordnungen gehen müsste. 
Diese unzureichenden nationalen Regelungen im Bereich der Ausgabenkon-
trolle in Spanien machten sich bereits nach Angaben der I.G.A.E. bei den 
Kontrollen des OLAF bemerkbar. So kontrollieren die spanischen Kontrol-
leure die Wirtschaftsteilnehmer vorwiegend nach den sektoriellen Verord-
nungen, dabei bleibt jedoch für die OLAF-Kontrolleure zu berücksichtigen, 
dass sie überwiegend897 keine eigenen Kontrollbefugnisse besitzen. Derarti-
ge Kontrollen sollten allerdings erst sekundär Anwendung finden. Weiterhin 
kommt die fehlende Befugnis zur zwangsweisen Durchsetzung hinzu, was 
ebenfalls eine Schwachstelle in der Verfahrensregelung darstellt. 

                                              
896  Gem. Art. 3 OLAF-Verordnung und Art. 3 OLAF-Verordnung i.V.m. Art. 1 Kontroll-

Verordnung sollen derartige Kontrollen erst sekundär Anwendung finden. 
897  Ausnahmen bestehen in den Bereichen Eigenmittel, Art. 18 Abs. 3 VO Nr. 1150/2000 

(ABlEG 2000 Nr. L 130, S. 1 ff), und der Gemeinsamen Agrarpolitik, Art. 9 VO Nr. 
1258/99 (ABlEG 1999 Nr. L 160, S. 103 ff) und Art. 6 VO Nr. 595/91 (ABlEG 1991 
Nr. L 67, S. 11 ff). Bei der Gemeinsamen Agrarpolitik besteht allerdings für die OLAF-
Kontrolleure auch nur ein Teilnahmerecht. Ebenso bei den Strukturfonds, Art. 38 
Abs. 2 VO Nr. 1260/99 (ABlEG 1999 Nr. L 161, S. 1 ff). 
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Neben diesen notwendigen Änderungen bei der Normierung der Befugnisse 
wäre aus Sicht der Mitgliedstaaten und Wirtschaftsteilnehmer auch eine Re-
gelung hinsichtlich der Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte so-
wie der Verteidigungsrechte der Wirtschaftsteilnehmer gegen die Kontrollen 
des OLAF erstrebenswert, aber nicht kurzfristig notwendig. So stimmen die 
möglichen Verfahrens- und Verteidigungsrechte der Wirtschaftsteilnehmer 
im spanischen Recht größtenteils mit denen des europäischen Rechts über-
ein, so dass die Wirtschaftsteilnehmer nicht auf eventuell vorteilhaftere eu-
ropäische Rechte hingewiesen werden müssen. 
Allerdings würde eine Verallgemeinerung und Zusammenführung der diver-
sen Rechte und Pflichten nicht nur eine Erleichterung für die Wirtschafts-
teilnehmer sein, sondern auch gerade für die OLAF-Kontrolleure, so dass 
nicht nur in dem jeweiligen nationalen Recht geschulte Kontrolleure in die-
sem Mitgliedstaat Kontrollen durchführen können. 
Bis zur Umsetzung dieser Vorschläge sollten die beabsichtigten Kontrollen 
mit den zuständigen nationalen Behörden durchgeführt werden. Auf diese 
Weise käme man zu einer schnellen Klärung von nationalen verfahrens-
rechtlichen Fragen, die sich im Wege einer Untersuchung stellen könnten. 
Gleichzeitig wäre anzudenken, ob die Strafverfolgungsbehörden nicht früh-
zeitig von den geplanten verwaltungsrechtlichen Untersuchungen unterrich-
tet werden sollten. Eine gleichzeitige Anwesenheit beider Behörden kommt 
aufgrund der unterschiedlichen Mitwirkungspflichten und Rechte der Be-
troffenen nicht in Betracht. Vorteil von so einer frühzeitigen Untersuchung 
wäre allerdings, dass die Strafverfolgungsbehörden vorbereitet wären, in-
nerhalb kürzester Zeit die Untersuchungen zu übernehmen, wenn die Ver-
waltungsbehörden die Untersuchungen einstellen müssen, da der Verdacht 
einer Straftat gegeben ist. Dies hätte den Vorteil, dass das Verfahren ohne 
Verzögerung übernommen werden könnte. Somit würden sich die Chancen 
zur Beweissicherung erhöhen. 
Letztendlich bleibt festzuhalten, dass das dem OLAF zugrundeliegende 
Konzept zur Zeit noch mehrere Probleme enthält, die mittelfristig einer Lö-
sung bedürfen. Erstrebenswert wäre eine Überarbeitung hinsichtlich der Ver-
weise auf die nationalen Rechtsordnungen. Ebenso bedarf es über kurz oder 
lang einer gemeinschaftsweiten Harmonisierung der Verfahrens- und Vertei-
digungsrechte gerade im Bereich der Ausgaben, um so den größten Haus-
haltsposten vor Betrug und Missbrauch zu bewahren. Neben der gemein-
schaftsweiten Harmonisierung käme aber auch ein Erfahrungs-/Gesetzes-
austausch zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten in Betracht. So bekom-
men die nationalen Kontrolleure bei ihren Treffen mit den Kontrolleuren des 
OALF Einblicke in die Möglichkeiten und Gesetze der anderen Mitglied-
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staaten. Daraus kann sich letztendlich ergeben, dass es auf der Ebene der 
Praxis eine langsame Angleichung gibt. Ob und wann es aber auf europäi-
scher Ebene die gleichen Kontrollmöglichkeiten gibt, ist noch nicht abzuse-
hen. Dafür sind die Unterschiede in den einzelnen nationalen Gesetzen noch 
zu unterschiedlich. 
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Appendix 

Auswahl von Fällen der Guardia Civil aus dem Bereich  
Subventionsbetrug in den Jahren 1999 bis 2001898 

 
“CHUP”; seguida por los J.I. n° 1 de los de Valencia en D.P. 616/01, 1 de 
Villafrana del Penedés en D.P. 139/00 y 3 de Getafe en D.P. 1739/99, todas 
ellas por un presunto delito de contrabando contra la Hacienda Pública y 
falsedad documental, al desviar transportes de alcohol rectificado de 
melayas de 96° que circulaban desde fábricas de Francia y Holanda hasta, 
supuestamente, depósitos fiscales españoles, aunque en realidad eran descar-
gados en terceras empresas de Barcelona, Valencia y Madrid. En esta opera-
ción han sido detenidas 15 personas. La valoración del delito se estima en 
torno a los 6.1000 millones de pesetas. Se espera respuesta de Comisión 
rogatoria de Portugal para oír a los empleados de la empresa responsable de 
los transporte. 
“ZUMO II”; seguida por el J.I. n° 1 de Mula (Murcia) en D.P. 1521/99 por 
presunto delito contra la hacienda de las comunidades y falsedad docu-
mental, al recibir subvenciones de la Unión Europea por la transformación 
de cítricos en yumo simulando la entrada de una mayor cantidad de cítricos 
a la que realmente se producía. Se detienen a 17 personas (dos funcionarios) 
de la provincia de Murcia. La valoración del delito se estima en 1.500 
millones de pesetas. 
“PAMELA”; seguido por el J.I. n° 1 de Cádiy en D.P. 604/00 por presunto 
delito de contrabando, contra la hacienda pública y falsedad documental, al 
desviar transportes de bebidas derivadas desde depósitos fiscales y bodegas 
de Cádiy, Sevilla y Barcelona hasta Reino Unido, cuando documentalmente 
se dirigían a depósitos fiscales de países comunitarios o espanñoles. Se 
detienen a 17 personas. La valoración del delito se sitúa en torno a los 2.000 
millones de pesetas. Se está a la espera de la contestación de las Comisiones 
Rogatorias destiadas a distintos países. 
“TURRÓN”; seguida por los J.I. n° 1 de Molina de Segura (Murcia) en 
D.P. 1094/99 y n° 4 de los de Murcia en D.P. 4868/99 por presunto delito de 
contrabando y falsedad, al ser utilizada azúcar no comunitaria introducida 
irregularmente en la U.E. y darse por tanto una utilzación ilícita del 

                                              
898  Interne Übersicht der Guardia Civil. Bei einem Gespräch dankenswerterweise zur 

Verfügung gestellt bekommen. 
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Régimen de Perfeccionamiento Activo. Se detienen 13 personas. La valora-
ción del delito se estima en más de 135 millones de pesetas. 
“ALMIBAR”; seguida por el J.I. n° 3 de los de Molina de Segura (Murcia) 
en D.P. 1514/00 por presunto delito contra la hacienda de las comunidades 
por la percepción irregular por parte de una empresa de subvenciones por la 
producción de melocotón en almíbar y tomate natural pelado. Se han practi-
cado 7 detenciones (incluidos 2 funcionarios del FEGA). Se está estudiando 
la documentación intervenida durante la investigación para emitir el informe 
final de la operación, estimándose el valor de lo defraudado hasta el mo-
mento en más de 90 millones de pesetas. 
 
Schadenssumme: ca. 60 Mio. Euro 
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